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Vorwort 

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten 

oder erheblich überarbeitungsbedürftigen Sicherheitsaspekten modulartig Regeltextentwürfe 

im Detaillierungsgrad der "BMU-Sicherheitskriterien" und "RSK-Leitlinien" erstellt. 

Die Regeltextentwürfe standen bis 01.08.2005 zur Kommentierung im Internet 

(http://regelwerk.grs.de). 

Alle bis zum angegebenen Termin eingegangenen Kommentare wurden ausgewertet. 

Die vorliegende Unterlage des Regeltextentwurfs in der Fassung Rev. A enthält dement-

sprechend in synoptischer Darstellung die Auswertung aller zum Modul 4 übermittelten 

Kommentare. Zur besseren Lesbarkeit ist die kommentierte Fassung von Modul 4 in einen 

Fließtext umgesetzt worden. 

Weiterhin ist entsprechend den Erläuterungen des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit die Bezeichnung des Regelwerksvorhabens geändert und die 

Fließtextfassung von Modul 4 sprachlich angepasst worden (Indikativ). Die „Grundlagen für 

die Sicherheit von Kernkraftwerken – Sicherheitsanforderungen nach dem Stand von Wis-

senschaft und Technik“ sind als dargestellter idealer Anlagenzustand oder Anlagenbetrieb 

nach dem Stand von Wissenschaft und Technik Beurteilungsmaßstab für die behördliche 

Prüfung. Die Differenzierung verschiedener Anforderungsstufen („müssen“, „sollen“) ist ent-

fallen. Da mit der entsprechenden sprachlichen Änderung keine inhaltliche Veränderung ein-

hergeht, erfolgte sie ohne besondere Kommentierung in der Synopse ausschließlich im 

Fließtext. 
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Gliederung der synoptischen Darstellung der Kommentarbearbeitung des 
Moduls 4 
 

1 Begriffe 

2 Druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels 

2.1 Geltungsbereich 

2.2 Absicherungskonzept (Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl) 

2.2.1 Grundsätze 

2.2.2 Konzept der Basissicherheit 

2.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

2.2.4 Sprödbruchsicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter 

2.2.5 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl 

2.3 Herstellung 

2.3.1 Grundsätze 

2.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

2.3.3 Begleitende zerstörungsfreie  Prüfungen 

2.4 Betrieb 

2.4.1 Grundsätze 

2.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druckprüfung 

2.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

3 Drucktragende Wandung von Komponenten der Äußeren Systeme 

3.1 Geltungsbereich 

3.2 Absicherungskonzeptes (Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl) 

3.2.1 Grundsätze 

3.2.2 Konzept der Basissicherheit 

3.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

3.2.4 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl 

3.3 Herstellung 

3.3.1 Grundsätze 

3.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

3.3.3 Begleitende zerstörungsfreie  Prüfungen 



E N T W U R F Modul 4: Gliederung der synoptischen Darstellung (Rev. A) 

III 

3.4 Betrieb 

3.4.1 Grundsätze 

3.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und  Druckprüfung 

3.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

4 Vorgaben für einen einheitlichen Umgang mit Befunden 

5 Sicherheitseinschluss 

5.1 Geltungsbereich 

5.2 Allgemeine Anforderungen und  bauliche  Gestaltung 

5.3 Grundsätze der Auslegung des  Sicherheitsbehälters 

5.4 Werkstoffauswahl und Herstellung 

5.4.1 Grundsätze 

5.4.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

5.4.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen, Druck- und Leckratenprüfung 

5.5 Betrieb 

5.5.1 Grundsätze 

5.5.2 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen, Leckraten- und  

Dichtheitsprüfungen 

6 Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Ereignissen der 
verschiedenen Sicherheitsebenen 

Anhang 1 (zu Ziffer 5.2): Vorgaben zur Ermittlung von Differenzdrücken  

Anhang 2 (zu Ziffer 5.2): Vorgaben zur Ermittlung von Strahl- u. Reaktionskräften bei  

   Lecks an der DFU  

Anhang 3 (zu Ziffer 6):  Abdeckung der Schnittstellen zu den Modulen 1 und 3 sowie  

  den KTA-Regeln  
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Ziffer in 
Modul 4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 

Kommentar 
Ziffer 
M4 / A 

Textvorschlag M4/ Rev. A   
(nur geänderte Absätze, Änderungen markiert) 

1 1 Begriffe    

 
Nachweisziel:  

Einhaltung eines Grenzwertes bzw. Akzeptanz- 
oder Auslegungskriteriums, bei dem ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand zu einer Versagens-
art gegeben ist.  

333 / VdTÜV:  

Der Begriff „Sicherheitsabstand“ korrespondiert 
nicht mit „Versagensart“.  Der Grenzwert … be-
zieht sich nicht nur auf Versagen sondern auch 
auf andere zu vermeidende Zustände.  

Vorschlag: …, bei dem ein ausreichender Sicher-
heitsabstand zum Versagen oder einem zu ver-
meidenden Zustand gegeben ist.  

348 / RSK:  

Entsprechend den Anforderungen des AtG hat 
sich ein Nachweisziel an der ausreichenden Vor-
sorge gegen Versagen zu messen. Die hier und 
an anderen Stellen des Modul 4 gewählten For-
mulierungen erwecken den Eindruck, dass hier 
über die erforderliche Schadensvorsorge hinaus 
der Aufbau zusätzlicher Konservativitäten in Form 
zusätzlicher, über das Regelwerk hinausgehen-
der Sicherheitszuschläge gefordert werden soll. 
Es sollte geprüft werden, ob es tatsächlich Ziel 
ist, über die erforderliche Schadensvorsorge 
hinaus zusätzliche Konservativitäten in Form von 
zusätzlichen Sicherheitsfaktoren bzw. Sicher-
heitsabständen aufzubauen? (K2) 

 Nachweisziel: 

Einhaltung eines Grenzwertes bzw. Akzeptanz- 
oder Auslegungskriteriums, bei dem ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand zum einer Versagens-
art oder einem zu vermeidenden Zustand gegeben 
ist. 

 
Normgerechte Fertigung: 
Die Fertigung unter Einhaltung der Vorgaben der 
in Bezug zu nehmenden KTA-Regeln. 

   

 
Sicherheitsabstand: 
Faktor auf eine Art der Beanspruchung oder eine 
andere für die Schädigung der Komponente 
maßgebliche Größe (z.B. Rissgröße, Tempera-
tur), der beim Nachweis der Sicherheit gegen die 
physikalische Schädigung einer Komponente 
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Ziffer in 
Modul 4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 

Kommentar 
Ziffer 
M4 / A 

Textvorschlag M4/ Rev. A   
(nur geänderte Absätze, Änderungen markiert) 

einzuhalten ist. 

 
Versagensarten: 
Die Art des physikalischen Versagens einer 
Komponente, z.B. Versagen durch den elastisch-
plastischen Kollaps des Querschnitts. 

   

 
Versagensmechanismus:  
Die modellhafte Beschreibung einer physikalisch 
möglichen Schadensentwicklung, durch die eine 
Komponente ihre Integrität verlieren kann. 

333 / VdTÜV:  

Das Versagen sollte sich nicht nur auf Integrität 
beziehen, da auch Funktions- oder Standsicher-
heitsversagen auszuschließen sind. Vorschlag: 
…, durch die eine Komponente ihre Funktion, 
Integrität oder Standsicherheit verlieren kann. 

 Versagensmechanismus:  
Die modellhafte Beschreibung einer physikalisch 
möglichen Schadensentwicklung, durch die eine 
Komponente ihre Integrität oder Standsicherheit 
verlieren kann.  

2 2 Druckführende Umschließung des Reak-
torkühlmittels    

2.1 2.1 Geltungsbereich    

(1) 
Die folgenden Anforderungen sind anzuwenden 
auf die drucktragende Wandung von Komponen-
ten des Primärkreises von Leichtwasserreaktoren 
aus metallischen Werkstoffen, die bis zu Ausle-
gungstemperaturen von 673 K (400 °C) betrieben 
werden. 

 Nur 
geän-
derte 
Ziffern 

 

(2) 
Zum Primärkreis (Druckführende Umschließung 
des Reaktorkühlmittels, DFU) gehören beim 
Druckwasserreaktor die folgenden Komponenten 
ohne deren Einbauten: 

   

 a) Reaktordruckbehälter    

 
b) Primärseite der Dampferzeuger (DE), ein-

schließlich DE Heizrohre    
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Ziffer in 
Modul 4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 

Kommentar 
Ziffer 
M4 / A 

Textvorschlag M4/ Rev. A   
(nur geänderte Absätze, Änderungen markiert) 

 c) Druckhalter    

 
d) Hauptkühlmittelpumpengehäuse 333 / VdTÜV:  

Die Aufzählung enthält Komponenten und nicht 
Teile von Komponenten. Auch in den anderen 
Komponenten sind Bereiche enthalten, die nicht 
zum Geltungsbereich gehören (Einbauten). Da 
auch Schraubverbindungen betroffen sind sollte 
hier nicht die Begrenzung auf das Gehäuse erfol-
gen. 

Vorschlag: Hauptkühlmittelpumpen 

 d) Hauptkühlmittelpumpengehäuse 

 
e) verbindende Rohrleitungen zwischen den 

vorgenannten Komponenten und die darin 
enthaltenen Armaturengehäuse aller Art 

   

 
f) von den vorgenannten Komponenten und den 

sie verbindenden Rohrleitungen abgehende 
Rohrleitungen einschließlich der darin enthal-
tenen Armaturengehäuse bis einschließlich 
der ersten Absperrarmatur 

44 / TÜV Nord:  

Es war bisher das ja so, dass beim SWR die 
druckführende Umschließung des Primärkreises 
bei der zweiten Absperrarmatur aufhörte und 
beim DWR bei der Ersten. Ist daran gedacht hier 
eine Anpassung zu machen oder soll das so als 
Konzept bleiben? 

Team 4: Inkonsistenz ist nicht gegeben, vgl. für 
SWR (4) b) 

  

 
g) drucktragende Wandungen der Steuerele-

mentantriebe und der Kerninstrumentierung 
   

 
h) integrale Bereiche von Komponentenstütz-

konstruktionen und Anschweißteile. 
   

(3) Der Sekundärmantel der Dampferzeuger ein-
schließlich der Speisewassereintritts- und Frisch-
dampfaustrittsstutzen bis zu den Rohrleitungsan-
schlussnähten, jedoch ohne die kleineren Stutzen 
und Nippel, ist hinsichtlich der Werkstoffwahl, der 
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Ziffer in 
Modul 4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 

Kommentar 
Ziffer 
M4 / A 

Textvorschlag M4/ Rev. A   
(nur geänderte Absätze, Änderungen markiert) 

Auslegungsgrundsätze, der Qualitätssicherung, 
der Fertigungskontrolle und der wiederkehrenden 
Prüfungen ebenso wie die Druckführende Um-
schließung zu behandeln. 

Zur Druckführenden Umschließung des Reaktor-
kühlmittels gehören beim Siedewasserreaktor die 
folgenden Komponenten ohne deren Einbauten: 

   

a) Reaktordruckbehälter    

b) die zum gleichen Druckraum wie der Reaktor-
druckbehälter gehörenden Rohrleitungen ein-
schließlich der in ihnen enthaltenen Armatu-
rengehäuse bis einschließlich der ersten Ab-
sperrarmatur sowie die zum gleichen Druck-
raum wie der Reaktordruckbehälter gehören-
den Rohrleitungen, die den Sicherheitsbehäl-
ter durchdringen, bis einschließlich der ersten 
außerhalb des Sicherheitsbehälters angeord-
neten Absperrarmatur, 

   

c) drucktragende Wandungen der Steuerele-
mentantriebe und der Kerninstrumentierung, 

333 / VdTÜV:  

In der Aufzählung ist das Dichtungsgehäuse der 
Zwangsumwälzpumpen nicht enthalten. 

348 / RSK:  

Ergänzen „..drucktragende Wandungen der 
Steuerelementantriebe, der Kerninstrumentierung 
und der Zwangsumwälzpumpen (Dichtungs-
gehäuse).“ (K2) 

 c) drucktragende Wandungen der Steuerelement-
antriebe, und der Kerninstrumentierung und der 
Zwangsumwälzpumpen, 

(4) 

d) integrale Bereiche von Komponentenstütz-
konstruktionen und Anschweißteile.    

(5) Teile von Absperrarmaturen, die für die Abschlie-
ßung des Druckraumes erforderlich sind, sind als 
Teil der Druckführenden Umschließung zu be-
trachten. 
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Ziffer in 
Modul 4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 

Kommentar 
Ziffer 
M4 / A 

Textvorschlag M4/ Rev. A   
(nur geänderte Absätze, Änderungen markiert) 

(6) Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und 
Komponenten, deren Versagen aufgrund des 
damit verbundenen geringen Kühlmittelverlustes 
nicht zum Anfordern von Sicherheitssystemen 
führt, gelten die nachfolgenden Anforderungen 
nicht. Für diese Rohrleitungen und Komponenten 
sind die Anforderungen anwendungsbezogen 
festzulegen (siehe 2.2 (14)). 

333 / VdTÜV:   

Das Wort "anwendungsbezogen" erklärt sich 
nicht von selbst, deshalb Präzisierung notwendig. 

348 / RSK:  

Es ist ein weiterer Wickel anzuführen, in dem die 
Rohrleitungen ≤DN 50 bis zu den in Wickel (6) 
definierten Größen behandelt werden. Für diese 
soll nicht der Nachweisaufwand entsprechend 
DFU, sondern eine adäquate Anforderung sepa-
rat festgelegt werden. (K1) 

Begründung: Der Geltungsbereich der KTA 3201 
bezieht sich auf Rohrleitungen der Nennweite 
>DN50. Der Umgang mit Rohrleitungen ≤DN50 
ist in Spezifikationen geregelt, die sich vor dem 
Hintergrund der bestehenden Betriebserfahrung 
bewährt haben. Ein Abrücken von dieser Vorge-
hensweise erscheint allenfalls im Sinne einer 
übergeordneten Regelung (z. B. „Kleinleitungs-
KTA“) zielführend. 

Team 4: Eine KTA-Regel wäre sicherfür Klein-
rohrleitungen wird auch von Team 4 für erforder-
lich gehalten wünschenswert.. Übergeordnete 
Anforderungen innerhalb dieses Moduls sind 
noch zu ergänzen. 

 Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und 
Komponenten, deren Versagen aufgrund des damit 
verbundenen geringen Kühlmittelverlustes nicht 
zum Anfordern von Sicherheitssystemen führt, 
gelten die nachfolgenden Anforderungen nicht. Für 
diese Rohrleitungen und Komponenten sind die 
Anforderungen anwendungsbezogen gesondert 
festzulegen, (siehe 2.2 (14)). 

2.2 2.2 Grundsätze des Absicherungskonzeptes 
(Auslegung, Gestaltung und 
Werkstoffauswahl) 

333/ VdTÜV:  

Die Gliederung ist nicht ausgewogen. So hat der 
umfassende Abschnitt 2.2 „Grundsätze des Absi-
cherungskonzeptes“, der die Bereiche Ausle-
gung, Gestaltung und Werkstoffwahl umfasst 
keine Unterpunkte. Die kürzeren Abschnitte 2.3 
„Herstellung“ und 2.4 „Betrieb“ allerdings schon. 

 2.2 Absicherungskonzept (Auslegung, Gestal-
tung und Werkstoffauswahl) 

  Team 4: Die Abschnitte 2.2 und analog 3.2 sind 
jetzt untergliedert. 

 2.2.1 Grundsätze 
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Ziffer in 
Modul 4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 

Kommentar 
Ziffer 
M4 / A 

Textvorschlag M4/ Rev. A   
(nur geänderte Absätze, Änderungen markiert) 

(1) Zur Sicherstellung der Integrität der Komponen-
ten ist ein Absicherungskonzept aufzustellen, 
welches folgende Grundsätze berücksichtigt: 

348 / RSK:  

Entweder ist der Begriff „Integrität“ bzw. „Integri-
tätsnachweis“ neu zu definieren, z. B. unter Be-
achtung der Begriffe „Bruchsicherheit“, „Standsi-
cherheit“, „Festigkeit“ usw. oder die entsprechen-
den Sätze sollen umformuliert werden. (K1) Die-
ser Hinweis ist auch an anderen Stellen zu be-
rücksichtigen. 

Team 4: Wird berücksichtigt. 

 Zur Sicherstellung der Integrität der Komponenten 
ist ein Absicherungskonzept aufzustellen, welches 
die in diesem Abschnitt folgende aufgestellten 
Grundsätze berücksichtigt.: 

Zu (1) 1. Die Integritätsnachweise als Bestandteil des 
Absicherungskonzeptes sind so zu führen, 
dass für alle Lasten (Belastungen, Einwirkun-
gen) über die gesamte vorgesehene Be-
triebsdauer die erforderlichen Sicherheitsab-
stände ausgewiesen werden. Mögliche Schä-
digungsmechanismen, die während des Be-
triebs zu einer Verschlechterung des Trag-
verhaltens führen können, sind vorab mit ein-
zubeziehen. Wesentliche Mechanismen sind 
Ermüdung, Relaxation, Verschleiß, verschie-
dene Arten der Korrosion, Versprödung sowie 
Synergismen. 

333/ VdTÜV:  

Was bedeutet "vorgegebene" Betriebsdauer, 
warum nicht "auslegungsgemäße"  
  oder "genehmigte" Betriebsdauer? 

Team 4: Die nach der Vereinbarung zwischen 
Regierung und Betreibern vorgesehene Betriebs-
dauer ist weder die  "auslegungsgemäße" noch 
die "genehmigte" Betriebsdauer, deshalb „vorge-
gebene“. 

Es sollten alle Schädigungsmechanismen Be-
rücksichtigung finden, so dass das Tragverhalten 
im Bezug entfallen kann. Bis es zu einer Ver-
schlechterung des Tragverhaltens kommt, kön-
nen ggf. schon größere Risse entstanden sein. 
Es sollten daher alle Schädigungsmechanismen 
ohne diese Einschränkung einbezogen werden.  

Vorschlag: …, die während des Betriebs wirken 
können, sind mit einzubeziehen. 

Die Aufzählung stellt keine Versagensmechanis-
men (wie sie im Abschnitt 2.2(1)1. dargestellt sind 
(z.B. Ermüdung, Relaxation …) dar, sondern 
vielmehr Versagensarten.  

344 / Framatome:  

Mögliche Schädigungsmechanismen, die wäh-
rend des Betriebs auftreten können, sind vorab 

(2) Die Integritätsnachweise als Bestandteil des Absi-
cherungskonzeptes sind so zu führen, dass für alle 
Lasten (Belastungen, Einwirkungen) über die ge-
samte vorgesehene Betriebsdauer die erforderli-
chen Sicherheitsabstände ausgewiesen werden. 
Mögliche Schädigungsmechanismen, die während 
des Betriebs zu einer Verschlechterung des Trag-
verhaltens führen auftreten können, sind vorab mit 
einzubeziehen. Wesentliche MSchädigungsmecha-
nismen sind Ermüdung, Relaxation, Verschleiß, 
verschiedene Arten der Korrosion, Versprödung 
Veränderung der Werkstoffeigenschaften durch 
Bestrahlung sowie Synergismen. 
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Ziffer in 
Modul 4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 

Kommentar 
Ziffer 
M4 / A 

Textvorschlag M4/ Rev. A   
(nur geänderte Absätze, Änderungen markiert) 

mit einzubeziehen……..Korrosion, Veränderung 
der Werkstoffeigenschaften durch Bestrahlung 
sowie Synergismen. 

348 / RSK:  

Ändern in „Schädigungsmechanismen, die wäh-
rend des Betriebs auftreten können, sind vorab 
mit einzubeziehen.“ (K2) 
Begründung: Bis eine Verschlechterung des 
Tragverhaltens erfolgt, können u. U. bereits sehr 
große Schädigungen (z. B. Risse) vorliegen. Im 
Zusammenhang mit dem Integritätsnachweis 
sollten sämtliche Schädigungsmechanismen, die 
im Betrieb auftreten können grundsätzlich vorab 
berücksichtigt werden. 

Zu (1) 2. Mit dem Integritätsnachweis ist die Sicherheit 
durch die Einhaltung von Abständen zu den 
möglichen Versagensarten nachzuweisen. 
Die von den mechanischen und thermischen 
Lasten in den Komponenten hervorgerufenen 
Beanspruchungen sind so zu begrenzen, 
dass für die Sicherheitsebenen gemäß den 
„Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ 
(Modul 1) ein ausreichender Sicherheitsab-
stand gegenüber den anzunehmenden 
Versagensmechanismen sichergestellt ist. Die 
erforderlichen Sicherheitsabstände zu den 
verschiedenen Versagensarten sind so fest-
zulegen, dass Unsicherheiten im Kenntnis-
stand berücksichtigt werden. Für die Kompo-
nenten ist Vorsorge gegen folgende 
Versagensmechanismen zu treffen: 

333 / VdTÜV:  

Ein Sicherheitsabstand zu einer möglichen 
Versagensart und ein entsprechender Sicher-
heitsfaktor ist nicht definierbar, wohl aber ein 
Sicherheitsabstand zum Auftreten (Erschei-
nungsbild) möglicher Versagensarten.  

348 / RSK:  

Ändern in „...Einhaltung von Abständen zu den 
Auswirkungen möglicher Versagensarten...“ (K3)  
Begründung: Ein Abstand zu einer Versagensart 
kann nicht in Form eines Sicherheitsfaktors defi-
niert werden. 
Anmerkung: Das sollte auch durchgängig im 
gesamten Dokument berücksichtigt werden. 

333/ VdTÜV: 

Für die Auslegung, Gestaltung und Werkstoff-
auswahl sind Sicherheitsabstände nach dem 
Stand von W+T festzulegen, eine Berücksichti-
gung von "Unsicherheiten im Kenntnisstand" als 
quantifizierbarer Sicherheitsabstand ist nicht 
möglich. Die Anforderung „Unsicherheiten im 
Kenntnisstand zu berücksichtigen“ kann in der 

(3) Mit dem Integritätsnachweis ist die Sicherheit durch 
die Einhaltung von Abständen zu den möglichen 
Versagensarten nachzuweisen. Die von den me-
chanischen und thermischen Lasten in den Kompo-
nenten hervorgerufenen Beanspruchungen sind so 
zu begrenzen, dass für die Sicherheitsebenen ge-
mäß den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ 
(Modul 1) ein ausreichender Sicherheitsabstand 
gegenüber demn Auftreten anzunehmendern 
Versagensartenmechanismen sichergestellt ist. Die 
erforderlichen Sicherheitsabstände zu demn Auftre-
ten der verschiedenen Versagensarten sind so 
festzulegen, dass Unsicherheiten im Kenntnisstand 
berücksichtigt werden. Für die Komponenten ist 
Vorsorge gegen folgende Versagensmechanismen 
Versagensarten zu treffen: 
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Praxis zu Problemen führen, da man zuerst wis-
sen muss, wo man unsicher ist. Man sollte sich 
hier auf eine weniger absolute Formulierung 
einigen, da Unsicherheiten im Kenntnisstand im 
Gegensatz zu Sicherheitsabständen nicht quanti-
fizierbar sind. 

348 / RSK:  

„Die erforderlichen Sicherheitsabstände sind so 
festzulegen, dass Unsicherheiten im Kenntnis-
stand berücksichtigt werden.“ 

Sicherheitsabstände berücksichtigen in der Regel 
die Schwankungsbreite möglicher Einflussfakto-
ren auf ein Berechungsergebnis und können 
mehr oder weniger gut quantifizierte werden. Wie 
soll aber die Unsicherheit des Kenntnisstandes 
quantifiziert werden ? (K3) 

Team 4: Generell ist die Berücksichtigung von 
„Unsicherheiten im Kenntnisstand“ in der Technik 
üblich. 

 
a) plastische Instabilität,  

b) unzulässige globale Verformung,  

c) fortschreitende Deformation, 

d) unzulässige Ermüdung, 

e) Bruch infolge instabiler Rissausbreitung. 

333 / VdTÜV:  

Fortschreitende Deformation ist keine 
Versagensart, sofern Dehnungsgrenzen nicht 
überschritten werden. Vorschlag: …  

Für die Komponenten ist Vorsorge gegen folgen-
de Versagensarten zu treffen:  

a) plastische Instabilität,  
b) unzulässige globale Verformung, 
c) unzulässige fortschreitende Deformation, 
d) unzulässige Ermüdung … 

 a) plastische Instabilität,  

b) unzulässige globale Verformung,  

c) unzulässige fortschreitende Deformation, 

d) unzulässige Ermüdung, 

e) Bruch infolge instabiler Rissausbreitung. 

 

Zu (1) 3. Die dabei erforderlichen Sicherheitsabstände 
für die sich aus den Lasten ergebenden  Be-
anspruchungen sind für die verschiedenen 
Sicherheitsebenen wie folgt festzulegen: 

 (4)  
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a) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheits-

ebenen 1 und 2 müssen sicherstellen, dass 
die Beanspruchungen das Gleichgewicht zu 
den Lasten so herstellen, dass dabei keine 
globalen plastischen Verformungen, kein 
Bruch, kein Versagen durch fortschreitende 
Deformation und kein Versagen durch Ermü-
dung auftritt. Die Sicherheitsabstände sind 
dabei so zu wählen, dass bei quasistatischen 
Belastungen die tragenden Querschnitte bis 
auf lokal begrenzte Bereiche im Bereich elas-
tischen Werkstoffverhaltens bleiben. Bei zeit-
lich veränderlichen Belastungen aus Betriebs-
zuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 
(spezifiziertes Lastkollektiv) müssen die Si-
cherheitsabstände so festgelegt sein, dass ein 
Versagen infolge Ermüdung nicht zu un-
terstellen ist. 

333 / VdTÜV:  

Der Abschnitt ist in 3 Sätze unterteilt. Die Logik 
des Abschnittes ist so zu verstehen, dass im 
ersten Satz dargestellt werden soll, welche Ziele 
die Absicherung der in den Sicherheitsebenen 1 
und 2 auftretenden Belastungen sicherzustellen 
hat. Im zweiten Satz werden dann die quasistati-
schen Belastungen näher betrachtet, im dritten 
die zeitlich veränderlichen. 

Bei konsequenter Umsetzung dieses logischen 
Aufbaus ist das im ersten Satz formulierte Absi-
cherungsziel für alle Belastungen (Gleichgewicht 
zu den Lasten herstellen) nicht sachgerecht, da 
Beanspruchungen auftreten und zu betrachten 
sind, die nicht mit Lasten im Gleichgewicht ste-
hen (sekundäre Spannungen). Bei der Formulie-
rung des dritten Satzes (zeitlich veränderliche 
Belastungen) fehlt darüber hinaus die Betrach-
tung der fortschreitenden plastischen Deformati-
on. 

348 / RSK:  

Es sollte zwischen den verschiedenen Beanspru-
chungsarten sauber getrennt werden. Der Bezug 
zwischen den Auslegungsgrundsätzen und „pas-
siven Sicherheiten“ sollte dargestellt werden. (K2)
Das aktuell gültige Absicherungskonzept findet 
sich nicht eindeutig in der getroffenen Formulie-
rungen wieder, da hier primäre und sekundäre 
Belastungen sowie primäre, sekundäre und Spit-
zenbeanspruchungen vermischt werden. Dadurch 
wird das gesamte Absicherungskonzept unzurei-
chend dargestellt (Beispiel: Gemäß KTA 3201.2 
ist für sekundäre Belastungen eine Plastifizierung 
des gesamten Querschnittes (3 Sm-Kriterium), 
also eine globale Plastifizierung, zulässig.).  
Es sollte geklärt werden, ob es Sinn und Zweck 
der Formulierungen ist, ein neues Absicherungs-
konzept für betriebliche Belastungen zu imple-
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mentieren, und, wenn ja, welches? (K2) 

Team 4: Die Kommentare fordern eine starke 
Anlehnung an spezifische Begriffe der KTA-Regel 
(primär, sekundär …). Das hier beschriebene 
Konzept kommt ohne die Begriffe aus der Ebene 
der Regel aus. 

Zu (1) b) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheits-
ebenen 3 und 4a müssen sicherstellen, dass 
ein Versagen durch plastische Instabilität oder 
infolge instabiler Rissausbreitung ausge-
schlossen ist. Die Sicherheitsabstände sind 
dabei so zu wählen, dass plastische Verfor-
mungen begrenzt bleiben.  
 
Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 
4a müssen die plastischen Verformungen auf 
Bereiche geometrischer Diskontinuitäten be-
schränkt bleiben. Für geometrisch einfache 
Bauteile (z. B. Rohrleitungen) sind bei dyna-
mischen Belastungen plastische Verformun-
gen des gesamten Querschnitts zulässig; die 
Dehnungen müssen jedoch deutlich unter der 
Gleichmaßdehnung des Werkstoffs unter Be-
achtung des Einflusses der Mehrachsigkeit 
und anderer Effekte, die die auftretenden 
Dehnungen erhöhen können, liegen.  

Nach Auftreten von Ereignissen der Sicherheits-
ebenen 3 und 4a sind Bereiche mit rechnerisch 
ausgewiesenen plastischen Verformungen durch 
eine qualifizierte Inspektion zu überprüfen. Für 
die Inspektion sind nachvollziehbare Bewer-
tungsmerkmale festzulegen. 

333/ VdTÜV 1:  

Der Bezug von „die die auftretenden Dehnungen 
erhöhen können gilt nur für „andere Effekte“, da 
mit zunehmender  Mehrachsigkeit einer Bean-
spruchung die möglichen Dehnungen reduziert 
werden. Hier sollte eine klarere Formulierung 
gefunden werden und der tatsächliche Einfluss 
der Mehrachsigkeit dargestellt werden. 

Vorschlag: … unter Beachtung des Einflusses der 
Mehrachsigkeit, die zu einer Einschränkungen 
der Verformbarkeit führen kann, und anderer 
Effekte, die … 

RSK 1:  

Ändern in „...die Dehnungen müssen jedoch 
deutlich unter der Gleichmaßdehnung des Werk-
stoffs liegen. Dabei ist zu beachten, dass durch 
den Einfluss der Mehrachsigkeit des Spannungs-
zustandes die Verformungsfähigkeit des Werk-
stoffs beeinträchtigt werden kann.“ (K2) 

Begründung: Bei der ursprünglichen Formulie-
rung entsteht der Eindruck, dass die Mehrachsig-
keit des Spannungszustandes die Dehnungen 
erhöhen würde. Tatsächlich ist das Gegenteil der 
Fall. 

333/ VdTÜV 2:  

Für die Inspektion sind nachvollziehbare Bewer-
tungsmerkmale festzulegen (Im Rahmen eines 
Nachweiskonzeptes). Bereiche mit rechnerisch 
ausgewiesenen plastischen Verformungen, hier-

  

 

 

 

Bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a 
müssen die plastischen Verformungen auf Bereiche 
geometrischer Diskontinuitäten beschränkt bleiben. 
Für geometrisch einfache Bauteile (z. B. Rohrlei-
tungen) sind bei dynamischen Belastungen plasti-
sche Verformungen des gesamten Querschnitts 
zulässig; die Dehnungen müssen jedoch deutlich 
unter der Gleichmaßdehnung des Werkstoffs unter 
Beachtung des Einflusses der Mehrachsigkeit, die 
zu einer Einschränkung der Verformbarkeit führen 
kann, und anderer Effekte, die die auftretenden 
Dehnungen erhöhen können, liegen.  
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bei handelt es sich um wenige Prozente, sind, 
wenn denn aufgetreten, kaum zu detektieren. 
Eine Bewertung ist noch schwieriger. Die Forde-
rung ist aus heutiger Sicht nicht erfüllbar. Statt-
dessen wäre sinnvollerweise die Inspektion für 
alle als hoch beansprucht ausgewiesenen Berei-
che zu fordern. 

Team 4: Inspektionen nach Beanspruchungen 
der Stufe C waren auch bisher schon gefordert. 
Die Festlegung nachvollziehbarer Merkmale lässt 
technisch sinnvolle Kriterien zu (z.B. Rissfreiheit, 
Verformungen am Gesamtsystem, lokale Gefü-
geuntersuchung …) und beschränkt sich nicht 
allein auf die Bewertung plastischer Verformun-
gen. 

RSK 2:  

Gemäß Modul 3 sind typische Lastfälle der Bean-
spruchungsstufe D bereits in der Sicherheitsebe-
ne 3 (z. B. Rohrbruch) enthalten. Die Lastfälle der 
Sicherheitsebene 4a sind im Sinne der bestehen-
den Anlagenauslegung weitgehend als ausle-
gungsüberschreitend zu identifizieren (z.B. 
ATWS, FLAB). Gleichwohl sollen für diese Last-
fälle (Sicherheitsebenen 3 und 4a) plastische 
Deformationen allenfalls auf Bereich geometri-
scher Unstetigkeiten beschränkt bleiben. Dies 
entspricht gemäß KTA 3201.2 einer Absicherung 
in der Beanspruchungsstufe C. 

Es sollte geprüft werden, ob künftig alle Bean-
spruchungen aus Lastfällen der Sicherheitsebe-
nen 3 und 4a in der Beanspruchungsstufe C 
abgesichert werden sollen, und wenn ja, welchen 
Stellenwert hat dann die Beanspruchungsstufe D 
haben soll? (K2) 

Team 4 zu RSK 2: Eine eineindeutige Zuordnung 
von Beanspruchungsstufen zu den Sicherheits-
ebenen ist nicht möglich, wie das auch unsere 
Tabelle 1 in Kapitel 6 zeigt. Es sind hier zusätzli-
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che Kriterien notwendig, um eine ausgewogene 
Vorsorge für die gesamte Anlage zu erreichen. 
Solche Kriterien spiegeln sich implizit auch schon 
in der bisherigen Absicherung wieder: 

Bei dynamischen Beanspruchungen einfacher 
Bauteile sind Plastifizierungen über den gesam-
ten Querschnitts zulässig, da die Verformungen 
aufgrund der kurzzeitigen Einwirkung begrenzt 
sind (Bsp. Auswirkungen Rohrbruch auf benach-
barte Rohrleitung nach Stufe D). 

Bei statischen primären Beanspruchungen ergibt 
sich diese zeitliche Begrenzung der Einwirkung 
nicht. 

Außerdem spielt die betroffene Population der 
Komponenten für die Zuverlässigkeit der Beherr-
schung des Ereignisses eine Rolle. Ereignisse, 
die die ganze Anlage betreffen werden  bisher 
teils in Stufe C und teils in Stufe D abgesichert 
(Bsp.: Erdbeben). Der Gesichtspunkt „Population“ 
bei der Zuordnung der Beanspruchungsstufen ist 
aus Sicht Team 4 noch umfassender zu diskutie-
ren. 

Die Ereignisse der Sicherheitsebene 4a sind der 
ATWS (statisch, ganzer Primärkreis betroffen - 
auch bisher schon nach ASME Level C abzusi-
chern) und die EVA, ihrer Natur nach dynamisch. 
Hier ergeben sich keine wesentlichen Abwei-
chungen von der bisherigen Absicherung. 

Zu (1) 4. Für Ereignisse der Sicherheitsebene 3 (z. B. 
Bemessungserdbeben) und 4a, zu deren Be-
herrschung die Funktion von Teilen der DFU 
erforderlich ist, sind für die hierbei in An-
spruch genommenen Komponenten die Be-
anspruchungsgrenzen so festzulegen, dass 
die Funktionsfähigkeit dieser Komponenten 
sichergestellt bleibt. 

333 / VdTÜV:  

Da bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 
4a die Funktionsfähigkeit von sicherheitstech-
nisch wichtigen Komponenten sichergestellt blei-
ben soll (siehe 2.2 (1) 4. und 3.2 (1) 5.), ist die 
Aufnahme entsprechender Vorgaben für Herstel-
lung und Prüfung (wiederkehrende Funktions- 
und zerstörungsfreie Prüfungen) erforderlich. 

(5)  
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Team 4: Es sollen die der Funktionsfähigkeit 
entsprechenden Beanspruchungsgrenzen festge-
legt werden (z.B. Stufe B für aktive Komponen-
ten). Dies erfordert unseres Erachtens keine 
zusätzlichen Festlegungen für Herstellung und 
Prüfung. 

Zu (1) 5. Die den Betriebszuständen der Sicherheits-
ebenen 1 und 2 zuzuordnenden Lastfälle und 
deren Kombinationen sind zu spezifizieren 
und entsprechend ihrer Charakteristik und 
Häufigkeit vollständig zu beschreiben. Für die 
Sicherheitsebenen 3 und 4a werden Ereignis-
se gemäß den „Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasser-
reaktoren zu berücksichtigende Ereignisse“ 
(Modul 3) postuliert, aus denen Lastfälle ab-
zuleiten sind. Bei den Lastfallkombinationen 
müssen Lastanteile, die zeitgleich wirken 
können, überlagert werden. Die sich aus die-
sen Lastfällen ergebenden Belastungen sind 
komponentenbezogen unter Berücksichtigung 
der Systemtechnik auch angrenzender Sys-
teme zu beschreiben. Einwirkungen von Ein-
bauteilen sind beim Integritätsnachweis zu 
berücksichtigen (z. B. im Hinblick auf Eigen-
gewicht, Standsicherheit), soweit sie die In-
tegrität der drucktragenden Wandungen be-
einflussen können.  

348 / RSK:  

Um diesen Abschnitt bewerten zu können, fehlt 
eine Lastfallmatrix, aus der hervorgeht, welche 
Lastfallkombinationen berücksichtigt werden 
sollen. (K3) 

Team 4: Unseres Erachtens mussten auch bisher 
schon Lastanteile, die zeitgleich wirken können, 
überlagert werden, sofern es sich nicht um sehr 
unwahrscheinliche Kombinationen handelt. Sol-
che probabilistischen Überlegungen sollten auch 
weiterhin berücksichtigt werden. 

(6)  

Zu (1) 6. Der Integritätsnachweis kann experimentell 
oder mit den Mitteln der technischen Mecha-
nik oder in Kombination dieser Methoden ge-
führt werden. Es wird ein Nachweisziel spezi-
fiziert, dessen Einhaltung mit validierten Me-
thoden zu zeigen ist. Die Übertragbarkeit der 
Nachweisführung auf die Randbedingungen 
der nachzuweisenden Komponente bzw. des 
nachzuweisenden Systems ist zu zeigen. Die 
Einhaltung des o. g. Sicherheitsabstandes 
zwischen Nachweisziel und dem Einsetzen 

333 / VdTÜV:  

Die Einhaltung des Sicherheitsabstandes zwi-
schen Nachweisziel und dem Einsetzen des 
Schädigungsmechanismus ist auszuweisen. Wie 
soll ein Sicherheitsabstand z. B. zum Einsetzen 
der Korrosion ausgewiesen werden (was ist als 
Einsatz der Korrosion zu quantifizieren)? 

Die Verwendung der Begriffe „Versagensart“ und 
„Versagensmechanismus“ ist im Regeltext nicht 

(7) Der Integritätsnachweis kann experimentell oder mit 
den Mitteln der technischen Mechanik oder in Kom-
bination dieser Methoden geführt werden. Es wird 
ein Nachweisziel spezifiziert, dessen Einhaltung mit 
validierten Methoden zu zeigen ist. Die Übertrag-
barkeit der Nachweisführung auf die Randbedin-
gungen der nachzuweisenden Komponente bzw. 
des nachzuweisenden Systems ist zu zeigen. Die 
Einhaltung des o. g. Sicherheitsabstandes zwi-
schen Nachweisziel und dem Einsetzen des Schä-
digungs- bzw. Versagensmechanismus bzw. dem 
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des Schädigungs- bzw. Versagensmecha-
nismus ist auszuweisen. 

konsistent (s. a. 2.2 (1) 2.). Einsetzen eines zu vermeidenden Zustandes ist 
auszuweisen. 

Zu (1) 7. Werden zur Beherrschung von Ereignissen 
der Sicherheitsebenen 3 und 4a an die DFU 
angrenzende Systeme in Betrieb genommen, 
so sind die in diesen Systemen auftretenden 
Beanspruchungen so zu begrenzen, dass die 
erforderliche Zuverlässigkeit der Systeme für 
die spezifizierte Betriebszeit und Einsatzhäu-
figkeit sichergestellt ist.  

 (8)  

Zu (1) 8. Für alle Teile der Druckführenden Umschlie-
ßung sind ausreichende Inspektions- und 
wiederkehrende Prüfmöglichkeiten vorzuse-
hen. In Bereichen erhöhten Strahlenpegels 
sind an den zu inspizierenden Teilen Isolie-
rungen so auszuführen, dass sie erforderli-
chenfalls schnell abgenommen und wieder 
montiert werden können. Eine Mechanisie-
rung der Ultraschallprüfung und Wirbelstrom-
prüfung soll zur eindeutigen Dokumentation 
der Prüfparameter und –randbedingungen 
sowie zur Begrenzung der Strahlenexposition 
des Personals möglich sein.  

333 / VdTÜV:  

Die gezielte Sichtprüfung ist ein zugelassenes 
Prüfverfahren nach KTA 3201.4. Deshalb statt 
Mechanisierung der US- und WS-Prüfung besser 
Mechanisierung der einzusetzenden zerstörungs-
freien Prüfverfahren. 

Die Begründung der Forderung nach mechani-
sierten Prüfungen sollte ergänzt werden. So soll-
ten die Aspekte „Vereinheitlichung der Prüfbedin-
gungen“ und „Vergleichbarkeit der Prüfergebnis-
se“ als Zielstellungen bei der Forderung nach 
mechanisierten Prüfungen erwähnt werden. 

Die Anforderung an die Mechanisierung sollte 
sich prinzipiell nicht nur auf Ultra-schallprüfung 
und Wirbelstromprüfung begrenzen sondern alle 
zerstörungsfreien Prüfverfahren einbeziehen. 

348 / RSK:  

Ändern in „Eine Mechanisierung der Verfahren 
der zerstörungsfreien Prüfung soll zur eindeuti-
gen Dokumentation...“ (K2) 

Team 4: Eine Mechanisierung der Sichtprüfungen 
ist zur Erfüllung dieser Ziele nicht erforderlich. 

(9) Für alle Teile der Druckführenden Umschließung 
sind ausreichende Inspektions- und wiederkehren-
de Prüfmöglichkeiten vorzusehen. In Bereichen 
erhöhten Strahlenpegels sind an den zu inspizie-
renden Teilen Isolierungen so auszuführen, dass 
sie erforderlichenfalls schnell abgenommen und 
wieder montiert werden können. Eine Mechanisie-
rung der Ultraschallprüfung und Wirbelstromprüfung 
soll zur eindeutigen Dokumentationbesseren Re-
produzierbarkeit der Prüfparameter und –
randbedingungen und ,zur der besseren Vergleich-
barkeit der Prüfergebnisse sowie zur Begrenzung 
der Strahlenexposition des Personals möglich sein. 
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   2.2.2 2.2.2 Konzept der Basissicherheit 

(2) Zur Sicherstellung einer Basissicherheit der 
Druckführenden Umschließung, welche ein ka-
tastrophales, aufgrund herstellungsbedingter 
Mängel eintretendes Versagen eines Anlagenteils 
ausschließt, sind die nachfolgenden Anforderun-
gen einzuhalten:  

1.  

− hochwertige Werkstoffeigenschaften, insbe-
sondere Zähigkeit und Korrosionsbeständig-
keit 

− Berücksichtigung des Betriebsmediums 

− konservative Begrenzung der Spannungen 

− Vermeidung von Spannungsspitzen durch 
optimale Konstruktion 

− Gewährleistung der Anwendung optimierter 
Herstellungs- und Prüftechnologien 

− Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender 
Fehlerzustände. 

344 / Framatome:  

- hochwertige Werkstoffe, insbesondere hinsicht-
lich… 

348 / RSK:  

Ändern in „....sind die nachfolgenden Anforderun-
gen unter Berücksichtigung des Betriebsmediums 
einzuhalten.“ (K3) 

„Vermeidung von Spannungsspitzen durch opti-
mierte Konstruktion.“ (K3) 

Letzten Spiegelstrich streichen und als eigenen 
Absatz setzen „Dazu gehören Kenntnis und Beur-
teilung ggf. vorliegender Fehlerzustände.“ (K3) 

Eine absolute Korrosionsbeständigkeit metalli-
scher Werkstoffe ist nicht möglich. Hier kann 
folglich nur eine „ausreichende Korrosionsbe-
ständigkeit“ gemeint sein. (K3) 

Team 4 zu RSK d): Unseres Erachtens bedeutet 
eine Beständigkeit gegen Korrosion nicht den 
absoluten Ausschluss von Korrosion. Es gibt hier 
mehr oder weniger beständige Werkstoffe; die 
Qualität ist durch „hochwertig“ ausreichend aus-
gedrückt. 

(1) Zur Sicherstellung einer Basissicherheit der Druck-
führenden Umschließung, welche ein katastropha-
les, aufgrund herstellungsbedingter Mängel eintre-
tendes Versagen eines Anlagenteils ausschließt, 
sind die nachfolgenden Anforderungen unter Be-
rücksichtigung des Betriebsmediums einzuhalten:  

− hochwertige Werkstoffeigenschaften, insbe-
sondere hinsichtlich Zähigkeit und Korrosions-
beständigkeit 

− Berücksichtigung des Betriebsmediums 

− konservative Begrenzung der Spannungen 

− Vermeidung von Spannungsspitzen durch 
optimierteale Konstruktion 

− Gewährleistung der Anwendung optimierter 
Herstellungs- und Prüftechnologien 

− Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender 
Fehlerzustände. 

Dazu gehören Kenntnis und Beurteilung ggf. vorlie-
gender Fehlerzustände. 

(2) 2. Hierzu sind alle Komponenten konstruktiv so 
zu gestalten, dass die Anforderungen an eine 
beanspruchungsgünstige, werkstoff-, ferti-
gungs- und funktionsgerechte sowie war-
tungsfreundliche Ausführung erfüllt sind und 
die zerstörungsfreien Prüfungen bei der Her-
stellung und am Aufstellungsort sowie die 
zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfun-
gen durchführbar sind. Dies gilt insbesondere 
für die Schweißnähte und plattierte Werkstoff-

333 / VdTÜV:  

Schweißnähte und plattierte Werkstoffbereiche. 
Wird damit eine ZfP der gesamten plattierten 
Werkstoffbereiche gefordert? Das ist bei wieder-
kehrenden Prüfungen nicht umsetzbar und aus 
unserer Sicht auch nicht zwingend zu fordern. 

348 / RSK:  

a) Es ist zu berücksichtigen, dass nicht prüfbare 

(2) Hierzu Weiterhin sind alle Komponenten konstruktiv 
so zu gestalten, dass die Anforderungen an eine 
beanspruchungsgünstige, werkstoff-, fertigungs- 
und funktionsgerechte sowie wartungsfreundliche 
Ausführung erfüllt sind und die zerstörungsfreien 
Prüfungen bei der Herstellung und am Aufstellung-
sort sowie die zerstörungsfreien wiederkehrenden 
Prüfungen im erforderlichen Umfang durchführbar 
sind. Dies gilt insbesondere für die Schweißnähte 
und den Trägerwerkstoff plattierter Werkstoffberei-
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bereiche. Bereiche nicht grundsätzlich vermieden wer-
den können, deshalb „...sowie die zerstö-
rungsfreien wiederkehrenden Prüfungen im 
erforderlichen Umfang durchführbar sind.“ 
(K1) 

b)  Die Formulierung in den RSK-LL lautet: „Die 
Werkstoffe für die DFU einschließlich der Plat-
tierung müssen so beschaffen sein, dass alle 
Komponenten (…) in ausreichendem Maße 
zerstörungsfrei prüfbar sind.“  
Hierin spiegelt sich wieder, dass die Plattie-
rung nicht drucktragend ist und entsprechend 
keine sicherheitstechnische Funktion hat (nur 
radiologische Funktion). Die Plattierung darf 
jedoch durch ihren Werkstoffzustand nicht die 
Prüfaussage des ferritischen Grundwerkstof-
fes in Frage stellen. 
Die Formulierung des Moduls 4 impliziert die 
Notwendigkeit zerstörungsfreier wiederkeh-
render Prüfungen in Bezug auf die Plattie-
rung. (K3) 

che. 

 

(2) 3. Durch Werkstoffauswahl und sachgerechte 
Formgebung, Schweißung und Wärmebe-
handlung ist an allen Stellen der Druckführen-
den Umschließung sicherzustellen, dass bei 
Betriebszuständen des Bestimmungsgemä-
ßen Betriebes sowie bei Störfällen ein ausrei-
chend fester und zäher Werkstoffzustand, mit 
dem die Belastungen sicher abgetragen wer-
den können, während der vorgesehenen Be-
triebsdauer der Anlage erhalten bleibt.  

 Zum Nachweis einer ausreichenden Festigkeit 
und Zähigkeit ist für alle Werkstoffe die norm-
gerechte Fertigung durch Zeugnisse zu bele-
gen. Weiterhin ist für ferritische Werkstoffe si-
cherzustellen, dass die Belastungen aus sta-
tionären Betriebszuständen der Sicherheits-
ebenen 1 und 2 im Bereich der Hochlage der 

344 / Framatome:  

Durch entsprechende Werkstoffauswahl und 
sachgerechte Formgebung, geeignete Schweiß-
verfahren und Wärmebehandlung ist an allen 
Stellen … 

348 / RSK:  

a) Ändern in „...Schweißung und Wärmebehand-
lung ist sicherzustellen, dass bei Betriebszu-
ständen ...“ (K3) 

b) Beim Ausschluss des spröden Werkstoff-
versagens spielt allein die ausreichende Zä-
higkeit der Werkstoffe eine Rolle. Eine zu ho-
he Festigkeit ist bei der Werkstoffauswahl für 
Neukomponenten kontraproduktiv, da sie im 
Allgemeinen mit einer nicht optimalen Zähig-
keit erkauft wird. 

(3) Durch entsprechende Werkstoffauswahl und sach-
gerechte Formgebung, Schweißung  und Wärme-
behandlung ist an allen Stellen der Druckführenden 
Umschließung sicherzustellen, dass bei Betriebs-
zuständen des Bestimmungsgemäßen Betriebes 
sowie bei Störfällen ein ausreichend fester und 
zäher Werkstoffzustand, mit dem die Belastungen 
sicher abgetragen werden können, während der 
vorgesehenen Betriebsdauer der Anlage erhalten 
bleibt.  
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Kerbschlagzähigkeit wirken. 

 Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe ist 
ein ausreichend hohes Niveau der Zähigkeit 
in der Hochlage beispielsweise gegeben, 
wenn die kleinsten Einzelwerte der  Kerb-
schlagzähigkeit (ISO-V-Proben quer) 100J er-
reichen. Erzeugnisformbezogene Anforderun-
gen sind in technischen Regeln enthalten. 

Unabhängig davon stehen auch das langzeiti-
ge Festigkeitsverhalten und damit der sichere 
Lastabtrag der in SWR und DWR eingesetz-
ten Stähle und Legierungen außer Frage. 
Thermisch induzierte Entfestigungsmecha-
nismen wären erst bei deutlich höheren Be-
triebstemperaturen zu erwarten. Durch Neut-
ronenbestrahlung kommt es umgekehrt zu ei-
ner Verfestigung. 
Es sollte geprüft werden, ob eine Erweiterung 
des Zähigkeitskonzepts um den Begriff der 
Festigkeit notwendig bzw. sicherheitstech-
nisch begründbar ist. (K3) 

Team 4: Dieser Abschnitt behandelt nicht alleine 
den Sprödbruchnachweis, sondern die allgemein 
zum Abtrag der Belastungen notwendigen Eigen-
schaften der Werkstoffe. Dazu gehören Festigkeit 
und Zähigkeit.  

344 / Framatome:  

Hinweis: ….beispielsweise gegeben, wenn bei 
der Abnahme oder im unbestrahlten Zustand die 
kleinsten Einzelwerte der Kerbschlagzähigkeit 
(ISO-V-Proben quer) 100 J erreichen. 

Begründung: 100 J Hochlage sind auf Ausgangs-
zustand oder Abnahme zu beziehen, da bei EoL 
nur  68 J als erforderlich angesehen werden (z.B. 
KTA 3203). 

Team 4: Der Hinweis ist nur als Beispiel gedacht 
und auch als solches bezeichnet, um das er-
wünschte Niveau zu beschreiben. Deshalb auch 
der Hinweis auf erzeugnisformbezogene Anforde-
rungen. Eine Einschränkung auf die Abnahme-
werte würde erfordern, auch das Alterungsverhal-
ten anzusprechen. Das würde den Rahmen eines 
solchen Beispiels sprengen. 

    2.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 
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(3) 

 

 

 

 

 

 

Soll für Rohrleitungssysteme im Rahmen des 
Anlagensicherheitskonzeptes Bruchausschluss in 
Anspruch genommen werden, so ist zusätzlich zu 
den Anforderungen nach Ziffer 2.2 (1) und (2) 
eine Analyse durchzuführen, die alle möglichen 
Einwirkungen aus Ereignissen der Sicherheits-
ebenen 1 bis 4a inklusive der Systemrückkopp-
lungen einschließt. Mit daraus ermittelten abde-
ckenden Lastannahmen ist ein Nachweis zu 
führen der aufzeigt: 

− dass postulierte Fehler in der drucktragenden 
Wand bei den auf der Sicherheitsebene 1 und 
2 zu unterstellenden Betriebszuständen und 
Ereignissen kein in Bezug auf das Nachweis-
ziel signifikantes Wachstum zeigen. Die Feh-
ler sind an derjenigen Oberfläche zu postulie-
ren, an der sich das größere Wachstumspo-
tenzial ergibt. Die Fehlerabmessungen sind 
dabei so zu wählen, dass  sie mit zerstörungs-
freien Prüfverfahren sicher erkannt werden 
können. 

− dass darüber hinaus ein postulierter Durchriss 
der drucktragenden Wand bei Belastungen 
aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 
4a stabil bleibt, d.h. ein Leck-vor-Bruch-
Verhalten zeigt. Die Größe der postulierten 
Risse ist so zu wählen, dass eine Erkennung 
der durch diese Risse verursachten Lecks si-
chergestellt ist.  Die Leckerkennung muss ei-
ne hohe Zuverlässigkeit besitzen und durch 
den Einsatz diversitärer Messmethoden si-
chergestellt werden. Weiterhin ist nachzuwei-
sen, dass unter Berücksichtigung der aus 
dem Leckfall resultierenden Belastungen bis 
zur Außerbetriebnahme des betroffenen Sys-
tems ein ausreichender Abstand zu kritischen 
Rissgrößen erhalten bleibt. 

333 / VdTÜV:  

1) Die Fehlerabmessungen sind dabei so zu 
wählen, dass sie mit zerstörungsfreien Prüf-
verfahren sicher erkannt werden. Der Begriff 
„sicher“ muss definiert werden. Er führt bereits 
im Rahmen der RDB-Spröd-
/Zähbruchnachweise zu Diskussionen. In der 
KTA-Regel 3201.2 gibt es leider eine ver-
gleichbare unspezifische Formulierung, die 
unter 2.2 (4) wieder übernommen wurde. 

2) Text sollte abgeglichen werden mit dem 
VdTÜV-Papier zum Bruchausschluss von 
Rohrleitungen. 

3) Was heißt Einsatz diversitärer Messmethoden 
zur Leckerkennung in Bezug auf den Nach-
weis des Bruchausschlusses für Rohrlei-
tungssysteme? Diese Formulierung ist für ein 
Nachweiskonzept des Bruchausschlusses 
nicht geeignet. 

4) Die Anlagenbedingungen sollten – wie im 
Entwurf des Moduls 4 ansonsten konsequent 
gehandhabt – durch die Einteilung in Sicher-
heitsebenen ausgedrückt werden. 

5)  Die Ansprüche an die Leckageerkennung sind 
sehr weit reichend und können bei Rohrlei-
tungen kleiner Nennweiten problematisch 
sein. 

Team 4 zu VdTÜV : 

1) Eine andere Formulierung der „sicheren Er-
kennbarkeit“ von Fehlern müsste unseres Er-
achtens auf Wahrscheinlichkeiten zurückgrei-
fen, die dann auch in der Qualifizierung ermit-
telt werden müssten. – Das scheint uns beim 
gegenwärtigen Stand noch problematisch. 

2) Das VdTÜV-Papier ist noch nicht verabschie-
det und  entspricht in der vorliegenden Fas-

(3) 

 

Soll für Rohrleitungssysteme im Rahmen des Anla-
gensicherheitskonzeptes Bruchausschluss in An-
spruch genommen werden, so ist zusätzlich zu den 
Anforderungen nach Ziffer 2.2.1 (1) und 2.2.2 (2) 
eine Analyse durchzuführen, die alle möglichen 
Einwirkungen aus Ereignissen der Sicherheitsebe-
nen 1 bis 4a inklusive der Systemrückkopplungen 
unter Berücksichtigung des Antwortverhaltens des 
Systems einschließt. Mit daraus ermittelten abde-
ckenden Lastannahmen ist ein Nachweis zu führen 
der aufzeigt, dass 

− dass postulierte Fehler in der drucktragenden 
Wand bei den auf der Sicherheitsebene 1 und 2 
zu unterstellenden Betriebszuständen und Er-
eignissen kein in Bezug auf das Nachweisziel 
signifikantes Wachstum zeigen. Die Fehler sind 
an derjenigen Oberfläche zu postulieren, an der 
sich das größere Wachstumspotenzial ergibt. 
Die Fehlerabmessungen sind dabei so zu wäh-
len, dass  sie mit zerstörungsfreien Prüfverfah-
ren sicher erkannt werden können. 

− dass darüber hinaus ein postulierter Durchriss 
der drucktragenden Wand bei Belastungen aus 
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a sta-
bil bleibt, d.h. ein Leck-vor-Bruch-Verhalten 
zeigt. Die Größe der postulierten Risse ist so zu 
wählen, dass eine Erkennung der durch diese 
Risse verursachten Lecks sichergestellt ist.  Die 
Leckerkennung muss eine hohe Zuverlässigkeit 
besitzen und durch den Einsatz diversitärer 
Messmethoden sichergestellt werden. Weiterhin 
ist nachzuweisen, dass unter Berücksichtigung 
der aus dem Leckfall resultierenden Belastun-
gen bis zur Außerbetriebnahme des betroffenen 
Systems ein ausreichender Abstand zu kriti-
schen Rissgrößen erhalten bleibt. 
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sung nicht unserer Auffassung. 

3) Die Leckerkennung soll im Sinne einer gestaf-
felten Absicherung einen hohen Stellenwert 
behalten. Die Forderung nach diversitären 
Messmethoden begründet sich darauf, dass 
einzelne Messverfahren abhängig vom Be-
triebszustand in ihrer Empfindlichkeit unter-
schiedlich sind. 

4) Der Bezug auf die Anlagenbedingungen ist 
unverständlich. 

5) Die Ausweitung des Bruchausschlusses auf  
kleine Nennweiten ist von Team 4 nicht vor-
gesehen. 

344/ Framatome:  

Die Größe der postulierten Risse ist so zu wäh-
len, dass eine Erkennung der durch diese Risse 
verursachten Lecks sichergestellt ist, rechtzeitig 
bevor sie eine kritische Größe erreicht haben 
können. 

Begründung: Diese Formulierung beinhaltet nach 
wie vor, dass in Verbindung mit Bruchausschluss 
eine qualifizierte Leckageerkennung vorhanden 
sein muss. Die  ursprüngliche Formulierung wür-
de jedoch insbesondere bei Rohrleitungen kleiner 
Nennweite wegen geringer Rissöffnungsquer-
schnitte zu Problemen in der Nachweisführung 
führen. 

Team 4 zu Framatome:  
siehe Team 4 zu VdTÜV unter 5) 

348 / RSK:  

1) Der neu eingeführte Begriff der „Systemrück-
kopplungen“ sollte hinsichtlich seiner Bedeu-
tung/Aussage klar definiert werden. (K3) 

2) erster Spiegelstrich: Es sollte ein Kapitel “Um-
gang mit Abweichungen“ erstellt werden. (K2) 
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3) zweiter Spiegelstrich: Die Forderung nach 
diversitären Messmethoden bei der Leckage-
erkennung ist nicht sachgerecht. Der Halbsatz 
„....und durch den Einsatz diversitärer Mess-
methoden sichergestellt werden.“ ist zu strei-
chen. (K1) 

4)  Hinsichtlich der Berücksichtigung von Fehler-
postulaten bei Ereignissen auf der Ebene 4a 
ist in Anlehnung an die Vorgehensweise beim 
Sprödbruchnachweis des RDB als zu unter-
stellender Fehler der sicher nachweisbare 
Fehler mit Faktor 2 zu berücksichtigen. (K1) 

5)  Die Möglichkeit des Nachweises „Leckaus-
schluss“ in eingegrenzten Bereichen mit den 
dann erhöhten Anforderungen soll erhalten 
bleiben. Die entsprechenden erhöhten Anfor-
derungen für den Nachweis sind zu formulie-
ren. (K1) 

Team 4 zu RSK:  

1) „Systemrückkopplungen“ wurde ersetzt. 

2) An dieser Stelle geht es um postulierte Fehler, 
nicht um Umgang mit Befunden. 

3) s.o. Team 4 zu VdTÜV unter 3) 

4) Es soll hier ein Leck-vor-Bruch Nachweis 
geführt werden. Dieser kann nur von einem 
postulierten Leck – also einem Durchriss - 
ausgehen. Für den RDB wird ein Rissinitiie-
rungsausschluss gefordert. Auf den Nachweis 
des Leck-vor-Bruch-Verhaltens wird dann 
verzichtet. 

5) Die Möglichkeit, den Leckausschluss für 
Rohrleitungen nachzuweisen, ist hier nicht 
vorgesehen und nach diesem Konzept nicht 
erforderlich. 

    2.2.4 Sprödbruchsicherheitsnachweis für den 
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Reaktordruckbehälter 

(1) Für den Reaktordruckbehälter, dessen Integrität für 
die Unterstützung aller grundlegenden Sicherheits-
funktionen gemäß den „Sicherheitsanforderungen 
für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsan-
forderungen“ (Modul 1) erforderlich ist, sind für den 
Nachweis des Ausschlusses von Brüchen (Aus-
schluss von Rissinitiierung) infolge instabiler Riss-
ausbreitung (Sprödbruchnachweis/ Zähbruchnach-
weis) alle über die vorgesehene Betriebsdauer zu 
erwartenden Veränderungen der Werkstoffeigen-
schaften konservativ zu berücksichtigen. 

(2) Für die der Neutronenstrahlung ausgesetzten Be-
reiche der Druckbehälterwand sind durch konstruk-
tive Vorgaben die Fluenzen zu begrenzen sowie im 
Grundwerkstoff und im Schweißgut Anforderungen 
an die chemische Zusammensetzung einzuhalten, 
so dass die Veränderung der Festigkeits- und Zä-
higkeitseigenschaften infolge der Neutronenb-
Bestrahlung innerhalb zulässiger Grenzen bleibt.  

(4) Für den Reaktordruckbehälter, dessen Integrität 
für die Unterstützung aller grundlegenden Sicher-
heitsfunktionen gemäß den „Sicherheitsanforde-
rungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen“ (Modul 1) erforderlich 
ist, sind für den Nachweis des Ausschlusses von 
Brüchen infolge instabiler Rissausbreitung 
(Sprödbruchnachweis/ Zähbruchnachweis) alle 
über die vorgesehene Betriebsdauer zu erwar-
tenden Veränderungen der Werkstoffeigenschaf-
ten konservativ zu berücksichtigen.  

Für die der Neutronenstrahlung ausgesetzten 
Bereiche der Druckbehälterwand sind durch kon-
struktive Vorgaben die Fluenzen zu begrenzen 
sowie im Grundwerkstoff und im Schweißgut 
Anforderungen an die chemische Zusammenset-
zung einzuhalten, so dass die Veränderung der 
Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften infolge 
der Neutronenbestrahlung innerhalb zulässiger 
Grenzen bleibt.  

Zur Charakterisierung der durch Neutronenbe-
strahlung veränderten Werkstoffeigenschaften ist 
in Abhängigkeit von der akkumulierten Neutro-
nenfluenz ein abgestuftes Überwachungspro-
gramm mit voreilend bestrahlten Einhängeproben 
(Grundwerkstoffe, Schweißverbindungen) durch-
zuführen. 

333 / VdTÜV:  

Statt Neutronenstrahlung sollte besser der Begriff 
"Bestrahlung" verwendet werden, weil sich Werk-
stoffeigenschaften auch durch die Gammastrah-
lung verändern. 
Hinsichtlich der zu unterstellenden Fehlerabmes-
sungen siehe die Anmerkung unter 2.2 (2) 2. 
348 / RSK: 
1) Ändern in „Für den Reaktordruckbehälter ... 

sind für den Nachweis des Ausschlusses von 
Brüchen (Ausschluss von Rissinitiierung) alle 
über die vorgesehene Betriebsdauer zu er-
wartenden...“ (K2) 

 Begründung: Für den RDB wird im nachfol-
genden Absatz ein Initiierungsausschluss ge-
fordert, deshalb sollte dies auch hier so for-
muliert werden. 

2)  „Für die der Bestrahlung ausgesetzten Berei-
che der Druckbehälterwand sind ... infolge der 
Bestrahlung innerhalb zulässiger Grenzen 
bleibt.“ (K2) 

 „Zur Charakterisierung der durch Bestrahlung 
veränderten Werkstoffeigenschaften ist in Ab-
hängigkeit von der akkumulierten Fluenz ein 
abgestuftes Überwachungsprogramm mit vor-
eilend bestrahlten Einhängeproben (Grund-
werkstoffe, Schweißverbindungen) durchzu-
führen.“ (K2) 

Team 4: Die konstruktiven Vorgaben und das 
Überwachungsprogramm beziehen sich auf den 
dominanten Einfluss der aus den schnellen Neut-
ronen herrührenden Einwirkungen. Bei der Mes-
sung der Werkstoffeigenschaften sind integral 
weitere Strahlungsanteile (niederenergetische 
Neutronen, Elektronen, Gamma-Strahlung) er-
fasst, daher wird hier allgemein der Begriff „Be-

(3) Zur Charakterisierung der durch Neutronenb-
Bestrahlung veränderten Werkstoffeigenschaften ist 
in Abhängigkeit von der akkumulierten Neutro-
nenfluenz ein abgestuftes Überwachungsprogramm 
mit voreilend bestrahlten Einhängeproben (Grund-
werkstoffe, Schweißverbindungen) durchzuführen. 
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strahlung“ verwendet.  

Zu (4) Für postulierte und ggf. für im Volumen festge-
stellte herstellungsbedingte Fehlergrößen ist für 
alle Beanspruchungen aus den relevanten tran-
sienten Belastungen nachzuweisen, dass bei 
Verwendung qualifizierter bruchmechanischer 
Nachweismethoden  
− bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 

1 und 2 kein Risswachstum und 

− bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 
4a kein Risswachstum in Wanddickenrichtung 

stattfindet.  

Die Größe der zu postulierenden Fehler ist dabei 
so festzulegen, dass diese mit spezifizierten 
Prüfverfahren sicher auffindbar sind. Die postu-
lierten Fehler sind an derjenigen Oberfläche an-
zunehmen, an der sich das größere Risswachs-
tumspotenzial ergibt. 

344/ Framatome:  

„Risswachstum“ ersetzen durch „Rissinitiierung“ 

Begründung: Risswachstum z. B. durch Ermü-
dung ist zulässig und wird bei den bruchmechani-
schen Nachweisen berücksichtigt. 

348 / RSK: 

1) Vor dem ersten Spiegelstrich „transienten“ 
streichen.  

2) Im zweiten Spiegelstrich: 

- „... 3 und 4a kein instabiles Risswachs-
tum.“(K1)  

(4) Für postulierte und ggf. für im Volumen festgestellte 
herstellungsbedingte Fehlergrößen ist für alle Be-
anspruchungen aus den relevanten transienten 
Belastungen nachzuweisen, dass bei Verwendung 
qualifizierter bruchmechanischer Nachweismetho-
den  

− bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 
und 2 keine Rissinitiierungwachstum und 

− bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a 
keine Rissinitiierungwachstum in Wand-
dickenrichtung  

stattfindet.  

Darüber hinaus ist rechnerisch nachzuweisen, dass 
aus Wechselbelastungen auf die betrachteten Feh-
lergrößen kein in Bezug auf das Nachweisziel signi-
fikantes Risswachstum auftritt. 

… 

    2.2.5 Weitere Anforderungen an Auslegung, 
Gestaltung und Werkstoffauswahl 

(5) Die Komponenten der Druckführenden Um-
schließung müssen so angeordnet und verankert 
sein, dass bei an ihnen auftretenden Ereignissen 
der Sicherheitsebene 3 und 4a keine Folgeschä-
den an anderen sicherheitstechnisch wichtigen 
Anlagenteilen verursacht werden können, die die 

333 / VdTÜV:  

Dabei sind hinsichtlich der Untersuchungen von 
Folgeschäden Annahmen zu treffen, die alle 
möglichen Schadens- und Versagensmechanis-
men abdecken. 

(1) Die Komponenten der Druckführenden Umschlie-
ßung müssen so angeordnet und verankert sein, 
dass bei an ihnen auftretenden Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 und 4a keine Folgeschäden an 
anderen sicherheitstechnisch wichtigen Anlagentei-
len verursacht werden können, die die Erfüllung der 
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Erfüllung der Sicherheitsfunktion dieser Anlagen-
teile gefährden. Dabei sind hinsichtlich der Unter-
suchungen von Folgeschäden Annahmen zu 
treffen, die alle möglichen Schadensmechanis-
men abdecken. 

348 / RSK:  

Es sollte konkretisiert werden, was mit der For-
mulierung „hinsichtlich der Untersuchungen von 
Folgeschäden“ sind „Annahmen zu treffen, die 
alle möglichen Schadensmechanismen abde-
cken“ gemeint ist. Dabei sollte klargestellt wer-
den, welche Folgeschäden und welche Scha-
densmechanismen gemeint sind. (K3) 

Team 4: Hier sollten allgemein Lecks und Brüche 
unterstellt werden. Dort, wo diese nicht auszu-
schließen sind, sollen auch die Wirkungen von 
Wasserstoffexplosionen abgedeckt werden. 

Sicherheitsfunktion dieser Anlagenteile gefährden. 
Dabei sind hinsichtlich der Untersuchungen von 
Folgeschäden Annahmen zu treffen, die alle mögli-
chen Schadensmechanismen Versagensarten 
abdecken. 

(6) Die eingesetzten Werkstoffe müssen in Verbin-
dung mit der gewählten Konstruktion und den 
zum Einsatz kommenden Verarbeitungstechniken 
für die Betriebsbedingungen eine ausreichende 
Korrosionsbeständigkeit besitzen. Die hierfür 
erforderlichen Wasserqualitäten im bestim-
mungsgemäßen Betrieb (Sicherheitsebenen 1 
und 2) sind zu spezifizieren. Die Wasserqualität 
ist so zu überwachen, dass eventuelle Abwei-
chungen so rechtzeitig erkannt werden können, 
dass nachteilige Auswirkungen auf die Kompo-
nenten vermieden werden.  

333 / VdTÜV:  

„Die Wasserqualität ist zu überwachen, so dass 
Abweichungen von den spezifizierten Kenngrö-
ßen rechtzeitig erkannt werden und nachteilige 
Auswirkungen vermieden werden.“ 

348 / RSK:  

Ändern in „...Wasserqualität ist so zu überwa-
chen, dass Abweichungen so rechtzeitig...“ (K 3)  

(2) Die eingesetzten Werkstoffe müssen in Verbindung 
mit der gewählten Konstruktion und den zum Ein-
satz kommenden Verarbeitungstechniken für die 
Betriebsbedingungen eine ausreichende Korrosi-
onsbeständigkeit besitzen. Die hierfür erforderli-
chen Wasserqualitäten im bestimmungsgemäßen 
Betrieb (Sicherheitsebenen 1 und 2) sind zu spezi-
fizieren. Die Wasserqualität ist so zu überwachen, 
so dass eventuelle Abweichungen von spezifizier-
ten Kenngrößen so rechtzeitig erkannt werden 
können, dass und nachteilige Auswirkungen auf die 
Komponenten vermieden werden. 

(7) Die Auswahl der Werkstoffe hat unter Beachtung 
der anderen in Ziffer 2.2 gestellten Anforderun-
gen an die Werkstoffe so zu erfolgen, dass eine 
Aktivierung der Werkstoffe und ihrer Korrosions-
produkte möglichst gering bleibt. 

 (3)  

(8) Bauteile mit Dicht- und/oder Gleitfunktion müssen 
so beschaffen sein, dass sie unter den vorliegen-
den Bedingungen des Bestimmungsgemäßen 
Betriebes eine hinreichend hohe Korrosions- und 
Abriebfestigkeit aufweisen. Nicht vermeidbare 
Korrosions- und Abriebprodukte dürfen aufgrund 
ihrer chemischen Zusammensetzung radiologisch 

348 / RSK:  

1) Aufnehmen: Werkstoffe mit Dicht- und Gleit-
funktion. (K 3)  

2) Aus Satz 2 kann aktuell geschlossen werden, 
dass im Rahmen der Werkstoffwahl für solche 
Bauteile bei einem Interessenkonflikt zwi-

(4)  
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nicht relevant sein. schen Funktion und Integrität einerseits und 
Strahlenschutz andererseits dem Strahlen-
schutzaspekt uneingeschränkt Vorrang zu 
geben ist. Die Formulierung in Satz 2 sollte 
überdacht werden. (K3) 

Team 4:  

1) Unseres Erachtens hat das Bauteil Dicht- 
oder Gleitfunktion und nicht der Werkstoff. 
Außerdem sind Korrosion und Abrieb auch ei-
ne Frage der Konstruktion und nicht nur des 
Werkstoffs.  

2) Da die Dicht- und Gleitflächen im Vergleich zu 
den anderen Oberflächen (insbesondere die 
DE-Heizrohre) relativ klein sind, soll durch 
Auswahl der Werkstoffe tatsächlich erreicht 
werden, dass  ihre radiologischen Auswirkun-
gen nicht relevant sind. Der Austausch der 
kobalthaltigen Hartmetalle hat gezeigt, dass 
dies auch möglich ist. 

(9) Zur Vermeidung der Überschreitung des auf der 
jeweiligen Sicherheitsebene zulässigen Druckes 
sind zuverlässige Einrichtungen vorzusehen. 
Druckbegrenzungseinrichtungen müssen so 
beschaffen sein, dass auf allen Sicherheitsebe-
nen die zu betrachtenden Medien sicher abge-
führt werden können.  

 (5)  

(10) Dichtverbindungen müssen so beschaffen sein, 
dass die erforderliche Dichtheit zuverlässig er-
reicht wird und überwacht werden kann.  

348 / RSK:  

Es sollte geklärt werden, ob mit der Forderung 
nach Überwachung eine Anforderung bezüglich 
lokaler Leckagedetektion (z. B. an Flanschen, 
Stopfbuchsen) definiert werden soll (siehe auch 
Kapitel 2.4.1 (2): hinreichend genaue Lokalisie-
rung von Leckagen) und, wenn ja, welche sicher-
heitstechnische Zielstellung wird damit verfolgt 
wird. (K2) 

Team 4: Die „erforderliche Dichtheit“ ergibt sich 

(6)  
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aus der sicherheitstechnischen Relevanz mögli-
cher Folgen von Leckagen. Neben Kühlmittelver-
lust sind hier vor allem Borsäurekorrosion „nicht 
rostfreier“ Stähle und die Wirkung von Dampf-
strahlen zu berücksichtigen. Siehe auch KTA 
3201.4, Ziffer 9.5.1: dort ist „die Erkennung und 
hinreichend genaue Lokalisierung von Leckagen“ 
mit einer Nachweisempfindlichkeit gefordert, die 
unterhalb der Ansprechwerte der Sicherheitssys-
teme liegt. 

(11) Bei abgehenden Rohrleitungen ist die Absperr-
armatur möglichst nahe der Abzweigstelle anzu-
ordnen. 

333 / VdTÜV:  

Zu „möglichst nahe der Abzweigstelle anzuord-
nen“ sollte ergänzt werden: unter Beachtung der 
erforderlichen Abklinglängen. 

Team 4: Die Beachtung z.B. der Abklinglänge 
wird auf der Ebene der KTA-Regel gefordert. 

(7)  

(12) Einbauteile von Absperrorganen müssen so be-
schaffen sein, dass sie das zur Sicherstellung der 
Dichtfunktion erforderliche Tragvermögen aufwei-
sen. 

 (8)  

(13) Durch geeignete Verlegung von Rohrleitungen 
und durch die Anordnung der Armaturen ist si-
cherzustellen, dass Ansammlungen von Konden-
sat durch Entwässerung vermieden werden. 

 (9)  

(14) Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und 
Komponenten kleiner Nennweite, deren Versa-
gen aufgrund des damit verbundenen geringen 
Kühlmittelverlustes nicht zum Anfordern von 
Sicherheitssystemen führt, sind die Anforderun-
gen anwendungsbezogen so festzulegen, dass 
ein störungsfreier Betrieb zu erwarten ist. Even-
tuelle Schäden im Betrieb müssen so begrenzt 
bleiben, dass die in den „Sicherheitsanforderun-
gen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siede-
wasserreaktoren zu berücksichtigende Ereignis-

333 / VdTÜV:  

Das Wort "anwendungsbezogen" erklärt sich 
nicht von selbst, deshalb Präzisierung notwendig. 
(identischer Kommentar zu 2.1 (6)) 

 

 

(10) 

 

 

 

 

Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und 
Komponenten kleiner Nennweite, deren Versagen 
aufgrund des damit verbundenen geringen Kühlmit-
telverlustes nicht zum Anfordern von Sicherheits-
systemen führt, sind die Anforderungen anwen-
dungsbezogen so festzulegen, dass ein störungs-
freier Betrieb zu erwarten ist. Eventuelle Schäden 
im Betrieb müssen so begrenzt bleiben, dass die in 
den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berück-
sichtigende Ereignisse“ (Modul 3) genannten 
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se“ (Modul 3) genannten Randbedingungen für 
die Ereignisse der Sicherheitsebenen 3 und 4a 
nicht infrage gestellt werden. 

 

 
(11)  

Randbedingungen für die Ereignisse der Sicher-
heitsebenen 3 und 4a nicht infrage gestellt werden.  

Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und 
Komponenten kleiner Nennweite, deren Versagen 
aufgrund des damit verbundenen Kühlmittelverlus-
tes zum Anfordern von Sicherheitssystemen führt, 
sind neben den Anforderungen hinsichtlich eines 
störungsfreien Betriebs die Qualitätsmerkmale so 
festzulegen, dass Abrisse von Rohrleitungen im 
bestimmungsgemäßen Betrieb mit der erforderli-
chen Zuverlässigkeit (z. B. keine unzulässige 
Schwingbeanspruchung) vermieden werden bzw. 
entstehende Leckraten hinreichend begrenzt sind.  

2.3 2.3  Herstellung 348 / RSK:  

Im Kapitel 2.3 werden gegenüber den RSK-LL in 
Verbindung mit den KTA-Regeln in sehr verkürz-
ter Form Anforderungen für die Herstellung von 
DFU-Komponenten definiert. Für Reparaturen 
bzw. Ergänzungen bezüglich bestehender Anla-
gen sind hinreichende Anforderungen in den 
einschlägigen KTA-Regeln definiert. Umfassende 
übergreifende Regelungen waren allenfalls für 
Neuanlagen erforderlich, wobei die im Entwurf 
des Moduls 4 formulierten allenfalls als orientie-
rende Hinweise gelten könnten. (K3) 

  

2.3.1 2.3.1 Grundsätze    

(1) Die zur Sicherstellung der Integrität einzuhalten-
den Qualitätsmerkmale sind festzulegen und bei 
der Planung des Fertigungsablaufs zu berück-
sichtigen.  

   

(2) Für die Herstellung sind qualifizierte Verfahren 
und Hersteller einzusetzen. 

   

(3) Der Fertigungsablauf ist so zu überwachen und    
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zu dokumentieren, dass Abweichungen von den 
vorgegebenen Qualitätsmerkmalen zuverlässig 
erkannt werden und eine eindeutige Rückverfolg-
barkeit hinsichtlich deren Ursache möglich ist. 
Zusätzliche Maßnahmen zur Erreichung der Qua-
litätsmerkmale sind zu dokumentieren. 

(4) Für die Schweißzusätze und -hilfsstoffe sind 
geeignete Zulassungsprüfungen oder Eignungs-
prüfungen durchzuführen. Der Hersteller muss 
über entsprechende Verfahrensprüfungen nach-
weisen, dass er die vorgesehenen Schweißver-
fahren sicher beherrscht. 

   

(5) Schweißplattierungen an ferritischen Bauteilen 
müssen so beschaffen sein, dass der Träger-
werkstoff von innen und außen mit Ultraschall 
geprüft werden kann. 

348 / RSK:  

Ändern in „Schweißplattierungen an ferritischen 
Bauteilen müssen so beschaffen sein, dass der 
Trägerwerkstoff von innen und außen mit Ultra-
schall bzw. Radiographie geprüft werden kann.“ 
(K2) 

Team 4: Dieser Wickel schließt andere Prüfver-
fahren nicht aus. Aus der Anwendung von Ultra-
schall ergeben sich aber spezielle Anforderungen 
an die Ausführung der Plattierung. 

  

2.3.2 2.3.2  Begleitende zerstörende Prüfungen    

(1) Durch geeignete Prüfungen an Erzeugnisformen 
ist nachzuweisen, dass die über die Wanddicke 
spezifizierten Eigenschaften der Zähigkeit, Fes-
tigkeit und des Gefüges vorliegen. 

   

Zu (1) Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen 
ist in technischen Regelwerken  enthalten; sofern 
dort keine Vorgaben bestehen, sind diese geson-
dert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen 
Prüfungen sind die mechanisch-technologischen 
Eigenschaften an jeder Erzeugnisform (Stückprü-
fung) nachzuweisen. Dabei sind 

333 / VdTÜV:  

Neben Stückprüfungen sind auch Losprüfungen 
an Erzeugnisformen zugelassen. 

344 / Framatome:  

…für jede Erzeugnisform (Los- und Stückprü-
fung)… 

(2) Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen 
ist in technischen Regelwerken  enthalten; sofern 
dort keine Vorgaben bestehen, sind diese geson-
dert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen Prü-
fungen sind die mechanisch-technologischen Ei-
genschaften an für jeder Erzeugnisform (Stück- 
oder Losprüfung) nachzuweisen. Dabei sind 
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a) repräsentativ die verschiedenen Verformungs-
richtungen an mehreren Probenahmestellen, 

b) alle während des Fertigungsprozesses statt-
findenden Wärmebehandlungen zu erfassen. 

Begründung: Stückprüfungen sind nicht an allen 
Erzeugnisformen möglich. 

348 / RSK:  

Ändern in „In Ergänzung zu diesen Prüfungen 
sind die mechanisch-technologischen Eigen-
schaften für jede Erzeugnisform (Stück-, Losprü-
fung) nachzuweisen.“ (K2) 
Begründung: Stückprüfungen finden nicht bei 
allen Erzeugnisformen statt; z. B. werden bei 
Rohrbögen Lose mit max. zehn Stück je Schmel-
ze und Wärmebehandlungslos zugelassen. 

 

(2) 

 

Zum Nachweis der Güteeigenschaften von Bau-
teilschweißungen sind Arbeitsprüfungen durchzu-
führen. Die Durchführung von Arbeitsprüfungen 
darf mit Verfahrensprüfungen kombiniert werden.  

 (3)  

 
  (4) Bei schweißplattierten Erzeugnisformen ist der 

Nachweis der Freiheit von Unterplattierungsrissen 
zu erbringen. In begründeten Fällen kann dies auch 
zerstörungsfrei am Bauteil erfolgen. 

2.3.3 2.3.3 Begleitende zerstörungsfreie  
Prüfungen 

   

(1) 

 

Bei allen für die Druckführende Umschließung 
vorgesehenen Erzeugnisformen und Schweiß-
verbindungen einschließlich Pufferungen sind das 
Volumen und die Oberflächen mit ausreichender 
Fehlererkennbarkeit zerstörungsfrei zu prüfen. 
Schweißplattierungen sind auf Haftung sowie auf 
Fehlerfreiheit der Oberfläche zu prüfen.  

Die Auswahl der Prüftechniken und Prüfparame-
ter (z.B. Einschallrichtungen) für die Volumenprü-
fung ist so zu treffen, dass alle sicherheitstech-
nisch bedeutsamen Fehler gefunden werden. 
Dies erfordert, dass die Prüfungen mit Prüfemp-
findlichkeiten durchgeführt werden, die eine Er-
kennung von Anzeigen mit Größenausdehnungen 

333/ VdTÜV:  

a) Schweißplattierungen sind auf Haftung, Un-
terplattierungsrisse sowie auf Fehlerfreiheit 
der Oberfläche zu prüfen. 
Oberflächenprüfung mit WS als weiteres Prüf-
verfahren zulassen!  

b) Statt Oberflächenrissprüfung ist als Normbeg-
riff jetzt die Oberflächenprüfung festgelegt 
worden. 

Team 4: zu a) siehe neuer Wickel 2.3.2 und Er-
gänzung (1), (4); WS (bzw. ET) als Verfahren für 
die Oberflächenprüfung ist durch den Text nicht 

(1) Bei allen für die Druckführende Umschließung vor-
gesehenen Erzeugnisformen und Schweißverbin-
dungen einschließlich Pufferungen sind das Volu-
men und die Oberflächen mit ausreichender Feh-
lererkennbarkeit zerstörungsfrei zu prüfen. 
Schweißplattierungen sind auf Haftung Unterplattie-
rungsrisse sowie auf Fehlerfreiheit der Oberfläche 
zu prüfen. Der Prüfumfang hinsichtlich Unterplattie-
rungsrisse ist unter Berücksichtigung der Ergebnis-
se von 2.3.2 (4) festzulegen. 
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deutlich unterhalb der Größe von sicherheits-
technisch bedeutsamen Fehlern erlauben. Dabei 
sind Fehler mit Orientierungen senkrecht zu den 
Hauptspannungsrichtungen (Betriebs-
beanspruchung) durch die Wahl von hierfür ge-
eigneten Prüftechniken und Prüfparametern (wie 
z.B. Einschallrichtungen) zu berücksichtigen.  

Die Oberflächenrissprüfung muss alle Richtungen 
in der Prüfebene erfassen. Bei der Festlegung 
von Zulässigkeitsgrenzen der Anzeigen im Volu-
men ist grundsätzlich so zu verfahren, dass tech-
nisch Veränderungen der Anzeigenausdehnung 
im Betrieb nicht zu erwarten sind. Rissartige 
Anzeigen an den Oberflächen dürfen nicht belas-
sen werden.  
Bei der Beseitigung von Oberflächenanzeigen 
dürfen nur solche Verfahren zum Einsatz kom-
men, die für die in Betracht zu ziehenden Scha-
densmechanismen unschädlich sind. 

ausgeschlossen.  

344/ Framatome:  

Ergänzen: Der Nachweis der Freiheit von Unter-
plattierungsrissen ist zu erbringen. 

Begründung: Stand der Technik. Der Nachweis 
kann z. B. durch entsprechende Prüfungen an 
den geschweißten Arbeitsproben erfolgen, oder 
durch (stichprobenweise) Prüfungen am Bauteil 
(entsprechend KTA 3201.3) 

348 / RSK:  

1) Ergänzen um „Schweißplattierungen sind auf 
Haftung sowie auf Fehlerfreiheit der Oberflä-
che zu prüfen. Der Nachweis der Freiheit von 
Unterplattierungsrissen ist zu erbringen.“ (K1) 

2) Oberflächenrissprüfung“ durch den Normbeg-
riff „Oberflächenprüfung“ ersetzen. (K3) 

Team 4: siehe neuer Wickel 2.3.2 (4) 

 

 

 

 

 

 

 
Die Oberflächenrissprüfung muss alle Richtungen 
in der Prüfebene erfassen. Bei der Festlegung von 
Zulässigkeitsgrenzen der Anzeigen im Volumen ist 
grundsätzlich so zu verfahren, dass technisch Ver-
änderungen der Anzeigenausdehnung im Betrieb 
nicht zu erwarten sind. Rissartige Anzeigen an den 
Oberflächen dürfen nicht belassen werden.  
Bei der Beseitigung von Oberflächenanzeigen dür-
fen nur solche Verfahren zum Einsatz kommen, die 
für die in Betracht zu ziehenden Schadensmecha-
nismen unschädlich sind. 

(2) Art, Zeitpunkt und Umfang der zerstörungsfreien 
Prüfungen sind erzeugnisform- und komponen-
tenbezogen festzulegen. Die zur Beurteilung des 
maßgeblichen Qualitätszustandes der Erzeugnis-
formen und Komponenten durchzuführende Prü-
fung hat nach der letzten Wärmebehandlung zu 
erfolgen.  

   

(3) Alle Komponenten der Druckführenden Um-
schließung sind zum Abschluss der Herstellung 
einer Druckprüfung mit einem definierten Prüf-
druck oberhalb des Auslegungsdrucks zu unter-
ziehen (Erstdruckprüfung). Werden im Zuge von 
Instandhaltungsmaßnahmen oder Reparaturen 

348 / RSK: Satz 2 streichen. (K2) 

Team 4: Die vorgeschlagene Regelung ist sinn-
voll, um Reparaturen einen Vorzug vor dem „Be-
lassen“ von Befunden einzuräumen.  
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einzelne Schweißnähte gefertigt, so darf die Ü-
berprüfung der Integrität der betreffenden 
Schweißnähte allein durch eine umfassende 
zerstörungsfreie Prüfung erfolgen, wenn für diese 
Schweißnähte die Druckprüfung keine maßgebli-
che Beanspruchung darstellt und daher keine 
zusätzliche sicherheitstechnisch relevante Aus-
sage bewirkt.  

(4) Im Rahmen spezifizierter Dichtheitsanforderun-
gen sind geeignete Dichtheitsprüfungen durchzu-
führen (z. B. Gesamtsystem, Dampferzeuger-
Heizrohre). 

   

 2.4  Betrieb    

2.4.1 2.4.1 Grundsätze    

(1) Für den Erhalt der Barrierenfunktion ist ein Über-
wachungs- und Prüfkonzept aufzustellen mit dem  

− die Einhaltung der Auslegungsrandbedin-
gungen und -voraussetzungen überprüft und 

− die Rückführung der Erkenntnisse aus der 
Betriebserfahrung sichergestellt 

wird. Die bei der Auslegung der Komponenten 
zugrunde gelegten Randbedingungen hinsichtlich 
der räumlichen Anordnung, Verankerung, Funkti-
on von Unterstützungen, Armaturen, Pumpen und 
Einbauten sind zu dokumentieren (z. B. freie 
Weglängen, Verschiebungen, Auslenkungen, 
Spiele). Bei der Inbetriebnahme und soweit erfor-
derlich nach möglichen Veränderungen aufgrund 
von Eingriffen (z.B. Instandhaltungsmaßnahmen) 
ist die Einhaltung dieser Randbedingungen zu 
überprüfen. Unzulässige Abweichungen von 
diesen Randbedingungen im langfristigen Betrieb 
müssen so rechtzeitig erkennbar sein, dass Aus-
wirkungen auf die Integrität der drucktragenden 
Wandungen vermieden werden.  

348 / RSK:  

Es ist zu klären, ob mit der getroffenen Formulie-
rung die aktuell gültigen Anforderungen an das 
Überwachungs- und Prüfkonzept der KTA 3201.4 
erhöht werden sollen und wenn ja, wie dies si-
cherheitstechnisch begründet wird. (K2) 

Team 4: Unseres Erachtens ist hiermit die Ziel-
setzung eines „geschlossenen Konzeptes“ zur 
„Sicherstellung der Komponentenintegrität“ ent-
sprechend KTA 3201.4, Ziffer 5.3 (7) und Bild 3-1 
beschrieben. Die Überprüfung der bei der Ausle-
gung der Komponenten zugrunde gelegten 
Randbedingungen gehört zu einem solchen Kon-
zept notwendig dazu, auch wenn dies in KTA 
3201.4 nicht explizit genannt ist. 
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2.4.1 
(2) 

Betriebsparameter, die für die Integrität der Kom-
ponenten von Bedeutung sind, müssen über-
wacht (z.B. mechanische und thermische Lasten, 
Wasserqualität) und hinsichtlich des unterstellten 
zugehörigen Systemzustandes auf Plausibilität 
bewertet werden. Darüber hinaus ist eine Über-
wachung auf Leckagen vorzusehen, die die Er-
kennung und hinreichend genaue Lokalisierung 
von Leckagen ermöglicht.  

333/ VdTÜV:  

Die Bewertung von Betriebsparametern auf Plau-
sibilität sollte in der Formulierung präzisiert wer-
den. 

Team 4:  Es sollen die gemessenen Betriebspa-
rameter daraufhin bewertet werden, ob sie als 
Ergebnis der unterstellten Systemzustände plau-
sibel sind. 

  

(3) Die Betriebszustände bei Nichtleistungsbetrieb 
und Funktionsprüfungen sind im Hinblick auf die 
die Integrität der Komponenten beeinflussenden 
Randbedingungen zu spezifizieren (z.B. Belas-
tungen, Wasserchemie). Abweichungen von den 
Vorgaben sind zu vermeiden bzw. eindeutig fest-
zustellen und zu bewerten. 

   

(4) Stellen von Komponenten, für die aus der Be-
rechnung oder aus der Betriebserfahrung hin-
sichtlich der Ermüdung relevante Beanspruchun-
gen erwartet werden können, sind in ein Überwa-
chungsprogramm einzubeziehen. 

333/ VdTÜV:  

„Überwachungsprogramm“ sollte ersetzt werden 
durch „Überwachungs- und Prüfkonzept“ (Bezug 
zu Abschnitt 2.4.1 (1)). 

 Stellen von Komponenten, für die aus der Berech-
nung oder aus der Betriebserfahrung hinsichtlich 
der Ermüdung relevante Beanspruchungen erwartet 
werden können, sind in ein Überwachungs- und 
Prüfkonzept programm einzubeziehen. 

(5) Es ist sicherzustellen, dass in den Sicherheits-
ebenen 1 und 2 keine reaktionsfähigen Mengen 
von Wasserstoff (Radiolyse-, Dosiergase) aus 
den Kreisläufen in eine nicht inertisierte Atmo-
sphäre des Sicherheitsbehälters übertreten kön-
nen.  

348 / RSK:  

„keine reaktionsfähigen Mengen von Wasserstoff“ 
ist unbestimmt. Die Anforderung sollte sich auf 
eine detonationsfähige Ansammlung mit realem 
Folgeschadenspotenzial beziehen. (K2) 

 Es ist sicherzustellen, dass in den Sicherheitsebe-
nen 1 und 2 keine reaktionsfähigen die Mengen von 
Wasserstoff (Radiolyse-, Dosiergase), die aus den 
Kreisläufen in eine nicht inertisierte Atmosphäre 
des Sicherheitsbehälters übertreten können., soweit 
begrenzt bleiben, dass eine detonationsfähige An-
sammlung mit Folgeschadenspotenzial ausge-
schlossen werden kann. 

(6) Ansammlungen von nicht kondensierbaren Ga-
sen  

a) in Hochpunkten des Kühlkreislaufs,  

b) in nicht oder nur gering durchströmten Anla-
genteilen  
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sind im Hinblick auf mögliche thermische Belas-
tungen der drucktragenden Wand und mögliche 
Funktionsstörungen des Systems zu erfassen. 
Sie sind bezüglich ihrer sicherheitstechnischen 
Auswirkungen zu bewerten.  

(7) Werden bei Prüfungen Befunde festgestellt, so ist 
nach Ziffer 4 vorzugehen. 

   

(8) Zur Erkennung, Verfolgung bzw. Vermeidung von 
Alterungseinflüssen auf die Integrität der Kompo-
nenten der Druckführenden Umschließung ist ein 
Alterungsmanagementprogramm durchzuführen.  

Hinweis: Detaillierte Anforderungen finden sich in 
der RSK-Empfehlung „Beherrschung von Alte-
rungsprozessen in Kernkraftwerken“  (374. RSK-
Sitzung vom 22.7.2004) 

   

(9) Die für Arbeiten an den Komponenten der Druck-
führenden Umschließung (z.B. an Schraubver-
bindungen bei Prüfungen und Reinigung) einge-
setzten technischen Einrichtungen und Hilfsmittel 
sowie Handhabungsprozeduren sind so zu quali-
fizieren, dass ungünstige Auswirkungen auf die 
Integrität der Komponenten vermieden werden 
bzw. eindeutig feststellbar sind und bewertet 
werden können. 

348 / RSK:  

Die Formulierung „ungünstige Auswirkung“ sollte 
unter dem Gesichtspunkt der Bestimmtheit über-
dacht werden. Eine „eindeutige“ Feststellbarkeit 
solcher Auswirkungen ist in diesem Zusammen-
hang nicht erfüllbar. (K2) 

 Die für Arbeiten an den Komponenten der Druck-
führenden Umschließung (z.B. an Schraubverbin-
dungen bei Prüfungen und Reinigung) eingesetzten 
technischen Einrichtungen und Hilfsmittel sowie 
Handhabungsprozeduren sind so zu qualifizieren, 
dass ungünstige Auswirkungen auf die Integrität der 
Komponenten vermieden werden bzw. eindeutig 
feststellbar sind und bewertet werden können. 

(10) Mit ausreichendem zeitlichem Abstand vom ge-
planten Betriebsende ist das Prüfkonzept bis zum 
Betriebsende hin anzupassen. Geplante Prüfun-
gen sind zeitlich so zu legen, dass sich ein si-
cherheitstechnischer Nutzen ergibt. 

333/ VdTÜV:  
Die Anforderungen an eine Anpassung des Prüf-
konzeptes sollten präzisiert werden. Wann sind z. 
B. Prüfungen vorzuziehen? 

Zielsetzung der Forderung ist unklar. Eine Bewer-
tung ist daher nicht möglich. Überwachungs- und 
Prüfkonzepte sollten sich am Ist-Zustand der 
Komponente und den zu unterstellenden Schädi-
gungsmechanismen orientieren. 

„Prüfkonzept“ sollte ersetzt werden durch „Über-
wachungs- und Prüfkonzept“ (Bezug zu Abschnitt 
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2.4.1 (1)). 

Team 4: Hier geht es nur um Prüfungen, nicht um 
Überwachung, die ein kontinuierlicher Prozess ist 
und damit unabhängig vom Betriebsende. 

348 / RSK:  

zu Satz 1: Die anlagenspezifisch definierten Prüf-
intervalle sind derart festgelegt, dass die Prüf-
aussage zu jedem Zeitpunkt jeweils bis zum 
Ende des jeweiligen Prüfintervalles hinreichend 
zur Sicherstellung der ausreichenden Vorsorge 
ist. 

Es sollte geklärt werden, woraus sich ein vom 
geplanten Betriebsende abhängiger Bedarf zur 
Anpassung von Prüfterminen bzw. Prüfkonzepten 
ergibt? (K2) 

Satz 2: präzisieren: „Geplante Prüfungen sind 
gegebenenfalls vorzuziehen, so dass sich ein 
sicherheitstechnischer Nutzen ergibt.“ (K2) 

Team 4: Das Ziel ist vor allem eine rechtzeitige 
Planung, um sicherheitstechnisch sinnvolle Prüf-
zeitpunkte im Rahmen des Aufsichtsverfahrens 
festzulegen.  

2.4.2 2.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druck-
prüfung 

   

(1) Nach jedem Wiederverschließen eines druckfüh-
renden Systems ist bei einem definierten Refe-
renzzustand eine integrale Dichtheitsprüfung 
durchzuführen.  

348 / RSK:  

Ändern in „Nach jedem Wiederverschließen eines 
druckführenden Systems ist bei einem definierten 
Referenzzustand eine integrale Prüfung auf 
Dichtheit durchzuführen.“ 

Begründung: Der ursprüngliche Begriff Dicht-
heitsprüfung kann hier missverständlich interpre-
tiert werden. (K3) 

 Nach jedem Wiederverschließen eines druckfüh-
renden Systems ist bei einem definierten Referenz-
zustand eine integrale DichtheitspPrüfung auf 
Dichtheit durchzuführen. 

(2) Sind wiederkehrende Druckprüfungen durchzu-
führen, müssen sie eine vergleichbare sicher-
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heitstechnische Aussage wie bei der Erstdruck-
prüfung ermöglichen.  

(3) Im Anschluss an die wiederkehrende Druckprü-
fung ist eine zerstörungsfreie Prüfung, z.B. mit 
Ultraschall, am Reaktordruckbehälter und an 
repräsentativen Stellen der anderen Komponen-
ten der Druckführenden Umschließung durchzu-
führen.  

333/ VdTÜV:  

Ist gemeint, dass nach einer wiederkehrenden 
Druckprüfung eine 100%-Prüfung des RDB ge-
mäß festgelegtem Prüfumfang durchgeführt wer-
den muss, oder können, wie in der Praxis be-
währt, einige nicht repräsentative Stellen (z. B. 
Stellen ohne registrierpflichtige Anzeigen) auch 
vor der DP geprüft werden? 

348 / RSK:  

Ändern in „Im Anschluss an die wiederkehrende 
Druckprüfung ist eine zerstörungsfreie Prüfung z. 
B. mit Ultraschall an repräsentativen Stellen des 
Reaktordruckbehälters und der anderen Kompo-
nenten der DFU durchzuführen.“ (K1) 

Begründung: Prüfpraxis bei DWR und auch bei 
SWR, nach der Druckprüfung die durch die 
Druckprüfung höher belasteten Stellen repräsen-
tativ zu prüfen. 

 Im Anschluss an die wiederkehrende Druckprüfung 
ist eine zerstörungsfreie Prüfung, z.B. mit Ultra-
schall, am an repräsentativen Stellen des Reaktor-
druckbehälters und an repräsentativen Stellen der 
anderern Komponenten der Druckführenden Um-
schließung durchzuführen. 

2.4.3 2.4.3  Zerstörungsfreie wiederkehrende Prü-
fungen 

   

(1) Die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfun-
gen sind in repräsentativer Art und Weise mit 
qualifizierten Verfahren durchzuführen, wobei alle 
Arten von Schweißverbindungen und ausgewähl-
te Grundwerkstoff-Bereiche mit einzubeziehen 
sind. Die Auswahl der Prüfverfahren und 
-techniken ist  unter Berücksichtigung des techni-
schen Fortschritts zu begründen. 

348 / RSK: 

1) Es ist zu klären, ob mit der Formulierung eine 
über die KTA 3201.4 hinausgehende Anforde-
rung an Prüfung von Grundwerkstoffbereichen 
über die KTA 3201.4 gemeint ist. Wenn ja, ist 
zu hinterfragen, welche sicherheitstechnische 
Begründung dafür herangezogen werden 
kann? (K2) 

2) Es wird explizit eine Begründung der Auswahl 
der Prüfverfahren und -techniken unter Be-
rücksichtigung des technischen Fortschritts 
verlangt. Nach bisherigem Verständnis war 

 Die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen 
sind in repräsentativer Art und Weise mit qualifizier-
ten Verfahren durchzuführen, wobei alle Arten von 
Schweißverbindungen und ausgewählte Grund-
werkstoff-Bereiche mit einzubeziehen sind. Die 
Auswahl und Eignung der Prüfverfahren und 
-techniken ist  unter Berücksichtigung des techni-
schen Fortschritts zu begründen. 
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eine technisch sachgerechte Auswahl geeig-
neter Prüfverfahren und -techniken bereits 
durch die Forderung nach „qualifizierten Ver-
fahren“ abgedeckt. Durch die gewählte For-
mulierung wird der Eindruck erweckt, dass 
hier zusätzliche Anforderungen gestellt wer-
den sollen. Wenn ja, wird hierdurch das bishe-
rige aufsichtliche Verfahren zur Bewertung 
der WKP und der hierfür verwendeten Verfah-
ren und Techniken in Frage gestellt. (K2) 

3) Ändern in „Die Auswahl und Eignung der 
Prüfverfahren und -techniken....“ (K2) 

Team 4:  

1) Die Betriebserfahrung hat gezeigt, dass z.B. 
durch Korrosion und Ermüdung auch in 
Grundwerkstoffbereichen Schäden in ver-
gleichbarer Häufigkeit aufgetreten sind, so 
dass eine einseitige Fokussierung auf 
Schweißnähte nicht zielführend ist. Die Aus-
wahl der Prüfbereiche ist daher unter Berück-
sichtigung der möglichen Einwirkungen und 
der Betriebserfahrung entsprechend KTA 
3201.4, Ziffer 5.1 zu überprüfen. 

2) Der Hinweis, dass der technische Fortschritt 
zu berücksichtigen sei, soll nur dafür sorgen, 
dass eine Abwägung der Vor- und Nachteile 
der Einführung neuer Prüftechniken stattfin-
det. Dies wird in der Regel bedeuten: bessere 
Reproduzierbarkeit und geringerer Aufwand 
bei weiterer Anwendung der „alten“ Technik 
gegenüber möglicherweise besserer Aussa-
gefähigkeit und Zuverlässigkeit „neuer“ Tech-
nik.  

(2) Prüfverfahren und -techniken sind dabei so aus-
zuwählen, dass betriebsbedingte Fehler (z. B. 
infolge Spannungen, Korrosion) mit ihren mögli-
chen Orientierungen und aus der Herstellung 
dokumentierte Anzeigen erfasst und verfolgt 

348 / RSK:  

1) Ändern in „Prüfverfahren und –techniken sind 
dabei so auszuwählen, dass betriebsbedingte 
Fehler mit ihren möglichen Orientierungen 

 Prüfverfahren und -techniken sind dabei so auszu-
wählen, dass betriebsbedingte Fehler (z. B. infolge 
Spannungen, Korrosion) mit ihren möglichen Orien-
tierungen und aus der Herstellung dokumentierte 
und belassene Anzeigen erfasst und verfolgt wer-
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werden können. Solche Orientierungen können z. 
B. sein:  

a) die senkrecht zu den Hauptspannungsrich-
tungen verlaufenden Flächen,  

b) die parallel zu den Schmelzflächen an 
Schweißnähten verlaufenden Flächen (Längs-
fehler), 

c) die zur Richtung von Schweißnähten senk-
rechten Ebenen (Querfehler). 

und aus der Herstellung dokumentierte und 
belassene Anzeigen erfasst und verfolgt (z. B. 
zerstörungsfreie Bestimmung der Abmessun-
gen, siehe Abschnitt 4) werden können. (K2) 

2) Der Satz 2 kann mit den Punkten a) bis c) 
entfallen. (K3) 

Team 4: Eine ggf. erforderliche Bestimmung der 
Abmessungen wird in Abschnitt 4 ausreichend 
angesprochen.  

den können. Solche Orientierungen können z. B. 
sein:  

d) die senkrecht zu den Hauptspannungsrichtun-
gen verlaufenden Flächen,  

e) die parallel zu den Schmelzflächen an Schweiß-
nähten verlaufenden Flächen (Längsfehler), 

die zur Richtung von Schweißnähten senkrechten 
Ebenen (Querfehler). 

(3) Prüfverfahren und -techniken für die Dampfer-
zeuger-Heizrohre müssen so ausgewählt werden, 
dass 

a)  Fehler an der Innen- und Außenseite,  

b) lokale Wanddickenschwächungen  

über die gesamte Länge erfasst werden können. 

348 / RSK:  

Diese Forderung stellt eine Verschärfung der 
bisherigen Anforderungen aus der KTA 3201.4 
dar. Zu klären ist in diesem Zusammenhang 
auch, ob hier nur die generelle Prüfbarkeit oder 
eine tatsächliche 100-prozentige Prüfung des 
betroffenen Heizrohres über die gesamte Länge 
gefordert wird. (K2) 

Team 4: Zunächst ist hier nur die Prüfbarkeit über 
die ganze Länge gefordert. Inwieweit auch die 
Prüfung über die ganze Länge zu fordern ist, 
ergibt sich bei der Erstellung des anlagenspezifi-
schen Prüfplans (siehe Diskussion zu WL 
2005/07) 

  

3 3 Drucktragende Wandung der  
Äußeren Systeme 

333 / VdTÜV:  
Titel besser "Drucktragende Wandung von Kom-
ponenten der Äußeren Systeme" 

348 / RSK:  

Der Titel des Kapitels sollte angepasst werden. 
Vorschlag: „Drucktragende Komponenten der 
Äußeren Systeme“. (K 2) 

 3 Drucktragende Wandung von Komponenten 
der Äußeren Systeme 

3.1 3.1 Geltungsbereich    
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(1) Die folgenden Anforderungen sind anzuwenden 
auf die drucktragenden Wandungen von nicht zur 
Druckführenden Umschließung des Reaktor-
kühlmittels gehörenden druck- und aktivitätsfüh-
renden Systemen und Komponenten von Leicht-
wasserreaktoren, die eine spezifisch reaktorsi-
cherheitstechnische Bedeutung besitzen. Diese 
ist gegeben, wenn eines der nachfolgenden Krite-
rien erfüllt ist: 

333/ VdTÜV:  
Die Formulierung „druck- und aktivitätsführende 
Systeme“ (s. a. KTA-Regelreihe 3211) ist nicht 
korrekt, da sowohl Systeme und Komponenten 
betroffen sein können, die nur druckführend (z.B. 
Frischdampfsystem bei DWR am Dampferzeu-
geranschluss) als auch nur aktivitätsführend 
(Systeme mit kleinem Druck-Liter-Produkt) sind.  

Vorschlag: … druck- und/oder aktivitätsführende 
Systeme und Komponenten … 

Team 4: Auch im Titel von KTA 3211 heißt es 
„druck- und aktivitätsführende Komponenten“ und 
dies bedeutet unseres Erachtens, dass sie ent-
weder druck- oder aktivitätsführend oder aber 
beides sein können.  

  

Zu (1) a) Das Anlagenteil ist bei der Beherrschung von 
Störfällen notwendig hinsichtlich Abschaltung, 
Aufrechterhaltung langfristiger Unterkritikalität 
und hinsichtlich unmittelbarer Nachwärmeab-
fuhr. Anforderungen an Komponenten in Sys-
temen, die nur mittelbar zur Nachwärmeab-
fuhr dienen - dies sind die nicht aktivitätsfüh-
renden Zwischenkühlwassersysteme und Ne-
benkühlwassersysteme - sind anlagenspezi-
fisch unter Berücksichtigung der grundsätzli-
chen Anforderungen im Hinblick auf Redun-
danz und Diversität festzulegen, siehe „Si-
cherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ 
(Modul 1). 

   

Zu (1) Bei Versagen des Anlagenteils werden große 
Energien freigesetzt und die Versagensfolgen 
sind nicht durch bauliche Maßnahmen, räumliche 
Trennung oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen 
auf ein im Hinblick auf die „Sicherheitsanforde-
rungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Si-
cherheitsanforderungen“ (Modul 1) vertretbares 

348 / RSK:  

Der Unterschied zwischen b) und c) sollte her-
ausgearbeitet werden. (K 2) 

Team4: Die Unterteilung nach a), b) und c) 
stammt aus der RSK-LL. Es handelt sich hier 
weitgehend um den Text der alten RSK LL. Die 

  

 

Hinweis: 
Gemäß RSK-LL DWR Anhang 1 zu Kapitel 4.2 ist 
eine Gruppe II aufgelistet für die eine Absichtserklä-
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Maß begrenzt.  Differenzierung zwischen b) und c) erscheint 
streng genommen nicht notwendig.  Der Punkt b) 
betont jedoch den Aspekt „Freisetzung großer 
Energien“ und ist für eine sachgerechte Zuord-
nung von Komponenten zu den äußeren Syste-
men sinnvoll.  

rung der Betreiber vorliegt die Systeme und Kom-
ponenten nach dem Konzept der Basissicherheit 
auszuführen. Hierzu bedarf es einer erneuten Fest-
legung. 

 
c)b)Das Versagen des Anlagenteils kann unmit-

telbar oder in einer Kette von anzunehmen-
den Folgeereignissen zu einem zu einem Er-
eignis der Sicherheitsebene 3 oder  darüber 
hinaus führen. 

   

Zum Geltungsbereich gehören folgende Kompo-
nenten: 

  

a) Druckbehälter,   

b) Rohrleitungen und Rohrleitungsteile (ein-
schließlich Druckentlastungsrohre und Aus-
strahldüsen für SWR), 

  

c) Pumpengehäuse und  Pumpengehäuse und 

d) Armaturengehäuse  Armaturengehäuse 

(2) 

einschließlich der integralen Bereiche der Kom-
ponentenstützkonstruktionen. 

333/ VdTÜV:  

Es sollten die Begriffe Pumpen und Armaturen 
verwendet werden. Vgl. Begründung in der An-
merkung der RSK. 

348 / RSK:  

Statt der Begriffe „Pumpengehäuse“ und „Arma-
turengehäuse“ sollte besser „Pumpen“ bzw. „Ar-
maturen“ verwendet werden, da auch sonstige 
drucktragende Bauteile, wie z. B. Schrauben zum 
Geltungsbereich gehören. (K3)   

  

Zum Geltungsbereich gehören nicht:    (3) 

a) Rohrleitungen und Armaturen gleich oder 
kleiner als DN 50. Für Rohrleitungen und Ar-
maturen dieses Abmessungsbereiches, für 
die jedoch entsprechend der sicherheitstech-
nischen Bedeutung spezifische Anforderun-
gen festzulegen sind, hat dies anwendungs-
bezogen zu erfolgen. 

333 / VdTÜV:  

Das Wort "anwendungsbezogen" erklärt sich 
nicht von selbst, deshalb Präzisierung notwendig. 

 a) Rohrleitungen und Armaturen gleich oder kleiner 
als DN 50. Für Rohrleitungen und Armaturen dieses 
Abmessungsbereiches, für die jedoch  sind ent-
sprechend der sicherheitstechnischen Bedeutung 
spezifische Anforderungen festzulegen. sind, hat 
dies anwendungsbezogen zu erfolgen  
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b) Einbauteile der Komponenten (die nicht Be-
standteil der drucktragenden Wandung sind) 
und Zubehör, 

   

c) Systeme und Anlagenteile, die Hilfsfunktionen 
für die hier behandelten Systeme ausführen, 

   

d) Systemteile, deren Systemdruck allein durch 
die geodätische Druckhöhe im Saugbereich 
bestimmt wird, 

   

e) Teile zur Kraft  und Leistungsübertragung in 
Pumpen und Armaturen sowie Prüfungen zum 
Funktionsfähigkeitsnachweis, 

   

f) Kleinteile.    

3.2 
3.2 Grundsätze des Absicherungskonzeptes 

(Auslegung, Gestaltung und Werkstoff-
auswahl) 

Team 4: Untergliederung des Abschnittes wie bei 
Abschnitt 2.2.  3.2 Absicherungskonzeptes (Auslegung, Gestal-

tung und Werkstoffauswahl) 

   3.2.1 3.2.1 Grundsätze  

Zur Sicherstellung der Integrität der Systeme und 
Komponenten ist ein Absicherungskonzept auf-
zustellen, welches folgende Grundsätze berück-
sichtigt: 

 (1) Zur Sicherstellung der Integrität der Komponenten 
ist ein Absicherungskonzept aufzustellen, welches 
die in diesem Abschnitt folgende aufgestellten 
Grundsätze berücksichtigt.: 

(1) 

1. Die Integritätsnachweise als Bestandteil des 
Absicherungskonzeptes sind so zu führen, 
dass für alle Lasten über die gesamte vorge-
sehene Betriebsdauer die erforderlichen Si-
cherheitsabstände ausgewiesen werden. 
Mögliche Schädigungsmechanismen, die 
während des Betriebs zu einer Verschlechte-
rung des Tragverhaltens führen können, sind 
vorab mit einzubeziehen. Wesentliche Me-
chanismen sind Ermüdung, Relaxation, Ver-
schleiß, verschiedene Arten der Korrosion, 

Siehe 2.2 (1) 1. (2) Die Integritätsnachweise als Bestandteil des Absi-
cherungskonzeptes sind so zu führen, dass für alle 
Lasten (Belastungen, Einwirkungen) über die ge-
samte vorgesehene Betriebsdauer die erforderli-
chen Sicherheitsabstände ausgewiesen werden. 
Mögliche Schädigungsmechanismen, die während 
des Betriebs zu einer Verschlechterung des Trag-
verhaltens führen auftreten können, sind vorab mit 
einzubeziehen. Wesentliche MSchädigungsmecha-
nismen sind Ermüdung, Relaxation, Verschleiß, 
verschiedene Arten der Korrosion, Versprödung 
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Versprödung sowie Synergismen. sowie Synergismen. 

Zu (1) 2. Für die im Geltungsbereich angesprochenen 
Systeme und Komponenten ist unter Berück-
sichtigung unterschiedlicher Funktions-
anforderungen die Wahl der Werkstoffe, Fer-
tigungsverfahren und Nachweismethoden so 
aufeinander abzustimmen, dass eine gleich-
wertige Zuverlässigkeit der Komponenten er-
reicht wird. Hinsichtlich der Vielfalt der Kom-
ponenten sind Maßnahmen festzulegen, die 
eine zuverlässige Qualitätssicherung sicher-
stellen.  
 
Dies kann für die Komponenten über eine 
Einstufung in Prüf- und Werkstoffgruppen in 
Abhängigkeit von Auslegungsdaten und Ab-
messungen unter Beachtung der Werkstoffe 
und Spannungsgrenzen erfolgen. Dabei kön-
nen sich für Komponenten innerhalb eines 
Systems, unter Umständen auch für Bauteile 
einer Komponente, unterschiedliche Prüf- und 
Werkstoffgruppen ergeben. 
 
Diese Prüfgruppen für Bauteile und Kompo-
nenten der äußeren Systeme sollen auch 
Festlegungen zur Nachweistiefe im Hinblick 
auf den Umfang der Spannungs- und Ermü-
dungsanalysen sowie auf den Umfang der 
Prüfungen (zerstörend und zerstörungsfrei) in 
Abhängigkeit von der Spannungsausnutzung 
und der Wahl der Werkstoffe enthalten.  

Hinweis: Dadurch soll grundsätzlich, unabhängig 
von der Wahl der Prüfgruppe, ein gleichwertiges 
Sicherheitsniveau erreicht werden. 

333 / VdTÜV:  

Warum wird hier die "Zuverlässigkeit" der Kom-
ponenten als Begriff eingeführt? Entsprechend 
Kapitelüberschrift wären gleichwertige "Ausle-
gungsanforderungen" besser. 

348 / RSK: „Zuverlässigkeit“ ersetzen durch 
„Auslegungsanforderungen“. (K2) 

Team 4: Da hier Prüfumfänge mit angesprochen 
sind, könnte der Begriff „Auslegungsanforderun-
gen“ zu Missverständnissen führen. Mit dem 
Begriff „Zuverlässigkeit“ wird das Ziel besser 
charakterisiert. 

(3)  

Zu (1) 3. Mit dem Integritätsnachweis ist die Sicherheit 
durch die Einhaltung von Abständen zu den 
möglichen Versagensarten nachzuweisen. 
Die von den mechanischen und thermischen 

333 / VdTÜV:  

Siehe 2.2 (1) 2. 

Abstand zu Versagensmechanismen ist nicht 

(4) Mit dem Integritätsnachweis ist die Sicherheit durch 
die Einhaltung von Abständen zu den möglichen 
Versagensarten nachzuweisen. Die von den me-
chanischen und thermischen Lasten in den Kompo-
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Lasten in den Komponenten hervorgerufenen 
Beanspruchungen sind so zu begrenzen, 
dass für die Sicherheitsebenen gemäß den 
„Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwer-
ke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ 
(Modul 1) ein ausreichender Sicherheitsab-
stand gegenüber den anzunehmenden 
Versagensmechanismen sichergestellt ist. Die 
erforderlichen Sicherheitsabstände zu den 
verschiedenen Versagensarten sind so fest-
zulegen, dass Unsicherheiten im Kenntnis-
stand berücksichtigt werden. Für die Kompo-
nenten ist Vorsorge gegen folgende 
Versagensmechanismen zu treffen:  

definierbar, besser ausreichender Sicherheitsab-
stand zum Versagen oder einem zu vermeiden-
den Zustand. 

nenten hervorgerufenen Beanspruchungen sind so 
zu begrenzen, dass für die Sicherheitsebenen ge-
mäß den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraft-
werke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ 
(Modul 1) ein ausreichender Sicherheitsabstand 
gegenüber demn Auftreten anzunehmendern 
Versagensartenmechanismen sichergestellt ist. Die 
erforderlichen Sicherheitsabstände zu demn Auftre-
ten der verschiedenen Versagensarten sind so 
festzulegen, dass Unsicherheiten im Kenntnisstand 
berücksichtigt werden. Für die Komponenten ist 
Vorsorge gegen folgende Versagensmechanismen 
Versagensarten zu treffen: 

a) plastische Instabilität,     

b) unzulässige globale Verformung,     

c) fortschreitende Deformation,   c)  unzulässige fortschreitende Deformation, 

d) unzulässige Ermüdung,    

 

e) Bruch infolge instabiler Rissausbreitung.    

Zu (1) 4. Die dabei einzuhaltenden Sicherheitsabstän-
de für die sich aus den Lasten ergebenden  
Beanspruchungen sind für die verschiedenen 
Sicherheitsebenen wie folgt festzulegen: 

 (5)  

Zu (1) a) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheits-
ebenen 1 und 2 müssen sicherstellen, dass 
die Beanspruchungen das Gleichgewicht zu 
den Lasten so herstellen, dass dabei keine 
globalen plastischen Verformungen, kein 
Bruch, kein Versagen durch fortschreitende 
Deformation und kein Versagen durch Ermü-
dung auftritt.  
 
Die Sicherheitsabstände sind dabei so zu 
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wählen, dass bei quasistatischen Belastungen 
die tragenden Querschnitte bis auf lokal be-
grenzte Bereiche im Bereich elastischen 
Werkstoffverhaltens bleiben. Bei zeitlich ver-
änderlichen Belastungen aus Betriebszustän-
den der Sicherheitsebenen 1 und 2 (spezifi-
ziertes Lastkollektiv) müssen die Sicherheits-
abstände so festgelegt sein, dass ein Versa-
gen infolge Ermüdung nicht zu unterstellen ist. 

Zu (1) b) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheits-
ebenen 3 und 4a müssen sicherstellen, dass 
ein Versagen durch plastische Instabilität oder 
infolge instabiler Rissausbreitung ausge-
schlossen ist. Die Sicherheitsabstände sind 
dabei so zu wählen, dass plastische Verfor-
mungen begrenzt bleiben. 
 
Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 
4a müssen die plastischen Verformungen auf 
Bereiche geometrischer Diskontinuitäten be-
schränkt bleiben. Für geometrisch einfache 
Bauteile (z. B. Rohrleitungen) sind bei dyna-
mischen Belastungen durch Ereignisse der 
Sicherheitsebenen 3 und 4a plastische Ver-
formungen des gesamten Querschnitts zuläs-
sig; die Dehnungen müssen jedoch deutlich 
unter der Gleichmaßdehnung des Werkstoffs 
unter Beachtung des Einflusses der Mehrach-
sigkeit und anderer Effekte, die die auftreten-
den Dehnung erhöhen können, liegen. 
 
Nach Auftreten von Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 3 und 4a sind Bereiche mit rech-
nerisch ausgewiesenen plastischen Verfor-
mungen durch eine qualifizierte Inspektion zu 
überprüfen. Für die Inspektion sind nachvoll-
ziehbare Bewertungsmerkmale festzulegen. 

Siehe 2.2 (1) 3 b)   

 

 

 

Bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a 
müssen die plastischen Verformungen auf Bereiche 
geometrischer Diskontinuitäten beschränkt bleiben. 
Für geometrisch einfache Bauteile (z. B. Rohrlei-
tungen) sind bei dynamischen Belastungen plasti-
sche Verformungen des gesamten Querschnitts 
zulässig; die Dehnungen müssen jedoch deutlich 
unter der Gleichmaßdehnung des Werkstoffs unter 
Beachtung des Einflusses der Mehrachsigkeit, die 
zu einer Einschränkung der Verformbarkeit führen 
kann, und anderer Effekte, die die auftretenden 
Dehnungen erhöhen können, liegen.  

 

Zu (1) 5. Für Ereignisse der Sicherheitsebene 3 (z. B. 
Bemessungserdbeben) und 4a, zu deren Be-

 (6)  
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herrschung die Funktion von Äußeren Syste-
men erforderlich ist, sind für die hierbei in An-
spruch genommenen Komponenten, sowie 
die zu ihrer Funktion benötigten weiteren Sys-
teme (z.B. Versorgungs- und Kühleinrichtun-
gen), die Beanspruchungsgrenzen so festzu-
legen, dass die Funktionsfähigkeit dieser 
Komponenten sichergestellt bleibt. 

Zu (1) 6. Die den Betriebszuständen der Sicherheits-
ebenen 1 und 2 zuzuordnenden Lastfälle und 
deren Kombinationen sind eindeutig zu spezi-
fizieren und entsprechend ihrer Charakteristik 
und Häufigkeit vollständig zu beschreiben. 
Für die Sicherheitsebenen 3 und 4a werden 
Ereignisse gemäß den „Sicherheitsanforde-
rungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und 
Siedewasserreaktoren zu berücksichtigende 
Ereignisse“(Modul 3) postuliert, aus denen 
Lastfälle abzuleiten sind. Bei den Lastfall-
kombinationen müssen Lastanteile, die zeit-
gleich wirken können, überlagert werden. Die 
sich aus diesen Lastfällen ergebenden Belas-
tungen sind komponentenbezogen unter Be-
rücksichtigung der Systemtechnik auch an-
grenzender Systeme zu beschreiben. Einwir-
kungen von Einbauteilen sind beim Integri-
tätsnachweis zu berücksichtigen (z. B. im 
Hinblick auf Eigengewicht, Standsicherheit), 
soweit sie die Integrität der drucktragenden 
Wand beeinflussen können. 

Siehe Kommentar zu 2.2. (1) 6. (7) Der Integritätsnachweis kann experimentell oder mit 
den Mitteln der technischen Mechanik oder in Kom-
bination dieser Methoden geführt werden. Es wird 
ein Nachweisziel spezifiziert, dessen Einhaltung mit 
validierten Methoden zu zeigen ist. Die Übertrag-
barkeit der Nachweisführung auf die Randbedin-
gungen der nachzuweisenden Komponente bzw. 
des nachzuweisenden Systems ist zu zeigen. Die 
Einhaltung des o. g. Sicherheitsabstandes zwi-
schen Nachweisziel und dem Einsetzen des Schä-
digungs- bzw. Versagensmechanismus bzw. dem 
Einsetzen eines zu vermeidenden Zustandes ist 
auszuweisen. 

Zu (1) 7. Der Integritätsnachweis kann experimentell 
oder mit den Mitteln der technischen Mecha-
nik oder in Kombination dieser Methoden ge-
führt werden. Es wird ein Nachweisziel spezi-
fiziert, dessen Einhaltung mit anerkannten 
Methoden zu zeigen ist. Die Übertragbarkeit 
der Nachweisführung auf die Randbedingun-
gen der nachzuweisenden Komponente bzw. 
des nachzuweisenden Systems ist zu zeigen. 

 (8)  
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Die Einhaltung des o. g. Sicherheitsabstandes 
zwischen Nachweisziel und dem Einsetzen 
des Schädigungs- bzw. Versagensmecha-
nismus ist auszuweisen. 

Zu (1) 8. Für alle Teile der Drucktragenden Wandung 
sind ausreichende Inspektions- und wieder-
kehrende Prüfmöglichkeiten vorzusehen. In 
Bereichen erhöhten Strahlenpegels sind an 
den zu inspizierenden Teilen Isolierungen so 
auszuführen, dass sie erforderlichenfalls 
schnell abgenommen und wieder montiert 
werden können. Eine Mechanisierung der Ult-
raschallprüfung und Wirbelstromprüfung soll 
zur eindeutigen Dokumentation der Prüfpa-
rameter und –randbedingungen sowie zur 
Begrenzung der Strahlenexposition des Per-
sonals möglich sein.  

333 / VdTÜV:  

Eine Mechanisierung der ZfP-Verfahren, da auch 
die gezielte Sichtprüfung ein normgerechtes 
Prüfverfahren ist. 

348 / RSK:  

Ändern in „Eine Mechanisierung der Methoden 
der zerstörungsfreien Prüfung soll zur eindeuti-
gen Dokumentation der Prüfparameter und -
randbedingungen sowie zur Begrenzung der 
Strahlenexposition des Personals möglich sein.“ 
(K2) 

Team 4: Eine Mechanisierung der Sichtprüfungen 
ist zur Erfüllung dieser Ziele nicht erforderlich.  

(9) Für alle Teile der Druckführenden Umschließung 
sind ausreichende Inspektions- und wiederkehren-
de Prüfmöglichkeiten vorzusehen. In Bereichen 
erhöhten Strahlenpegels sind an den zu inspizie-
renden Teilen Isolierungen so auszuführen, dass 
sie erforderlichenfalls schnell abgenommen und 
wieder montiert werden können. Eine Mechanisie-
rung der Ultraschallprüfung und Wirbelstromprüfung 
soll zur eindeutigen Dokumentationbesseren Re-
produzierbarkeit der Prüfparameter und –
randbedingungen und ,zur der besseren Vergleich-
barkeit der Prüfergebnisse sowie zur Begrenzung 
der Strahlenexposition des Personals möglich sein. 

   3.2.2 3.2.2Konzept der Basissicherheit 

(2) Zur Sicherstellung einer Basissicherheit der 
Drucktragenden Wandung der Äußeren Systeme, 
welche ein katastrophales, aufgrund herstel-
lungsbedingter Mängel eintretendes Versagen 
eines Anlagenteils ausschließt, sind die nachfol-
genden Anforderungen einzuhalten: 

1. 

− hochwertige Werkstoffeigenschaften, insbe-
sondere Zähigkeit und Korrosionsbeständig-
keit 

− Berücksichtigung des Betriebsmediums 

− konservative Begrenzung der Spannungen 

− Vermeidung von Spannungsspitzen durch 
optimale Konstruktion 

348 / RSK:  

Berücksichtigung des Betriebsmediums (in Bezug 
auf Korrosion?; siehe Anforderung davor) (K3) 

(1) Zur Sicherstellung einer Basissicherheit der Druck-
führenden Umschließung, welche ein katastropha-
les, aufgrund herstellungsbedingter Mängel eintre-
tendes Versagen eines Anlagenteils ausschließt, 
sind die nachfolgenden Anforderungen unter Be-
rücksichtigung des Betriebsmediums einzuhalten:  

− hochwertige Werkstoffeigenschaften, insbe-
sondere hinsichtlich Zähigkeit und Korrosions-
beständigkeit 

− Berücksichtigung des Betriebsmediums 

− konservative Begrenzung der Spannungen 

− Vermeidung von Spannungsspitzen durch 
optimierteale Konstruktion 

− Gewährleistung der Anwendung optimierter 
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− Gewährleistung der Anwendung optimierter 
Herstellungs- und Prüftechnologien 

− Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender 
Fehlerzustände. 

Herstellungs- und Prüftechnologien 

− Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender 
Fehlerzustände. 

Dazu gehören Kenntnis und Beurteilung ggf. vorlie-
gender Fehlerzustände. 

(2) 2. Hierzu sind alle Komponenten konstruktiv so 
zu gestalten, dass die Anforderungen an eine 
beanspruchungsgünstige, werkstoff-, ferti-
gungs- und funktionsgerechte sowie war-
tungsfreundliche Ausführung erfüllt sind und 
die zerstörungsfreien Prüfungen bei der Her-
stellung und am Aufstellungsort sowie die 
zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfun-
gen durchführbar sind. Dies gilt insbesondere 
für die Schweißnähte und plattierte Werkstoff-
bereiche. 

333 / VdTÜV:  

Schweißnähte müssen zu 100% prüfbar sein, in 
welchem Umfang müssen plattierte Werkstoffbe-
reiche wiederkehrend prüfbar sein? 
 
Team 4: Möglichst zu 100%. 

RSK: siehe Abschnitt 2.2 (2) 

(2) Hierzu Weiterhin sind alle Komponenten konstruktiv 
so zu gestalten, dass die Anforderungen an eine 
beanspruchungsgünstige, werkstoff-, fertigungs- 
und funktionsgerechte sowie wartungsfreundliche 
Ausführung erfüllt sind und die zerstörungsfreien 
Prüfungen bei der Herstellung und am Aufstellung-
sort sowie die zerstörungsfreien wiederkehrenden 
Prüfungen im erforderlichen Umfang durchführbar 
sind. Dies gilt insbesondere für die Schweißnähte 
und den Trägerwerkstoff plattierter Werkstoffberei-
che. 

 
3. Durch Werkstoffauswahl und sachgerechte 

Formgebung, Schweißung und Wärmebe-
handlung ist an allen Stellen der Drucktragen-
den Wandung sicherzustellen, dass bei allen 
Betriebszuständen des Bestimmungsgemä-
ßen Betriebes sowie bei Störfällen ein ausrei-
chend fester und zäher Werkstoffzustand, mit 
dem die Belastungen sicher abgetragen wer-
den können, während der vorgesehenen Be-
triebsdauer der Anlage erhalten bleibt. 

 Zum Nachweis einer ausreichenden Festigkeit 
und Zähigkeit ist für alle Werkstoffe die norm-
gerechte Fertigung durch Zeugnisse zu bele-
gen. Weiterhin ist für ferritische Werkstoffe si-
cherzustellen, dass die Belastungen aus sta-
tionären Betriebszuständen der Sicherheits-
ebenen 1 und 2 im Bereich der Hochlage der 
Kerbschlagzähigkeit wirken.  

Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe ist ein 
ausreichend hohes Niveau der Zähigkeit in der 
Hochlage beispielsweise gegeben, wenn die 

348 / RSK:  

Es ist zu klären, inwieweit „Weiterhin ist für ferriti-
sche Werkstoffe sicherzustellen, dass die Belas-
tungen aus stationären Betriebszuständen der 
Sicherheitsebenen 1 und 2 im Bereich der Hoch-
lage der Kerbschlagzähigkeit wirken“. auf das 
bestehende Zähigkeitskonzept und dessen 
Nachweisführung anwendbar ist. Für den Bereich 
der äußeren Systeme sollte dies für die Werk-
stoffgruppen WI und WII gelten. (K2) 

344 / Framatome:  

Der Hinweis ist zu streichen oder anzupassen, da 
in diesem Geltungsbereich auch die Werkstoffe 
der Werkstoffgruppe WII zu berücksichtigen sind. 

Team 4: Mit der Ergänzung des Hinweises wird 
deutlich, dass nicht für alle Werkstoffe das glei-
che Zähigkeitsniveau gefordert ist.  

(3) 
Durch entsprechende Werkstoffauswahl und sach-
gerechte Formgebung, Schweißung  und Wärme-
behandlung ist an allen Stellen der Druckführenden 
Umschließung sicherzustellen, dass bei Betriebs-
zuständen des Bestimmungsgemäßen Betriebes 
sowie bei Störfällen ein ausreichend fester und 
zäher Werkstoffzustand, mit dem die Belastungen 
sicher abgetragen werden können, während der 
vorgesehenen Betriebsdauer der Anlage erhalten 
bleibt.  

… 

 

 

 
Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe, die für 
Komponenten mit vergleichsweise hohen Span-
nungsgrenzen eingesetzt werden, ist ein ausrei-
chend hohes Niveau der Zähigkeit in der Hochlage 
beispielsweise gegeben, wenn die kleinsten Ein-
zelwerte der  Kerbschlagzähigkeit (ISO-V-Proben 
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kleinsten Einzelwerte der  Kerbschlagzähigkeit 
(ISO-V-Proben quer) 100J erreichen. Erzeugnis-
formbezogene Anforderungen sind in technischen 
Regeln enthalten. 

quer) 100J erreichen. Erzeugnisformbezogene 
Anforderungen sind in technischen Regeln enthal-
ten. 

   3.2.3 3.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

(3) Soll für Rohrleitungssysteme im Rahmen des 
Anlagensicherheitskonzeptes Bruchausschluss in 
Anspruch genommen werden, so ist im Falle 
einer Einstufung der Komponenten in Prüfgrup-
pen, diese in die Prüfgruppe mit der größten 
Nachweistiefe einzustufen und zusätzlich zu den 
Anforderungen nach (1) und (2) eine Analyse 
durchzuführen, die alle möglichen Einwirkungen 
aus Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 bis 4a 
inklusive der Systemrückkopplungen einschließt. 
Mit daraus ermittelten abdeckenden Lastannah-
men ist ein Nachweis zu führen der aufzeigt, 
dass: 

333 / VdTÜV:  

Text nicht in Übereinstimmung mit VdTÜV-Papier 
für Nachweise des Bruchausschlusses für Rohr-
leitungen. 

Team 4: Das VdTÜV-Papier ist noch nicht verab-
schiedet und  entspricht in der vorliegenden Fas-
sung nicht unserer Auffassung. 

344 / Framatome:  

Komponenten nach 50N/mm2 –Kriterium und 
nach 2%-Kriterium sind zu berücksichtigen. 

348 / RSK:  

Ändern in „...genommen werden, so sind in Ab-
hängigkeit von der Auslegung, der Beanspru-
chung und der Betriebszeit zusätzliche Anforde-
rungen an die Nachweistiefe zu berücksichtigen. 
Für solche Komponenten und Systeme, die in die 
höchste Prüfgruppe eingestuft sind, ist eine Ana-
lyse“ (K2) 

Begründung: Die bestehenden Regelungen der 
KTA-Regel 3211.3 regeln die Anforderungen an 
Systeme mit Bruchausschluss in Abhängigkeit 
von den Beanspruchungen (hochenergetisch, 50 
N � mm-2-Kriterium, 2 %-Kriterium) sehr diffe-
renziert und nicht immer der Prüfgruppe (A1) mit 
der größten Nachweistiefe zugeordnet. Das bis-
herige Konzept für hochenergetische Komponen-

(3) Soll für Rohrleitungssysteme im Rahmen des Anla-
gensicherheitskonzeptes Bruchausschluss in An-
spruch genommen werden, ist zusätzlich zu den 
Anforderungen nach 3.2.1 (1) und (2) 3.2.2 eine 
Analyse durchzuführen, die alle möglichen Einwir-
kungen aus Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 
bis 4a inklusive der Systemrückkopplungen unter 
Berücksichtigung des Antwortverhaltens des Sys-
tems einschließt. Mit daraus ermittelten abdecken-
den Lastannahmen ist ein Nachweis zu führen der 
aufzeigt, dass: 
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ten, Komponten nach 50 N/mm-2-Kriterium, Kom-
ponenten nach 2 %-Kriterium ist bei der Formulie-
rung zu berücksichtigen. (K2) 

Team 4: Die Einbeziehung der Kriterien 50 
N/mm2 und 2% wird in einem Anhang zu Modul 3 
in der Präzisierung der Randbedingungen für die 
Leckereignisse geregelt. Dieser Anhang ist neu 
erstellt worden und konnte nicht in die Kommen-
tare einfließen. 

− postulierte Fehler in der drucktragenden 
Wand bei den auf der Sicherheitsebene 1 und 
2 zu unterstellenden Betriebszuständen und 
Ereignissen kein in Bezug auf das Nachweis-
ziel signifikantes Wachstum zeigen. Die Feh-
ler sind an derjenigen Oberfläche zu postulie-
ren, an der sich das größere Wachstumspo-
tenzial ergibt. Die Fehlerabmessungen sind 
dabei so zu wählen, dass  sie mit zerstörungs-
freien Prüfverfahren sicher erkannt werden 
können. 

  

 

 

− darüber hinaus ein postulierter Durchriss der 
drucktragenden Wand bei Belastungen aus 
Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a 
stabil bleibt, d.h. ein Leck-vor-Bruch-Verhalten 
zeigt. Die Größe der postulierten Risse ist so 
zu wählen, dass eine Erkennung der durch 
diese Risse verursachten Lecks sichergestellt 
ist. Weiterhin ist nachzuweisen, dass unter 
Berücksichtigung der aus dem Leckfall resul-
tierenden Belastungen bis zur Außerbetrieb-
nahme des betroffenen Systems ein ausrei-
chender Abstand zu kritischen Rissgrößen er-
halten bleibt. 

348 / RSK:  

“Die Größe der postulierten Risse ist so zu wäh-
len, dass eine Erkennung der durch diese Risse 
verursachten Lecks sichergestellt ist“. 

Konsistent regeln mit 2.2 (3). (K1) 

Team 4: Diese Anforderung ist abgestuft gegen-
über derjenigen für die DFU. Grund ist die besse-
re Möglichkeit für die Identifizierung eines Lecks 
durch Begehung. An dieser Stelle stimmt die 
Anforderung mit der RSK Auffassung überein.  

  

    3.2.4 Weitere Anforderungen an Auslegung, 
Gestaltung und Werkstoffauswahl 
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(4) Die Komponenten gemäß 3.1 müssen   so ange-
ordnet und verankert sein, dass bei an ihnen 
auftretenden Ereignissen der Sicherheitsebene 3 
und 4a keine Folgeschäden an anderen sicher-
heitstechnisch wichtigen Anlagenteilen verursacht 
werden können, die die Erfüllung der Sicherheits-
funktion gefährden. Dabei sind hinsichtlich der 
Untersuchungen von Folgeschäden Annahmen 
zu treffen, die alle möglichen Schadensmecha-
nismen abdecken. 

333 / VdTÜV:  

... Untersuchungen von Folgeschäden Annahmen 
zu treffen, die alle möglichen Schadens- und 
Versagensmechanismen abdecken. 

(1) Die Komponenten gemäß 3.1 müssen   so ange-
ordnet und verankert sein, dass bei an ihnen auftre-
tenden Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a 
keine Folgeschäden an anderen sicherheitstech-
nisch wichtigen Anlagenteilen verursacht werden 
können, die die Erfüllung der Sicherheitsfunktion 
gefährden. Dabei sind hinsichtlich der Untersu-
chungen von Folgeschäden Annahmen zu treffen, 
die alle möglichen Schadensmechanismen 
Versagensarten abdecken. 

(5) Rohrleitungen, die an das Absperrorgan der 
Druckführenden Umschließung anschließen, 
müssen innerhalb des Sicherheitsbehälters ein 
weiteres Absperrorgan aufweisen, sofern aus 
sicherheitstechnischen Gründen nicht eine 
Druckentlastung in geschlossene Behältnisse (z. 
B. Kondensationskammer, Abblasebehälter) 
vorgesehen ist.  

 (2)  

(6) Komponenten, die durch Annahme eines Einzel-
fehlers am Absperrorgan der angrenzenden 
Druckführenden Umschließung des Reaktor-
kühlmittels mit höherem Druck oder höherer 
Temperatur beaufschlagt werden können, müs-
sen so beschaffen sein, dass ihre Integrität in 
solchen Belastungsfällen sichergestellt ist.  

 (3)  

(7) Die für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwäh-
lenden Werkstoffe einschließlich Schweißzusatz-
werkstoffe müssen den der Auslegung zugrunde 
gelegten und den beim Betrieb auftretenden 
Beanspruchungen (z. B. mechanischer, thermi-
scher, chemischer Art) genügen. Sie müssen 
grundsätzlich schweißgeeignet sein und eine 
ausreichende Werkstoffzähigkeit sowie ein aus-
geprägtes Verfestigungsverhalten besitzen.  

Hinweis: Dies erfordert für ferritische Werkstoffe 
in der Regel den Einsatz nieder- oder mittelfester 

 (4)  
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Werkstoffe mit in der Kerntechnik üblichen Wär-
mebehandlungszuständen. Austenitische Werk-
stoffe erfüllen die zuletzt genannten Anforderun-
gen ohne Einschränkungen.  

(8) Die eingesetzten Werkstoffe müssen in Verbin-
dung mit der gewählten Konstruktion und den 
zum Einsatz kommenden Verarbeitungstechniken 
für die Betriebsbedingungen eine ausreichende 
Korrosionsbeständigkeit besitzen. Die hierfür 
erforderlichen Wasserqualitäten im bestim-
mungsgemäßen Betrieb (Sicherheitsebenen 1 
und 2) sind zu spezifizieren und erforderliche 
Überwachungsmaßnahmen festzulegen.  

 (5) Die eingesetzten Werkstoffe müssen in Verbindung 
mit der gewählten Konstruktion und den zum Ein-
satz kommenden Verarbeitungstechniken für die 
Betriebsbedingungen eine ausreichende Korrosi-
onsbeständigkeit besitzen. Die hierfür erforderli-
chen Wasserqualitäten im bestimmungsgemäßen 
Betrieb (Sicherheitsebenen 1 und 2) sind zu spezi-
fizieren. Die Wasserqualität ist so zu überwachen, 
so dass eventuelle Abweichungen von Kenngrößen 
so rechtzeitig erkannt werden können, dass und 
nachteilige Auswirkungen auf die Komponenten 
vermieden werden. 

(9) Bauteile mit Dicht- und/oder Gleitfunktion müssen 
so beschaffen sein, dass sie unter den vorliegen-
den Bedingungen des Bestimmungsgemäßen 
Betriebes eine hinreichend hohe Korrosions- und 
Abriebfestigkeit aufweisen. Nicht vermeidbare 
Korrosions- und Abriebprodukte dürfen aufgrund 
ihrer chemischen Zusammensetzung radiologisch 
nicht relevant sein. 

 (6)  

(10) Zur Vermeidung der Überschreitung des auf der 
jeweiligen Sicherheitsebene zulässigen Druckes 
oder Unterdruckes sind zuverlässige Einrichtun-
gen vorzusehen. Druckbegrenzungseinrichtungen 
müssen so beschaffen sein, dass auf allen Si-
cherheitsebenen die zu betrachtenden Medien 
sicher abgeführt werden können.  

 (7)  

(11) Dichtverbindungen müssen so beschaffen sein, 
dass die erforderliche Dichtheit zuverlässig er-
reicht wird und überwacht werden kann. 

 (8)  

(12) Bei abgehenden Rohrleitungen ist die Absperr-  (9)  
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armatur möglichst nahe der Abzweigstelle anzu-
ordnen. 

(13) Einbauteile von Absperrorganen müssen so be-
schaffen sein, dass sie das zur Sicherstellung der 
Dichtfunktion erforderliche Tragvermögen aufwei-
sen. 

 (10)  

(14) Durch geeignete Verlegung von Rohrleitungen 
und durch die Anordnung der Armaturen ist si-
cherzustellen, dass Ansammlungen von Konden-
sat durch Entwässerung vermieden werden. 

 (11)  

Durch systemtechnische Maßnahmen ist sicher-
zustellen, dass eine Überschreitung der dem 
Integritätsnachweis zugrunde liegenden Belas-
tungen 

 (12) 

a) der Frischdampfleitung  
(Überspeisungsabsicherung), 

  

b) der Komponenten aufgrund von Kondensati-
onsschlägen, 

  

 

c) der Komponenten aufgrund der  
Reaktion von Radiolysegasen 

   

d) der Komponenten von an Hochdrucksyste-
men anschließenden Niederdrucksystemen 
aufgrund von Leckagen an Absperrorganen 
des Systems mit höherem Druck 

(15) 

für die Sicherheitsebenen 1 bis 3 zuverlässig 
vermieden wird. Die Wirksamkeit der Maßnah-
men ist zu überwachen. 

   

(16) Druckentlastungsrohre und Ausstrahldüsen in 
SWR-Anlagen sind hinsichtlich der ausströmen-
den Dampfmengen für alle Ereignisse der Si-
cherheitsebenen 2 und 3 so zu bemessen, dass 
eine zuverlässige Abströmung des Mediums 
(Dampf, Dampf/Wasser-Gemisch) in die Konden-

 (13)  
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sationskammer unter Einhaltung der Ausle-
gungswerte sichergestellt ist. 
 
Es ist sicherzustellen, dass in der Gasphase der 
Kondensationskammer oberhalb der Wasservor-
lage keine Leckagen an den Druckentlastungs-
rohren auftreten, oder dass nicht ausschließbare 
Leckagen sicher abgeleitet werden (z. B. durch 
Installation eines äußeren Schutzrohres). 
 
Eine Ansammlung von Radiolysegasen in den 
Druckentlastungsrohren aufgrund von Kondensa-
tion etwaiger Dampfleckagen ist durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. Stickstoffspülung) so zu be-
grenzen, dass keine reaktionsfähigen Gemische 
entstehen können. 

3.3 3.3  Herstellung    

3.3.1 3.3.1 Grundsätze    

(1) Die zur Sicherstellung der Integrität einzuhalten-
den Qualitätsmerkmale sind festzulegen und bei 
der Planung des Fertigungsablaufs zu berück-
sichtigen.  

   

(2) Für die Herstellung sind qualifizierte Verfahren 
und Hersteller einzusetzen. 

   

(3) Der Fertigungsablauf ist so zu überwachen und 
zu dokumentieren, dass Abweichungen von den 
vorgegebenen Qualitätsmerkmalen zuverlässig 
erkannt werden und eine eindeutige Rückverfolg-
barkeit hinsichtlich deren Ursache möglich ist. 
Zusätzliche Maßnahmen zur Erreichung der Qua-
litätsmerkmale sind zu dokumentieren. 

   

(4) Für die Schweißzusätze und -hilfsstoffe sind 
geeignete Zulassungsprüfungen oder Eignungs-
prüfungen durchzuführen. Der Hersteller muss 
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über entsprechende Verfahrensprüfungen nach-
weisen, dass er die vorgesehenen Schweißver-
fahren sicher beherrscht. 

(5) Schweißplattierungen an ferritischen Bauteilen 
müssen so beschaffen sein, dass der Träger-
werkstoff von innen und außen mit Ultraschall 
geprüft werden kann. 

333 / VdTÜV:  

... dass der Trägerwerkstoff mit qualifizierten ZfP-
Verfahren geprüft werden kann (US, RT, ET). 

348 / RSK:  

Ändern in „Schweißplattierungen an ferritischen 
Bauteilen müssen so beschaffen sein, dass der 
Trägerwerkstoff von innen und außen mit Ultra-
schall bzw. Radiographie geprüft werden kann.“ 
(K2) 

Team 4: Dieser Wickel schließt andere Prüfver-
fahren nicht aus. Aus der Anwendung von Ultra-
schall ergeben sich aber spezielle Anforderungen 
an die Ausführung der Plattierung. 

  

3.3.2 3.3.2  Begleitende zerstörende Prüfungen    

(1) 
Durch geeignete Prüfungen an Erzeugnisformen 
ist nachzuweisen, dass die über die Wanddicke 
spezifizierten Eigenschaften der Zähigkeit, Fes-
tigkeit und des Gefüges vorliegen.  

   

 
Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen 
ist in technischen Regelwerken  enthalten; sofern 
dort keine Vorgaben bestehen, sind diese geson-
dert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen 
Prüfungen sind die mechanisch-technologischen 
Eigenschaften in der Regel an jeder Erzeugnis-
form (Stückprüfung) nachzuweisen. Dabei sind 

a) repräsentativ die verschiedenen Verformungs-
richtungen an mehreren Probenahmestellen, 

b) alle während des Fertigungsprozesses statt-
findenden Wärmebehandlungen 

333 / VdTÜV:  

Neben Stück- sind auch Losprüfungen zugelas-
sen. 

348 / RSK:  

Ändern in „In Ergänzung zu diesen Prüfungen 
sind die mechanisch-technologischen Eigen-
schaften in der Regel für jede Erzeugnisform 
(Stück-, Losprüfung) nachzuweisen.“ (K2) 

Begründung: Für Erzeugnisformen der „äußeren 
Systeme“ sind in der Regel keine Stückprüfungen 

(2) Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen 
ist in technischen Regelwerken  enthalten; sofern 
dort keine Vorgaben bestehen, sind diese geson-
dert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen Prü-
fungen sind die mechanisch-technologischen Ei-
genschaften in der Regel an jeder Erzeugnisform 
(Stück- oder Losprüfung) nachzuweisen. Dabei sind 

… 
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zu erfassen. 
spezifiziert, sondern Losgrößen definiert. 

(2) Zum Nachweis der Güteeigenschaften von Bau-
teilschweißungen sind Arbeitsprüfungen durchzu-
führen. Die Durchführung von Arbeitsprüfungen 
darf mit Verfahrensprüfungen kombiniert werden.  

 (3)  

   (4) 

Bei schweißplattierten Erzeugnisformen ist der 
Nachweis der Freiheit von Unterplattierungsrissen 
zu erbringen. In begründeten Fällen kann dies auch 
zerstörungsfrei am Bauteil erfolgen. 

3.3.3 3.3.3 Begleitende zerstörungsfreie  
Prüfungen    

(1) Bei allen für die Drucktragende Wandung vorge-
sehenen Erzeugnisformen und Schweißverbin-
dungen einschließlich Pufferungen sind das Vo-
lumen und die Oberflächen mit ausreichender 
Fehlererkennbarkeit zerstörungsfrei zu prüfen. 
Schweißplattierungen sind auf Haftung sowie auf 
Fehlerfreiheit der Oberfläche zu prüfen.  

Die Auswahl der Prüftechniken und Prüfparame-
ter (z.B. Einschallrichtungen) für die Volumenprü-
fung ist so zu treffen, dass alle sicherheitstech-
nisch bedeutsamen Fehler gefunden werden. 
Dies erfordert, dass die Prüfungen mit Prüfemp-
findlichkeiten durchgeführt werden, die eine Er-
kennung von Anzeigen mit Größenausdehnungen 
deutlich unterhalb der Größe von sicherheits-
technisch bedeutsamen Fehlern erlauben. Dabei 
sind Fehler mit Orientierungen senkrecht zu den 
Hauptspannungsrichtungen (Betriebsbean-
spruchung) durch die Wahl von hierfür geeigne-
ten Prüftechniken und Prüfparametern (wie z.B. 
Einschallrichtungen) zu berücksichtigen. 

Die Oberflächenrissprüfung muss alle Richtungen 
in der Prüfebene erfassen. Bei der Festlegung 
von Zulässigkeitsgrenzen der Anzeigen im Volu-
men ist grundsätzlich so zu verfahren, dass merk-

333 / VdTÜV:  Siehe 2.3.1 (1) 

Schweißplattierungen sind zusätzlich auf Unter-
plattierungsrisse zu prüfen. Statt Oberflächen-
rissprüfung ist der Normbegriff Oberflächenprü-
fung jetzt festgelegt worden. 

348 / RSK:  

1) Ändern in „Schweißplattierungen sind auf 
Haftung sowie auf Fehlerfreiheit der Oberflä-
che zu prüfen. Der Nachweis der Freiheit von 
Unterplattierungsrissen ist zu erbringen. Die 
Auswahl...“ (K1) 

2) „Oberflächenrissprüfung“ durch den Normbeg-
riff „Oberflächenprüfung“ ersetzen. (K3) 

Team 4: siehe neuer Wickel 3.3.2 (4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Oberflächenrissprüfung muss alle Richtungen 
in der Prüfebene erfassen. Bei der Festlegung von 
Zulässigkeitsgrenzen der Anzeigen im Volumen ist 
grundsätzlich so zu verfahren, dass technisch Ver-
änderungen der Anzeigenausdehnung im Betrieb 
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liche Veränderungen der Anzeigenausdehnung 
im Betrieb nicht zu erwarten sind. Rissartige 
Anzeigen an den Oberflächen dürfen nicht belas-
sen werden.  

Bei der Beseitigung von Oberflächenanzeigen 
dürfen nur solche Verfahren zum Einsatz kom-
men, die für die in Betracht zu ziehenden Scha-
densmechanismen unschädlich sind. 

nicht zu erwarten sind. Rissartige Anzeigen an den 
Oberflächen dürfen nicht belassen werden.  

 

(2) Art, Zeitpunkt und Umfang der zerstörungsfreien 
Prüfungen sind erzeugnisform- und komponen-
tenbezogen festzulegen. Die zur Beurteilung des 
maßgeblichen Qualitätszustandes der Erzeugnis-
formen und Komponenten durchzuführende Prü-
fung hat nach der letzten Wärmebehandlung zu 
erfolgen. 

   

(3) Alle Komponenten der Drucktragenden Wandung 
sind zum Abschluss der Herstellung einer Druck-
prüfung mit einem definierten Prüfdruck oberhalb 
des Auslegungsdrucks zu unterziehen (Erst-
druckprüfung). Werden im Zuge von Instandhal-
tungsmaßnahmen oder Reparaturen einzelne 
Schweißnähte gefertigt, darf die Überprüfung der 
Integrität der betreffenden Schweißnähte allein 
durch eine umfassende zerstörungsfreie Prüfung 
erfolgen, wenn für diese Schweißnähte die 
Druckprüfung keine maßgebliche Beanspruchung 
darstellt und daher keine zusätzliche sicherheits-
technisch relevante Aussage bewirkt. 

348 / RSK: Satz 2 streichen. (K2)  

 

Team 4: Die vorgeschlagene Regelung ist sinn-
voll, um Reparaturen einen Vorzug vor dem „Be-
lassen“ von Befunden einzuräumen. 

  

3.4 3.4 Betrieb    

3.4.1 3.4.1 Grundsätze    

(1) Für den Erhalt der Barrierenfunktion ist ein  
Überwachungs- und Prüfkonzept aufzustellen mit 
dem  
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− die Einhaltung der Auslegungsrandbedin-
gungen und –voraussetzungen überprüft 
und 

   

− die Rückführung der Erkenntnisse aus der 
Betriebserfahrung sichergestellt    

wird. Die bei der Auslegung der Komponenten 
von warmgehenden Systemen zugrunde gelegten 
Randbedingungen hinsichtlich der räumlichen 
Anordnung, Verankerung, Funktion von Unter-
stützungen, Armaturen, Pumpen und Einbauten 
sind zu dokumentieren (z. B. freie Weglängen, 
Verschiebungen, Auslenkungen, Spiele). Bei der 
Inbetriebnahme und soweit erforderlich nach 
möglichen Veränderungen aufgrund von Eingrif-
fen (z.B. Instandhaltungsmaßnahmen) ist die 
Einhaltung dieser Randbedingungen zu überprü-
fen. Unzulässige Abweichungen von diesen 
Randbedingungen im langfristigen Betrieb müs-
sen so rechtzeitig erkennbar sein, dass Auswir-
kungen auf die Integrität der drucktragenden 
Wandungen vermieden werden. Für kaltgehende 
Systeme ist die Einhaltung der Auslegungsvor-
aussetzungen im Rahmen von Begehungen bei 
der Inbetriebnahme zu überprüfen und die Er-
gebnisse sind zu dokumentieren. 

348 / RSK:  

Ändern in „Bei der Inbetriebnahme….und soweit 
erforderlich nach möglichen Veränderungen auf-
grund von Eingriffen (z. B. Instandhaltungsmaß-
nahmen) ist die Einhaltung dieser Randbedin-
gungen sowohl für kalt- als auch für warmgehen-
de Systeme zu überprüfen.“ (K2) 

Team 4: Die Differenzierung zwischen kalt- und 
warmgehenden Leitungen ist gerechtfertigt. 

  

(2) Betriebsparameter, die für die Integrität der Kom-
ponenten von Bedeutung sind, müssen über-
wacht (z. B. mechanische und thermische Lasten, 
Wasserqualität) und hinsichtlich des unterstellten 
zugehörigen Systemzustandes auf Plausibilität 
bewertet werden. Darüber hinaus ist eine Über-
wachung auf Leckagen vorzusehen, die die Er-
kennung und hinreichend genaue Lokalisierung 
von Leckagen ermöglicht.  

333 / VdTÜV:  
Die Bewertung von Betriebsparametern hinsicht-
lich des Systemzustandes auf Plausibilität sollte 
präzisiert werden. 

Team 4:  Es sollen die gemessenen Betriebspa-
rameter daraufhin bewertet werden, ob sie als 
Ergebnis der unterstellten Systemzustände plau-
sibel sind. 

  

(3) Die Betriebszustände bei Nichtleistungsbetrieb 
und  Funktionsprüfungen sind im Hinblick auf die 
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die Integrität der Komponenten beeinflussenden 
Randbedingungen zu spezifizieren (z.B. Belas-
tungen, Wasserchemie). Abweichungen von den 
Vorgaben sind zu vermeiden bzw. eindeutig fest-
zustellen und zu bewerten. 

(4) Stellen von Komponenten, für die aus der Be-
rechnung oder aus der Betriebserfahrung hin-
sichtlich der Ermüdung relevante Beanspruchun-
gen erwartet werden können, sind in ein Überwa-
chungsprogramm einzubeziehen. 

Siehe 2.4.1 (4)  Stellen von Komponenten, für die aus der Berech-
nung oder aus der Betriebserfahrung hinsichtlich 
der Ermüdung relevante Beanspruchungen erwartet 
werden können, sind in ein Überwachungs- und 
Prüfkonzept programm einzubeziehen. 

(5) Im Rahmen von regelmäßigen Begehungen ist 
der Allgemeinzustand der Systeme und Kompo-
nenten zu überwachen und die Ergebnisse sind 
zu dokumentieren. 

   

(6) Es ist sicherzustellen, dass in den Sicherheits-
ebenen 1 und 2 keine reaktionsfähigen Mengen 
von Wasserstoff (Radiolyse-, Dosiergase) aus 
den Kreisläufen in eine nicht inertisierte Atmo-
sphäre des Sicherheitsbehälters übertreten kön-
nen. 

Siehe 2.4.1 (5)  Es ist sicherzustellen, dass in den Sicherheitsebe-
nen 1 und 2 keine reaktionsfähigen die Mengen von 
Wasserstoff (Radiolyse-, Dosiergase), die aus den 
Kreisläufen in eine nicht inertisierte Atmosphäre 
des Sicherheitsbehälters übertreten können., soweit 
begrenzt bleiben, dass eine detonationsfähige An-
sammlung mit Folgeschadenspotenzial ausge-
schlossen werden kann. 

(7) Ansammlungen von nicht kondensierbaren Ga-
sen  

a) in Hochpunkten des Kühlkreislaufs,  

b) in nicht oder nur gering durchströmten Anla-
genteilen  

sind im Hinblick auf mögliche thermische Belas-
tungen der drucktragenden Wand und mögliche 
Funktionsstörungen des Systems zu erfassen. 
Sie sind bezüglich ihrer sicherheitstechnischen 
Auswirkungen zu bewerten.  

   

(8) Werden bei Prüfungen Befunde festgestellt, so ist    
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nach  Ziffer 4 vorzugehen. 

(9) Zur Erkennung, Verfolgung bzw. Vermeidung von 
Alterungseinflüssen auf die Integrität der Kompo-
nenten der Drucktragende Wandung ist ein Alte-
rungsmanagementprogramm durchzuführen. 

Hinweis: Detaillierte Anforderungen finden sich in 
der RSK-Empfehlung „Beherrschung von Alte-
rungsprozessen in Kernkraftwerken“ (374. RSK-
Sitzung vom 22.7.2004)  

   

(10) Die für Arbeiten an den druckführenden Kompo-
nenten der Äußeren Systeme (z.B. an Schraub-
verbindungen bei Prüfungen und Reinigung) 
eingesetzten technischen Einrichtungen und 
Hilfsmittel sowie Handhabungsprozeduren sind 
so zu qualifizieren, dass ungünstige Auswirkun-
gen auf die Integrität der Komponenten vermie-
den werden bzw. eindeutig feststellbar sind und 
bewertet werden können. 

  Die für Arbeiten an den druckführenden Komponen-
ten der Äußeren Systeme (z.B. an Schraubverbin-
dungen bei Prüfungen und Reinigung) eingesetzten 
technischen Einrichtungen und Hilfsmittel sowie 
Handhabungsprozeduren sind so zu qualifizieren, 
dass ungünstige Auswirkungen auf die Integrität der 
Komponenten vermieden werden bzw. eindeutig 
feststellbar sind und bewertet werden können. 

(11) Mit ausreichendem zeitlichem Abstand vom ge-
planten Betriebsende ist das Prüfkonzept bis zum 
Betriebsende hin anzupassen. Geplante Prüfun-
gen sind zeitlich so zu legen, dass sich ein si-
cherheitstechnischer Nutzen ergibt. 

333 / VdTÜV:  
Es ist zu ergänzen : … Prüf- und Überwachungs-
konzept … 

Die Anforderungen der Anpassung des Prüf- und 
Überwachungskonzeptes zum Betriebsende 
sollten präzisiert werden. Wann sind z. B. Prü-
fungen vorzuziehen?  

Team 4: Das Ziel ist vor allem eine rechtzeitige 
Planung, um sicherheitstechnisch sinnvolle Prüf-
zeitpunkte im Rahmen des Aufsichtsverfahrens 
festzulegen. 

  

3.4.2 3.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und  
Druckprüfung 

 
   

(1) Nach jedem Wiederverschließen eines druckfüh-
renden Systems ist bei einem definierten Refe-

348 / RSK:   Nach jedem Wiederverschließen eines druckfüh-
renden Systems ist bei einem definierten Referenz-
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renzzustand eine integrale Dichtheitsprüfung 
durchzuführen.  

Ändern in „Nach jedem Wiederverschließen eines 
druckführenden Systems ist bei einem definierten 
Referenzzustand eine integrale Prüfung auf 
Dichtheit durchzuführen.“  
(Wie in Abschnitt 2.4.2) 

zustand eine integrale Prüfung auf Dichtheit durch-
zuführen. 

(2) Sind wiederkehrende Druckprüfungen durchzu-
führen, müssen sie eine vergleichbare sicher-
heitstechnische Aussage wie bei der Erstdruck-
prüfung ermöglichen.  

   

(3) Im Anschluss an die wiederkehrende Druckprü-
fung ist eine zerstörungsfreie Prüfung, z. B. mit 
Ultraschall an repräsentativen Stellen der druck-
tragenden Wandung der verschiedenen Kompo-
nenten durchzuführen. 

 

 

 

  

3.4.3 3.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prü-
fungen    

(1) Die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfun-
gen sind in repräsentativer Art und Weise mit 
qualifizierten Verfahren durchzuführen, wobei alle 
Arten von Schweißverbindungen und ausgewähl-
te Grundwerkstoff-Bereiche mit einzubeziehen 
sind. Die Auswahl der Prüfverfahren und –
techniken ist  unter Berücksichtigung des techni-
schen Fortschritts zu begründen.  

  Die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen 
sind in repräsentativer Art und Weise mit qualifizier-
ten Verfahren durchzuführen, wobei alle Arten von 
Schweißverbindungen und ausgewählte Grund-
werkstoff-Bereiche mit einzubeziehen sind. Die 
Auswahl und Eignung der Prüfverfahren und –
techniken ist  unter Berücksichtigung des techni-
schen Fortschritts zu begründen. 

(2) Prüfverfahren und -techniken sind dabei so aus-
zuwählen, dass betriebsbedingte Fehler (z. B. 
infolge Spannungen, Korrosion) mit ihren mögli-
chen Orientierungen und aus der Herstellung 
dokumentierte Anzeigen erfasst und verfolgt 
werden können. Solche Orientierungen können z. 
B. sein:  

a) die senkrecht zu den Hauptspannungsrich-
tungen verlaufenden Flächen,  

b) die parallel zu den Schmelzflächen an 

348 / RSK:  

Satz 1: Ändern in „Prüfverfahren und -techniken 
sind dabei so auszuwählen, dass betriebsbeding-
te Fehler (z. B. infolge Spannungen, Korrosion) 
mit ihren möglichen Orientierungen und aus der 
Herstellung dokumentierte und belassene Anzei-
gen erfasst und verfolgt (z. B. zerstörungsfreie 
Bestimmung der Abmessungen, siehe Abschnitt 
4) werden können.“ (K2) 
Satz 2: Ändern in „Als solche Orientierungen 

 Prüfverfahren und -techniken sind dabei so auszu-
wählen, dass betriebsbedingte Fehler (z. B. infolge 
Spannungen, Korrosion) mit ihren möglichen Orien-
tierungen und aus der Herstellung dokumentierte 
und belassene Anzeigen erfasst und verfolgt wer-
den können. Solche Orientierungen können z. B. 
sein:  

f) die senkrecht zu den Hauptspannungsrichtun-
gen verlaufenden Flächen,  

g) die parallel zu den Schmelzflächen an Schweiß-
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Schweißnähten verlaufenden Flächen (Längs-
fehler),  

c) die zur Richtung von Schweißnähten senk-
rechten Ebenen (Querfehler). 

gelten...“ (K1) 

Begründung: (siehe Kommentar zu 2.4.3(2)  

nähten verlaufenden Flächen (Längsfehler), 

die zur Richtung von Schweißnähten senkrechten 
Ebenen (Querfehler). 

4 4 Vorgaben für einen einheitlichen Umgang 
mit Befunden  

348 / RSK:  
Gemäß KTA 3201.4 Bild 8.1 ist für neu festge-
stellte bzw. für betrieblich wachsende Befunde 
eine Ursachenermittlung und Sicherheitsanalyse 
vorzunehmen (Schritt 8). Die Ergebnisse dieses 
Bewertungsschrittes sind maßgeblich für die 
Entscheidung, ob ein Befund belassen werden 
kann oder nicht (Schritt 9). 

Grundsätzlich ist eine zukünftige Vermeidung der 
Schadensursache anzustreben (Schritt 10). Auf 
dieser Basis ist im Weiteren ggf. über zusätzliche 
Kontrollmaßnahmen zu entscheiden. Für nicht 
belassbare Befunde ist eine Reparatur/ ein Aus-
tausch der Komponente/eine Beseitigung des 
Befundes einzuleiten. Es ist zu klären, mit wel-
cher Begründung die Anforderungen im Kapitel 4 
in Bezug auf  
 - die erforderliche Sicherheitsanalyse (hier: 

zurückblickend statt vorausschauend) und  
-  die Belassbarkeitsbewertung (hier: reparatur-

orientiert statt ergebnisoffen)  
nicht in Anlehnung an KTA 3201.4 formuliert 
wurden. (K2) 
 
Team 4: Für die sicherheitstechnische Bewertung 
von Befunden ist die Kenntnis, inwieweit die In-
tegrität beeinträchtigt war, erforderlich.  

  

(1) Im Rahmen wiederkehrender oder anlassbezo-
gener Prüfungen werden zunächst Anzeigen 
festgestellt. Überschreitet eine Anzeige die Be-
wertungsgrenze, so ist diese als Befund zu be-
zeichnen. Für Befunde sind eine Analyse der 
Messergebnisse und ggf. ergänzende Messun-
gen durchzuführen um auf Art, Lage und Größe 

333 / VdTÜV:  
Befunde sind Anzeigen oberhalb der Bewer-
tungsgrenze, d. h. Befunde sind als zulässig oder 
unzulässig zu bewerten. 

In der WKP sind betriebsbedingte Befunde bzw. 
Veränderung oder Entstehung von diesen bewer-
tungspflichtigen Anzeigen zu bewerten. Herstel-

 Im Rahmen wiederkehrender oder anlassbezoge-
ner Prüfungen werden zunächst Anzeigen festge-
stellt. Überschreitet eine Anzeige die Bewertungs-
grenze, so ist diese als Befund zu bezeichnen. Für 
Befunde sind eine Analyse der Messergebnisse 
und ggf. ergänzende Messungen durchzuführen um 
auf Art, Lage und Größe der Befunde schließen zu 
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der Befunde schließen zu können. Die den Be-
funden zu Grunde liegende Schadensursache ist 
zu ermitteln und in einer Analyse ist aufzuzeigen, 
inwieweit 

lungsbedingte Befunde sind, wenn sie in der 
WKP gefunden werden, und keine Veränderun-
gen zeigen, i. allg. als zulässig zu bewerten. 
Dieser Zusammenhang kommt in 4 (1) nur unzu-
reichend zum Ausdruck, d. h. neben auf eine 
Schadensursache zurückgehende bewertungs-
pflichtige Anzeigen sind auch gegebenenfalls 
herstellungsbedingte Befunde zu bewerten. 

348 / RSK:  

Ändern in „Die den Befunden zu Grunde liegende 
Ursache ist zu ermitteln ……“ (K3) 

Begründung: Statt Schadensursache besser 
allgemein Ursache, da auch herstellungsbedingte 
Befunde möglich sind. 

Team 4: Die Aussage, ob ein Befund „zulässig“ 
oder „unzulässig“ ist, ist das Ergebnis der be-
schriebenen Bewertung. 

können. Die den Befunden zu Grunde liegende 
SchadensuUrsache ist zu ermitteln und in einer 
Analyse ist aufzuzeigen, inwieweit 

zu (1) − die Integrität der Komponente durch diesen 
Befund beeinträchtigt war und 

   

zu (1) − welche Maßnahmen zur Beseitigung des 
Befundes und zur zukünftigen Vermeidung 
der Schadensursachen zur Verfügung stehen. 

348 / RSK:  

Ändern in „welche Maßnahmen zur Beseitigung 
des Befundes und gegebenenfalls zur zukünfti-
gen Vermeidung der Schadensursachen …“ (K3) 

 − welche Maßnahmen zur Beseitigung des Be-
fundes und gegebenenfalls zur zukünftigen 
Vermeidung der Schadensursachen zur Verfü-
gung stehen. 

Zu (1) An vergleichbaren Komponenten bzw. Bereichen 
von Komponenten, an denen die festgestellte 
Schadensursache ebenfalls wirksam sein könnte, 
sind Kontrollprüfungen durchzuführen. 

 
 

An vergleichbaren Komponenten bzw. Bereichen 
von Komponenten, an denen die gegebenenfalls 
festgestellte Schadensursache ebenfalls wirksam 
sein könnte, sind Kontrollprüfungen durchzuführen. 

(2) Sollen Befunde belassen werden, so ist nachzu-
weisen, dass die Integrität der Komponente für 
alle spezifizierten Belastungen (Sicherheitsebe-
nen 1 bis 4a) sichergestellt ist. Die für die Bewer-
tung zu belassender Befunde eingesetzten Ver-
fahren müssen geeignet sein, eine mögliche 

348 / RSK:  

Ändern in „....Sollen Befunde belassen werden 
oder kann die Schadensursache nicht vermieden 
werden, so ist nachzuweisen....“ (K2)  

Hinweis: Zusatz nimmt Bezug zu dem 2. Spiegel-
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weitere Befundentwicklung für den zu betrach-
tenden Betriebszeitraum einschließlich der zuge-
hörigen Randbedingungen zuverlässig zu 
bestimmen. Zur Absicherung der prognostizierten 
Befundentwicklung sind Kontrollprüfungen vorzu-
sehen, die nach Art, Umfang und Zeitpunkt so zu 
wählen sind, dass mögliche Unsicherheiten in der 
Vorhersage der Befundentwicklung berücksichtigt 
werden.  

strich in Wickel (1). 

Team 4: An dieser Stelle geht es um Befunde, die 
belassen werden. Das Ziel der Reparatur und 
ggf. weiterer Maßnahmen sollte sein, ein erneu-
tes Auftreten von Schäden zu vermeiden. 

(3) Das Belassen von Befunden darf weder zu einer 
Vielzahl von Überwachungs- und Kontrollmaß-
nahmen noch zu einer sicherheitstechnisch rele-
vanten Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit der 
betroffenen Systeme führen. Deshalb ist eine 
Häufung von Befunden, die jeder für sich betrach-
tet oder aber im Zusammenwirken zu einer si-
cherheitstechnisch relevanten Beeinträchtigung 
der Integrität der jeweils betroffenen Komponen-
ten führen könnten, nicht zulässig.  

   

(4) Es ist zu überprüfen, ob Art und Größe, Umstand 
und Zeitpunkt der Entdeckung oder die Häufigkeit 
des Auftretens von Befunden auf Lücken oder 
Unzulänglichkeiten in den system- und kompo-
nentenspezifischen Anforderungen (z.B. Spezifi-
kationen, Prüfhandbuch) schließen lassen. Ge-
gebenenfalls sind die entsprechenden Lücken zu 
schließen oder Unzulänglichkeit zu beheben. 
Soweit erforderlich sind auch entsprechende 
Maßnahmen an den betroffenen Komponenten 
oder in Bezug auf deren Betriebsweise zu ergrei-
fen. 

348 / RSK:  

Ändern in „…..Gegebenenfalls sind die entspre-
chenden Lücken zu schließen oder die Unzuläng-
lichkeiten zu beheben.“ (K3) 

 

 

 

Es ist zu überprüfen, ob Art und Größe, Umstand 
und Zeitpunkt der Entdeckung oder die Häufigkeit 
des Auftretens von Befunden auf Lücken oder Un-
zulänglichkeiten in den system- und komponenten-
spezifischen Anforderungen (z.B. Spezifikationen, 
Prüfhandbuch) schließen lassen. Gegebenenfalls 
sind die entsprechenden Lücken zu schließen oder 
die Unzulänglichkeiten zu beheben. Soweit erfor-
derlich sind auch entsprechende Maßnahmen an 
den betroffenen Komponenten oder in Bezug auf 
deren Betriebsweise zu ergreifen. 

5 5 Sicherheitseinschluss    

5.1 5.1 Geltungsbereich    
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 Der Sicherheitseinschluss ist das System aus 
Sicherheitsbehälter und umgebendem Gebäude 
sowie den Hilfssystemen zur Rückhaltung und 
Filterung etwaiger Leckagen aus dem Sicher-
heitsbehälter.  

Der Sicherheitseinschluss wird durch folgende 
Komponenten gebildet: 

a)  Sicherheitsbehälter aus Stahl oder Beton mit 
aa) Personenschleusen, 
ab) Materialschleuse, 
ac) Rohrdurchführungen, 
ad) Durchdringungsabschlusssystem, 
ae) Kabeldurchführungen, 
af) Kondensationskammer für SWR (ein-

schließlich der zugehörigen Komponen-
ten zur Einleitung freigesetzten Reaktor-
kühlmittels in eine Wasservorlage),  

b)  umgebendes Gebäude, 
c)  Hilfssysteme zur Rückhaltung und Filterung 

etwaiger Leckagen aus dem Sicherheitsbehäl-
ter, 

d)  Hilfssystem zur Vermeidung unzulässiger 
lokaler und globaler Ansammlung von Was-
serstoff in der Sicherheitsbehälteratmosphäre, 

e) Systeme zur Druckbegrenzung im Sicherheits-
behälter. 

Hinweis: Die Anforderungen an die nachfolgend 
aufgeführten Komponenten der vorstehenden 
Auflistung werden hier nicht durchgehend voll-
ständig behandelt. Anforderungen an das umge-
bende Gebäude werden hier ausschließlich im 
Hinblick auf ihre Funktion für den Sicherheitsein-
schluss behandelt. Weitere Anforderungen sind 
zu finden für : 

333 / VdTÜV: Es soll heißen:  

...aus Stahl oder Beton mit Stahlauskleidung 
einschließlich  

aa) Personenschleusen  

im Abschnitt af) soll stehen: Druckabbausystem 
für SWR …  

(vgl. auch Text im Abschn. 5.2(1))  

 Der Sicherheitseinschluss ist das System aus Si-
cherheitsbehälter und umgebendem Gebäude so-
wie den Hilfssystemen zur Rückhaltung und Filte-
rung etwaiger Leckagen aus dem Sicherheitsbehäl-
ter.  

Der Sicherheitseinschluss wird durch folgende 
Komponenten gebildet: 

a)  Sicherheitsbehälter aus Stahl oder Beton mit 
Stahlauskleidung einschließlich 
aa) Personenschleusen, 
ab) Materialschleuse, 
ac) Rohrdurchführungen, 
ad) Durchdringungsabschlusssystem, 
ae) Kabeldurchführungen, 
af) Kondensationskammer Druckabbausystem 

für SWR (einschließlich der zugehörigen 
Komponenten zur Einleitung freigesetzten 
Reaktorkühlmittels in eine Wasservorlage),  

… 
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− Hilfssysteme zur Rückhaltung & Filterung in 
Modul 9 

− Hilfssysteme für Wasserstoff-Abbau in Modul 
10 

− Systeme zur Druckbegrenzung in Modul 7. 

5.2 5.2 Allgemeine Anforderungen und  
bauliche Gestaltung    

(1) Der Sicherheitsbehälter einschließlich aller 
Durchführungen und Schleusen sowie das 
Druckabbausystem zur Druckbegrenzung bei 
Anlagen mit Siedewasserreaktor müssen so 
beschaffen sein, dass sie unter Einhaltung der 
zugrunde gelegten Leckrate den statischen, dy-
namischen und thermischen Einwirkungen (z.B. 
Kräften, inneren und äußeren Überdrücken und 
Temperaturen, Druckdifferenzen, Bruchstücken 
und Strahlkräften) aus Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 1 bis 3 sowie der Transienten mit 
Ausfall der Reaktorschnellabschaltung in der 
Sicherheitsebene 4a standhalten.  

Ferner sind Einrichtungen vorzusehen, mit denen 
auch bei unterstellten Ereignisabläufen jenseits 
der Auslegung (Sicherheitsebenen 4b und 4c) ein 
Versagen des Sicherheitsbehälters durch Über-
schreitungen des Auslegungsdrucks oder unzu-
lässige dynamische Belastungen aus H2-
Reaktionen vermieden werden können. 

 

 

 

 

 

 
333 / VdTÜV: 

„Auslegungsdruck“ soll durch „Grenzdruck“ er-
setzt werden.  

 

Team 4: Es soll ein Versagen vermieden werden. 
Dies kommt in der neuen Formulierung zum Aus-
druck. 

  

 

 

 

 

 

Ferner sind Einrichtungen vorzusehen, mit denen 
auch bei unterstellten Ereignisabläufen jenseits der 
Auslegung (Sicherheitsebenen 4b und 4c) ein Ver-
sagen des Sicherheitsbehälters durch Überdruck-
schreitungen des Auslegungsdrucks oder unzuläs-
sige dynamische Belastungen aus H2-Reaktionen 
vermieden werden können. 

(2) Der Austrag radioaktiven Materials in die Umge-
bung ist so gering wie möglich zu halten und darf 
vorgegebene Werte nicht überschreiten. Dafür 
hat der Sicherheitseinschluss die entsprechenden  
Dichtheitsanforderungen zu erfüllen. Die Dicht-
heitsanforderungen sind durch eine einzuhalten-
de Leckrate zu quantifizieren. Der Betrag der 
einzuhaltenden Leckrate des Sicherheitsbehäl-
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ters ist auf der Basis der Störfallanalyse der je-
weiligen Reaktoranlage und der gemäß Para-
graph 49  StrlSchV vorgesehenen radiologischen 
Schutzziele festzulegen. 

(3) Für die Sicherheitsebenen 4b und 4c hat die zur 
Einhaltung des Auslegungsdrucks erforderliche 
Druckentlastung kontrolliert über Filter zu erfol-
gen, um den Austrag radioaktiven Materials zu 
begrenzen. 

Team 4: Anpassung an neue Formulierung in (1).  Für die Sicherheitsebenen 4b und 4c hat die zur 
Vermeidung des Versagens durch Einhaltung des 
AuslegungsÜberdrucks erforderliche Druckentlas-
tung kontrolliert über Filter zu erfolgen, um den 
Austrag radioaktiven Materials zu begrenzen. 

(4) Die notwendigen Vorrichtungen zur Durchführung 
von Druck- und Leckratenprüfungen und zur 
Installation der hierfür notwendigen Instrumentie-
rung müssen bei der Konstruktion des Sicher-
heitsbehälters vorgesehen werden. 

   

(5) Der Sicherheitsbehälter einschließlich seiner 
Absperrarmaturen und Schleusen und das 
Druckabbausystem zur Druckbegrenzung in An-
lagen mit Siedewasserreaktor, sowie die für seine 
Funktion erforderlichen Einbauten sind gegen 
Folgewirkungen aus Ereignissen der Sicherheits-
ebenen 3 (Bruchstücke, Strahl- und Reaktions-
kräfte) und 4a durch passive Maßnahmen in der 
baulichen Gestaltung (Trümmerschutz für Sicher-
heitsebene 3 bzw. bauliche Entkopplung für Si-
cherheitsebene 4a so zu schützen, dass seine 
Funktionsfähigkeit erhalten bleibt. Ebenso ist bei 
diesen Ereignissen die Standfestigkeit oder Integ-
rität von Einbauten und Räumen einschließlich 
der Wirkung aus Druckdifferenzen, soweit erfor-
derlich, zu erhalten. Dies gilt sowohl für die Ver-
meidung von Einwirkungen, die von den Einbau-
ten auf den Sicherheitsbehälter ausgehen, als 
auch für die Aufrechterhaltung aller erforderlichen 
Funktionen der Einbauten wie Tragfunktion für 
Komponenten, Strömungsführung und räumliche 
Trennung. 

Bei der Ermittlung der Differenzdrücke ist von den 

333 / VdTÜV:  

Der Sicherheitsbehälter einschließlich seiner 
Absperrarmaturen, Schleusen und Durchführun-
gen …. 

 Der Sicherheitsbehälter einschließlich seiner Ab-
sperrarmaturen, und Schleusen und Durchführun-
gen und das Druckabbausystem zur Druckbegren-
zung in Anlagen mit Siedewasserreaktor, sowie die 
für seine Funktion erforderlichen Einbauten sind 
gegen Folgewirkungen aus Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 3 (Bruchstücke, Strahl- und Reakti-
onskräfte) und 4a durch passive Maßnahmen in der 
baulichen Gestaltung (Trümmerschutz für Sicher-
heitsebene 3 bzw. bauliche Entkopplung für Sicher-
heitsebene 4a so zu schützen, dass seine Funkti-
onsfähigkeit erhalten bleibt. Ebenso ist bei diesen 
Ereignissen die Standfestigkeit oder Integrität von 
Einbauten und Räumen einschließlich der Wirkung 
aus Druckdifferenzen, soweit erforderlich, zu erhal-
ten. Dies gilt sowohl für die Vermeidung von Einwir-
kungen, die von den Einbauten auf den Sicher-
heitsbehälter ausgehen, als auch für die Aufrecht-
erhaltung aller erforderlichen Funktionen der Ein-
bauten wie Tragfunktion für Komponenten, Strö-
mungsführung und räumliche Trennung. 
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Vorgaben gemäß Anhang 1 auszugehen. 

Zur Ermittlung der Einwirkungen aus Strahl- u. 
Reaktionskräften sowie Bruchstücken sind die 
Vorgaben einzuhalten, die in Anhang 2 ausge-
führt sind. 

… 

(6) Der Sicherheitsbehälter muss von einem Gebäu-
de eingeschlossen sein. Die Anforderungen an 
dieses Gebäude sind so festzulegen, dass der 
Zwischenraum langfristig unter ausreichendem 
Unterdruck gehalten werden kann, wenn im Si-
cherheitsbehälter die Bedingungen von Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 3 herrschen. Hierfür 
sind für das umgebende Gebäude bautechnische 
Vorkehrungen zu treffen, die die lüftungstechni-
sche Dichtheit und die Dichtheit gegenüber Nie-
derschlagswasser sicherstellen. Der Zwischen-
raum muss über Filter und Kamin zu entlüften 
sein. Er muss weiterhin Inspektionen sicherheits-
technisch relevanter Anlagenteile erlauben. 

   

(7) Zur Gewährleistung der Druckstaffelung müssen 
die Sicherheitsbehälterdurchführungen während 
des bestimmungsgemäßen Betriebes der Be-
triebsphasen A und B sowie bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 eine ausreichende Dichtheit 
besitzen.  

Schleusen und Lüftungsklappen sind an ein 
Leckabsaugsystem anzuschließen, mit dem Le-
ckagen in den Sicherheitsbehälter zurückge-
pumpt werden können. 

  
 

(8) Das umgebende Gebäude muss Direktstrahlung 
nach außen in genügendem Maße abschirmen 
und den Sicherheitsbehälter sowie die darin be-
findlichen Einrichtungen gegen unzulässige Fol-
gen bei Auftreten der für die betroffene Anlage 
festgelegten Einwirkungen von außen schützen. 
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(9) Die Kammerungen der Durchführungen müssen 
bei Auslegungsdruck des Sicherheitsbehälters 
prüfbar sein.  

   

(10) Eine sichere Handhabung des Wasserstoffs  
(Radiolyse-, Dosiergase) innerhalb des Sicher-
heitsbehälters ist sowohl während des bestim-
mungsgemäßen Betriebs (Sicherheitsebenen 1 
und 2) als auch bei einem Kühlmittelverluststörfall 
(Sicherheitsebene 3) zu gewährleisten.  

Hinweis: Nähere Ausführungen hierzu sind in 
Modul 10 enthalten. 

   

(11) Zum Ein- und Ausbringen von Material und Ge-
genständen in und aus dem Sicherheitsbehälter 
sowie zum Ein- und Austritt von Personen sind 
Schleusen vorzusehen. 

Materialschleusen dienen ausschließlich zum 
Schleusen von Material oder Gegenständen. 

Personenschleusen sind so anzuordnen, dass 
eine Flucht aus dem  Reaktorsicherheitsbehälter 
möglichst rasch und unter möglichst geringer 
Strahlenbelastung der Personen erfolgen kann. 
Neben Strahlenfeldern und Kontaminationen ist 
zu berücksichtigen, dass Fluchtwege z. B. durch 
ausströmende Medien wie Wasser, Dämpfe, 
Gase blockiert sein können. 

Durch Verriegelung muss sichergestellt sein, 
dass jede Schleusentür nur dann geöffnet werden 
kann, wenn die Gegentür und ihre zugehörige 
Druckausgleicheinrichtung geschlossen und 
abgedichtet sind. Eine Aufhebung der Verriege-
lung ist nur in Ausnahmen unter sicherheitstech-
nisch zulässigen Bedingungen erlaubt. 

   

(12) Die Anzahl der Durchführungen sollte so gering 
wie praktisch sinnvoll gehalten werden. Um einen 
nachträglichen Einbau von Stutzen zu vermeiden, 

333 / VdTÜV:  

….. sind Reservestutzen und Reserveöffnungen 

 Die Anzahl der Durchführungen sollte so gering wie 
praktisch sinnvoll gehalten werden. Um einen nach-
träglichen Einbau von Stutzen zu vermeiden, sind 
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sind Reservestutzen vorzusehen.  vorzusehen. Es ist eine Liste aller Durchführun-
gen mit Angabe der technischen Daten erforder-
lich.  

Reservestutzen und Reserveöffnungen vorzuse-
hen. 

(13) Die Querschnitte der zur Be- und Entlüftung des 
Sicherheitsbehälters notwendigen Leitungen 
sollten so gering wie möglich gehalten werden. 

   

  333/ VdTÜV:  
(14) Für die Übergänge zwischen Beton und 
Stahlschale und die elastischen Abdichtungen 
sind qualifizierte Ausführungen vorzusehen. 

(14) Für die Übergänge zwischen Beton und Stahlschale 
und die elastischen Abdichtungen sind qualifizierte 
Ausführungen vorzusehen. 

5.3 5.3 Grundsätze der Auslegung des  
Sicherheitsbehälters    

(1) Zur Sicherstellung der Integrität und der spezifi-
zierten Dichtheit sind die maximal auftretenden 
Drücke und Temperaturen sowie einwirkenden 
Lasten aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 
zu ermitteln. Zu dem sich daraus ergebenden 
maximalen Überdruck ist ein angemessener 
Sicherheitszuschlag für  

a)  Unsicherheiten der Freisetzungsrate von 
Masse und Energie, einschließlich chemi-
scher Energie aus Metallreaktionen, 

b)  Toleranzen in der Gebäude- und Strukturab-
bildung, 

c)  Unsicherheiten bezüglich der Nachzerfalls-
wärmeleistung 

d)  weitere Modellunsicherheiten  

bei der Bestimmung des Auslegungsdrucks zu 
berücksichtigen. 

   

(2) Der Sicherheitsbehälter eines DWR ist so auszu-
legen, dass die Masse und der Energieinhalt der 
druckführenden Umschließung des Reaktorkühl-
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mittels und der Sekundärseite eines Dampfer-
zeugers bis zur sekundärseitigen Absperrung 
aufgenommen werden kann. Zusätzlich ist die 
Wärmeabgabe der Dampferzeuger an das aus-
strömende Primärkühlmittel zu berücksichtigen. 

(3) Der Sicherheitsbehälter eines SWR mit Druckab-
bausystem ist so auszulegen, dass die Masse 
und der Energieinhalt der druckführenden Um-
schließung des Reaktorkühlmittels bis zur primär-
seitigen Absperrung aufgenommen werden kann. 
Ausgehend vom Nennbetriebszustand sind die 
Störfalllasten mit ihren Auswirkungen wie Druck-
aufbau, Druckentlastungs- und Abbauvorgängen 
und die erzeugten Schwingungen sowie die Über-
lagerung solcher Vorgänge für die Einwirkung auf 
den Sicherheitsbehälter, das Druckabbau- und 
Entlastungssystem sowie weiterer Systeme, in 
ihren maximalen Auswirkungen zu berücksichti-
gen. Bei der Auslegung sind auch diejenigen 
Wasser- bzw. Dampfmengen zu berücksichtigen, 
die während des Schließens der Armatur in den 
Frischdampf- bzw. Speisewasserleitungen in den 
Sicherheitsbehälter zurückfließen können. Atmo-
sphäre und Wasservorlage in der Kondensati-
onskammer sind mit getrennten Energiebilanzen 
(Ungleichgewicht) zu behandeln. Die Kondensa-
tionswirkung der Wasservorlage ist beim Druck-
abbau zu berücksichtigen. 

Die Verankerungen und Halterungen der für die 
beim SWR erforderlichen Sicherheits- und Entlas-
tungsventile, Druckentlastungsrohre sowie Kon-
densationsrohre im Bereich der Kondensations-
kammer des Sicherheitsbehälters müssen so 
beschaffen sein, dass sie die Belastungen aus 
Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 (fluid-
dynamische Lasten, Strahl- und Reaktionskräfte) 
zuverlässig abtragen können. Darüber hinaus 
sind konstruktive oder verfahrenstechnische 
Vorkehrungen zu treffen, so dass die Integrität 
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der Sicherheitsbehälterstruktur durch Strahl- und 
Impulskräfte der Kondensationsrohre nicht beein-
trächtigt wird. 

(4) Zur Sicherstellung der Integrität, insbesondere 
bezüglich der Dichtheit und Standfestigkeit eines 
Sicherheitsbehälters und seiner Komponenten ist 
ein Absicherungskonzept aufzustellen, welches 
folgende Grundzüge berücksichtigt: 

a)  Die entsprechend den Ereignissen der jewei-
ligen Sicherheitsebene zuzuordnenden Last-
fälle und deren Kombinationen sind eindeutig 
zu spezifizieren (z. B. in einem Lastfallkatalog, 
der Art, Höhe, Häufigkeit, zeitlichen Verlauf 
der Belastungen enthält). Bei den Lastfall-
kombinationen müssen Lastanteile, die zeit-
gleich wirken können, überlagert werden.  

b)  Die sich aus diesen Lastfällen ergebenden 
Belastungen sind komponentenbezogen zu 
beschreiben (z. B. in Auslegungsdatenblät-
tern). 

c)  Die von den Lasten hervorgerufenen Bean-
spruchungen sind so zu begrenzen, dass für 
jede Sicherheitsebene ein ausreichender Si-
cherheitsabstand gegenüber den anzuneh-
menden Versagensmechanismen sicherge-
stellt ist. 

333 / VdTÜV:  
Zur Sicherstellung der Integrität,.... ist ein Integri-
tätsnachweis (statt Absicherungskonzept) zu 
erstellen,..... 

Standfestigkeit ist durch „Standsicherheit“ zu 
ersetzen. 

 

 

 

 

 

 

Es soll ergänzt werden: …den anzunehmenden 
Grenzzuständen und Versagens-Mechanismen 
… 

 
Team 4: Der Sicherheitsabstand ist gegenüber 
dem physikalischen Versagen und damit der 
„Versagensart“ einzuhalten. 

 Zur Sicherstellung der Standsicherheit und der 
Integrität, insbesondere bezüglich der Dichtheit und 
Standfestigkeit eines Sicherheitsbehälters und 
seiner Komponenten ist ein Absicherungskonzept 
aufzustellen, welches folgende Grundzüge berück-
sichtigt: 

… 

 

 

 

 

 

 

 
c) Die von den Lasten hervorgerufenen Beanspru-
chungen sind so zu begrenzen, dass für jede Si-
cherheitsebene ein ausreichender Sicherheitsab-
stand gegenüber den anzunehmenden 
Versagensmechanismen Versagensarten sicherge-
stellt ist. 

(5) Für den Sicherheitsbehälter aus Stahl und seine 
Komponenten gemäß 5.1 sind weiterhin Vorkeh-
rungen gegen folgende Versagensmechanismen 
zu treffen:  

aa) elastisches und plastisches Beulen,  

ab) unzulässige globale Verformung,  

ac) fortschreitende Deformation, 

ad) unzulässige Ermüdung. 

333 / VdTÜV:  

Es soll ergänzt werden: …gegen folgende Grenz-
zustände und Versagensmechanismen… 

 

 

 Für den Sicherheitsbehälter aus Stahl und seine 
Komponenten gemäß 5.1 sind weiterhin Vorkeh-
rungen gegen folgende Versagensmechanismen 
Versagensarten zu treffen:  

aa) elastisches und plastisches Beulen,  

ab) unzulässige globale Verformung,  

ac) unzulässige fortschreitende Deformation, 

ad) unzulässige Ermüdung. 
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b)  Die dabei einzuhaltenden Sicherheitsabstän-
de für die sich aus den Lasten ergebenden 
Beanspruchungen sind den Sicherheitsebe-
nen entsprechend wie folgt festzulegen:  

Die Beanspruchungsgrenzen für Ereignisse der 
Sicherheitsebenen 1 bis 3 müssen sicherstellen, 
dass die Dichtheitsfunktion erhalten bleibt. 

Die Sicherheitsabstände sind dabei so zu wählen, 
dass bei allen statischen Belastungen die tragen-
den Querschnitte im Bereich elastischen Werk-
stoffverhaltens bleiben. Bei zeitlich veränderli-
chen Belastungen (spezifiziertes Lastkollektiv) 
müssen die Sicherheitsabstände so festgelegt 
sein, dass ein Versagen infolge Ermüdung nicht 
zu unterstellen ist.  

Für lokale, einmalige Beanspruchungen (z.B. bei 
der Druckprüfung) sind die Sicherheitsabstände 
so zu wählen, dass plastische Verformungen auf 
Teilbereiche des Querschnitts begrenzt bleiben. 
Die Höhe der zulässigen plastischen Verformun-
gen ist komponenten- und werkstoffbezogen 
festzulegen.  

c)  Zur Sicherstellung der Dichtfunktion im An-
forderungsfall ist ein Nachweis der Formstabi-
lität und, soweit zutreffend, der Verformungs-
begrenzung zu führen. 

 

 

 

 

333/ VdTÜV:  

b) dritter Absatz, der erste Satz soll ersetzt wer-
den durch: 

Die Sicherheitsabstände sind so zu wählen, dass 
Unsicherheiten aus der Konstruktionsgeometrie, 
den Werkstoffwerten, des Rechenmodells, der 
Nachweismethode, den Versuchsparametern etc. 
ausreichend erfasst werden. … 

Team 4: Die detaillierte Aufzählung von Einflüs-
sen zur Bestimmung des Sicherheitsbeiwertes 
erfolgt auf der Ebene der KTA-Regel. 

 

(6) Für den Sicherheitsbehälter aus Spannbeton sind 
weiterhin folgende Anforderungen zu erfüllen:  

a)  Zur Sicherstellung der Dichtheit ist eine Aus-
kleidung in Form eines Liners aus Stahl vor-
zusehen, der im Beton so zu verankern ist, 
dass seine Dichtfunktion unter allen Belastun-
gen der Sicherheitsebenen 1 bis 4a erhalten 
bleibt. Durchdringungsliner in Durchführungen 
müssen so beschaffen und verankert sein, 
dass sie die bei Ereignissen der Sicherheits-
ebenen 1 bis 3 sowie bei den Transienten mit 
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Ausfall der Reaktorschnellabschaltung in der 
Sicherheitsebene 4a auftretenden Kräfte aus 
Druck- und Temperatureinwirkungen, Rohrlei-
tungsreaktionen und sonstigen Lasten auf-
nehmen können.  

b)  Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sowie 
den Transienten mit Ausfall der Reaktor-
schnellabschaltung in der Sicherheitsebene 
4a sind örtliche Beschädigungen des Betons 
oder Rissbildungen zulässig. Die Tragfähig-
keit der Gesamtkonstruktion muss jedoch er-
halten bleiben und die sicherheitstechnische 
Aufgabe entsprechend den Anforderungen 
der jeweiligen Sicherheitsebene erfüllt wer-
den. Dazu ist die Dichtheit des Liners nach-
zuweisen.  

c)  Für Spannbetonteile ist unter Innendruckbe-
lastung für die Betriebszeit der Anlage im 
Normalbetrieb sowie bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 2 nachzuweisen, dass sich 
der Spannbeton quasi-elastisch verhält. Ört-
lich begrenztes nichtelastisches Verhalten ist 
dabei zulässig. Die Standsicherheit und die 
Dichtheit sind nachzuweisen. 

d) Während der gesamten vorgesehenen Be-
triebszeit der Anlage sind die unter den Las-
ten aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 
auftretenden Schwind- und Relaxationsvor-
gänge so zu begrenzen, dass die Integrität 
und Dichtheit des Liners erhalten bleibt. Die 
Einhaltung der Funktion des sicheren Ein-
schlusses der radioaktiven Stoffe ist nachzu-
weisen. 

 

333 / VdTÜV:  
 
b) der zweite und dritte Satz sollen geändert 

werden zu: 

...sind örtliche Beschädigungen oder Rissbildun-
gen des Betons zulässig. Die Tragfähigkeit der 
Verankerung und die Integrität der Gesamtkon-
struktion des Liners muss…. 

 

 

 
333 / VdTÜV:  
Statt vorgesehene Betriebszeit besser ausle-
gungsgemäße oder genehmigte Betriebszeit. 

  

Team 4: Die nach der Vereinbarung zwischen 
Regierung und Betreibern vorgesehene Betriebs-
zeit ist weder die  "auslegungsgemäße" noch die 
"genehmigte" Betriebszeit, deshalb „vorgegebe-
ne“.  

 

 

b) Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sowie 
den Transienten mit Ausfall der Reaktorschnell-
abschaltung in der Sicherheitsebene 4a sind ört-
liche Beschädigungen oder Rissbildungen des 
Betons oder Rissbildungen zulässig. Die Trag-
fähigkeit der Gesamtkonstruktion muss jedoch 
erhalten bleiben und die sicherheitstechnische 
Aufgabe entsprechend den Anforderungen der 
jeweiligen Sicherheitsebene erfüllt werden. Da-
zu ist die Dichtheit des Liners nachzuweisen.  

 

(7) Zur Vermeidung von unzulässigen Unterdrücken 
sind zuverlässige Einrichtungen vorzusehen. 

333 / VdTÜV:  
Dieser Satz sollte präzisiert werden, weil die sich 
daraus ergebenden Anforderungen sehr unbe-
stimmt sind als Auslegungsgrundsatz. 

Team 4:Hier soll nur allgemein gefordert werden, 
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dass unzulässige Unterdrücke zuverlässig zu 
vermeiden ist. Die Art der Realisierung geht über 
den Detaillierungsgrad des Moduls hinaus. 

(8) Rohrleitungen, die in Verbindung mit dem Reak-
torkühlmittel oder der Innenatmosphäre des Si-
cherheitsbehälters stehen und diesen durchdrin-
gen, müssen grundsätzlich zwei Absperrarmatu-
ren haben, von denen eine innerhalb und eine 
außerhalb nahe des Sicherheitsbehälters anzu-
ordnen ist. Ausnahmen hiervon sind zulässig, 
wenn dies wegen der technischen Eigenart oder 
Betriebsweise (z. B. Armaturen, die zur Störfall-
beherrschung geöffnet sein müssen) der betref-
fenden Rohrleitung notwendig ist und die sicher-
heitstechnische Funktion des Sicherheitsein-
schlusses nicht beeinträchtigt wird. 

Rohrleitungen, die den Sicherheitsbehälter 
durchdringen, aber nicht in Verbindung mit dem 
Reaktorkühlmittel oder der Innenatmosphäre 
stehen, müssen mindestens eine außerhalb des  
Sicherheitsbehälters liegende Absperrarmatur 
haben. 

   

(9) Alle Durchführungen durch den und die Schleu-
sen im Sicherheitsbehälter müssen mindestens 
den Auslegungsanforderungen an den Sicher-
heitsbehälter selbst genügen. 

Im Falle von den Sicherheitsbehälter durchdrin-
genden Rohrleitungen gilt dies auch für die Rohr-
leitungen selbst bis zum äußeren Absperrorgan, 
die dazugehörigen Abschlussorgane und ggf. die 
Kammerung der Durchführung. 

Im Falle von Lüftungskanälen gilt dies auch für 
den Kanalbereich zwischen den Absperrorganen 
und die dazugehörigen Absperrorgane. 

   

(10) Der Sicherheitsbehälter und seine Durchführun-
gen einschließlich der Absperrorgane müssen so 
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ausgelegt oder geschützt sein, dass ihre Funkti-
onsfähigkeit auch unter den Bedingungen von 
Störfällen (Sicherheitsebene 3) sowie von zu 
berücksichtigenden Folgewirkungen  gewährleis-
tet ist.  

Die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsbehälters 
und seiner Durchführungen einschließlich der 
Absperrorgane muss auch bei Transienten mit 
Ausfall der Reaktorschnellabschaltung in der 
Sicherheitsebene 4a sichergestellt sein. 

(11) Die räumliche Anordnung der Durchführungen 
muss den aus der Konzeption der Gesamtanlage 
resultierenden Forderungen nach räumlicher 
Trennung redundanter Systeme genügen. Eine 
Störung an einer Durchführung einschließlich des 
Abrisses von ggf. anschließenden Rohrleitungen 
darf nicht die Beschädigung weiterer Durchfüh-
rungen zur Folge haben.  

   

(12) Durchführungen, die zur Einhaltung der Funktion 
des Sicherheitsbehälters geschlossen werden 
müssen, sind durch Mehrfachauslegung der Ab-
schlussarmaturen in Hintereinanderstellung zu 
sichern. Jedes einzelne Abschlussorgan muss 
die spezifizierten Dichtheitsbedingungen für sich 
allein voll erfüllen. 

Die Abschlussarmaturen und ihre Versorgung mit 
Energie müssen voneinander unabhängig sein. 

Die Abschlussarmaturen müssen im Anforde-
rungsfall automatisch betätigt werden. Für si-
cherheitstechnisch relevante Leckquerschnitte 
muss die Signalgewinnung für das Schließen der 
Absperrarmaturen zuverlässig gewährleistet sein. 
Die Stellung der Absperrarmaturen muss von der 
Warte aus überwacht werden können. 

   

(13) Einrichtungen zur Vermeidung von Drucküber-
schreitungen zwischen den Absperrungen sind, 
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soweit erforderlich, vorzusehen. 

(14) Für den Rohrleitungsabschnitt zwischen Sicher-
heitsbehälter und äußerem Absperrorgan ist 
durch sorgfältige Auslegung, Auswahl geeigneter 
Werkstoffe sowie durch Prüfung ein Riss oder 
Bruch auszuschließen. 

Bei den Primärkühlmittel führenden Leitungen ist 
dieser Leitungsabschnitt konstruktiv so auszule-
gen, dass eine Leckage in diesem Abschnitt 
praktisch ausgeschlossen werden kann. 

   

(15) Die Durchführung muss alle Kräfte und Momente 
der durchgeführten Leitung während des bestim-
mungsgemäßen Betriebes und bei Ereignissen 
der Sicherheitsebenen 3 und 4 abtragen können. 
Durchführungen, die aufgrund hoher Belastungen 
nicht starr an den Sicherheitsbehälterstutzen 
angeschlossen werden können sind mit Kompen-
satoren anzuschließen und zu kammern. 

   

(16) Die Schließgeschwindigkeit der Sicherheitsbehäl-
terabsperrungen muss sicherstellen, dass keine 
unzulässigen Auswirkungen auftreten. 

   

  333 / VdTÜV:  
Es soll zusätzlich aufgenommen werden: 

(17) Zwischen Abschlussarmaturen und RSB sind 
kurze Rohrlängen anzustreben. In diesen Berei-
chen sind Rohrabzweigungen grundsätzlich nicht 
zugelassen. Ausnahmen sind sicherheitstech-
nisch zu begründen (Entwässerungsstutzen, 
Prüfanschlüsse) 

(17) Zwischen Abschlussarmaturen und Sicherheitsbe-
hälter sind kurze Rohrlängen anzustreben. In die-
sen Bereichen sind Rohrabzweigungen grundsätz-
lich nicht zugelassen. Ausnahmen sind sicherheits-
technisch zu begründen (Entwässerungsstutzen, 
Prüfanschlüsse). 

5.4 5.4 Werkstoffauswahl und Herstellung    

5.4.1 5.4.1 Grundsätze    
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(1)  Es sind Qualitätsmerkmale festzulegen und bei 
der Planung des Fertigungsablaufs einzuhalten, 
die die Integrität des Sicherheitsbehälters sicher-
stellen.  

   

(2) Der Hersteller muss über qualifizierte Fertigungs- 
und Prüfeinrichtungen verfügen, die eine den 
spezifizierten Anforderungen entsprechende 
Fertigung und eine sachgerechte Verarbeitung 
unter Beachtung der gestellten Werkstoff- und 
Bauteilanforderungen gestatten. 

   

(3) Der Fertigungsablauf ist so zu überwachen und 
zu dokumentieren, dass Abweichungen von den 
vorgegebenen Qualitätsmerkmalen zuverlässig 
erkannt werden und eine eindeutige Rückverfolg-
barkeit hinsichtlich deren Ursache möglich ist. 
Zusätzlich vorgenommene Maßnahmen zur Er-
reichung der Qualitätsmerkmale sind zu doku-
mentieren. 

   

(4) Für Schweißzusätze und -hilfsstoffe sind geeig-
nete Zulassungsprüfungen oder Eignungsprüfun-
gen durchzuführen. Der Hersteller muss über 
entsprechende Verfahrensprüfungen nachwei-
sen, dass er die vorgesehenen Schweißverfahren 
sicher beherrscht. 

   

(5) Für den gelieferten Frischbeton müssen die ent-
sprechend den Normvorgaben einzuhaltenden 
Konformitätskriterien erfüllt werden. 

   

(6) Für den Spannstahl und das Spannsystem muss 
für den vorgesehenen Verwendungszweck ein 
nach der Norm zugelassener Spannstahl und 
entsprechendes Spannsystem verwendet werden 
bzw. muss die Zulassung im Einzellfall durchge-
führt werden. 

348 / RSK:  

Es ist zu prüfen, wie der Zustand der Spannstäh-
le überwacht bzw. welche konstruktiven Maß-
nahmen vorgesehen werden sollen (Kongresshal-
le Berlin). (K2) 
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Team 4: Die Forderung konkreter Maßnahmen 
geht über den Detaillierungsgrad des Moduls 
hinaus. Die allgemeine Forderung nach Überwa-
chung der Vorspannung wurde im Abschnitt Be-
trieb ergänzt, siehe 5.5.1 (1). 

(7) Die für die Fertigung vorgesehenen Fügeverfah-
ren sind so zu qualifizieren, dass die spezifizierte 
Dichtheit unter den Beanspruchungen der Si-
cherheitsebenen 1 bis 3 sowie der Transienten 
mit Ausfall der Reaktorschnellabschaltung in der 
Sicherheitsebene 4a zuverlässig erreicht werden 
kann. 

   

(8) Sicherheitsbehälter aus Stahl müssen darüber 
hinaus folgende Anforderungen erfüllen: 

a)  Konstruktion und Oberflächenzustand des 
Sicherheitsbehälters müssen so beschaffen 
sein, dass ausreichende und aussagefähige 
zerstörungsfreie Prüfungen, insbesondere der 
Schweißnähte, möglich sind. Bereiche, die 
aufgrund der konstruktiven Anlagengestaltung 
für wiederkehrende Prüfungen nicht mehr zu-
gänglich sind, sind so auszuführen, dass kor-
rosive Einflüsse vermieden werden. 

b)  Die Werkstoffe einschließlich Schweißzusätze 
sind so auszuwählen, dass sie den Funkti-
onsanforderungen (Dichtheit) und den zu un-
terstellenden Beanspruchungen (z. B. me-
chanischer, thermischer, chemischer Art) ge-
nügen. Die Werkstoffeigenschaften, die vor-
gesehenen Fügeverfahren und die Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen sind so festzulegen, 
dass eine den Anforderungen gemäße Quali-
tät zuverlässig erreicht wird. 

Hinweis: Vorzugsweise sind für die Stahlschale 
mittelfeste, schweißgeeignete Feinkornbaustähle 
vorzusehen. 
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c)  Die Werkstoffeigenschaften müssen sicher-
stellen, dass an allen Stellen ein ausreichend 
zäher Werkstoffzustand unter allen betriebs- 
und störfallbedingten Anlagenzuständen er-
halten bleibt. 

Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe ist ein 
ausreichend hohes Niveau der Zähigkeit in der 
Hochlage beispielsweise gegeben, wenn die 
kleinsten Einzelwerte der Kerbschlagzähigkeit 
(ISO-V-Proben quer) 100J erreichen. Erzeugnis-
formbezogene Anforderungen sind in technischen 
Regeln enthalten. 

333 / VdTÜV:  

Hinweis anpassen: 

….erreichen. Die weiteren grundsätzlichen Anfor-
derungen zur Werkstoffauswahl und Herstellung 
sind in den Regeln der kerntechnischen Aus-
schüsse enthalten. 

Team 4: Eine weitere Detaillierung des Hinweises 
mit konkreten Verweisen ist nicht kompatibel mit 
der Systematik des Aufbaus des Regelwerks.  

5.4.2 5.4.2 Begleitende zerstörende Prüfungen     

(1) Durch geeignete Prüfungen an Erzeugnisformen 
ist nachzuweisen, dass die über die Wanddicke 
spezifizierten Eigenschaften der Zähigkeit, Fes-
tigkeit und des Gefüges vorliegen. 

   

 Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen 
ist in technischen Regelwerken enthalten; sofern 
dort keine Vorgaben bestehen, sind diese geson-
dert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen 
Prüfungen sind die mechanisch-technologischen 
Eigenschaften an jeder Erzeugnisform (Stückprü-
fung) nachzuweisen. Dabei sind 

a) repräsentativ die verschiedenen Verformungs-
richtungen an mehreren Probenahmestellen, 

b) alle während des Fertigungsprozesses statt-
findenden Wärmebehandlungen zu erfassen. 

333 / VdTÜV:  

Absatz anpassen: 

… Prüfungen sind in den kerntechnischen Regeln 
enthalten 

Team 4: Konkrete Verweise auf untergeordnete 
Regeln sind nicht kompatibel mit der Systematik 
des Aufbaus des Regelwerks. 

  

(2) Zum Nachweis der Güteeigenschaften von Bau-
teilschweißungen sind Arbeitsprüfungen durchzu-
führen. Die Durchführung von Arbeitsprüfungen 
darf mit Verfahrensprüfungen kombiniert werden.  
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5.4.3 5.4.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfun-
gen, Druck- und Leckratenprüfung    

(1) Die Schweißnähte sind mit ausreichender Feh-
lererkennbarkeit zerstörungsfrei zu prüfen (z. B. 
Ultraschallprüfung, Durchstrahlungsprüfung, 
Oberflächenrissprüfung). Die Auswahl der Prüf-
techniken und -richtungen ist so zu treffen, dass 
alle sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehler 
quer und senkrecht zu den Schweißnähten ge-
funden werden. Dies erfordert, dass die Prüfun-
gen mit Prüfempfindlichkeiten durchgeführt wer-
den, die eine Erkennung von Anzeigen mit Grö-
ßenausdehnungen deutlich unterhalb der Größe 
von sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehlern 
erlauben. Die Oberflächenrissprüfung muss von 
beiden Seiten erfolgen. Rissartige Anzeigen an 
den Oberflächen dürfen nicht belassen werden. 

333 / VdTÜV:  

Statt Oberflächenrissprüfung nur Oberflächenprü-
fung 

348 / RSK:  

Ändern in: „ Die Oberflächenrissprüfung muss 
von beiden Bauteiloberflächen aus erfolgen.“ (K1) 

Begründung: „Beide Seiten“ kann bei einer 
Schweißnahtprüfung zu Missverständnissen 
führen!  

 Die Schweißnähte sind mit ausreichender Fehlerer-
kennbarkeit zerstörungsfrei zu prüfen (z. B. Ultra-
schallprüfung, Durchstrahlungsprüfung, Oberflä-
chenrissprüfung). Die Auswahl der Prüftechniken 
und -richtungen ist so zu treffen, dass alle sicher-
heitstechnisch bedeutsamen Fehler quer und senk-
recht zu den Schweißnähten gefunden werden. 
Dies erfordert, dass die Prüfungen mit Prüfempfind-
lichkeiten durchgeführt werden, die eine Erkennung 
von Anzeigen mit Größenausdehnungen deutlich 
unterhalb der Größe von sicherheitstechnisch be-
deutsamen Fehlern erlauben. Die Oberflächenriss-
prüfung muss von beiden BauteiloberflächenSeiten 
erfolgen. Rissartige Anzeigen an den Oberflächen 
dürfen nicht belassen werden. 

(2) Der Sicherheitsbehälter und seine Durchführun-
gen sowie deren Kammerungen sind vor der 
Inbetriebnahme zum Integritätsnachweis einer 
Druckprüfung zu unterziehen. Sicherheitsbehäl-
ter, bei welchen als Betriebsfall Unterdruck vor-
gesehen ist oder auftreten kann, sind entspre-
chend zu prüfen. 

Diese Druckprüfung ist zur Erkennung eventueller 
Abweichungen von spezifizierten Vorgaben durch 
begleitende Spannungs- und Dehnungsmessun-
gen zu überwachen. Nach der Druckprüfung sind 
repräsentative zerstörungsfreie Prüfungen durch-
zuführen. 

   

(3) Die Dichtheit des Sicherheitsbehälters ist mit 
einer integralen Leckratenprüfung zu belegen. 

   

(4) Die erste Leckratenprüfung ist, ausgehend vom 
drucklosen Zustand des Sicherheitsbehälters, mit 
ansteigender Druckstufenfolge bei dem für die 

 
 
333 / VdTÜV:  
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regelmäßig wiederkehrende Leckratenprüfung 
vorgesehenen Überdruck und bei Auslegungs-
druck vorzunehmen. 

Die regelmäßig wiederkehrende Leckratenprü-
fungen müssen bei solchen Drücken durchgeführt 
werden, bei denen die gemessenen Leckraten 
reproduzierbar sind und bei denen ein ausrei-
chender Rückschluss auf die Leckrate bei Ausle-
gungsbedingungen möglich ist. 

ergänzen: 

Art und Umfang der Prüfungen sind in den kern-
technischen Regeln festgelegt. 

Team 4: Eine weitere Detaillierung mit konkreten 
Verweisen auf untergeordnete Regeln ist nicht 
kompatibel mit der Systematik des Aufbaus des 
Regelwerks. 

(5) Grundsätzlich müssen zur ersten integralen Leck-
ratenprüfung alle Durchführungen des Sicher-
heitsbehälters bis zum ersten inneren oder äuße-
ren Festpunkt sowie ihre ersten inneren oder 
äußeren Absperreinrichtungen vorhanden sein. 
Die Durchführungen des Sicherheitsbehälters 
sind durch die vorgesehenen Absperreinrichtun-
gen mit betriebsgerechtem Antrieb abzuschlie-
ßen. Bei der Prüfung dürfen Blindverschlüsse bei 
denjenigen Systemen verwendet werden, die im 
späteren Betrieb nicht mit der Atmosphäre des 
Sicherheitsbehälters direkt in Verbindung stehen.  

   

5.5 5.5 Betrieb    

5.5.1 5.5.1 Grundsätze     

(1) Betriebsdaten, die für die Funktion des Sicher-
heitsbehälters von Bedeutung sind, müssen ü-
berwacht werden. Bei Volldrucksicherheitsbehäl-
tern betrifft dies die Unterdruckhaltung. Bei Si-
cherheitsbehältern mit Druckabbausystem ist 
neben der Unterdruckhaltung in der Druckkam-
mer auch die Wirksamkeit der Trennung zwi-
schen Druckkammer und Kondensationskammer 
in die Überwachung einzubeziehen. Sofern eine 
Inertisierung oder Teilinertisierung betrieblich 
vorgesehen ist, ist die Wirksamkeit der Inertisie-
rung ebenfalls zu überwachen. Messungen die 
eine Funktionsbeeinträchtigung des Sicherheits-

Team 4: Ergänzung als Antwort auf den Kom-
mentar der RSK  zu 5.4.1 (6) 

 Betriebsdaten, die für die Funktion des Sicherheits-
behälters von Bedeutung sind, müssen überwacht 
werden. Bei Volldrucksicherheitsbehältern betrifft 
dies die Unterdruckhaltung. Bei Sicherheitsbehäl-
tern mit Druckabbausystem ist neben der Unter-
druckhaltung in der Druckkammer auch die Wirk-
samkeit der Trennung zwischen Druckkammer und 
Kondensationskammer in die Überwachung einzu-
beziehen. Für Sicherheitsbehälter aus Spannbeton 
sind geeignete Maßnahmen für eine Bewertung der 
Aufrechterhaltung der Vorspannung festzulegen. 
Sofern eine Inertisierung oder Teilinertisierung 
betrieblich vorgesehen ist, ist die Wirksamkeit der 
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behälters anzeigen, sind entweder redundant 
auszuführen oder es müssen sich Anzeigen aus 
diversitären Systemen ergeben.  

Inertisierung ebenfalls zu überwachen. Messungen 
die eine Funktionsbeeinträchtigung des Sicher-
heitsbehälters anzeigen, sind entweder redundant 
auszuführen oder es müssen sich Anzeigen aus 
diversitären Systemen ergeben. 

(2) Bei der Verwendung von Dichtungen und Dicht-
elementen aus Werkstoffen, die auf Grund der 
einwirkenden Umgebungsbedingungen, der Be-
lastungen oder der Beanspruchungshäufigkeit 
ihre Wirksamkeit verlieren können sind maximale 
Nutzungszeiten festzulegen. Der Austausch von 
Dichtungen nach festgelegten Vorgaben ist zu 
überwachen. 

   

(3) Für Arbeitsvorgänge im Sicherheitsbehälter sind 
Sauberkeitsbedingungen festzulegen. Insbeson-
dere ist der Eintrag korrosionsfördernder Produk-
te in Bereichen des Sicherheitsbehälters der für 
regelmäßige Prüfungen nicht zugänglich ist, zu 
vermeiden.  

   

5.5.2 
5.5.2 Zerstörungsfreie wiederkehrende 

Prüfungen, Leckraten- und Dichtheits-
prüfungen 

  
 

 

(1) Um die geforderte Dichtheit des Sicherheitsbehäl-
ters während der vorgesehenen Betriebsdauer 
der Anlage sicherzustellen, sind regelmäßig wie-
derkehrende Prüfungen der integralen Leckrate 
durchzuführen.  

   

(2) Die erste wiederkehrende Leckratenprüfung für 
den Sicherheitsbehälter ist vor Aufnahme des 
ersten Leistungsbetriebes durchzuführen. Alle 
weiteren wiederkehrenden Prüfungen der integra-
len Leckrate sind am Ende einer Abschaltphase 
nach Abschluss aller Wartungs- und Reparatur-
arbeiten durchzuführen, die die Dichtheit des 

333/ VdTÜV:  
Wieso wird das Prüfintervall der wiederkehrenden 
Leckratenprüfung mit Wartungs- und Reparatur-
arbeiten verknüpft, die die Dichtheit des Sicher-
heitsbehälters verändern können. Dieser Absatz 
sollte präzisiert werden.  

Team 4: Das Intervall wird nicht mit den Repara-
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Sicherheitsbehälters verändern können. turarbeiten verknüpft, nur soll der genaue Zeit-
punkt der anstehenden Prüfung nach Abschluss 
der Wartungsarbeiten erfolgen. 

(3) Die Dichtheit der an das Leckabsaugsystem 
angeschlossenen Komponenten sowie des Sys-
tems selbst sind in einer gemeinsamen Messung 
zu Beginn und am Ende einer Revisionsphase 
quantitativ zu bestimmen. 

   

(4) Für die beim Kühlmittelverluststörfall gegebenen 
Bedingungen ist die Zuverlässigkeit des Behälterab-
schlusses mit der dabei geforderten Dichtheit zu 
ermitteln. 

   

(5) Die Funktionsfähigkeit, Dichtheit und Stellge-
schwindigkeit von Armaturen zur Absperrung des 
Sicherheitsbehälters sind regelmäßig zu prüfen. 

   

(6) Die Kammerungen der Durchführungen des Si-
cherheitsbehälters sind regelmäßig im Betrieb auf 
Dichtheit zu prüfen. 

333/ VdTÜV:  

soll ergänzt werden: 

…des Sicherheitsbehälters und die Schleusen 
sind regelmäßig… 

 Die Kammerungen der Durchführungen des Si-
cherheitsbehälters und die Schleusen sind regel-
mäßig im Betrieb auf Dichtheit zu prüfen. 

(7) Montageöffnungen und Reservedurchführungen 
müssen nach Benutzung auf Dichtheit überprüft 
werden. 

   

(8) In SWR-Anlagen mit Druckabbausystem ist vor 
der Dichtheitsprüfung die zulässige Leckrate 
zwischen Druck- und Kondensationskammer 
festzulegen und durch Messung nachzuweisen. 

   

  333/ VdTÜV: es soll ergänzt werden:  
(9) Die Komponenten des Sicherheitseinschlus-

ses sind regelmäßig z. B. hinsichtlich mecha-
nischer und korrosiver Mängel zu inspizieren. 
Insbesondere die Übergänge zwischen der 
Stahlschale zum Beton und deren elastische 

(9) Die Komponenten des Sicherheitseinschlusses sind 
an repräsentativen Stellen regelmäßig z. B. hin-
sichtlich mechanischer und korrosiver Schadensan-
zeigen zu inspizieren. Insbesondere die Übergänge 
zwischen der Stahlschale zum Beton und deren 
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Ziffer in 
Modul 4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 

Kommentar 
Ziffer 
M4 / A 

Textvorschlag M4/ Rev. A   
(nur geänderte Absätze, Änderungen markiert) 

Abdichtungen sind dabei zu erfassen. elastische Abdichtungen sind dabei zu erfassen. 

6 

 

6 Prinzipielle Zuordnung von  
Beanspruchungsstufen zu  
Ereignissen der verschiedenen  
Sicherheitsebenen 

   

 
Den in Modul 1 („Grundlegende Sicherheitsanfor-
derungen“)  definierten Sicherheitsebenen sind in 
Modul 3 („Liste der bei DWR und SWR zu be-
rücksichtigenden Ereignisse“) Ereignisse zuge-
ordnet. Die Anforderungen in Modul 4 („Anforde-
rungen an die Ausführung der Druckführenden 
Umschließung sowie der drucktragenden Wan-
dung der Äußeren Systeme und des Sicherheits-
einschlusses“) beziehen sich auf diese den ver-
schiedenen Sicherheitsebenen zugeordneten 
Ereignisse. Demgegenüber werden in den KTA-
Regeln die zulässigen Spannungen und Verfor-
mungen nach Beanspruchungsstufen unterteilt, 
ohne dass ein Bezug zu Ereignissen oder Si-
cherheitsebenen hergestellt wird. Um die in Mo-
dul 4 aufgestellten übergeordneten Anforderun-
gen mit den detaillierten Anforderungen der KTA-
Regeln zu verknüpfen sind daher für die Ereig-
nisse der verschiedenen Sicherheitsebenen unter 
Beachtung der Festlegungen in Modul 4 die je-
weils zutreffenden Beanspruchungsstufen der 
KTA-Regeln festzulegen. Tabelle 1 enthält eine 
prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstu-
fen zu den Ereignissen der verschiedenen Si-
cherheitsebenen. Die dabei herangezogenen 
Grundsätze sind im Anhang erläutert. 

Entsprechend dieser Grundsätze ist anlagenspe-
zifisch eine Zuordnung jeweils so zu erstellen, 
dass alle Systeme einschließlich der System-
übergänge und Komponenten erfasst sind. Aus-
gangspunkt ist die nach Sicherheitsebenen ge-
gliederte Zusammenstellung der Belastungszu-
stände pro System. Daraus sind  pro Systemab-
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Ziffer in 
Modul 4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 

Kommentar 
Ziffer 
M4 / A 

Textvorschlag M4/ Rev. A   
(nur geänderte Absätze, Änderungen markiert) 

schnitt die Einwirkungen und die zugehörige 
ereignisbezogene sicherheitstechnische Aufga-
benstellung anzugeben. Daraus sind komponen-
tenbezogen Nachweisanforderungen festzulegen 
in Bezug auf Funktion, Standsicherheit und Bar-
rierenwirksamkeit. 
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Tabelle 1: Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Ereignissen der verschiedenen Sicherheitsebenen  
 

1) Anforderungen Modul 4, Abschnitt 2 sind zu erfüllen; die Beanspruchungsstufen sind 
in KTA 3201.2 erläutert 
2) Anforderungen Modul 4, Abschnitt 3 sind zu erfüllen; die Beanspruchungsstufen sind 
in KTA 3211.2 erläutert 
3) Anforderungen Modul 4, Abschnitt 5 sind zu erfüllen; die Beanspruchungsstufen sind 
in KTA 3401.2 (Tab. 3.5-1) erläutert 
4) ausgenommen DWR E 3-17, SWR E 3-18 (großes Leck innerhalb SB) 
5) für die Ereignisse DWR E 3-17, SWR E 3-18 (großes Leck innerhalb SB;); nicht zuläs-
sig, wenn nachfolgend der Einsatz der Komponente für eine Sicherheitsfunktion erfor-
derlich ist 
6) für Betriebstransienten mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems ; hier 
sind auch höhere Spannungen zulässig als in Sicherheitsebene 3, siehe „Sicherheitsan-
forderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an Nachweisführungen", Ziffer 3.2.1 (3). 
sind gemäß RSK-LL die nach ASME Code Section III, Division 1, NB-3224 Level C 
Service Limits (Stand 1995) zulässigen Spannungen einzuhalten. 
7) nicht zulässig, wenn nachfolgend Einsatz der Komponente für die Wirksamkeit der 
Maßnahmen auf SE 4b und 4c erforderlich ist 
8) Anforderungen, die eine  Funktion der Druckentlastung (primär und sekundär) ermög-
lichen sind gesondert festzulegen 
9) Festlegungen, die eine Funktion der gefilterten Druckentlastung (SHB) ermöglichen, 
sind gesondert zu treffen 
10) einschl. Ermüdungsabsicherung für Prüffälle an Sicherheitssystemen 
11)  für Beanspruchung aus dem Ereignis nur dann, wenn sich keine Beeinträchtigung 
von Funktionsanforderungen daraus ergeben 
12)  für Beanspruchungen aus dem Betrieb des Sicherheitssystems 
13)  Die den Beanspruchungsstufen für den Sicherheitsbehälter zuzuordnenden Lastfälle 
sind in KTA 3401.2, Tabelle 3.5-1 aufgeführt. 
14)  Bei der Zuordnung der Beanspruchungsstufen war die betroffene Population bisher 
kein explizites Bewertungskriterium., wurde hier jedoch im Ansatz berücksichtigt Dies 

sollte nach Meinung von Team 4 überdacht werden. 
 

 
Kommentar 333/ VdTÜV: in Zeile Sicherheitsebene 3 (KMV): In der Spalte Sicherheitsbehälter fehlt die Beanspruchungsstufe 1  

   (ST 1 nach KTA 3401.2) 
 

 
Beanspruchungsstufen 

 

 

DfU 1) 14) Äußere  
Systeme2)  14) 

Sicherheits-
behälter3) 

Auslegungs-
stufe

Sicher- 
heitsebene 

0 0 0 

1  A, P A, P 1, 213) 

2  B B10) - 

3 134) 
 

C4) / D5) C11) / B12)/ D5) 1 / 2 / 3 13) 

a C6) / D7)  3 

b 8) 8) 3 
4 

c   9) 
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Kap.M4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 
Kommentar 

Kap.M
4/2 

Textvorschlag M4/ Rev. A 
(nur bei Änderungen) 

A1 Anhang 1 (zu Ziffer 5.2):  
Vorgaben zur Ermittlung von  
Differenzdrücken 

   

 Bei der Ermittlung der Differenzdrücke ist von 
folgenden Vorgaben auszugehen: 

   

(1) Ausgangspunkt für DWR ist der Nennbetriebszu-
stand. 

Für SWR ist von den ungünstigsten Ereignissen 
der Sicherheitsebenen 2 und 3 auszugehen. 

   

(2) Es sind Leckquerschnitte bis zu 2 F in den 
Hauptkühlmittelleitungen zugrunde zu legen 

   

(3) Beim Einsatz von Mehrfachpunktmodellen muss 
eine ausreichend feine Nodalisierung gewählt 
werden (mind. eine Zone pro betrachtetem 
Raum). 

   

(4) Für die Freisetzung der unter Ziffer 5.3 (1), (2), 
(3) definierten Energie- und Masseinhalte müs-
sen die maximal möglichen Freisetzungsraten zu 
Beginn des Ausströmvorganges angesetzt wer-
den. 

   

(5) Für jeden Raum muss die ungünstigste Bruchsi-
tuation erfasst werden. 

   

(6) Die Wärmeabgabe an die Strukturen ist konser-
vativ zu ermitteln. Bei Verwendung experimentell 
abgesicherter Wärmeübergangsbeziehungen 
sind die unteren Werte des vorhandenen Unsi-
cherheitsbandes zu berücksichtigen.  

   

(7) Die beim Überströmvorgang zwischen den Räu-
men auftretenden Strömungswiderstände sind in 
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Kap.M4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 
Kommentar 

Kap.M
4/2 

Textvorschlag M4/ Rev. A 
(nur bei Änderungen) 

realistischer Weise zu erfassen, jedoch für den 
Bruchraum konservativ anzusetzen. Die getroffe-
nen Annahmen sind durch Experimente abzusi-
chern. 

(8) Die verwendeten Rechenmodelle sollen Wasser-
transport- und Wasserabscheidevorgänge explizit 
ermitteln. Werden Rechenmodelle verwendet, die 
nur eine Erfassung durch empirische Konstanten 
erlauben, so sind diese Konstanten konservativ 
für das Differenzdruckverhalten festzulegen. 

   

(9) Annahmen, die nicht durch Experimente abgesi-
chert sind, müssen konservativ getroffen werden. 

   

(10) Der Sicherheitszuschlag auf die so berechneten 
maximal auftretenden Differenzdrücke muss 
mindestens 15 % betragen. Der Differenzdruck 
darf nicht kleiner sein als 0,1 bar. 

   

A2 Anhang 2 (zu Ziffer 5.2):  
Vorgaben zur Ermittlung von Strahl- u. Reak-
tionskräften bei Lecks an der DFU 

   

 Bei der Ermittlung von Einwirkungen durch 
Strahl- und Reaktionskräfte sowie Bruchstücke ist 
bei der Berechnung von folgenden Vorgaben 
auszugehen: 

   

(1) Ausgangspunkt ist der Nennbetriebszustand    

(2) Es ist ein Leck mit einem Querschnitt von 0,1 F  
(F = offene Querschnittfläche in der jeweiligen 
Leitung) und statischer Ausströmung für ver-
schiedene Bruchlagen zu unterstellen. 

   

(3) Freistrahlausbreitung und Rückwirkung auf im 
Wege liegende Strukturen sind zu erfassen.  
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Kap.M4 Textvorschlag Kommentar-Nr./Autor: 
Kommentar 

Kap.M
4/2 

Textvorschlag M4/ Rev. A 
(nur bei Änderungen) 

(4) Es ist die jeweils ungünstigste Bruchlage zu wäh-
len. 

(5) Zur Berechnung der Reaktionskräfte der Rohre 
sind entsprechende Rechenmodelle bzw. expe-
rimentell abgesicherte Beziehungen anzuwen-
den. 

(6) Für die Belastung der sicherheitstechnisch we-
sentlichen Einbauten durch Strahlkräfte und 
durch die von den Strahlkräften gelösten und 
beschleunigten Strukturteile ist ein Sicherheitszu-
schlag von 15 % zugrunde zu legen. 

A3 Anhang 3 (zu Ziffer 6): 
Abdeckung der Schnittstellen zu den Modulen 
1 und 3 sowie den KTA-Regeln  

Dieses sind Erklärungen zu Ziffer 6 und Tabelle 1 
–  

Text in separatem Dokument 
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Anhang 3 zu Modul 4 (zu Ziffer 6):  

Abdeckung der Schnittstellen zu den Modulen 1 und 3  sowie den 
KTA-Regeln 

1 Einleitung 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten Grundsätze und Erläuterungen zur 

Ermittlung der jeweils zutreffenden Beanspruchungsstufe nach KTA für die Auslegung 

der Komponenten der druckführenden Umschließung und äußeren Systeme sowie den 

Sicherheitsbehälter in Bezug zum Absicherungskonzept gemäß Modul 4, zu den 

Ereignissen auf der jeweiligen Sicherheitsebene (Modul 3) und den grundlegenden 

sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß Modul 1.  

Modul 1 beschreibt die grundlegenden Anforderungen an die technischen 

Einrichtungen und spricht das geforderte Niveau der technischen Zuverlässigkeit in 

qualitativer Form an.  

Modul 3 nennt für DWR und SWR die anzunehmenden Ereignisse, die der 

Anlagenauslegung zugrunde zu legen sind bzw. deren Beherrschung im Rahmen von 

Sicherheitsanalysen zu zeigen sind. Diese Ereignisse werden nach Sicherheitsebenen 

gestaffelt. Für den bestimmungsgemäßen Betrieb spezifiziert der Antragsteller ein 

Lastkollektiv entsprechend dem Verwendungszweck der Anlage. 

In Modul 3 sind keine Festlegungen hinsichtlich der Komponenten- und 

Systemauslegung getroffen. Für die Komponenten und Systeme sind Auslegungsdaten 

so festzulegen, dass die Anforderungen von Modul 1 in Hinblick auf die Zuverlässigkeit 

erfüllt werden. Dies betrifft sowohl den abdeckenden Charakter des Auslegungsdrucks 

für Anlagenzustände des bestimmungsgemäßen Betriebes und für Ereignisse der 

Sicherheitsebene 2, als auch die Festlegung der Zuschläge gemäß Modul 6, Ziffer 6 

(2b). Modul 4 enthält Anforderungen an die Komponenten der druckführenden 

Umschließung und äußeren Systeme sowie den Sicherheitseinschluss. Das in den 

jeweiligen Kapiteln geforderte Absicherungskonzept zeigt auf, in welcher Weise die 

Beanspruchung der Komponenten qualitativ zu begrenzen sind. 
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Die KTA-Regeln 3201.2, 3211.2 und 3401.2 enthalten detaillierte Festlegungen 

bezüglich der zulässigen Beanspruchungen von Komponenten in Form von zulässigen 

Spannungen bzw. Verformungen sowie einzuhaltende Vorgaben bezüglich der 

Schadensmechanismen Bestrahlung, Korrosion und Ermüdung.  

Hinweis: Die KTA-Regeln sind vollständig anzuwenden. Bei Interpretations- 

möglichkeiten zwischen textlichen und formelmäßigen Anforderungen zu 

identischen technischen Inhalten sind die Grundsätze der Basissicherheit zu 

beachten. Das bestehende Regelwerk ist hier auf eindeutige Festlegungen hin 

zu überarbeiten. 

Die Festlegungen zu zulässigen Spannungen bzw. Verformungen sind nach 

Beanspruchungsstufen unterteilt. Die entsprechenden Definitionen sind in den KTA-

Regeln enthalten. Für die Auslegung gilt die Stufe 0. Für den bestimmungsgemäßen 

Betrieb gelten die Stufen A und B einschließlich der Stufe P für Prüffälle. Diese Stufen 

sind den Sicherheitsebenen 1 und 2 zuzuordnen. Für die Sicherheitsebene 3 sind die 

Stufen C und D vorgesehen, wobei eine Zuordnung der Stufen zu den 

Auslegungsstörfällen (Ereignisse der Sicherheitsebene 3) im bisherigen 

kerntechnischen Regelwerk nicht enthalten war sondern im Genehmigungsverfahren 

anlagenspezifisch geprüft wurde. Zur Vereinheitlichung eines Bewertungsmaßstabs 

dienen die nachfolgenden Erläuterungen und Festlegungen. 

2 Bezüge zu den Modulen 1, 3 und 4 sowie den KTA-Regeln 

2.1 Modul 1: Grundlegende Anforderungen 

− Folgende Abschnitte sind in Bezug zu nehmen: 

 

Abschnitt 2.1 (10), Abschnitt 2.1 (11), Abschnitt 2.1 (12). 

− Abschnitt 3.1 (1), Abschnitt 3.1 (4a) und (4b), Abschnitt 3.1 (6)?, Abschnitt 3.1 (7) 

− Abschnitt 5 (3), (4), (5) 

− Abschnitt 6 (2a), (2b), (2c) 

− Hinweis für Abschnitt 6 (2b) ist noch Modul 6 zu überprüfen. 
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− Abschnitt 6 (2d), (2e)  

− Abschnitt 6 (3) [(3b), (3c), (3d), (3e)]1 

− Abschnitt 7.1 (1), (2), (3) 

− Abschnitt 7.2 (1), (2), (3) 

2.2 Modul 3: Bei DWR und SWR zu berücksichtigende Ereignisse 

In Modul 3 sind alle anzunehmenden Ereignisse nach Sicherheitsebenen gestaffelt 

enthalten. Die dabei auftretenden Beanspruchungen werden jedoch nicht 

angesprochen. Weiterhin sind auch Vorsorgemaßnahmen benannt, bei deren Erfüllung 

ein Ereignis nicht weiter unterstellt wird.  

2.3 Modul 4: Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden 

Umschließung (DfU), der drucktragenden Äußeren Systeme sowie 

des Sicherheitsbehälters 

Ziffern 2.2 und 3.2 von Modul 4 enthalten Grundsätze des Absicherungskonzeptes. 

Weiterhin behandeln Modul 4 und die KTA-Regeln die Auslegung, Gestaltung und 

Werkstoffauswahl für die DfU und die drucktragenden Äußeren Systeme. Dies schließt 

auch die Anforderungen zur Sicherstellung der Basissicherheit der druckführenden 

Komponenten ein. Detaillierte Anforderungen sind in den KTA-Regeln der Reihe 3201 

und 3211 enthalten. Die KTA-Regeln unterteilen bei der Spannungsabsicherung für die 

festigkeitsmäßige Auslegung der Komponenten in die Dimensionierung unter den 

Beanspruchungen aus der Auslegungsstufe 0 einschließlich primärer Lasten in den 

Beanspruchungsgrenzen der zugehörigen Beanspruchungsstufe und in die Analyse 

des mechanischen Verhaltens bei den auftretenden Beanspruchungen, die aus den 

Ereignissen resultieren, wobei letztere noch in Beanspruchungsstufen unterteilt 

werden. Die Definitionen dieser Beanspruchungsstufen sind in den KTA-Regeln jeweils 

enthalten und können für das hier vorliegende Dokument ungeändert weiter verwendet 

werden. Die Definition der Beanspruchungsstufen enthält keine sicherheitstechnische 

Begründung für die diesen Stufen zugeordneten Werte der zulässigen 
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Spannungsausnutzung. Für die Zuordnung der Stufen zu den Ereignissen auf den 

verschiedenen Sicherheitsebenen werden daher ergänzende Hinweise und 

Kommentare nachfolgend gegeben. 

3 Grundsätze bei der Zuordnung von Beanspruchungsstufen 
zu den Sicherheitsebenen 

Im Folgenden werden die Grundsätze bei der Umsetzung der Anforderungen aus den 

Modulen 1, 3 und 4 hinsichtlich der Zuordnung von Beanspruchungsstufen für die 

Ereignisse der verschiedenen Sicherheitsebenen erläutert. 

Für die Sicherheitsebene 1 sind zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebes die 

Anforderungen aus dem Modul 4 zu erfüllen. Hinsichtlich des Absicherungskonzeptes 

(Ziffern 2.2 und 3.2) sind dabei die in KTA 3201.2 und 3211.2 genannten Stufen 0, A 

und P zuzuordnen, wobei für die Auslegung eine Stufe 0 vorgeschaltet ist, um vorab für 

die maximalen primären Membranspannungen bei den Auslegungsparametern einen 

deutlichen Abstand zu einem Werkstoffkennwert nachzuweisen, der jeweils 

werkstoffspezifisch das elastische Verhalten im technischen Sinne charakterisiert 

(Streckgrenze bzw. 1% Dehngrenze). 

Durch die Staffelung der zulässigen Spannungen für die Stufen 0, A und B sowie für 

die Stufe P wird das Ziel einer konservativen Begrenzung der Spannungen 

entsprechend den Anforderungen der Basissicherheit unter Beachtung der 

konstruktiven Vorgaben erreicht.  

Hinweis: Für eine Bewertung der Integrität der Komponenten sind auch die anderen 

Qualitätsmerkmale wie z. B. Zähigkeit des Werkstoffs und vorgegebene 

Fertigungsqualität mit heranzuziehen. Diese Gesichtspunkte sind bedeutsam 

beim Vergleich von Regelwerken, da nur die Gesamtheit aller Regelwerks-

vorgaben eine Bewertung des spezifizierten Sicherheitsniveaus ermöglicht. Bei 

der Bewertung einer Komponente sind darüber hinaus auch die 

Abweichungen bzw. Übererfüllungen von Vorgaben einzubeziehen.  

                                                                                                                                            

1 Der Inhalt der Ziffern in eckigen Klammern soll in Modul 4 übernommen werden. 
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Die Häufigkeit von wechselnden Lasten aus dem ungestörten bestimmungsgemäßen 

Betrieb (Sicherheitsebene 1) wie auch die Häufigkeit für Ereignisse auf der 

Sicherheitsebene 2 sind für die Auslegung der Komponenten gemäß Anforderungen 

aus Modul 4, Ziffern 2.2 und 3.2 eindeutig festzulegen, einschließlich des zeitlichen 

Verlaufs der Beanspruchungen. Für diese so festgelegten Häufigkeiten wird bei der 

Analyse des mechanischen  Verhaltens mittels der Ermüdungsanalyse nachgewiesen, 

dass bei Einhaltung der in den Regeln festgelegten Grenzen keine Werkstoffschädi-

gung der Komponenten derart eintreten kann, die die Integrität der Komponenten für 

höhere Beanspruchungen aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a 

beeinträchtigen würde. Die anzunehmenden Häufigkeiten richten sich nach dem 

vorgesehenen Betrieb der Anlage und sind vorab festzulegen. Im Rahmen der 

Betriebsüberwachung (Anforderung Modul 4, Ziffer 2.4.1 und 3.4.1 sowie KTA 3201.4 

und 3211.4) wird die Einhaltung der spezifizierten Lastfälle und deren Häufigkeiten 

überwacht. 

Für die Ereignisse auf der Sicherheitsebene 2 sind die zulässigen Spannungen 

(Werkstoffbeanspruchung) in der Betriebsstufe B so begrenzt, dass entsprechend dem 

Absicherungskonzept von Modul 4 nach wenigen Lastwechseln ein elastisches 

Komponenten- und Systemverhalten zu erwarten ist und mögliche plastische 

Verformungen so begrenzt bleiben, dass dieses Ziel erreicht wird. Die dafür in den 

Regelwerken (KTA, ASME, RCC) herangezogenen ingenieurmäßigen Konzepte 

(Klassifizierung der Spannungen nach ihrer Wirkung auf das Tragverhalten) haben sich 

in der Praxis bewährt. 

Hinweis: Das Nachweiskonzept für die Integrität von Komponenten ist hinsichtlich der 

Spannungsklassifizierung und der Festlegung von zulässigen Spannungen bei 

den wichtigen Regelwerken für druckführende Komponenten in westlichen 

Ländern (ASME Code, RCC-M Code, KTA)  sehr ähnlich. Merkbare Unter-

schiede gibt es in den Festlegungen hinsichtlich der Vorgaben für die Werk-

stoffeigenschaften, Verarbeitungsmerkmale und Prüfungen. Die vorstehenden 

Ausführungen sind nicht auf Korrosionsaspekte zu beziehen, diese sind unter 

Einbeziehung der Werkstoffe und Umgebungsbedingungen des Betriebs zu 

behandeln. 

Entsprechend den Beanspruchungsstufen für die drucktragende Wand der 

Komponenten sind auch Beanspruchungsstufen für die Unterstützungen festzulegen. 
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Der Grundsatz dabei ist, dass die zulässigen Grenzen für die Unterstützungen so 

festgelegt werden, dass ein globales elastisches Verhalten des Systems bzw. der 

Komponenten oder Komponentenbereiche bei den Ereignissen der Sicherheitsebene 1 

und 2 eingehalten wird. Darüber hinaus ist zusätzlich zu beachten, ob aufgrund der 

Funktionsanforderungen (z. B. Eingrenzung von Verschiebungswegen) entsprechende 

Einschränkungen gesondert festzulegen sind. Weiterhin sind die Beanspruchungs-

stufen für die Unterstützungen so festzulegen, dass die Randbedingungen für die 

Analyse des mechanischen Verhaltens der Rohrleitungssysteme eingehalten werden. 

Bei den gegebenen technischen Regeln, KTA 3205.1 und 3205.2 ist dies erfüllt, wenn 

für die Sicherheitsebene 1 die Beanspruchungsstufe H herangezogen wird und für die 

Sicherheitsebene 2 die Beanspruchungsstufe HZ. 

Für die Ereignisse auf der Sicherheitsebene 3 und 4a sind die zulässigen Spannungen 

bzw. Beanspruchungsgrenzen für drucktragende Komponenten so festgelegt, dass 

entsprechend dem Absicherungskonzept von Modul 4 ein Versagen durch plastische 

Instabilität oder infolge instabiler Rissausbreitung ausgeschlossen ist. Die 

Sicherheitsabstände sind dabei so zu wählen, dass plastische Verformungen begrenzt 

bleiben, siehe auch Modul 4, Ziffer 2.2. Die KTA-Regeln 3201.2 und 3211.2 ordnen die 

zulässige Beanspruchbarkeit der Komponenten  für seltene Ereignisse der Stufe C und 

für sehr seltene Ereignisse der Stufe D zu. Dies leitet sich aus den ursprünglichen 

Festlegungen des ASME Code, Section III ab. Diese Ereignisse sind heute der 

Sicherheitsebene 3 zuzuordnen.  Eine Sicherheitsebene 4 (auslegungsüberschreitende 

Ereignisse) war noch nicht Teil dieser Überlegung. Die Spannungsgrenzen bzw. 

zulässigen Beanspruchungen sind dabei so gewählt, dass bei einer Beanspruchung 

die der Grenze der Stufe C entspricht, eine Wiederverwendbarkeit der Komponente 

nach Beanspruchung prinzipiell nicht infrage gestellt ist. Zur Sicherstellung der 

weiteren Verwendbarkeit ist für einen nachfolgenden Betrieb eine Inspektion 

erforderlich, weil konzeptionell plastische Verformungen zugelassen werden und der 

daraus resultierende Verformungszustand bei der Analyse des mechanischen 

Verhaltens nur näherungsweise erfasst wird. Mit der Inspektion wird die Einhaltung der 

Randbedingungen der Analyse des mechanischen Verhaltens vor Ort und damit die 

Gültigkeit der Nachweise verifiziert.  Die Grenzen für die Stufe D waren so abgeleitet, 

dass die Integrität der Komponente bei dem Ereignis sichergestellt ist, aber von einer 

Wiederverwendbarkeit der Komponente für nachfolgenden Betrieb nicht ausgegangen 

wird. Ggf.  bereits vorhandene Befunde müssen zusätzlich mittels bruchmechanischer 
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Analysen bewertet werden, da die Grenzen der Beanspruchungsstufen sich auf 

befundfreie Komponenten  beziehen.   

Diese grundsätzlichen Überlegungen sind in den letzten 30 Jahren in den Regelwerken 

National wie International praktisch ungeändert geblieben, dahinter steht der Gedanke, 

dass eine gleich bleibenden Zuverlässigkeit erreicht werden soll (Eintrittshäufigkeit des 

Ereignisses – Beanspruchbarkeit der Komponente).  

Neben der Frage der Eintrittshäufigkeit eines Ereignisses ist im Hinblick auf eine gleich 

bleibende Zuverlässigkeit aber auch von Bedeutung, wie viele Komponenten von 

diesem Ereignis betroffen sind. Daher ist es sinnvoll, dass bei Ereignissen, die auf eine 

Vielzahl von Komponenten gleichzeitig wirken, die Beanspruchungsgrenze restriktiver 

angesetzt ist als im Fall einer eng begrenzten lokalen Einwirkung. Ebenso ist es 

sinnvoll bei Einwirkungen zwischen statisch wirkenden Lasten, z. B. Innendruck, und 

kurzzeitigen lokalen dynamischen Lastüberhöhungen, z. B. Erdbeben, zu differen-

zieren. Bei statisch wirkenden Lasten, die auf große Komponentenbereiche gleichzeitig 

wirken, erscheint ebenfalls die Verwendung einer restriktiveren Spannungsgrenze 

angemessen. Weiterhin ist zu beachten, dass in den Stufen C und D in allen 

genannten Regelwerken nur die Lastanteile abgesichert werden, die im ingenieur-

mäßigen Konzept so genannte Primärspannungen verursachen. In besonderen 

Einzelfällen können aber auch die so genannten Sekundärspannungen das 

Tragvermögen der Komponente beeinflussen bzw. kann es schwierig sein, primär- und 

sekundär wirkende Teile der Spannung eindeutig gegeneinander abzugrenzen. Hierzu 

sind dann gesonderte Nachweise erforderlich (elasto-plastische Analyse). 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die Zuordnung einer zulässigen 

Werkstoffbeanspruchung in Form von zulässiger Spannung bzw. Verformung sich nicht 

allein an der Eintrittshäufigkeit des Ereignisses festmachen sollte sondern auch die Art 

der Belastung (statische und dynamische Lastanteile), die geometrische Ausdehnung 

des betroffenen tragenden Querschnittes (Gesamtquerschnitt oder nur Teilbereiche) 

sowie die Anzahl der vom Ereignis betroffenen Komponenten einbezogen werden 

sollten. 

Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 ist weiterhin zu unterscheiden zwischen den 

Auswirkungen des Ereignisses auf das oder die betroffenen Systeme und die 

Einwirkungen aus dem Ereignis auf Systeme, die zur Beherrschung des Ereignisses 
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nachfolgend benötigt werden. Hinsichtlich der unterschiedlichen sicherheitstechnischen 

Aufgabenstellung können sich Forderungen ergeben zur: 

− Funktionsfähigkeit, 

− Standsicherheit, 

−  Wirksamkeit der druckführenden Wand als Barriere. 

Bei der Funktionsfähigkeit ist zu unterscheiden ob diese während oder nach dem 

Ereignis oder während und nach dem Ereignis gegeben sein muss. Weiterhin ist zu 

differenzieren nach aktiver Funktionsfähigkeit (Einhaltung der für die Komponente oder 

das System spezifizierten Randbedingungen hinsichtlich Spiele, Beweglichkeiten, etc.) 

und passiver Funktionsfähigkeit (Einhaltung der Randbedingungen hinsichtlich 

Integrität, Strömungsführung etc.) siehe auch KTA 2201.4. Als Hilfsgröße für die 

Sicherstellung einer aktiven Funktionsfähigkeit werden für die Komponenten und 

Systeme für die Beanspruchung aus einem Ereignis der Sicherheitsebene 3 häufig 

vereinfachend auch die Spannungsgrenzen der Stufe B herangezogen, da mit dieser 

auch die Funktionsfähigkeit im Betrieb abgesichert wird.  

Entsprechend sind den Systemen, die zur Beherrschung eines Ereignisses der 

Sicherheitsebene 3 herangezogen werden, die Bedingungen beim Betrieb des 

Systems der Stufe B zuzuordnen. Damit ist sichergestellt, dass auch ein langfristiger 

störungsfreier Betrieb des Sicherheitssystems aus dem Gesichtspunkt der Integrität 

und Funktion gegeben ist. 

Für die dem Ereignis direkt zuzuordnenden Lasten sollte zur Begrenzung  der 

Beanspruchungen hinsichtlich der Standsicherheit und der Wirksamkeit der 

druckführenden Wand als Barriere im Sinne eines ausgewogenen Sicherheits-

konzeptes, die Stufe C herangezogen werden. Die nachfolgenden langfristigen Lasten 

aus dem Betrieb des Sicherheitssystems müssen jedoch in den Grenzen der Stufen B 

verbleiben. Dieser Zuordnung liegt zugrunde, dass die drucktragenden Teile des 

Systems insgesamt eine höhere Zuverlässigkeit aufweisen sollen als diejenige, die sich 

für die aktiven Teile wie Pumpen und Armaturen ergibt. Anforderungen zum 

Funktionserhalt bleiben davon unberührt. 

Der Sicherheitsbehälter ist als Barriere zur Beherrschung von Ereignissen der 

Sicherheitsebene 3 auszulegen. Die dabei zu beachtenden Grundsätze sind in Modul 
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4, Ziffer 5.3 festgelegt. Diese sind für Sicherheitsbehälter aus Stahl in der KTA-Regel 

3401.2 weiter detailliert. Auf die Montagelastfälle wird hier nicht eingegangen. Für die 

Prüffälle, die der Sicherheitsebene 1 zuzuordnen sind, ist die zutreffende 

Beanspruchungsstufe die Stufe 2. 

Tabelle 1 unter Ziffer 6 enthält Festlegungen zur Umsetzung der vorstehenden 

Ausführungen. Sie stellt eine prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu den 

in Modul 3 („Liste der bei DWR und SWR zu berücksichtigenden Ereignisse“) 

definierten Ereignissen und den Sicherheitsebenen gemäß Modul 1 („Grundlegende 

Sicherheitsanforderungen“) dar. Diese Zuordnung berücksichtigt die Absicherungs-

konzepte von Modul 4 („Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden 

Umschließung sowie der drucktragenden Wandung der Äußeren Systeme und des 

Sicherheitseinschlusses“). Dieser Vorschlag umfasst nicht alle Aspekte, die sich 

insbesondere aus der Abgrenzung der Systeme sowie den jeweiligen Anforderungen 

bezüglich Funktion und Integrität ergeben können. In der Genehmigungspraxis sind 

diese Sachverhalte in den System- und Komponentenspezifikationen festgelegt und 

werden gutachterlich geprüft. 

 

Herangezogene Quellen: 

− KTA Statusbericht zum Konzept: Klassifizierung von Ereignisabläufen für die 

Auslegung von Kernkraftwerken, Juni 1985, KTA-GS-47 

− KTA 3201.1: Komponenten des Primärkreises von Leichtwasserreaktoren;  

Teil 2: Auslegung, Konstruktion und Berechnung, Fassung Juni 1996,  

Tabelle 4-1: Beispiel für die Überlagerung von Belastungen der Komponenten und 

Einstufung in Beanspruchungsstufen 

− KTA 3211.2: Druck- und aktivitätsführende Komponenten von Systemen außerhalb 

des Primärkreises; Teil 2: Auslegung, Konstruktion und Berechnung, Juni 1992  

Tabelle 4-1: Beispiel für die Überlagerung von Belastungen der Komponenten und 

Einstufung in Beanspruchungsstufen 

− KTA 3401.2: Reaktorsicherheitsbehälter aus Stahl  

Teil 2: Auslegung,  Konstruktion und Berechnung, Fassung Juni 1985,  

Tabelle 3.5-1:Zuordnung von Lastfällen, Belastungen und Beanspruchungsstufen 
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und durchzuführenden Spannungs- und Stabilitätsnachweisen für den 

Sicherheitsbehälter eines Druckwasserreaktors 

− Standard Review Plan, Section 3.9.3:  

ASME Code class 1, 2, and 3 components, component supports, and core support 

structures,  

+ Appendix A: Stress limits for ASME class 1,2, and 3 components, component 

supports of safety related systems 110 and class CS111 core support structures 

under specified service loading combinations, 

Draft Rev. 2 - April 1996 



E N T W U R F Modul 4: Gliederung des Fließtextes (Rev. A) 

I 

Gliederung des Fließtextes der Kommentarbearbeitung des Moduls 4 

1 Begriffe 

2 Druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels 

2.1 Geltungsbereich 

2.2 Absicherungskonzept (Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl) 

2.2.1 Grundsätze 

2.2.2 Konzept der Basissicherheit 

2.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

2.2.4 Sprödbruchsicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter 

2.2.5 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und 

Werkstoffauswahl 

2.3 Herstellung 

2.3.1 Grundsätze 

2.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

2.3.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen 

2.4 Betrieb 

2.4.1 Grundsätze 

2.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druckprüfung 

2.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

3 Drucktragende Wandung von Komponenten der Äußeren 
Systeme 

3.1 Geltungsbereich 

3.2 Absicherungskonzeptes (Auslegung, Gestaltung und 

Werkstoffauswahl) 

3.2.1 Grundsätze 

3.2.2 Konzept der Basissicherheit 

3.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

3.2.4 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und 

Werkstoffauswahl 

3.3 Herstellung 
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II 

3.3.1 Grundsätze 

3.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

3.3.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen 

3.4 Betrieb 

3.4.1 Grundsätze 

3.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druckprüfung 

3.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

4 Vorgaben für einen einheitlichen Umgang mit Befunden 

5 Sicherheitseinschluss 

5.1 Geltungsbereich 

5.2 Allgemeine Anforderungen und bauliche Gestaltung 

5.3 Grundsätze der Auslegung des Sicherheitsbehälters 

5.4 Werkstoffauswahl und Herstellung 

5.4.1 Grundsätze 

5.4.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

5.4.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen, Druck- und Leckratenprüfung 

5.5 Betrieb 

5.5.1 Grundsätze 

5.5.2 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen, Leckraten- und 

Dichtheitsprüfungen 

6 Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu 
Ereignissen der verschiedenen 

Anhang 1 (zu Ziffer 5.2): Vorgaben zur Ermittlung von Differenzdrücken 

Anhang 2 (zu Ziffer 5.2): Vorgaben zur Ermittlung von Strahl- u.  

 Reaktionskräften bei Lecks an der DFU 

Anhang 3 (zu Ziffer 6): Abdeckung der Schnittstellen zu den Modulen  

 1 und 3 sowie den KTA-Regeln 
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1 Begriffe 

 Nachweisziel: 

 Einhaltung eines Grenzwertes bzw. Akzeptanz- oder Auslegungskriteriums, 

bei dem ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Versagen oder einem 

zu vermeidenden Zustand gegeben ist. 

 Normgerechte Fertigung: 

Die Fertigung unter Einhaltung der Vorgaben der in Bezug zu nehmenden 

KTA-Regeln. 

 Sicherheitsabstand: 

Faktor auf eine Art der Beanspruchung oder eine andere für die Schädi-

gung der Komponente maßgebliche Größe (z.B. Rissgröße, Temperatur), 

der beim Nachweis der Sicherheit gegen die physikalische Schädigung ei-

ner Komponente einzuhalten ist. 

 Versagensarten: 

Die Art des physikalischen Versagens einer Komponente, z.B. Versagen 

durch den elastisch-plastischen Kollaps des Querschnitts. 

 Versagensmechanismus:  

Die modellhafte Beschreibung einer physikalisch möglichen Schadensent-

wicklung, durch die eine Komponente ihre Integrität oder Standsicherheit 

verlieren kann. 

2 Druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels 

2.1 Geltungsbereich 

(1) Die folgenden Anforderungen sind anzuwenden auf die drucktragende 

Wandung von Komponenten des Primärkreises von Leichtwasserreaktoren 

aus metallischen Werkstoffen, die bis zu Auslegungstemperaturen von 673 

K (400 °C) betrieben werden. 
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(2) Zum Primärkreis (Druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels, 

DFU) gehören beim Druckwasserreaktor die folgenden Komponenten ohne 

deren Einbauten: 

a) Reaktordruckbehälter 

b) Primärseite der Dampferzeuger (DE), einschließlich DE Heizrohre 

c) Druckhalter 

d) Hauptkühlmittelpumpen 

e) verbindende Rohrleitungen zwischen den vorgenannten Komponenten 

und die darin enthaltenen Armaturengehäuse aller Art 

f) von den vorgenannten Komponenten und den sie verbindenden Rohr-

leitungen abgehende Rohrleitungen einschließlich der darin enthalte-

nen Armaturengehäuse bis einschließlich der ersten Absperrarmatur 

g) drucktragende Wandungen der Steuerelementantriebe und der Kernin-

strumentierung 

h) integrale Bereiche von Komponentenstützkonstruktionen und An-

schweißteile. 

(3) Der Sekundärmantel der Dampferzeuger einschließlich der Speisewasser-

eintritts- und Frischdampfaustrittsstutzen bis zu den Rohrleitungsan-

schlussnähten, jedoch ohne die kleineren Stutzen und Nippel, ist hinsicht-

lich der Werkstoffwahl, der Auslegungsgrundsätze, der Qualitätssicherung, 

der Fertigungskontrolle und der wiederkehrenden Prüfungen ebenso wie 

die Druckführende Umschließung zu behandeln. 

(4) Zur Druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmittels gehören beim 

Siedewasserreaktor die folgenden Komponenten ohne deren Einbauten: 

a) Reaktordruckbehälter 

b) die zum gleichen Druckraum wie der Reaktordruckbehälter gehören-

den Rohrleitungen einschließlich der in ihnen enthaltenen Armaturen-

gehäuse bis einschließlich der ersten Absperrarmatur sowie die zum 

gleichen Druckraum wie der Reaktordruckbehälter gehörenden Rohrlei-

tungen, die den Sicherheitsbehälter durchdringen, bis einschließlich der 
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ersten außerhalb des Sicherheitsbehälters angeordneten Absperrarma-

tur, 

c) drucktragende Wandungen der Steuerelementantriebe, der Kernin-

strumentierung und der Zwangsumwälzpumpen, 

d) integrale Bereiche von Komponentenstützkonstruktionen und An-

schweißteile. 

(5) Teile von Absperrarmaturen, die für die Abschließung des Druckraumes 

erforderlich sind, sind als Teil der Druckführenden Umschließung zu be-

trachten. 

(6) Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und Komponenten, deren 

Versagen aufgrund des damit verbundenen geringen Kühlmittelverlustes 

nicht zum Anfordern von Sicherheitssystemen führt, gelten die nachfolgen-

den Anforderungen nicht. Für diese Rohrleitungen und Komponenten sind  

Anforderungen gesondert festzulegen, siehe 2.2 (14). 

2.2 Absicherungskonzept (Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl) 

2.2.1 Grundsätze 

(1) Zur Sicherstellung der Integrität der Komponenten ist ein Absicherungs-

konzept aufzustellen, welches die in diesem Abschnitt aufgestellten Grund-

sätze berücksichtigt. 

(2) Die Integritätsnachweise als Bestandteil des Absicherungskonzeptes sind 

so zu führen, dass für alle Lasten (Belastungen, Einwirkungen) über die 

gesamte vorgesehene Betriebsdauer die erforderlichen Sicherheitsabstän-

de ausgewiesen werden. Mögliche Schädigungsmechanismen, die wäh-

rend des Betriebs auftreten können, sind vorab mit einzubeziehen. Wesent-

liche Schädigungsmechanismen sind Ermüdung, Relaxation, Verschleiß, 

verschiedene Arten der Korrosion, Veränderung der Werkstoffeigenschaf-

ten durch Bestrahlung sowie Synergismen. 
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(3) Mit dem Integritätsnachweis ist die Sicherheit durch die Einhaltung von Ab-

ständen zu den möglichen Versagensarten nachzuweisen. Die von den 

mechanischen und thermischen Lasten in den Komponenten hervorgerufe-

nen Beanspruchungen sind so zu begrenzen, dass für die Sicherheitsebe-

nen gemäß den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundle-

gende Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) ein ausreichender Sicherheits-

abstand gegenüber dem Auftreten anzunehmender Versagensarten si-

chergestellt ist. Die erforderlichen Sicherheitsabstände zu dem Auftreten 

der verschiedenen Versagensarten sind so festzulegen, dass Unsicherhei-

ten im Kenntnisstand berücksichtigt werden. Für die Komponenten ist Vor-

sorge gegen folgende Versagensarten zu treffen: 

a) plastische Instabilität,  

b) unzulässige globale Verformung,  

c) unzulässige fortschreitende Deformation, 

d) unzulässige Ermüdung, 

e) Bruch infolge instabiler Rissausbreitung. 

(4) Die dabei erforderlichen Sicherheitsabstände für die sich aus den Lasten 

ergebenden  Beanspruchungen sind für die verschiedenen Sicherheitsebe-

nen wie folgt festzulegen: 

a) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheitsebenen 1 und 2 müssen 

sicherstellen, dass die Beanspruchungen das Gleichgewicht zu den 

Lasten so herstellen, dass dabei keine globalen plastischen Verfor-

mungen, kein Bruch, kein Versagen durch fortschreitende Deformation 

und kein Versagen durch Ermüdung auftritt. Die Sicherheitsabstände 

sind dabei so zu wählen, dass bei quasistatischen Belastungen die tra-

genden Querschnitte bis auf lokal begrenzte Bereiche im Bereich elas-

tischen Werkstoffverhaltens bleiben. Bei zeitlich veränderlichen Belas-

tungen aus Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 (spezifi-

ziertes Lastkollektiv) müssen die Sicherheitsabstände so festgelegt 

sein, dass ein Versagen infolge Ermüdung nicht zu unterstellen ist. 

b) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheitsebenen 3 und 4a müssen 

sicherstellen, dass ein Versagen durch plastische Instabilität oder infol-

ge instabiler Rissausbreitung ausgeschlossen ist. Die Sicherheitsab-
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stände sind dabei so zu wählen, dass plastische Verformungen be-

grenzt bleiben. 

Bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a müssen die plasti-

schen Verformungen auf Bereiche geometrischer Diskontinuitäten be-

schränkt bleiben. Für geometrisch einfache Bauteile (z. B. Rohrleitun-

gen) sind bei dynamischen Belastungen plastische Verformungen des 

gesamten Querschnitts zulässig; die Dehnungen müssen jedoch deut-

lich unter der Gleichmaßdehnung des Werkstoffs unter Beachtung des 

Einflusses der Mehrachsigkeit, die zu einer Einschränkung der Ver-

formbarkeit führen kann, und anderer Effekte, die die auftretenden 

Dehnungen erhöhen können, liegen. 

Nach Auftreten von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a sind 

Bereiche mit rechnerisch ausgewiesenen plastischen Verformungen 

durch eine qualifizierte Inspektion zu überprüfen. Für die Inspektion 

sind nachvollziehbare Bewertungsmerkmale festzulegen. 

(5) Für Ereignisse der Sicherheitsebene 3 (z. B. Bemessungserdbeben) und 

4a, zu deren Beherrschung die Funktion von Teilen der DFU erforderlich 

ist, sind für die hierbei in Anspruch genommenen Komponenten die Bean-

spruchungsgrenzen so festzulegen, dass die Funktionsfähigkeit dieser 

Komponenten sichergestellt bleibt. 

(6) Die den Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 zuzuordnenden 

Lastfälle und deren Kombinationen sind zu spezifizieren und entsprechend 

ihrer Charakteristik und Häufigkeit vollständig zu beschreiben. Für die Si-

cherheitsebenen 3 und 4a werden Ereignisse gemäß den „Sicherheitsan-

forderungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu 

berücksichtigende Ereignisse“ (Modul 3) postuliert, aus denen Lastfälle ab-

zuleiten sind. Bei den Lastfallkombinationen müssen Lastanteile, die zeit-

gleich wirken können, überlagert werden. Die sich aus diesen Lastfällen er-

gebenden Belastungen sind komponentenbezogen unter Berücksichtigung 

der Systemtechnik auch angrenzender Systeme zu beschreiben. Einwir-

kungen von Einbauteilen sind beim Integritätsnachweis zu berücksichtigen 

(z. B. im Hinblick auf Eigengewicht, Standsicherheit), soweit sie die Integri-

tät der drucktragenden Wandungen beeinflussen können. 
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(7) Der Integritätsnachweis kann experimentell oder mit den Mitteln der techni-

schen Mechanik oder in Kombination dieser Methoden geführt werden. Es 

wird ein Nachweisziel spezifiziert, dessen Einhaltung mit validierten Metho-

den zu zeigen ist. Die Übertragbarkeit der Nachweisführung auf die Rand-

bedingungen der nachzuweisenden Komponente bzw. des nachzuweisen-

den Systems ist zu zeigen. Die Einhaltung des o. g. Sicherheitsabstandes 

zwischen Nachweisziel und dem Versagen bzw. dem Einsetzen eines zu 

vermeidenden Zustandes ist auszuweisen. 

(8) Werden zur Beherrschung von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 

4a an die DFU angrenzende Systeme in Betrieb genommen, so sind die in 

diesen Systemen auftretenden Beanspruchungen so zu begrenzen, dass 

die erforderliche Zuverlässigkeit der Systeme für die spezifizierte Betriebs-

zeit und Einsatzhäufigkeit sichergestellt ist. 

(9) Für alle Teile der Druckführenden Umschließung sind ausreichende In-

spektions- und wiederkehrende Prüfmöglichkeiten vorzusehen. In Berei-

chen erhöhten Strahlenpegels sind an den zu inspizierenden Teilen Isolie-

rungen so auszuführen, dass sie erforderlichenfalls schnell abgenommen 

und wieder montiert werden können. Eine Mechanisierung der Ultraschall-

prüfung und Wirbelstromprüfung soll zur besseren Reproduzierbarkeit der 

Prüfparameter und –randbedingungen und zur besseren Vergleichbarkeit 

der Prüfergebnisse sowie zur Begrenzung der Strahlenexposition des Per-

sonals möglich sein. 

2.2.2 Konzept der Basissicherheit 

(1) Zur Sicherstellung einer Basissicherheit der Druckführenden Umschlie-

ßung, welche ein katastrophales, aufgrund herstellungsbedingter Mängel 

eintretendes Versagen eines Anlagenteils ausschließt, sind die nachfol-

genden Anforderungen unter Berücksichtigung des Betriebsmediums ein-

zuhalten:  

− hochwertige Werkstoffe, insbesondere hinsichtlich Zähigkeit und Korro-

sionsbeständigkeit 

− konservative Begrenzung der Spannungen 
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− Vermeidung von Spannungsspitzen durch optimierte Konstruktion 

− Gewährleistung der Anwendung optimierter Herstellungs- und Prüf-

technologien 

 Dazu gehören Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender Fehlerzustände. 

(2) Weiterhin sind alle Komponenten konstruktiv so zu gestalten, dass die An-

forderungen an eine beanspruchungsgünstige, werkstoff-, fertigungs- und 

funktionsgerechte sowie wartungsfreundliche Ausführung erfüllt sind und 

die zerstörungsfreien Prüfungen bei der Herstellung und am Aufstellungsort 

sowie die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen im erforderlichen 

Umfang durchführbar sind. Dies gilt insbesondere für  Schweißnähte und 

den Trägerwerkstoff plattierter Werkstoffbereiche. 

(3) Durch entsprechende Werkstoffauswahl und sachgerechte Formgebung, 

Schweißung  und Wärmebehandlung ist an allen Stellen der Druckführen-

den Umschließung sicherzustellen, dass bei Betriebszuständen des Be-

stimmungsgemäßen Betriebes sowie bei Störfällen ein ausreichend fester 

und zäher Werkstoffzustand, mit dem die Belastungen sicher abgetragen 

werden können, während der vorgesehenen Betriebsdauer der Anlage er-

halten bleibt.  

 Zum Nachweis einer ausreichenden Festigkeit und Zähigkeit ist für alle 

Werkstoffe die normgerechte Fertigung durch Zeugnisse zu belegen. Wei-

terhin ist für ferritische Werkstoffe sicherzustellen, dass die Belastungen 

aus stationären Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 im Be-

reich der Hochlage der Kerbschlagzähigkeit wirken. 

Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe ist ein ausreichend hohes Niveau der Zähigkeit in der Hoch-

lage beispielsweise gegeben, wenn die kleinsten Einzelwerte der  Kerbschlagzähigkeit (ISO-

V-Proben quer) 100J erreichen. Erzeugnisformbezogene Anforderungen sind in technischen 

Regeln enthalten. 

2.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

 Soll für Rohrleitungssysteme im Rahmen des Anlagensicherheitskonzeptes 

Bruchausschluss in Anspruch genommen werden, so ist zusätzlich zu den 
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Anforderungen nach Ziffer 2.2.1  und 2.2.2  eine Analyse durchzuführen, 

die alle möglichen Einwirkungen aus Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 

bis 4a unter Berücksichtigung des Antwortverhaltens des Systems ein-

schließt. Mit daraus ermittelten abdeckenden Lastannahmen ist ein Nach-

weis zu führen der aufzeigt, dass 

− postulierte Fehler in der drucktragenden Wand bei den auf der Sicher-

heitsebene 1 und 2 zu unterstellenden Betriebszuständen und Ereig-

nissen kein in Bezug auf das Nachweisziel signifikantes Wachstum 

zeigen. Die Fehler sind an derjenigen Oberfläche zu postulieren, an der 

sich das größere Wachstumspotenzial ergibt. Die Fehlerabmessungen 

sind dabei so zu wählen, dass  sie mit zerstörungsfreien Prüfverfahren 

sicher erkannt werden können. 

− darüber hinaus ein postulierter Durchriss der drucktragenden Wand bei 

Belastungen aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a stabil 

bleibt, d.h. ein Leck-vor-Bruch-Verhalten zeigt. Die Größe der postulier-

ten Risse ist so zu wählen, dass eine Erkennung der durch diese Risse 

verursachten Lecks sichergestellt ist.  Die Leckerkennung muss eine 

hohe Zuverlässigkeit besitzen und durch den Einsatz diversitärer 

Messmethoden sichergestellt werden. Weiterhin ist nachzuweisen, 

dass unter Berücksichtigung der aus dem Leckfall resultierenden Be-

lastungen bis zur Außerbetriebnahme des betroffenen Systems ein 

ausreichender Abstand zu kritischen Rissgrößen erhalten bleibt. 

2.2.4 Sprödbruchsicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter 

(1) Für den Reaktordruckbehälter, dessen Integrität für die Unterstützung aller 

grundlegenden Sicherheitsfunktionen gemäß den „Sicherheitsanforderun-

gen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Mo-

dul 1) erforderlich ist, sind für den Nachweis des Ausschlusses von Brü-

chen (Ausschluss von Rissinitiierung) alle über die vorgesehene Betriebs-

dauer zu erwartenden Veränderungen der Werkstoffeigenschaften konser-

vativ zu berücksichtigen. 

(2) Für die der Neutronenstrahlung ausgesetzten Bereiche der Druckbehälter-

wand sind durch konstruktive Vorgaben die Fluenzen zu begrenzen sowie 
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im Grundwerkstoff und im Schweißgut Anforderungen an die chemische 

Zusammensetzung einzuhalten, so dass die Veränderung der Festigkeits- 

und Zähigkeitseigenschaften infolge der Bestrahlung innerhalb zulässiger 

Grenzen bleibt.  

(3) Zur Charakterisierung der durch Bestrahlung veränderten Werkstoffeigen-

schaften ist in Abhängigkeit von der akkumulierten Neutronenfluenz ein ab-

gestuftes Überwachungsprogramm mit voreilend bestrahlten Einhängepro-

ben (Grundwerkstoffe, Schweißverbindungen) durchzuführen.  

(4) Für postulierte und ggf. für im Volumen festgestellte herstellungsbedingte 

Fehlergrößen ist für alle Beanspruchungen aus den relevanten Belastun-

gen nachzuweisen, dass bei Verwendung qualifizierter bruchmechanischer 

Nachweismethoden  

− bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 keine Rissinitiie-

rung und 

− bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a keine Rissinitiierung in 

Wanddickenrichtung  

 stattfindet.  

 Darüber hinaus ist rechnerisch nachzuweisen, dass aus Wechselbelastun-

gen auf die betrachteten Fehlergrößen kein in Bezug auf das Nachweisziel 

signifikantes Risswachstum auftritt. 

Die Größe der zu postulierenden Fehler ist dabei so festzulegen, dass die-

se mit spezifizierten Prüfverfahren sicher auffindbar sind. Die postulierten 

Fehler sind an derjenigen Oberfläche anzunehmen, an der sich das größe-

re Risswachstumspotenzial ergibt. 

2.2.5 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und Werkstoffaus-

wahl 

(1) Die Komponenten der Druckführenden Umschließung müssen so angeord-

net und verankert sein, dass bei an ihnen auftretenden Ereignissen der Si-

cherheitsebene 3 und 4a keine Folgeschäden an anderen sicherheitstech-
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nisch wichtigen Anlagenteilen verursacht werden können, die die Erfüllung 

der Sicherheitsfunktion dieser Anlagenteile gefährden. Dabei sind hinsicht-

lich der Untersuchungen von Folgeschäden Annahmen zu treffen, die alle 

möglichen Versagensarten abdecken. 

(2) Die eingesetzten Werkstoffe müssen in Verbindung mit der gewählten Kon-

struktion und den zum Einsatz kommenden Verarbeitungstechniken für die 

Betriebsbedingungen eine ausreichende Korrosionsbeständigkeit besitzen. 

Die hierfür erforderlichen Wasserqualitäten im bestimmungsgemäßen Be-

trieb (Sicherheitsebenen 1 und 2) sind zu spezifizieren. Die Wasserqualität 

ist zu überwachen, so dass Abweichungen von den spezifizierten Kenn-

größen rechtzeitig erkannt werden können und nachteilige Auswirkungen 

auf die Komponenten vermieden werden. 

(3) Die Auswahl der Werkstoffe hat unter Beachtung der anderen in Ziffer 2.2 

gestellten Anforderungen an die Werkstoffe so zu erfolgen, dass eine Akti-

vierung der Werkstoffe und ihrer Korrosionsprodukte möglichst gering 

bleibt. 

(4) Bauteile mit Dicht- und/oder Gleitfunktion müssen so beschaffen sein, dass 

sie unter den vorliegenden Bedingungen des Bestimmungsgemäßen Be-

triebes eine hinreichend hohe Korrosions- und Abriebfestigkeit aufweisen. 

Nicht vermeidbare Korrosions- und Abriebprodukte dürfen aufgrund ihrer 

chemischen Zusammensetzung radiologisch nicht relevant sein. 

(5) Zur Vermeidung der Überschreitung des auf der jeweiligen Sicherheitsebe-

ne zulässigen Druckes sind zuverlässige Einrichtungen vorzusehen. 

Druckbegrenzungseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass auf al-

len Sicherheitsebenen die zu betrachtenden Medien sicher abgeführt wer-

den können.  

(6) Dichtverbindungen müssen so beschaffen sein, dass die erforderliche 

Dichtheit zuverlässig erreicht wird und überwacht werden kann.  

(7) Bei abgehenden Rohrleitungen ist die Absperrarmatur möglichst nahe der 

Abzweigstelle anzuordnen. 
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(8) Einbauteile von Absperrorganen müssen so beschaffen sein, dass sie das 

zur Sicherstellung der Dichtfunktion erforderliche Tragvermögen aufweisen. 

(9) Durch geeignete Verlegung von Rohrleitungen und durch die Anordnung 

der Armaturen ist sicherzustellen, dass Ansammlungen von Kondensat 

durch Entwässerung vermieden werden. 

(10) Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und Komponenten kleiner 

Nennweite, deren Versagen aufgrund des damit verbundenen geringen 

Kühlmittelverlustes nicht zum Anfordern von Sicherheitssystemen führt, 

sind die Anforderungen so festzulegen, dass ein störungsfreier Betrieb zu 

erwarten ist. Eventuelle Schäden im Betrieb müssen so begrenzt bleiben, 

dass die in den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- 

und Siedewasserreaktoren zu berücksichtigende Ereignisse“ (Modul 3) ge-

nannten Randbedingungen für die Ereignisse der Sicherheitsebenen 3 und 

4a nicht infrage gestellt werden.  

 Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und Komponenten kleiner 

Nennweite, deren Versagen aufgrund des damit verbundenen Kühlmittel-

verlustes zum Anfordern von Sicherheitssystemen führt, sind neben den 

Anforderungen hinsichtlich eines störungsfreien Betriebs die Qualitäts-

merkmale so festzulegen, dass Abrisse von Rohrleitungen im bestim-

mungsgemäßen Betrieb mit der erforderlichen Zuverlässigkeit vermieden 

werden bzw. entstehende Leckraten hinreichend begrenzt sind. Neben den 

Anforderungen hinsichtlich eines störungsfreien Betriebs sind die Quali-

tätsmerkmale so festzulegen, dass von Rohrleitungen im bestimmungsge-

mäßen Betrieb mit der erforderlichen Zuverlässigkeit (z. B. keine unzuläs-

sige Schwingbeanspruchung) vermieden werden bzw. entstehende Leckra-

ten hinreichend begrenzt sind. 

2.3 Herstellung 

2.3.1 Grundsätze 

(1) Die zur Sicherstellung der Integrität einzuhaltenden Qualitätsmerkmale sind 

festzulegen und bei der Planung des Fertigungsablaufs zu berücksichtigen.  
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(2) Für die Herstellung sind qualifizierte Verfahren und Hersteller einzusetzen. 

(3) Der Fertigungsablauf ist so zu überwachen und zu dokumentieren, dass 

Abweichungen von den vorgegebenen Qualitätsmerkmalen zuverlässig er-

kannt werden und eine eindeutige Rückverfolgbarkeit hinsichtlich deren Ur-

sache möglich ist. Zusätzliche Maßnahmen zur Erreichung der Qualitäts-

merkmale sind zu dokumentieren. 

(4) Für die Schweißzusätze und -hilfsstoffe sind geeignete Zulassungsprüfun-

gen oder Eignungsprüfungen durchzuführen. Der Hersteller muss über ent-

sprechende Verfahrensprüfungen nachweisen, dass er die vorgesehenen 

Schweißverfahren sicher beherrscht. 

(5) Schweißplattierungen an ferritischen Bauteilen müssen so beschaffen sein, 

dass der Trägerwerkstoff von innen und außen mit Ultraschall geprüft wer-

den kann. 

2.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

(1) Durch geeignete Prüfungen an Erzeugnisformen ist nachzuweisen, dass 

die über die Wanddicke spezifizierten Eigenschaften der Zähigkeit, Festig-

keit und des Gefüges vorliegen. 

(2) Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen ist in technischen Re-

gelwerken  enthalten; sofern dort keine Vorgaben bestehen, sind diese ge-

sondert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen Prüfungen sind die me-

chanisch-technologischen Eigenschaften  für jede Erzeugnisform (Stück- 

oder Losprüfung) nachzuweisen. Dabei sind 

a) repräsentativ die verschiedenen Verformungsrichtungen an mehreren 

Probenahmestellen, 

b) alle während des Fertigungsprozesses stattfindenden Wärmebehand-

lungen zu erfassen. 

(3) Zum Nachweis der Güteeigenschaften von Bauteilschweißungen sind Ar-

beitsprüfungen durchzuführen. Die Durchführung von Arbeitsprüfungen darf 

mit Verfahrensprüfungen kombiniert werden.  
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(4) Bei schweißplattierten Erzeugnisformen ist der Nachweis der Freiheit von 

Unterplattierungsrissen zu erbringen. In begründeten Fällen kann dies auch 

zerstörungsfrei am Bauteil erfolgen. 

2.3.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen 

(1) Bei allen für die Druckführende Umschließung vorgesehenen Erzeugnis-

formen und Schweißverbindungen einschließlich Pufferungen sind das Vo-

lumen und die Oberflächen mit ausreichender Fehlererkennbarkeit zerstö-

rungsfrei zu prüfen. Schweißplattierungen sind auf Haftung Unterplattie-

rungsrisse sowie auf Fehlerfreiheit der Oberfläche zu prüfen. Der Prüfum-

fang hinsichtlich Unterplattierungsrisse ist unter Berücksichtigung der Er-

gebnisse von 2.3.2 (4) festzulegen  

 Die Auswahl der Prüftechniken und Prüfparameter (z.B. Einschallrichtun-

gen) für die Volumenprüfung ist so zu treffen, dass alle sicherheitstech-

nisch bedeutsamen Fehler gefunden werden. Dies erfordert, dass die Prü-

fungen mit Prüfempfindlichkeiten durchgeführt werden, die eine Erkennung 

von Anzeigen mit Größenausdehnungen deutlich unterhalb der Größe von 

sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehlern erlauben. Dabei sind Fehler mit 

Orientierungen senkrecht zu den Hauptspannungsrichtungen (Betriebs-

beanspruchung) durch die Wahl von hierfür geeigneten Prüftechniken und 

Prüfparametern (wie z.B. Einschallrichtungen) zu berücksichtigen.  

 Die Oberflächenprüfung muss alle Richtungen in der Prüfebene erfassen. 

Bei der Festlegung von Zulässigkeitsgrenzen der Anzeigen im Volumen ist 

grundsätzlich so zu verfahren, dass technisch Veränderungen der Anzei-

genausdehnung im Betrieb nicht zu erwarten sind. Rissartige Anzeigen an 

den Oberflächen dürfen nicht belassen werden. 

 Bei der Beseitigung von Oberflächenanzeigen dürfen nur solche Verfahren 

zum Einsatz kommen, die für die in Betracht zu ziehenden Schadensme-

chanismen unschädlich sind. 

(2) Art, Zeitpunkt und Umfang der zerstörungsfreien Prüfungen sind erzeugnis-

form- und komponentenbezogen festzulegen. Die zur Beurteilung des 

maßgeblichen Qualitätszustandes der Erzeugnisformen und Komponenten 
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durchzuführende Prüfung hat nach der letzten Wärmebehandlung zu erfol-

gen.  

(3) Alle Komponenten der Druckführenden Umschließung sind zum Abschluss 

der Herstellung einer Druckprüfung mit einem definierten Prüfdruck ober-

halb des Auslegungsdrucks zu unterziehen (Erstdruckprüfung). Werden im 

Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen oder Reparaturen einzelne 

Schweißnähte gefertigt, so darf die Überprüfung der Integrität der betref-

fenden Schweißnähte allein durch eine umfassende zerstörungsfreie Prü-

fung erfolgen, wenn für diese Schweißnähte die Druckprüfung keine maß-

gebliche Beanspruchung darstellt und daher keine zusätzliche sicherheits-

technisch relevante Aussage bewirkt. 

(4) Im Rahmen spezifizierter Dichtheitsanforderungen sind geeignete Dicht-

heitsprüfungen durchzuführen (z. B. Gesamtsystem, Dampferzeuger-

Heizrohre). 

2.4 Betrieb 

2.4.1 Grundsätze 

(1) Für den Erhalt der Barrierenfunktion ist ein Überwachungs- und Prüfkon-

zept aufzustellen mit dem  

− die Einhaltung der Auslegungsrandbedingungen und -voraussetzungen 

überprüft und 

− die Rückführung der Erkenntnisse aus der Betriebserfahrung sicherge-

stellt 

 wird. Die bei der Auslegung der Komponenten zugrunde gelegten Randbe-

dingungen hinsichtlich der räumlichen Anordnung, Verankerung, Funktion 

von Unterstützungen, Armaturen, Pumpen und Einbauten sind zu doku-

mentieren (z. B. freie Weglängen, Verschiebungen, Auslenkungen, Spiele). 

Bei der Inbetriebnahme und soweit erforderlich nach möglichen Verände-

rungen aufgrund von Eingriffen (z.B. Instandhaltungsmaßnahmen) ist die 

Einhaltung dieser Randbedingungen zu überprüfen. Unzulässige Abwei-
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chungen von diesen Randbedingungen im langfristigen Betrieb müssen so 

rechtzeitig erkennbar sein, dass Auswirkungen auf die Integrität der druck-

tragenden Wandungen vermieden werden.  

(2) Betriebsparameter, die für die Integrität der Komponenten von Bedeutung 

sind, müssen überwacht (z.B. mechanische und thermische Lasten, Was-

serqualität) und hinsichtlich des unterstellten zugehörigen Systemzustan-

des auf Plausibilität bewertet werden. Darüber hinaus ist eine Überwa-

chung auf Leckagen vorzusehen, die die Erkennung und hinreichend ge-

naue Lokalisierung von Leckagen ermöglicht.  

(3) Die Betriebszustände bei Nichtleistungsbetrieb und Funktionsprüfungen 

sind im Hinblick auf die die Integrität der Komponenten beeinflussenden 

Randbedingungen zu spezifizieren (z.B. Belastungen, Wasserchemie). 

Abweichungen von den Vorgaben sind zu vermeiden bzw. eindeutig fest-

zustellen und zu bewerten. 

(4) Stellen von Komponenten, für die aus der Berechnung oder aus der Be-

triebserfahrung hinsichtlich der Ermüdung relevante Beanspruchungen er-

wartet werden können, sind in ein Überwachungs- und Prüfkonzept einzu-

beziehen. 

(5) Es ist sicherzustellen, dass in den Sicherheitsebenen 1 und 2 die Mengen 

von Wasserstoff (Radiolyse-, Dosiergase), die aus den Kreisläufen in eine 

nicht inertisierte Atmosphäre des Sicherheitsbehälters übertreten können, 

soweit begrenzt bleiben, dass eine detonationsfähige Ansammlung mit Fol-

geschadenspotenzial ausgeschlossen werden kann. 

(6) Ansammlungen von nicht kondensierbaren Gasen  

a) in Hochpunkten des Kühlkreislaufs,  

b) in nicht oder nur gering durchströmten Anlagenteilen  

 sind im Hinblick auf mögliche thermische Belastungen der drucktragenden 

Wand und mögliche Funktionsstörungen des Systems zu erfassen. Sie sind 

bezüglich ihrer sicherheitstechnischen Auswirkungen zu bewerten.  
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(7) Werden bei Prüfungen Befunde festgestellt, so ist nach Ziffer 4 vorzuge-

hen. 

(8) Zur Erkennung, Verfolgung bzw. Vermeidung von Alterungseinflüssen auf 

die Integrität der Komponenten der Druckführenden Umschließung ist ein 

Alterungsmanagementprogramm durchzuführen.  

Hinweis: Detaillierte Anforderungen finden sich in der RSK-Empfehlung „Beherrschung von Alte-

rungsprozessen in Kernkraftwerken“  (374. RSK-Sitzung vom 22.7.2004) 

(9) Die für Arbeiten an den Komponenten der Druckführenden Umschließung 

(z.B. an Schraubverbindungen bei Prüfungen und Reinigung) eingesetzten 

technischen Einrichtungen und Hilfsmittel sowie Handhabungsprozeduren 

sind so zu qualifizieren, dass ungünstige Auswirkungen auf die Integrität 

der Komponenten vermieden werden bzw. feststellbar sind und bewertet 

werden können. 

(10) Mit ausreichendem zeitlichem Abstand vom geplanten Betriebsende ist das 

Prüfkonzept bis zum Betriebsende hin anzupassen. Geplante Prüfungen 

sind zeitlich so zu legen, dass sich ein sicherheitstechnischer Nutzen er-

gibt. 

2.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druckprüfung 

(1) Nach jedem Wiederverschließen eines druckführenden Systems ist bei 

einem definierten Referenzzustand eine integrale Prüfung auf Dichtheit 

durchzuführen. 

(2) Sind wiederkehrende Druckprüfungen durchzuführen, müssen sie eine ver-

gleichbare sicherheitstechnische Aussage wie bei der Erstdruckprüfung 

ermöglichen.  

(3) Im Anschluss an die wiederkehrende Druckprüfung ist eine zerstörungs-

freie Prüfung, z.B. mit Ultraschall, an repräsentativen Stellen des Reaktor-

druckbehälters und  anderer Komponenten der Druckführenden Umschlie-

ßung durchzuführen. 
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2.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

(1) Die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen sind in repräsentativer 

Art und Weise mit qualifizierten Verfahren durchzuführen, wobei alle Arten 

von Schweißverbindungen und ausgewählte Grundwerkstoff-Bereiche mit 

einzubeziehen sind. Die Auswahl und Eignung der Prüfverfahren und  

-techniken ist  unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts zu be-

gründen. 

(2) Prüfverfahren und -techniken sind dabei so auszuwählen, dass betriebsbe-

dingte Fehler (z. B. infolge Spannungen, Korrosion) mit ihren möglichen O-

rientierungen und aus der Herstellung dokumentierte und belassene Anzei-

gen erfasst und verfolgt werden können.  

(3) Prüfverfahren und -techniken für die Dampferzeuger-Heizrohre müssen so 

ausgewählt werden, dass 

a) Fehler an der Innen- und Außenseite, 

b) lokale Wanddickenschwächungen 

 über die gesamte Länge erfasst werden können. 

3 Drucktragende Wandung von Komponenten der Äußeren 
Systeme 

3.1 Geltungsbereich 

(1) Die folgenden Anforderungen sind anzuwenden auf die drucktragenden 

Wandungen von nicht zur Druckführenden Umschließung des Reaktor-

kühlmittels gehörenden druck- und aktivitätsführenden Systemen und 

Komponenten von Leichtwasserreaktoren, die eine spezifisch reaktorsi-

cherheitstechnische Bedeutung besitzen. Diese ist gegeben, wenn eines 

der nachfolgenden Kriterien erfüllt ist: 
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a) Das Anlagenteil ist bei der Beherrschung von Störfällen notwendig hin-

sichtlich Abschaltung, Aufrechterhaltung langfristiger Unterkritikalität 

und hinsichtlich unmittelbarer Nachwärmeabfuhr. Anforderungen an 

Komponenten in Systemen, die nur mittelbar zur Nachwärmeabfuhr 

dienen - dies sind die nicht aktivitätsführenden Zwischenkühlwasser-

systeme und Nebenkühlwassersysteme - sind anlagenspezifisch unter 

Berücksichtigung der grundsätzlichen Anforderungen im Hinblick auf 

Redundanz und Diversität festzulegen, siehe „Sicherheitsanforderun-

gen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Mo-

dul 1). 

b) Bei Versagen des Anlagenteils werden große Energien freigesetzt und 

die Versagensfolgen sind nicht durch bauliche Maßnahmen, räumliche 

Trennung oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen auf ein im Hinblick auf 

die „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Si-

cherheitsanforderungen“ (Modul 1) vertretbares Maß begrenzt. 

 Hinweis:Gemäß RSK-LL DWR Anhang 1 zu Kapitel 4.2 ist eine Gruppe II aufgelistet für die 

eine Absichtserklärung der Betreiber vorliegt die Systeme und Komponenten nach dem 

Konzept der Basissicherheit auszuführen. Hierzu bedarf es einer erneuten Festlegung. 

 

c) Das Versagen des Anlagenteils kann unmittelbar oder in einer Kette 

von anzunehmenden Folgeereignissen zu einem zu einem Ereignis der 

Sicherheitsebene 3 oder  darüber hinaus führen. 

(2) Zum Geltungsbereich gehören folgende Komponenten: 

a) Druckbehälter, 

b) Rohrleitungen und Rohrleitungsteile (einschließlich Druckentlastungs-

rohre und Ausstrahldüsen für SWR), 

c) Pumpen und 

d) Armaturen 

 einschließlich der integralen Bereiche der Komponentenstützkonstruktio-

nen. 
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(3) Zum Geltungsbereich gehören nicht: 

a) Rohrleitungen und Armaturen gleich oder kleiner als DN 50. Für Rohr-

leitungen und Armaturen dieses Abmessungsbereiches sind entspre-

chend der sicherheitstechnischen Bedeutung Anforderungen festzule-

gen.  

b)  Einbauteile der Komponenten (die nicht Bestandteil der drucktragenden 

Wandung sind) und Zubehör, 

c) Systeme und Anlagenteile, die Hilfsfunktionen für die hier behandelten 

Systeme ausführen, 

d) Systemteile, deren Systemdruck allein durch die geodätische Druckhö-

he im Saugbereich bestimmt wird, 

e) Teile zur Kraft  und Leistungsübertragung in Pumpen und Armaturen 

sowie Prüfungen zum Funktionsfähigkeitsnachweis, 

f) Kleinteile. 

3.2 Absicherungskonzeptes (Auslegung, Gestaltung und Werkstoffaus-

wahl) 

3.2.1 Grundsätze  

(1) Zur Sicherstellung der Integrität der Komponenten ist ein Absicherungs-

konzept aufzustellen, welches die in diesem Abschnitt aufgestellten Grund-

sätze berücksichtigt. 

(2) Die Integritätsnachweise als Bestandteil des Absicherungskonzeptes sind 

so zu führen, dass für alle Lasten (Belastungen, Einwirkungen) über die 

gesamte vorgesehene Betriebsdauer die erforderlichen Sicherheitsabstän-

de ausgewiesen werden. Mögliche Schädigungsmechanismen, die wäh-

rend des Betriebs auftreten können, sind vorab mit einzubeziehen. Wesent-

liche Schädigungsmechanismen sind Ermüdung, Relaxation, Verschleiß, 

verschiedene Arten der Korrosion, Versprödung sowie Synergismen. 

(3) Für die im Geltungsbereich angesprochenen Systeme und Komponenten 

ist unter Berücksichtigung unterschiedlicher Funktionsanforderungen die 
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Wahl der Werkstoffe, Fertigungsverfahren und Nachweismethoden so auf-

einander abzustimmen, dass eine gleichwertige Zuverlässigkeit der Kom-

ponenten erreicht wird. Hinsichtlich der Vielfalt der Komponenten sind 

Maßnahmen festzulegen, die eine zuverlässige Qualitätssicherung sicher-

stellen.  

 Dies kann für die Komponenten über eine Einstufung in Prüf- und Werk-

stoffgruppen in Abhängigkeit von Auslegungsdaten und Abmessungen un-

ter Beachtung der Werkstoffe und Spannungsgrenzen erfolgen. Dabei kön-

nen sich für Komponenten innerhalb eines Systems, unter Umständen 

auch für Bauteile einer Komponente, unterschiedliche Prüf- und Werkstoff-

gruppen ergeben. 

 Diese Prüfgruppen für Bauteile und Komponenten der äußeren Systeme 

sollen auch Festlegungen zur Nachweistiefe im Hinblick auf den Umfang 

der Spannungs- und Ermüdungsanalysen sowie auf den Umfang der Prü-

fungen (zerstörend und zerstörungsfrei) in Abhängigkeit von der Span-

nungsausnutzung und der Wahl der Werkstoffe enthalten.  

Hinweis: Dadurch soll grundsätzlich, unabhängig von der Wahl der Prüfgruppe, ein gleichwertiges 

Sicherheitsniveau erreicht werden. 

(4) Mit dem Integritätsnachweis ist die Sicherheit durch die Einhaltung von Ab-

ständen zu den möglichen Versagensarten nachzuweisen. Die von den 

mechanischen und thermischen Lasten in den Komponenten hervorgerufe-

nen Beanspruchungen sind so zu begrenzen, dass für die Sicherheitsebe-

nen gemäß den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundle-

gende Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) ein ausreichender Sicherheits-

abstand gegenüber dem Auftreten anzunehmender Versagensarten si-

chergestellt ist. Die erforderlichen Sicherheitsabstände zu dem Auftreten 

der verschiedenen Versagensarten sind so festzulegen, dass Unsicherhei-

ten im Kenntnisstand berücksichtigt werden. Für die Komponenten ist Vor-

sorge gegen folgende Versagensarten zu treffen: 

a) plastische Instabilität, 

b) unzulässige globale Verformung, 

c) unzulässige fortschreitende Deformation, 
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d) unzulässige Ermüdung, 

e) Bruch infolge instabiler Rissausbreitung. 

(5) Die dabei einzuhaltenden Sicherheitsabstände für die sich aus den Lasten 

ergebenden  Beanspruchungen sind für die verschiedenen Sicherheitsebe-

nen wie folgt festzulegen: 

a) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheitsebenen 1 und 2 müssen 

sicherstellen, dass die Beanspruchungen das Gleichgewicht zu den 

Lasten so herstellen, dass dabei keine globalen plastischen Verfor-

mungen, kein Bruch, kein Versagen durch fortschreitende Deformation 

und kein Versagen durch Ermüdung auftritt. 

 

Die Sicherheitsabstände sind dabei so zu wählen, dass bei quasistati-

schen Belastungen die tragenden Querschnitte bis auf lokal begrenzte 

Bereiche im Bereich elastischen Werkstoffverhaltens bleiben. Bei zeit-

lich veränderlichen Belastungen aus Betriebszuständen der Sicher-

heitsebenen 1 und 2 (spezifiziertes Lastkollektiv) müssen die Sicher-

heitsabstände so festgelegt sein, dass ein Versagen infolge Ermüdung 

nicht zu unterstellen ist. 

b) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheitsebenen 3 und 4a müssen 

sicherstellen, dass ein Versagen durch plastische Instabilität oder infol-

ge instabiler Rissausbreitung ausgeschlossen ist. Die Sicherheitsab-

stände sind dabei so zu wählen, dass plastische Verformungen be-

grenzt bleiben. 

 

Bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a müssen die plasti-

schen Verformungen auf Bereiche geometrischer Diskontinuitäten be-

schränkt bleiben. Für geometrisch einfache Bauteile (z. B. Rohrleitun-

gen) sind bei dynamischen Belastungen plastische Verformungen des 

gesamten Querschnitts zulässig; die Dehnungen müssen jedoch deut-

lich unter der Gleichmaßdehnung des Werkstoffs unter Beachtung des 

Einflusses der Mehrachsigkeit, die zu einer Einschränkung der Ver-

formbarkeit führen kann, und anderer Effekte, die die auftretenden 

Dehnungen erhöhen können, liegen.  
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Nach Auftreten von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a sind 

Bereiche mit rechnerisch ausgewiesenen plastischen Verformungen 

durch eine qualifizierte Inspektion zu überprüfen. Für die Inspektion 

sind nachvollziehbare Bewertungsmerkmale festzulegen. 

(6) Für Ereignisse der Sicherheitsebene 3 (z. B. Bemessungserdbeben) und 

4a, zu deren Beherrschung die Funktion von Äußeren Systemen erforder-

lich ist, sind für die hierbei in Anspruch genommenen Komponenten, sowie 

die zu ihrer Funktion benötigten weiteren Systeme (z.B. Versorgungs- und 

Kühleinrichtungen), die Beanspruchungsgrenzen so festzulegen, dass die 

Funktionsfähigkeit dieser Komponenten sichergestellt bleibt. 

(7) Die den Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 zuzuordnenden 

Lastfälle und deren Kombinationen sind eindeutig zu spezifizieren und ent-

sprechend ihrer Charakteristik und Häufigkeit vollständig zu beschreiben. 

Für die Sicherheitsebenen 3 und 4a werden Ereignisse gemäß den „Si-

cherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasser-

reaktoren zu berücksichtigende Ereignisse“(Modul 3) postuliert, aus denen 

Lastfälle abzuleiten sind. Bei den Lastfallkombinationen müssen Lastantei-

le, die zeitgleich wirken können, überlagert werden. Die sich aus diesen 

Lastfällen ergebenden Belastungen sind komponentenbezogen unter Be-

rücksichtigung der Systemtechnik auch angrenzender Systeme zu be-

schreiben. Einwirkungen von Einbauteilen sind beim Integritätsnachweis zu 

berücksichtigen (z. B. im Hinblick auf Eigengewicht, Standsicherheit), so-

weit sie die Integrität der drucktragenden Wand beeinflussen können. 

(8) Der Integritätsnachweis kann experimentell oder mit den Mitteln der techni-

schen Mechanik oder in Kombination dieser Methoden geführt werden. Es 

wird ein Nachweisziel spezifiziert, dessen Einhaltung mit validierten Metho-

den zu zeigen ist. Die Übertragbarkeit der Nachweisführung auf die Rand-

bedingungen der nachzuweisenden Komponente bzw. des nachzuweisen-

den Systems ist zu zeigen. Die Einhaltung des o. g. Sicherheitsabstandes 

zwischen Nachweisziel und dem Versagen bzw. dem Einsetzen eines zu 

vermeidenden Zustandes ist auszuweisen. 

(9) Für alle Teile der Druckführenden Umschließung sind ausreichende In-

spektions- und wiederkehrende Prüfmöglichkeiten vorzusehen. In Berei-
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chen erhöhten Strahlenpegels sind an den zu inspizierenden Teilen Isolie-

rungen so auszuführen, dass sie erforderlichenfalls schnell abgenommen 

und wieder montiert werden können. Eine Mechanisierung der Ultraschall-

prüfung und Wirbelstromprüfung soll zur besseren Reproduzierbarkeit der 

Prüfparameter und -randbedingungen und zur besseren Vergleichbarkeit 

der Prüfergebnisse sowie zur Begrenzung der Strahlenexposition des Per-

sonals möglich sein. 

3.2.2 Konzept der Basissicherheit 

(1) Zur Sicherstellung einer Basissicherheit der Druckführenden Umschlie-

ßung, welche ein katastrophales, aufgrund herstellungsbedingter Mängel 

eintretendes Versagen eines Anlagenteils ausschließt, sind die nachfol-

genden Anforderungen unter Berücksichtigung des Betriebsmediums ein-

zuhalten:  

− hochwertige Werkstoffe, insbesondere hinsichtlich Zähigkeit und Korro-

sionsbeständigkeit 

− konservative Begrenzung der Spannungen 

− Vermeidung von Spannungsspitzen durch optimierte Konstruktion 

− Gewährleistung der Anwendung optimierter Herstellungs- und Prüf-

technologien 

 Dazu gehören Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender Fehlerzustände. 

(2) Weiterhin sind alle Komponenten konstruktiv so zu gestalten, dass die An-

forderungen an eine beanspruchungsgünstige, werkstoff-, fertigungs- und 

funktionsgerechte sowie wartungsfreundliche Ausführung erfüllt sind und 

die zerstörungsfreien Prüfungen bei der Herstellung und am Aufstellungsort 

sowie die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen im erforderlichen 

Umfang durchführbar sind. Dies gilt insbesondere für  Schweißnähte und 

den Trägerwerkstoff plattierter Werkstoffbereiche. 

(3) Durch entsprechende Werkstoffauswahl und sachgerechte Formgebung, 

Schweißung  und Wärmebehandlung ist an allen Stellen der Druckführen-

den Umschließung sicherzustellen, dass bei Betriebszuständen des Be-
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stimmungsgemäßen Betriebes sowie bei Störfällen ein ausreichend fester 

und zäher Werkstoffzustand, mit dem die Belastungen sicher abgetragen 

werden können, während der vorgesehenen Betriebsdauer der Anlage er-

halten bleibt.  

 Zum Nachweis einer ausreichenden Festigkeit und Zähigkeit ist für alle 

Werkstoffe die normgerechte Fertigung durch Zeugnisse zu belegen. Wei-

terhin ist für ferritische Werkstoffe sicherzustellen, dass die Belastungen 

aus stationären Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 im Be-

reich der Hochlage der Kerbschlagzähigkeit wirken.  

Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe, die für Komponenten mit vergleichsweise hohen Span-

nungsgrenzen eingesetzt werden, ist ein ausreichend hohes Niveau der Zähigkeit in der 

Hochlage beispielsweise gegeben, wenn die kleinsten Einzelwerte der  Kerbschlagzähigkeit 

(ISO-V-Proben quer) 100J erreichen. Erzeugnisformbezogene Anforderungen sind in tech-

nischen Regeln enthalten. 

3.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

 Soll für Rohrleitungssysteme im Rahmen des Anlagensicherheitskonzeptes 

Bruchausschluss in Anspruch genommen werden, ist zusätzlich zu den 

Anforderungen nach 3.2.1 und 3.2.2 eine Analyse durchzuführen, die alle 

möglichen Einwirkungen aus Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 bis 4a 

unter Berücksichtigung des Antwortverhaltens des Systems einschließt. Mit 

daraus ermittelten abdeckenden Lastannahmen ist ein Nachweis zu führen 

der aufzeigt, dass: 

− postulierte Fehler in der drucktragenden Wand bei den auf der Sicher-

heitsebene 1 und 2 zu unterstellenden Betriebszuständen und Ereig-

nissen kein in Bezug auf das Nachweisziel signifikantes Wachstum 

zeigen. Die Fehler sind an derjenigen Oberfläche zu postulieren, an der 

sich das größere Wachstumspotenzial ergibt. Die Fehlerabmessungen 

sind dabei so zu wählen, dass  sie mit zerstörungsfreien Prüfverfahren 

sicher erkannt werden können. 

− darüber hinaus ein postulierter Durchriss der drucktragenden Wand bei 

Belastungen aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a stabil 

bleibt, d.h. ein Leck-vor-Bruch-Verhalten zeigt. Die Größe der postulier-
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ten Risse ist so zu wählen, dass eine Erkennung der durch diese Risse 

verursachten Lecks sichergestellt ist. Weiterhin ist nachzuweisen, dass 

unter Berücksichtigung der aus dem Leckfall resultierenden Belastun-

gen bis zur Außerbetriebnahme des betroffenen Systems ein ausrei-

chender Abstand zu kritischen Rissgrößen erhalten bleibt. 

3.2.4 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und Werkstoffaus-

wahl 

(1) Die Komponenten gemäß 3.1 müssen   so angeordnet und verankert sein, 

dass bei an ihnen auftretenden Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a 

keine Folgeschäden an anderen sicherheitstechnisch wichtigen Anlagentei-

len verursacht werden können, die die Erfüllung der Sicherheitsfunktion ge-

fährden. Dabei sind hinsichtlich der Untersuchungen von Folgeschäden 

Annahmen zu treffen, die alle möglichen Versagensarten abdecken. 

(2) Rohrleitungen, die an das Absperrorgan der Druckführenden Umschlie-

ßung anschließen, müssen innerhalb des Sicherheitsbehälters ein weiteres 

Absperrorgan aufweisen, sofern aus sicherheitstechnischen Gründen nicht 

eine Druckentlastung in geschlossene Behältnisse (z. B. Kondensations-

kammer, Abblasebehälter) vorgesehen ist.  

(3) Komponenten, die durch Annahme eines Einzelfehlers am Absperrorgan 

der angrenzenden Druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmittels 

mit höherem Druck oder höherer Temperatur beaufschlagt werden können, 

müssen so beschaffen sein, dass ihre Integrität in solchen Belastungsfällen 

sichergestellt ist.  

(4) Die für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählenden Werkstoffe ein-

schließlich Schweißzusatzwerkstoffe müssen den der Auslegung zugrunde 

gelegten und den beim Betrieb auftretenden Beanspruchungen (z. B. me-

chanischer, thermischer, chemischer Art) genügen. Sie müssen grundsätz-

lich schweißgeeignet sein und eine ausreichende Werkstoffzähigkeit sowie 

ein ausgeprägtes Verfestigungsverhalten besitzen.  
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Hinweis: Dies erfordert für ferritische Werkstoffe in der Regel den Einsatz nieder- oder mittelfester 

Werkstoffe mit in der Kerntechnik üblichen Wärmebehandlungszuständen. Austenitische 

Werkstoffe erfüllen die zuletzt genannten Anforderungen ohne Einschränkungen. 

(5) Die eingesetzten Werkstoffe müssen in Verbindung mit der gewählten Kon-

struktion und den zum Einsatz kommenden Verarbeitungstechniken für die 

Betriebsbedingungen eine ausreichende Korrosionsbeständigkeit besitzen. 

Die hierfür erforderlichen Wasserqualitäten im bestimmungsgemäßen Be-

trieb (Sicherheitsebenen 1 und 2) sind zu spezifizieren. Die Wasserqualität 

ist zu überwachen, so dass Abweichungen von Kenngrößen rechtzeitig er-

kannt werden können und nachteilige Auswirkungen auf die Komponenten 

vermieden werden. 

(6) Bauteile mit Dicht- und/oder Gleitfunktion müssen so beschaffen sein, dass 

sie unter den vorliegenden Bedingungen des Bestimmungsgemäßen Be-

triebes eine hinreichend hohe Korrosions- und Abriebfestigkeit aufweisen. 

Nicht vermeidbare Korrosions- und Abriebprodukte dürfen aufgrund ihrer 

chemischen Zusammensetzung radiologisch nicht relevant sein. 

(7) Zur Vermeidung der Überschreitung des auf der jeweiligen Sicherheitsebe-

ne zulässigen Druckes oder Unterdruckes sind zuverlässige Einrichtungen 

vorzusehen. Druckbegrenzungseinrichtungen müssen so beschaffen sein, 

dass auf allen Sicherheitsebenen die zu betrachtenden Medien sicher ab-

geführt werden können.  

(8) Dichtverbindungen müssen so beschaffen sein, dass die erforderliche 

Dichtheit zuverlässig erreicht wird und überwacht werden kann. 

(9) Bei abgehenden Rohrleitungen ist die Absperrarmatur möglichst nahe der 

Abzweigstelle anzuordnen. 

(10) Einbauteile von Absperrorganen müssen so beschaffen sein, dass sie das 

zur Sicherstellung der Dichtfunktion erforderliche Tragvermögen aufweisen. 

(11) Durch geeignete Verlegung von Rohrleitungen und durch die Anordnung 

der Armaturen ist sicherzustellen, dass Ansammlungen von Kondensat 

durch Entwässerung vermieden werden. 
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(12) Durch systemtechnische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass eine Über-

schreitung der dem Integritätsnachweis zugrunde liegenden Belastungen 

a) der Frischdampfleitung (Überspeisungsabsicherung), 

b) der Komponenten aufgrund von Kondensationsschlägen, 

c) der Komponenten aufgrund der Reaktion von Radiolysegasen 

d) der Komponenten von an Hochdrucksystemen anschließenden Nieder-

drucksystemen aufgrund von Leckagen an Absperrorganen des Sys-

tems mit höherem Druck 

für die Sicherheitsebenen 1 bis 3 zuverlässig vermieden wird. Die Wirk-

samkeit der Maßnahmen ist zu überwachen. 

(13) Druckentlastungsrohre und Ausstrahldüsen in SWR-Anlagen sind hinsicht-

lich der ausströmenden Dampfmengen für alle Ereignisse der Sicherheits-

ebenen 2 und 3 so zu bemessen, dass eine zuverlässige Abströmung des 

Mediums (Dampf, Dampf/Wasser-Gemisch) in die Kondensationskammer 

unter Einhaltung der Auslegungswerte sichergestellt ist. 

Es ist sicherzustellen, dass in der Gasphase der Kondensationskammer 

oberhalb der Wasservorlage keine Leckagen an den Druckentlastungsroh-

ren auftreten, oder dass nicht ausschließbare Leckagen sicher abgeleitet 

werden (z. B. durch Installation eines äußeren Schutzrohres). 

Eine Ansammlung von Radiolysegasen in den Druckentlastungsrohren 

aufgrund von Kondensation etwaiger Dampfleckagen ist durch geeignete 

Maßnahmen (z. B. Stickstoffspülung) so zu begrenzen, dass keine reakti-

onsfähigen Gemische entstehen können. 

3.3 Herstellung 

3.3.1 Grundsätze 

(1) Die zur Sicherstellung der Integrität einzuhaltenden Qualitätsmerkmale sind 

festzulegen und bei der Planung des Fertigungsablaufs zu berücksichtigen.  
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(2) Für die Herstellung sind qualifizierte Verfahren und Hersteller einzusetzen. 

(3) Der Fertigungsablauf ist so zu überwachen und zu dokumentieren, dass 

Abweichungen von den vorgegebenen Qualitätsmerkmalen zuverlässig er-

kannt werden und eine eindeutige Rückverfolgbarkeit hinsichtlich deren Ur-

sache möglich ist. Zusätzliche Maßnahmen zur Erreichung der Qualitäts-

merkmale sind zu dokumentieren. 

(4) Für die Schweißzusätze und -hilfsstoffe sind geeignete Zulassungsprüfun-

gen oder Eignungsprüfungen durchzuführen. Der Hersteller muss über ent-

sprechende Verfahrensprüfungen nachweisen, dass er die vorgesehenen 

Schweißverfahren sicher beherrscht. 

(5) Schweißplattierungen an ferritischen Bauteilen müssen so beschaffen sein, 

dass der Trägerwerkstoff von innen und außen mit Ultraschall geprüft wer-

den kann. 

3.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

(1) Durch geeignete Prüfungen an Erzeugnisformen ist nachzuweisen, dass 

die über die Wanddicke spezifizierten Eigenschaften der Zähigkeit, Festig-

keit und des Gefüges vorliegen.  

(2) Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen ist in technischen Re-

gelwerken  enthalten; sofern dort keine Vorgaben bestehen, sind diese ge-

sondert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen Prüfungen sind die me-

chanisch-technologischen Eigenschaften in der Regel an jeder Erzeugnis-

form (Stück- oder Losprüfung) nachzuweisen. Dabei sind 

a) repräsentativ die verschiedenen Verformungsrichtungen an mehreren 

Probenahmestellen,  

b) alle während des Fertigungsprozesses stattfindenden Wärmebehand-

lungen 

zu erfassen. 
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(3) Zum Nachweis der Güteeigenschaften von Bauteilschweißungen sind Ar-

beitsprüfungen durchzuführen. Die Durchführung von Arbeitsprüfungen darf 

mit Verfahrensprüfungen kombiniert werden. 

(4) Bei schweißplattierten Erzeugnisformen ist der Nachweis der Freiheit von 

Unterplattierungsrissen zu erbringen. In begründeten Fällen kann dies auch 

zerstörungsfrei am Bauteil erfolgen. 

3.3.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen 

(1) Bei allen für die Drucktragende Wandung vorgesehenen Erzeugnisformen 

und Schweißverbindungen einschließlich Pufferungen sind das Volumen 

und die Oberflächen mit ausreichender Fehlererkennbarkeit zerstörungsfrei 

zu prüfen. Schweißplattierungen sind auf Haftung sowie auf Fehlerfreiheit 

der Oberfläche zu prüfen.  

Die Auswahl der Prüftechniken und Prüfparameter (z.B. Einschallrichtun-

gen) für die Volumenprüfung ist so zu treffen, dass alle sicherheitstech-

nisch bedeutsamen Fehler gefunden werden. Dies erfordert, dass die Prü-

fungen mit Prüfempfindlichkeiten durchgeführt werden, die eine Erkennung 

von Anzeigen mit Größenausdehnungen deutlich unterhalb der Größe von 

sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehlern erlauben. Dabei sind Fehler mit 

Orientierungen senkrecht zu den Hauptspannungsrichtungen (Betriebsbe-

anspruchung) durch die Wahl von hierfür geeigneten Prüftechniken und 

Prüfparametern (wie z.B. Einschallrichtungen) zu berücksichtigen. 

Die Oberflächenprüfung muss alle Richtungen in der Prüfebene erfassen. 

Bei der Festlegung von Zulässigkeitsgrenzen der Anzeigen im Volumen ist 

grundsätzlich so zu verfahren, dass technisch Veränderungen der Anzei-

genausdehnung im Betrieb nicht zu erwarten sind. Rissartige Anzeigen an 

den Oberflächen dürfen nicht belassen werden.   

Bei der Beseitigung von Oberflächenanzeigen dürfen nur solche Verfahren 

zum Einsatz kommen, die für die in Betracht zu ziehenden Schadensme-

chanismen unschädlich sind. 
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(2) Art, Zeitpunkt und Umfang der zerstörungsfreien Prüfungen sind erzeugnis-

form- und komponentenbezogen festzulegen. Die zur Beurteilung des 

maßgeblichen Qualitätszustandes der Erzeugnisformen und Komponenten 

durchzuführende Prüfung hat nach der letzten Wärmebehandlung zu erfol-

gen. 

(3) Alle Komponenten der Drucktragenden Wandung sind zum Abschluss der 

Herstellung einer Druckprüfung mit einem definierten Prüfdruck oberhalb 

des Auslegungsdrucks zu unterziehen (Erstdruckprüfung). Werden im Zuge 

von Instandhaltungsmaßnahmen oder Reparaturen einzelne Schweißnähte 

gefertigt, darf die Überprüfung der Integrität der betreffenden Schweißnähte 

allein durch eine umfassende zerstörungsfreie Prüfung erfolgen, wenn für 

diese Schweißnähte die Druckprüfung keine maßgebliche Beanspruchung 

darstellt und daher keine zusätzliche sicherheitstechnisch relevante Aussa-

ge bewirkt. 

3.4 Betrieb 

3.4.1 Grundsätze 

(1) Für den Erhalt der Barrierenfunktion ist ein Überwachungs- und Prüfkon-

zept aufzustellen mit dem  

− die Einhaltung der Auslegungsrandbedingungen und –

voraussetzungen überprüft und 

− die Rückführung der Erkenntnisse aus der Betriebserfahrung sicherge-

stellt 

wird. Die bei der Auslegung der Komponenten von warmgehenden Syste-

men zugrunde gelegten Randbedingungen hinsichtlich der räumlichen An-

ordnung, Verankerung, Funktion von Unterstützungen, Armaturen, Pumpen 

und Einbauten sind zu dokumentieren (z. B. freie Weglängen, Verschie-

bungen, Auslenkungen, Spiele). Bei der Inbetriebnahme und soweit erfor-

derlich nach möglichen Veränderungen aufgrund von Eingriffen (z.B. In-

standhaltungsmaßnahmen) ist die Einhaltung dieser Randbedingungen zu 

überprüfen. Unzulässige Abweichungen von diesen Randbedingungen im 
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langfristigen Betrieb müssen so rechtzeitig erkennbar sein, dass Auswir-

kungen auf die Integrität der drucktragenden Wandungen vermieden wer-

den. Für kaltgehende Systeme ist die Einhaltung der Auslegungsvoraus-

setzungen im Rahmen von Begehungen bei der Inbetriebnahme zu über-

prüfen und die Ergebnisse sind zu dokumentieren. 

(2) Betriebsparameter, die für die Integrität der Komponenten von Bedeutung 

sind, müssen überwacht (z. B. mechanische und thermische Lasten, Was-

serqualität) und hinsichtlich des unterstellten zugehörigen Systemzustan-

des auf Plausibilität bewertet werden. Darüber hinaus ist eine Überwa-

chung auf Leckagen vorzusehen, die die Erkennung und hinreichend ge-

naue Lokalisierung von Leckagen ermöglicht. 

(3) Die Betriebszustände bei Nichtleistungsbetrieb und  Funktionsprüfungen 

sind im Hinblick auf die die Integrität der Komponenten beeinflussenden 

Randbedingungen zu spezifizieren (z.B. Belastungen, Wasserchemie). 

Abweichungen von den Vorgaben sind zu vermeiden bzw. eindeutig fest-

zustellen und zu bewerten. 

(4) Stellen von Komponenten, für die aus der Berechnung oder aus der Be-

triebserfahrung hinsichtlich der Ermüdung relevante Beanspruchungen er-

wartet werden können, sind in ein Überwachungs- und Prüfkonzept einzu-

beziehen. 

(5) Im Rahmen von regelmäßigen Begehungen ist der Allgemeinzustand der 

Systeme und Komponenten zu überwachen und die Ergebnisse sind zu 

dokumentieren. 

(6) Es ist sicherzustellen, dass in den Sicherheitsebenen 1 und 2 die Mengen 

von Wasserstoff (Radiolyse-, Dosiergase), die aus den Kreisläufen in eine 

nicht inertisierte Atmosphäre des Sicherheitsbehälters übertreten können, 

soweit begrenzt bleiben, dass eine detonationsfähige Ansammlung mit Fol-

geschadenspotenzial ausgeschlossen werden kann. 

(7) Ansammlungen von nicht kondensierbaren Gasen  

a) in Hochpunkten des Kühlkreislaufs,  
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b) in nicht oder nur gering durchströmten Anlagenteilen  

sind im Hinblick auf mögliche thermische Belastungen der drucktragenden 

Wand und mögliche Funktionsstörungen des Systems zu erfassen. Sie sind 

bezüglich ihrer sicherheitstechnischen Auswirkungen zu bewerten.  

(8) Werden bei Prüfungen Befunde festgestellt, so ist nach  Ziffer 4 vorzuge-

hen. 

(9) Zur Erkennung, Verfolgung bzw. Vermeidung von Alterungseinflüssen auf 

die Integrität der Komponenten der Drucktragende Wandung ist ein Alte-

rungsmanagementprogramm durchzuführen. 

Hinweis: Detaillierte Anforderungen finden sich in der RSK-Empfehlung „Beherrschung von Alte-

rungsprozessen in Kernkraftwerken“ (374. RSK-Sitzung vom 22.7.2004)  

(10) Die für Arbeiten an den druckführenden Komponenten der Äußeren Syste-

me (z.B. an Schraubverbindungen bei Prüfungen und Reinigung) einge-

setzten technischen Einrichtungen und Hilfsmittel sowie Handhabungspro-

zeduren sind so zu qualifizieren, dass ungünstige Auswirkungen auf die In-

tegrität der Komponenten vermieden werden bzw. feststellbar sind und be-

wertet werden können. 

(11) Mit ausreichendem zeitlichem Abstand vom geplanten Betriebsende ist das 

Prüfkonzept bis zum Betriebsende hin anzupassen. Geplante Prüfungen 

sind zeitlich so zu legen, dass sich ein sicherheitstechnischer Nutzen er-

gibt. 

3.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druckprüfung 

(1) Nach jedem Wiederverschließen eines druckführenden Systems ist bei 

einem definierten Referenzzustand eine integrale Prüfung auf Dichtheit 

durchzuführen. 

(2) Sind wiederkehrende Druckprüfungen durchzuführen, müssen sie eine ver-

gleichbare sicherheitstechnische Aussage wie bei der Erstdruckprüfung 

ermöglichen.  
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(3) Im Anschluss an die wiederkehrende Druckprüfung ist eine zerstörungs-

freie Prüfung, z. B. mit Ultraschall an repräsentativen Stellen der drucktra-

genden Wandung der verschiedenen Komponenten durchzuführen. 

3.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

(1) Die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen sind in repräsentativer 

Art und Weise mit qualifizierten Verfahren durchzuführen, wobei alle Arten 

von Schweißverbindungen und ausgewählte Grundwerkstoff-Bereiche mit 

einzubeziehen sind. Die Auswahl und Eignung der Prüfverfahren und  

-techniken ist unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts zu be-

gründen. 

(2) Prüfverfahren und -techniken sind dabei so auszuwählen, dass betriebsbe-

dingte Fehler (z. B. infolge Spannungen, Korrosion) mit ihren möglichen  

Orientierungen und aus der Herstellung dokumentierte und belassene An-

zeigen erfasst und verfolgt werden können. 

4 Vorgaben für einen einheitlichen Umgang mit Befunden 

(1) Im Rahmen wiederkehrender oder anlassbezogener Prüfungen werden 

zunächst Anzeigen festgestellt. Überschreitet eine Anzeige die Bewer-

tungsgrenze, so ist diese als Befund zu bezeichnen. Für Befunde sind eine 

Analyse der Messergebnisse und ggf. ergänzende Messungen durchzufüh-

ren um auf Art, Lage und Größe der Befunde schließen zu können. Die den 

Befunden zu Grunde liegende Ursache ist zu ermitteln und in einer Analyse 

ist aufzuzeigen, inwieweit 

− die Integrität der Komponente durch diesen Befund beeinträchtigt war 

und 

− welche Maßnahmen zur Beseitigung des Befundes und gegebenenfalls 

zur zukünftigen Vermeidung der Schadensursachen zur Verfügung 

stehen. 
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An vergleichbaren Komponenten bzw. Bereichen von Komponenten, an 

denen die gegebenenfalls festgestellte Schadensursache ebenfalls wirk-

sam sein könnte, sind Kontrollprüfungen durchzuführen. 

(2) Sollen Befunde belassen werden, so ist nachzuweisen, dass die Integrität 

der Komponente für alle spezifizierten Belastungen (Sicherheitsebenen 1 

bis 4a) sichergestellt ist. Die für die Bewertung zu belassender Befunde 

eingesetzten Verfahren müssen geeignet sein, eine mögliche weitere Be-

fundentwicklung für den zu betrachtenden Betriebszeitraum einschließlich 

der zugehörigen Randbedingungen zuverlässig zu bestimmen. Zur Absi-

cherung der prognostizierten Befundentwicklung sind Kontrollprüfungen 

vorzusehen, die nach Art, Umfang und Zeitpunkt so zu wählen sind, dass 

mögliche Unsicherheiten in der Vorhersage der Befundentwicklung berück-

sichtigt werden.  

(3) Das Belassen von Befunden darf weder zu einer Vielzahl von Überwa-

chungs- und Kontrollmaßnahmen noch zu einer sicherheitstechnisch rele-

vanten Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit der betroffenen Systeme füh-

ren. Deshalb ist eine Häufung von Befunden, die jeder für sich betrachtet 

oder aber im Zusammenwirken zu einer sicherheitstechnisch relevanten 

Beeinträchtigung der Integrität der jeweils betroffenen Komponenten führen 

könnten, nicht zulässig.  

(4) Es ist zu überprüfen, ob Art und Größe, Umstand und Zeitpunkt der Entde-

ckung oder die Häufigkeit des Auftretens von Befunden auf Lücken oder 

Unzulänglichkeiten in den system- und komponentenspezifischen Anforde-

rungen (z.B. Spezifikationen, Prüfhandbuch) schließen lassen. Gegebenen-

falls sind die entsprechenden Lücken zu schließen oder die Unzulänglich-

keiten zu beheben. Soweit erforderlich sind auch entsprechende Maßnah-

men an den betroffenen Komponenten oder in Bezug auf deren Betriebs-

weise zu ergreifen. 
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5 Sicherheitseinschluss 

5.1 Geltungsbereich 

Der Sicherheitseinschluss ist das System aus Sicherheitsbehälter und um-

gebendem Gebäude sowie den Hilfssystemen zur Rückhaltung und Filte-

rung etwaiger Leckagen aus dem Sicherheitsbehälter.  

Der Sicherheitseinschluss wird durch folgende Komponenten gebildet: 

a) Sicherheitsbehälter aus Stahl oder Beton mit Stahlauskleidung ein-

schließlich 

aa) Personenschleusen, 

ab) Materialschleuse, 

ac) Rohrdurchführungen, 

ad) Durchdringungsabschlusssystem, 

ae) Kabeldurchführungen, 

af) Druckabbausystem für SWR (einschließlich der zugehörigen 

Komponenten zur Einleitung freigesetzten Reaktorkühlmittels in 

eine Wasservorlage),  

b) umgebendes Gebäude, 

c) Hilfssysteme zur Rückhaltung und Filterung etwaiger Leckagen aus 

dem Sicherheitsbehälter, 

d) Hilfssystem zur Vermeidung unzulässiger lokaler und globaler An-

sammlung von Wasserstoff in der Sicherheitsbehälteratmosphäre, 

e) Systeme zur Druckbegrenzung im Sicherheitsbehälter. 

Hinweis: Die Anforderungen an die nachfolgend aufgeführten Komponenten der vorstehenden Auflis-

tung werden hier nicht durchgehend vollständig behandelt. Anforderungen an das umge-

bende Gebäude werden hier ausschließlich im Hinblick auf ihre Funktion für den Sicher-

heitseinschluss behandelt. Weitere Anforderungen sind zu finden für : 

- Hilfssysteme zur Rückhaltung & Filterung in Modul 9 

- Hilfssysteme für Wasserstoff-Abbau in Modul 10 

- Systeme zur Druckbegrenzung in Modul 7. 
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5.2 Allgemeine Anforderungen und bauliche Gestaltung 

(1) Der Sicherheitsbehälter einschließlich aller Durchführungen und Schleusen 

sowie das Druckabbausystem zur Druckbegrenzung bei Anlagen mit Sie-

dewasserreaktor müssen so beschaffen sein, dass sie unter Einhaltung der 

zugrunde gelegten Leckrate den statischen, dynamischen und thermischen 

Einwirkungen (z.B. Kräften, inneren und äußeren Überdrücken und Tempe-

raturen, Druckdifferenzen, Bruchstücken und Strahlkräften) aus Ereignis-

sen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sowie der Transienten mit Ausfall der 

Reaktorschnellabschaltung in der Sicherheitsebene 4a standhalten. 

Ferner sind Einrichtungen vorzusehen, mit denen auch bei unterstellten Er-

eignisabläufen jenseits der Auslegung (Sicherheitsebenen 4b und 4c) ein 

Versagen des Sicherheitsbehälters durch Überdruck oder unzulässige dy-

namische Belastungen aus H2-Reaktionen vermieden werden können. 

(2) Der Austrag radioaktiven Materials in die Umgebung ist so gering wie mög-

lich zu halten und darf vorgegebene Werte nicht überschreiten. Dafür hat 

der Sicherheitseinschluss die entsprechenden  Dichtheitsanforderungen zu 

erfüllen. Die Dichtheitsanforderungen sind durch eine einzuhaltende Leck-

rate zu quantifizieren. Der Betrag der einzuhaltenden Leckrate des Sicher-

heitsbehälters ist auf der Basis der Störfallanalyse der jeweiligen Reaktor-

anlage und der gemäß Paragraph 49 StrlSchV vorgesehenen radiologi-

schen Schutzziele festzulegen. 

(3) Für die Sicherheitsebenen 4b und 4c hat die zur Vermeidung des 

Versagens durch Überdruck erforderliche Druckentlastung kontrolliert über 

Filter zu erfolgen, um den Austrag radioaktiven Materials zu begrenzen. 

(4) Die notwendigen Vorrichtungen zur Durchführung von Druck- und Leckra-

tenprüfungen und zur Installation der hierfür notwendigen Instrumentierung 

müssen bei der Konstruktion des Sicherheitsbehälters vorgesehen werden. 

(5) Der Sicherheitsbehälter einschließlich seiner Absperrarmaturen, Schleusen 

und Durchführungen und das Druckabbausystem zur Druckbegrenzung in 

Anlagen mit Siedewasserreaktor, sowie die für seine Funktion erforderli-

chen Einbauten sind gegen Folgewirkungen aus Ereignissen der Sicher-



E N T W U R F Modul 4: Fließtext (Rev. A) 

37 

heitsebenen 3 (Bruchstücke, Strahl- und Reaktionskräfte) und 4a durch 

passive Maßnahmen in der baulichen Gestaltung (Trümmerschutz für Si-

cherheitsebene 3 bzw. bauliche Entkopplung für Sicherheitsebene 4a so zu 

schützen, dass seine Funktionsfähigkeit erhalten bleibt. Ebenso ist bei die-

sen Ereignissen die Standfestigkeit oder Integrität von Einbauten und 

Räumen einschließlich der Wirkung aus Druckdifferenzen, soweit erforder-

lich, zu erhalten. Dies gilt sowohl für die Vermeidung von Einwirkungen, die 

von den Einbauten auf den Sicherheitsbehälter ausgehen, als auch für die 

Aufrechterhaltung aller erforderlichen Funktionen der Einbauten wie Trag-

funktion für Komponenten, Strömungsführung und räumliche Trennung. 

Bei der Ermittlung der Differenzdrücke ist von den Vorgaben gemäß An-

hang 1 auszugehen. 

Zur Ermittlung der Einwirkungen aus Strahl- u. Reaktionskräften sowie 

Bruchstücken sind die Vorgaben einzuhalten, die in Anhang 2 ausgeführt 

sind. 

(6) Der Sicherheitsbehälter muss von einem Gebäude eingeschlossen sein. 

Die Anforderungen an dieses Gebäude sind so festzulegen, dass der Zwi-

schenraum langfristig unter ausreichendem Unterdruck gehalten werden 

kann, wenn im Sicherheitsbehälter die Bedingungen von Ereignissen der 

Sicherheitsebene 3 herrschen. Hierfür sind für das umgebende Gebäude 

bautechnische Vorkehrungen zu treffen, die die lüftungstechnische Dicht-

heit und die Dichtheit gegenüber Niederschlagswasser sicherstellen. Der 

Zwischenraum muss über Filter und Kamin zu entlüften sein. Er muss wei-

terhin Inspektionen sicherheitstechnisch relevanter Anlagenteile erlauben. 

(7) Zur Gewährleistung der Druckstaffelung müssen die Sicherheitsbehälter-

durchführungen während des bestimmungsgemäßen Betriebes der Be-

triebsphasen A und B sowie bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 eine 

ausreichende Dichtheit besitzen.  

Schleusen und Lüftungsklappen sind an ein Leckabsaugsystem anzu-

schließen, mit dem Leckagen in den Sicherheitsbehälter zurückgepumpt 

werden können. 
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(8) Das umgebende Gebäude muss Direktstrahlung nach außen in genügen-

dem Maße abschirmen und den Sicherheitsbehälter sowie die darin befind-

lichen Einrichtungen gegen unzulässige Folgen bei Auftreten der für die be-

troffene Anlage festgelegten Einwirkungen von außen schützen. 

(9) Die Kammerungen der Durchführungen müssen bei Auslegungsdruck des 

Sicherheitsbehälters prüfbar sein.  

(10) Eine sichere Handhabung des Wasserstoffs  

(Radiolyse-, Dosiergase) innerhalb des Sicherheitsbehälters ist sowohl 

während des bestimmungsgemäßen Betriebs (Sicherheitsebenen 1 und 2) 

als auch bei einem Kühlmittelverluststörfall (Sicherheitsebene 3) zu ge-

währleisten.  

Hinweis: Nähere Ausführungen hierzu sind in Modul 10 enthalten. 

(11) Zum Ein- und Ausbringen von Material und Gegenständen in und aus dem 

Sicherheitsbehälter sowie zum Ein- und Austritt von Personen sind Schleu-

sen vorzusehen. 

Materialschleusen dienen ausschließlich zum Schleusen von Material oder 

Gegenständen. 

Personenschleusen sind so anzuordnen, dass eine Flucht aus dem  Reak-

torsicherheitsbehälter möglichst rasch und unter möglichst geringer Strah-

lenbelastung der Personen erfolgen kann. Neben Strahlenfeldern und Kon-

taminationen ist zu berücksichtigen, dass Fluchtwege z. B. durch ausströ-

mende Medien wie Wasser, Dämpfe, Gase blockiert sein können. 

Durch Verriegelung muss sichergestellt sein, dass jede Schleusentür nur 

dann geöffnet werden kann, wenn die Gegentür und ihre zugehörige 

Druckausgleicheinrichtung geschlossen und abgedichtet sind. Eine Aufhe-

bung der Verriegelung ist nur in Ausnahmen unter sicherheitstechnisch zu-

lässigen Bedingungen erlaubt. 

(12) Die Anzahl der Durchführungen sollte so gering wie praktisch sinnvoll 

gehalten werden. Um einen nachträglichen Einbau von Stutzen zu vermei-

den, sind Reservestutzen und Reserveöffnungen vorzusehen. 
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(13) Die Querschnitte der zur Be- und Entlüftung des Sicherheitsbehälters not-

wendigen Leitungen sollten so gering wie möglich gehalten werden. 

(14) Für die Übergänge zwischen Beton und Stahlschale und die elastischen 

Abdichtungen sind qualifizierte Ausführungen vorzusehen. 

5.3 Grundsätze der Auslegung des Sicherheitsbehälters 

(1) Zur Sicherstellung der Integrität und der spezifizierten Dichtheit sind die 

maximal auftretenden Drücke und Temperaturen sowie einwirkenden Las-

ten aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 zu ermitteln. Zu dem sich dar-

aus ergebenden maximalen Überdruck ist ein angemessener Sicherheits-

zuschlag für  

a) Unsicherheiten der Freisetzungsrate von Masse und Energie, ein-

schließlich chemischer Energie aus Metallreaktionen, 

b) Toleranzen in der Gebäude- und Strukturabbildung, 

c) Unsicherheiten bezüglich der Nachzerfallswärmeleistung 

d) weitere Modellunsicherheiten  

bei der Bestimmung des Auslegungsdrucks zu berücksichtigen. 

(2) Der Sicherheitsbehälter eines DWR ist so auszulegen, dass die Masse und 

der Energieinhalt der druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmit-

tels und der Sekundärseite eines Dampferzeugers bis zur sekundärseitigen 

Absperrung aufgenommen werden kann. Zusätzlich ist die Wärmeabgabe 

der Dampferzeuger an das ausströmende Primärkühlmittel zu berücksichti-

gen. 

(3) Der Sicherheitsbehälter eines SWR mit Druckabbausystem ist so auszule-

gen, dass die Masse und der Energieinhalt der druckführenden Umschlie-

ßung des Reaktorkühlmittels bis zur primärseitigen Absperrung aufgenom-

men werden kann. Ausgehend vom Nennbetriebszustand sind die Störfall-

lasten mit ihren Auswirkungen wie Druckaufbau, Druckentlastungs- und 

Abbauvorgängen und die erzeugten Schwingungen sowie die Überlage-

rung solcher Vorgänge für die Einwirkung auf den Sicherheitsbehälter, das 
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Druckabbau- und Entlastungssystem sowie weiterer Systeme, in ihren ma-

ximalen Auswirkungen zu berücksichtigen. Bei der Auslegung sind auch 

diejenigen Wasser- bzw. Dampfmengen zu berücksichtigen, die während 

des Schließens der Armatur in den Frischdampf- bzw. Speisewasserleitun-

gen in den Sicherheitsbehälter zurückfließen können. Atmosphäre und 

Wasservorlage in der Kondensationskammer sind mit getrennten Energie-

bilanzen (Ungleichgewicht) zu behandeln. Die Kondensationswirkung der 

Wasservorlage ist beim Druckabbau zu berücksichtigen. 

Die Verankerungen und Halterungen der für die beim SWR erforderlichen 

Sicherheits- und Entlastungsventile, Druckentlastungsrohre sowie Konden-

sationsrohre im Bereich der Kondensationskammer des Sicherheitsbehäl-

ters müssen so beschaffen sein, dass sie die Belastungen aus Ereignissen 

der Sicherheitsebenen 1 bis 3 (fluiddynamische Lasten, Strahl- und Reakti-

onskräfte) zuverlässig abtragen können. Darüber hinaus sind konstruktive 

oder verfahrenstechnische Vorkehrungen zu treffen, so dass die Integrität 

der Sicherheitsbehälterstruktur durch Strahl- und Impulskräfte der Konden-

sationsrohre nicht beeinträchtigt wird. 

(4) Zur Sicherstellung der Standsicherheit und der Integrität, insbesondere 

bezüglich der Dichtheit eines Sicherheitsbehälters und seiner Komponen-

ten ist ein Absicherungskonzept aufzustellen, welches folgende Grundzüge 

berücksichtigt: 

a) Die entsprechend den Ereignissen der jeweiligen Sicherheitsebene zu-

zuordnenden Lastfälle und deren Kombinationen sind eindeutig zu 

spezifizieren (z. B. in einem Lastfallkatalog, der Art, Höhe, Häufigkeit, 

zeitlichen Verlauf der Belastungen enthält). Bei den Lastfallkombinatio-

nen müssen Lastanteile, die zeitgleich wirken können, überlagert wer-

den.  

b) Die sich aus diesen Lastfällen ergebenden Belastungen sind kompo-

nentenbezogen zu beschreiben (z. B. in Auslegungsdatenblättern). 

c) Die von den Lasten hervorgerufenen Beanspruchungen sind so zu be-

grenzen, dass für jede Sicherheitsebene ein ausreichender Sicher-

heitsabstand gegenüber den anzunehmenden Versagensarten sicher-

gestellt ist. 
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(5) Für den Sicherheitsbehälter aus Stahl und seine Komponenten gemäß 5.1 

sind weiterhin Vorkehrungen gegen folgende Versagensarten zu treffen:  

aa) elastisches und plastisches Beulen,  

ab) unzulässige globale Verformung,  

ac) unzulässige fortschreitende Deformation, 

ad) unzulässige Ermüdung. 

b) Die dabei einzuhaltenden Sicherheitsabstände für die sich aus den 

Lasten ergebenden Beanspruchungen sind den Sicherheitsebenen ent-

sprechend wie folgt festzulegen: 

 Die Beanspruchungsgrenzen für Ereignisse der Sicherheitsebenen 1 

bis 3 müssen sicherstellen, dass die Dichtheitsfunktion erhalten bleibt. 

 Die Sicherheitsabstände sind dabei so zu wählen, dass bei allen stati-

schen Belastungen die tragenden Querschnitte im Bereich elastischen 

Werkstoffverhaltens bleiben. Bei zeitlich veränderlichen Belastungen 

(spezifiziertes Lastkollektiv) müssen die Sicherheitsabstände so festge-

legt sein, dass ein Versagen infolge Ermüdung nicht zu unterstellen ist.  

 Für lokale, einmalige Beanspruchungen (z.B. bei der Druckprüfung) 

sind die Sicherheitsabstände so zu wählen, dass plastische Verfor-

mungen auf Teilbereiche des Querschnitts begrenzt bleiben. Die Höhe 

der zulässigen plastischen Verformungen ist komponenten- und werk-

stoffbezogen festzulegen.  

c) Zur Sicherstellung der Dichtfunktion im Anforderungsfall ist ein Nach-

weis der Formstabilität und, soweit zutreffend, der Verformungsbegren-

zung zu führen. 

(6) Für den Sicherheitsbehälter aus Spannbeton sind weiterhin folgende An-

forderungen zu erfüllen:  

a) Zur Sicherstellung der Dichtheit ist eine Auskleidung in Form eines Li-

ners aus Stahl vorzusehen, der im Beton so zu verankern ist, dass sei-

ne Dichtfunktion unter allen Belastungen der Sicherheitsebenen 1 bis 

4a erhalten bleibt. Durchdringungsliner in Durchführungen müssen so 

beschaffen und verankert sein, dass sie die bei Ereignissen der Si-
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cherheitsebenen 1 bis 3 sowie bei den Transienten mit Ausfall der Re-

aktorschnellabschaltung in der Sicherheitsebene 4a auftretenden Kräf-

te aus Druck- und Temperatureinwirkungen, Rohrleitungsreaktionen 

und sonstigen Lasten aufnehmen können.  

b) Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sowie den Transienten mit 

Ausfall der Reaktorschnellabschaltung in der Sicherheitsebene 4a sind 

örtliche Beschädigungen oder Rissbildungen des Betons zulässig. Die 

Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion muss jedoch erhalten bleiben 

und die sicherheitstechnische Aufgabe entsprechend den Anforderun-

gen der jeweiligen Sicherheitsebene erfüllt werden. Dazu ist die Dicht-

heit des Liners nachzuweisen.  

c) Für Spannbetonteile ist unter Innendruckbelastung für die Betriebszeit 

der Anlage im Normalbetrieb sowie bei Ereignissen der Sicherheits-

ebene 2 nachzuweisen, dass sich der Spannbeton quasi-elastisch ver-

hält. Örtlich begrenztes nichtelastisches Verhalten ist dabei zulässig. 

Die Standsicherheit und die Dichtheit sind nachzuweisen. 

d) Während der gesamten vorgesehenen Betriebszeit der Anlage sind die 

unter den Lasten aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 auftretenden 

Schwind- und Relaxationsvorgänge so zu begrenzen, dass die Integri-

tät und Dichtheit des Liners erhalten bleibt. Die Einhaltung der Funktion 

des sicheren Einschlusses der radioaktiven Stoffe ist nachzuweisen. 

(7) Zur Vermeidung von unzulässigen Unterdrücken sind zuverlässige Einrich-

tungen vorzusehen. 

(8) Rohrleitungen, die in Verbindung mit dem Reaktorkühlmittel oder der In-

nenatmosphäre des Sicherheitsbehälters stehen und diesen durchdringen, 

müssen grundsätzlich zwei Absperrarmaturen haben, von denen eine in-

nerhalb und eine außerhalb nahe des Sicherheitsbehälters anzuordnen ist. 

Ausnahmen hiervon sind zulässig, wenn dies wegen der technischen Ei-

genart oder Betriebsweise (z. B. Armaturen, die zur Störfallbeherrschung 

geöffnet sein müssen) der betreffenden Rohrleitung notwendig ist und die 

sicherheitstechnische Funktion des Sicherheitseinschlusses nicht beein-

trächtigt wird. 
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Rohrleitungen, die den Sicherheitsbehälter durchdringen, aber nicht in Ver-

bindung mit dem Reaktorkühlmittel oder der Innenatmosphäre stehen, 

müssen mindestens eine außerhalb des  Sicherheitsbehälters liegende Ab-

sperrarmatur haben. 

(9) Alle Durchführungen durch den und die Schleusen im Sicherheitsbehälter 

müssen mindestens den Auslegungsanforderungen an den Sicherheitsbe-

hälter selbst genügen. 

Im Falle von den Sicherheitsbehälter durchdringenden Rohrleitungen gilt 

dies auch für die Rohrleitungen selbst bis zum äußeren Absperrorgan, die 

dazugehörigen Abschlussorgane und ggf. die Kammerung der Durchfüh-

rung. 

Im Falle von Lüftungskanälen gilt dies auch für den Kanalbereich zwischen 

den Absperrorganen und die dazugehörigen Absperrorgane. 

(10) Der Sicherheitsbehälter und seine Durchführungen einschließlich der Ab-

sperrorgane müssen so ausgelegt oder geschützt sein, dass ihre Funkti-

onsfähigkeit auch unter den Bedingungen von Störfällen (Sicherheitsebe-

ne 3) sowie von zu berücksichtigenden Folgewirkungen  gewährleistet ist.  

Die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsbehälters und seiner Durchführungen 

einschließlich der Absperrorgane muss auch bei Transienten mit Ausfall 

der Reaktorschnellabschaltung in der Sicherheitsebene 4a sichergestellt 

sein. 

(11) Die räumliche Anordnung der Durchführungen muss den aus der Konzepti-

on der Gesamtanlage resultierenden Forderungen nach räumlicher Tren-

nung redundanter Systeme genügen. Eine Störung an einer Durchführung 

einschließlich des Abrisses von ggf. anschließenden Rohrleitungen darf 

nicht die Beschädigung weiterer Durchführungen zur Folge haben.  

(12) Durchführungen, die zur Einhaltung der Funktion des Sicherheitsbehälters 

geschlossen werden müssen, sind durch Mehrfachauslegung der Ab-

schlussarmaturen in Hintereinanderstellung zu sichern. Jedes einzelne Ab-
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schlussorgan muss die spezifizierten Dichtheitsbedingungen für sich allein 

voll erfüllen. 

Die Abschlussarmaturen und ihre Versorgung mit Energie müssen vonein-

ander unabhängig sein. 

Die Abschlussarmaturen müssen im Anforderungsfall automatisch betätigt 

werden. Für sicherheitstechnisch relevante Leckquerschnitte muss die Sig-

nalgewinnung für das Schließen der Absperrarmaturen zuverlässig gewähr-

leistet sein. Die Stellung der Absperrarmaturen muss von der Warte aus 

überwacht werden können. 

(13) Einrichtungen zur Vermeidung von Drucküberschreitungen zwischen den 

Absperrungen sind, soweit erforderlich, vorzusehen. 

(14) Für den Rohrleitungsabschnitt zwischen Sicherheitsbehälter und äußerem 

Absperrorgan ist durch sorgfältige Auslegung, Auswahl geeigneter Werk-

stoffe sowie durch Prüfung ein Riss oder Bruch auszuschließen. 

Bei den Primärkühlmittel führenden Leitungen ist dieser Leitungsabschnitt 

konstruktiv so auszulegen, dass eine Leckage in diesem Abschnitt prak-

tisch ausgeschlossen werden kann. 

(15) Die Durchführung muss alle Kräfte und Momente der durchgeführten Lei-

tung während des bestimmungsgemäßen Betriebes und bei Ereignissen 

der Sicherheitsebenen 3 und 4 abtragen können. Durchführungen, die auf-

grund hoher Belastungen nicht starr an den Sicherheitsbehälterstutzen an-

geschlossen werden können sind mit Kompensatoren anzuschließen und 

zu kammern. 

(16) Die Schließgeschwindigkeit der Sicherheitsbehälterabsperrungen muss 

sicherstellen, dass keine unzulässigen Auswirkungen auftreten. 

(17) Zwischen Abschlussarmaturen und RSB sind kurze Rohrlängen anzustre-

ben. In diesen Bereichen sind Rohrabzweigungen grundsätzlich nicht zuge-

lassen. Ausnahmen sind sicherheitstechnisch zu begründen (Entwässe-

rungsstutzen, Prüfanschlüsse) 
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5.4 Werkstoffauswahl und Herstellung 

5.4.1 Grundsätze 

(1) Es sind Qualitätsmerkmale festzulegen und bei der Planung des Ferti-

gungsablaufs einzuhalten, die die Integrität des Sicherheitsbehälters si-

cherstellen.  

(2) Der Hersteller muss über qualifizierte Fertigungs- und Prüfeinrichtungen 

verfügen, die eine den spezifizierten Anforderungen entsprechende Ferti-

gung und eine sachgerechte Verarbeitung unter Beachtung der gestellten 

Werkstoff- und Bauteilanforderungen gestatten. 

(3) Der Fertigungsablauf ist so zu überwachen und zu dokumentieren, dass 

Abweichungen von den vorgegebenen Qualitätsmerkmalen zuverlässig er-

kannt werden und eine eindeutige Rückverfolgbarkeit hinsichtlich deren Ur-

sache möglich ist. Zusätzlich vorgenommene Maßnahmen zur Erreichung 

der Qualitätsmerkmale sind zu dokumentieren. 

(4) Für Schweißzusätze und -hilfsstoffe sind geeignete Zulassungsprüfungen 

oder Eignungsprüfungen durchzuführen. Der Hersteller muss über entspre-

chende Verfahrensprüfungen nachweisen, dass er die vorgesehenen 

Schweißverfahren sicher beherrscht. 

(5) Für den gelieferten Frischbeton müssen die entsprechend den Normvorga-

ben einzuhaltenden Konformitätskriterien erfüllt werden. 

(6) Für den Spannstahl und das Spannsystem muss für den vorgesehenen 

Verwendungszweck ein nach der Norm zugelassener Spannstahl und ent-

sprechendes Spannsystem verwendet werden bzw. muss die Zulassung im 

Einzellfall durchgeführt werden. 

(7) Die für die Fertigung vorgesehenen Fügeverfahren sind so zu qualifizieren, 

dass die spezifizierte Dichtheit unter den Beanspruchungen der Sicher-

heitsebenen 1 bis 3 sowie der Transienten mit Ausfall der Reaktorschnell-

abschaltung in der Sicherheitsebene 4a zuverlässig erreicht werden kann. 



E N T W U R F Modul 4: Fließtext (Rev. A) 

46 

(8) Sicherheitsbehälter aus Stahl müssen darüber hinaus folgende Anforde-

rungen erfüllen: 

a) Konstruktion und Oberflächenzustand des Sicherheitsbehälters müs-

sen so beschaffen sein, dass ausreichende und aussagefähige zerstö-

rungsfreie Prüfungen, insbesondere der Schweißnähte, möglich sind. 

Bereiche, die aufgrund der konstruktiven Anlagengestaltung für wieder-

kehrende Prüfungen nicht mehr zugänglich sind, sind so auszuführen, 

dass korrosive Einflüsse vermieden werden. 

b) Die Werkstoffe einschließlich Schweißzusätze sind so auszuwählen, 

dass sie den Funktionsanforderungen (Dichtheit) und den zu unterstel-

lenden Beanspruchungen (z. B. mechanischer, thermischer, che-

mischer Art) genügen. Die Werkstoffeigenschaften, die vorgesehenen 

Fügeverfahren und die Qualitätssicherungsmaßnahmen sind so festzu-

legen, dass eine den Anforderungen gemäße Qualität zuverlässig er-

reicht wird. 

 Hinweis: Vorzugsweise sind für die Stahlschale mittelfeste, schweißgeeignete Feinkorn-

baustähle vorzusehen. 

c) Die Werkstoffeigenschaften müssen sicherstellen, dass an allen Stellen 

ein ausreichend zäher Werkstoffzustand unter allen betriebs- und stör-

fallbedingten Anlagenzuständen erhalten bleibt. 

 Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe ist ein ausreichend hohes Niveau der Zähigkeit 

in der Hochlage beispielsweise gegeben, wenn die kleinsten Einzelwerte der Kerb-

schlagzähigkeit (ISO-V-Proben quer) 100J erreichen. Erzeugnis-formbezogene Anforde-

rungen sind in technischen Regeln enthalten. 

5.4.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

(1) Durch geeignete Prüfungen an Erzeugnisformen ist nachzuweisen, dass 

die über die Wanddicke spezifizierten Eigenschaften der Zähigkeit, Festig-

keit und des Gefüges vorliegen. 

 Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen ist in technischen Re-

gelwerken enthalten; sofern dort keine Vorgaben bestehen, sind diese ge-

sondert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen Prüfungen sind die me-
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chanisch-technologischen Eigenschaften an jeder Erzeugnisform (Stück-

prüfung) nachzuweisen. Dabei sind 

a) repräsentativ die verschiedenen Verformungsrichtungen an mehreren 

Probenahmestellen, 

b) alle während des Fertigungsprozesses stattfindenden Wärmebehand-

lungen zu erfassen. 

(2) Zum Nachweis der Güteeigenschaften von Bauteilschweißungen sind Ar-

beitsprüfungen durchzuführen. Die Durchführung von Arbeitsprüfungen darf 

mit Verfahrensprüfungen kombiniert werden.   

5.4.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen, Druck- und Leckratenprü-

fung 

(1) Die Schweißnähte sind mit ausreichender Fehlererkennbarkeit zerstörungs-

frei zu prüfen (z. B. Ultraschallprüfung, Durchstrahlungsprüfung, Oberflä-

chenprüfung). Die Auswahl der Prüftechniken und -richtungen ist so zu tref-

fen, dass alle sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehler quer und senkrecht 

zu den Schweißnähten gefunden werden. Dies erfordert, dass die Prüfun-

gen mit Prüfempfindlichkeiten durchgeführt werden, die eine Erkennung 

von Anzeigen mit Größenausdehnungen deutlich unterhalb der Größe von 

sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehlern erlauben. Die Oberflächenprü-

fung muss von beiden Bauteiloberflächen erfolgen. Rissartige Anzeigen an 

den Oberflächen dürfen nicht belassen werden. 

(2) Der Sicherheitsbehälter und seine Durchführungen sowie deren Kamme-

rungen sind vor der Inbetriebnahme zum Integritätsnachweis einer Druck-

prüfung zu unterziehen. Sicherheitsbehälter, bei welchen als Betriebsfall 

Unterdruck vorgesehen ist oder auftreten kann, sind entsprechend zu prü-

fen. 

Diese Druckprüfung ist zur Erkennung eventueller Abweichungen von spe-

zifizierten Vorgaben durch begleitende Spannungs- und Dehnungsmes-

sungen zu überwachen. Nach der Druckprüfung sind repräsentative zerstö-

rungsfreie Prüfungen durchzuführen. 
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(3) Die Dichtheit des Sicherheitsbehälters ist mit einer integralen Leckratenprü-

fung zu belegen. 

(4) Die erste Leckratenprüfung ist, ausgehend vom drucklosen Zustand des 

Sicherheitsbehälters, mit ansteigender Druckstufenfolge bei dem für die re-

gelmäßig wiederkehrende Leckratenprüfung vorgesehenen Überdruck und 

bei Auslegungsdruck vorzunehmen. 

Die regelmäßig wiederkehrende Leckratenprüfungen müssen bei solchen 

Drücken durchgeführt werden, bei denen die gemessenen Leckraten re-

produzierbar sind und bei denen ein ausreichender Rückschluss auf die 

Leckrate bei Auslegungsbedingungen möglich ist. 

(5) Grundsätzlich müssen zur ersten integralen Leckratenprüfung alle Durch-

führungen des Sicherheitsbehälters bis zum ersten inneren oder äußeren 

Festpunkt sowie ihre ersten inneren oder äußeren Absperreinrichtungen 

vorhanden sein. Die Durchführungen des Sicherheitsbehälters sind durch 

die vorgesehenen Absperreinrichtungen mit betriebsgerechtem Antrieb ab-

zuschließen. Bei der Prüfung dürfen Blindverschlüsse bei denjenigen Sys-

temen verwendet werden, die im späteren Betrieb nicht mit der Atmosphäre 

des Sicherheitsbehälters direkt in Verbindung stehen.  

5.5 Betrieb 

5.5.1 Grundsätze 

(1) Betriebsdaten, die für die Funktion des Sicherheitsbehälters von Bedeutung 

sind, müssen überwacht werden. Bei Volldrucksicherheitsbehältern betrifft 

dies die Unterdruckhaltung. Bei Sicherheitsbehältern mit Druckabbausys-

tem ist neben der Unterdruckhaltung in der Druckkammer auch die Wirk-

samkeit der Trennung zwischen Druckkammer und Kondensationskammer 

in die Überwachung einzubeziehen. Für Sicherheitsbehälter aus Spannbe-

ton sind geeignete Maßnahmen für eine Bewertung der Aufrechterhaltung 

der Vorspannung festzulegen. Sofern eine Inertisierung oder Teilinertisie-

rung betrieblich vorgesehen ist, ist die Wirksamkeit der Inertisierung eben-

falls zu überwachen. Messungen die eine Funktionsbeeinträchtigung des 
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Sicherheitsbehälters anzeigen, sind entweder redundant auszuführen oder 

es müssen sich Anzeigen aus diversitären Systemen ergeben. 

(2) Bei der Verwendung von Dichtungen und Dichtelementen aus Werkstoffen, 

die auf Grund der einwirkenden Umgebungsbedingungen, der Belastungen 

oder der Beanspruchungshäufigkeit ihre Wirksamkeit verlieren können sind 

maximale Nutzungszeiten festzulegen. Der Austausch von Dichtungen 

nach festgelegten Vorgaben ist zu überwachen. 

(3) Für Arbeitsvorgänge im Sicherheitsbehälter sind Sauberkeitsbedingungen 

festzulegen. Insbesondere ist der Eintrag korrosionsfördernder Produkte in 

Bereichen des Sicherheitsbehälters der für regelmäßige Prüfungen nicht 

zugänglich ist, zu vermeiden.  

5.5.2 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen, Leckraten- und Dicht-

heitsprüfungen 

(1) Um die geforderte Dichtheit des Sicherheitsbehälters während der vorge-

sehenen Betriebsdauer der Anlage sicherzustellen, sind regelmäßig wie-

derkehrende Prüfungen der integralen Leckrate durchzuführen.  

(2) Die erste wiederkehrende Leckratenprüfung für den Sicherheitsbehälter ist 

vor Aufnahme des ersten Leistungsbetriebes durchzuführen. Alle weiteren 

wiederkehrenden Prüfungen der integralen Leckrate sind am Ende einer 

Abschaltphase nach Abschluss aller Wartungs- und Reparaturarbeiten 

durchzuführen, die die Dichtheit des Sicherheitsbehälters verändern kön-

nen. 

(3) Die Dichtheit der an das Leckabsaugsystem angeschlossenen Komponen-

ten sowie des Systems selbst sind in einer gemeinsamen Messung zu Be-

ginn und am Ende einer Revisionsphase quantitativ zu bestimmen. 

(4) Für die beim Kühlmittelverluststörfall gegebenen Bedingungen ist die Zu-

verlässigkeit des Behälterabschlusses mit der dabei geforderten Dichtheit 

zu ermitteln. 
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(5) Die Funktionsfähigkeit, Dichtheit und Stellgeschwindigkeit von Armaturen 

zur Absperrung des Sicherheitsbehälters sind regelmäßig zu prüfen. 

(6) Die Kammerungen der Durchführungen des Sicherheitsbehälters und die 

Schleusen sind regelmäßig im Betrieb auf Dichtheit zu prüfen. 

(7) Montageöffnungen und Reservedurchführungen müssen nach Benutzung 

auf Dichtheit überprüft werden. 

(8) In SWR-Anlagen mit Druckabbausystem ist vor der Dichtheitsprüfung die 

zulässige Leckrate zwischen Druck- und Kondensationskammer festzule-

gen und durch Messung nachzuweisen. 

(9) Die Komponenten des Sicherheitseinschlusses sind regelmäßig z. B. hin-

sichtlich mechanischer und korrosiver Mängel zu inspizieren. Insbesondere 

die Übergänge zwischen der Stahlschale zum Beton und deren elastische 

Abdichtungen sind dabei zu erfassen.. 

6 Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Er-
eignissen der verschiedenen 

 Den in Modul 1 („Grundlegende Sicherheitsanforderungen“) definierten 

Sicherheitsebenen sind in Modul 3 („Liste der bei DWR und SWR zu be-

rücksichtigenden Ereignisse“) Ereignisse zugeordnet. Die Anforderungen in 

Modul 4 („Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden Um-

schließung sowie der drucktragenden Wandung der Äußeren Systeme und 

des Sicherheitseinschlusses“) beziehen sich auf diese den verschiedenen 

Sicherheitsebenen zugeordneten Ereignisse. Demgegenüber werden in 

den KTA-Regeln die zulässigen Spannungen und Verformungen nach Be-

anspruchungsstufen unterteilt, ohne dass ein Bezug zu Ereignissen oder 

Sicherheitsebenen hergestellt wird. Um die in Modul 4 aufgestellten über-

geordneten Anforderungen mit den detaillierten Anforderungen der KTA-

Regeln zu verknüpfen sind daher für die Ereignisse der verschiedenen Si-

cherheitsebenen unter Beachtung der Festlegungen in Modul 4 die jeweils 

zutreffenden Beanspruchungsstufen der KTA-Regeln festzulegen. Tabelle 

1 enthält eine prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu den 
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Ereignissen der verschiedenen Sicherheitsebenen. Die dabei herangezo-

genen Grundsätze sind im Anhang erläutert. 

 Entsprechend dieser Grundsätze ist anlagenspezifisch eine Zuordnung 

jeweils so zu erstellen, dass alle Systeme einschließlich der Systemüber-

gänge und Komponenten erfasst sind. Ausgangspunkt ist die nach Sicher-

heitsebenen gegliederte Zusammenstellung der Belastungszustände pro 

System. Daraus sind  pro Systemabschnitt die Einwirkungen und die zuge-

hörige ereignisbezogene sicherheitstechnische Aufgabenstellung an-

zugeben. Daraus sind komponentenbezogen Nachweisanforderungen fest-

zulegen in Bezug auf Funktion, Standsicherheit und Barrierenwirksamkeit. 
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Tabelle 1: Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Ereignissen der ver-
schiedenen Sicherheitsebenen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Anforderungen Modul 4, Abschnitt 2 sind zu erfüllen; die Beanspruchungsstufen sind in KTA 
3201.2 erläutert 
2) Anforderungen Modul 4, Abschnitt 3 sind zu erfüllen; die Beanspruchungsstufen sind in KTA 
3211.2 erläutert 
3) Anforderungen Modul 4, Abschnitt 5 sind zu erfüllen; die Beanspruchungsstufen sind in KTA 
3401.2 (Tab. 3.5-1) erläutert 
4) ausgenommen großes Leck innerhalb SB 
5) für großes Leck innerhalb SB; nicht zulässig wenn nachfolgend der Einsatz der Komponente 
für eine Sicherheitsfunktion erforderlich ist 
6) für Betriebstransienten mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems sind gemäß 
RSK-LL die nach ASME Code Section III, Division 1, NB-3224 Level C Service Limits (Stand 
1995) zulässigen Spannungen einzuhalten. 
7) nicht zulässig, wenn nachfolgend Einsatz der Komponente für die Wirksamkeit der Maßnah-
men auf SE 4b und 4c erforderlich ist 
8) Anforderungen, die eine  Funktion der Druckentlastung (primär und sekundär) ermöglichen 
sind gesondert festzulegen 
9) Festlegungen, die eine Funktion der gefilterten Druckentlastung (SHB) ermöglichen, sind ge-
sondert zu treffen 
10) einschl. Ermüdungsabsicherung für Prüffälle an Sicherheitssystemen 
11)  für Beanspruchung aus dem Ereignis nur dann, wenn sich keine Beeinträchtigung von Funk-
tionsanforderungen daraus ergeben 
12)  für Beanspruchungen aus dem Betrieb des Sicherheitssystems 
13) Bei der Zuordnung der Beanspruchungsstufen war die betroffene Population bisher kein ex-
plizites Bewertungskriterium, wurde hier jedoch im Ansatz berücksichtigt  

Beanspruchungsstufen  

DfU 1)    Äußere  
Systeme2)  

Sicherheits-
behälter3) 

Auslegungs-
stufe

Sicher- 
heitsebene 

0 0 0 

1  A, P A, P 1, 2 

2  B B10) - 

3 13)  C4) / D5) C11) / B12)/ D5) 1 / 2 / 3 13) 

a C6) / D7)  3 

b 8) 8) 3 4 

c   9) 
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Anhang 1 (zu Ziffer 5.2):  Vorgaben zur Ermittlung von Differenz-
 drücken 

Bei der Ermittlung der Differenzdrücke ist von folgenden Vorgaben auszugehen: 

(1) Ausgangspunkt für DWR ist der Nennbetriebszustand. 

Für SWR ist von den ungünstigsten Ereignissen der Sicherheitsebenen 2 

und 3 auszugehen. 

(2) Es sind Leckquerschnitte bis zu 2 F in den Hauptkühlmittelleitungen 

zugrunde zu legen 

(3) Beim Einsatz von Mehrfachpunktmodellen muss eine ausreichend feine 

Nodalisierung gewählt werden (mind. eine Zone pro betrachtetem Raum). 

(4) Für die Freisetzung der unter Ziffer 5.3 (1), (2), (3) definierten Energie- und 

Masseinhalte müssen die maximal möglichen Freisetzungsraten zu Beginn 

des Ausströmvorganges angesetzt werden. 

(5) Für jeden Raum muss die ungünstigste Bruchsituation erfasst werden. 

(6) Die Wärmeabgabe an die Strukturen ist konservativ zu ermitteln. Bei Ver-

wendung experimentell abgesicherter Wärmeübergangsbeziehungen sind 

die unteren Werte des vorhandenen Unsicherheitsbandes zu berücksichti-

gen.  

(7) Die beim Überströmvorgang zwischen den Räumen auftretenden Strö-

mungswiderstände sind in realistischer Weise zu erfassen, jedoch für den 

Bruchraum konservativ anzusetzen. Die getroffenen Annahmen sind durch 

Experimente abzusichern. 

(8) Die verwendeten Rechenmodelle sollen Wassertransport- und Wasserab-

scheidevorgänge explizit ermitteln. Werden Rechenmodelle verwendet, die 

nur eine Erfassung durch empirische Konstanten erlauben, so sind diese 

Konstanten konservativ für das Differenzdruckverhalten festzulegen. 
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(9) Annahmen, die nicht durch Experimente abgesichert sind, müssen konser-

vativ getroffen werden. 

(10) Der Sicherheitszuschlag auf die so berechneten maximal auftretenden Dif-

ferenzdrücke muss mindestens 15 % betragen. Der Differenzdruck darf 

nicht kleiner sein als 0,1 bar. 
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Anhang 2 (zu Ziffer 5.2): Vorgaben zur Ermittlung von Strahl- u.  
 Reaktionskräften bei Lecks an der DFU 

Bei der Ermittlung von Einwirkungen durch Strahl- und Reaktionskräfte sowie 

Bruchstücke ist bei der Berechnung von folgenden Vorgaben auszugehen: 

(1) Ausgangspunkt ist der Nennbetriebszustand. 

(2) Es ist ein Leck mit einem Querschnitt von 0,1 F  

(F = offene Querschnittfläche in der jeweiligen Leitung) und statischer Aus-

strömung für verschiedene Bruchlagen zu unterstellen. 

(3) Freistrahlausbreitung und Rückwirkung auf im Wege liegende Strukturen 

sind zu erfassen.  

(4) Es ist die jeweils ungünstigste Bruchlage zu wählen. 

(5) Zur Berechnung der Reaktionskräfte der Rohre sind entsprechende Re-

chenmodelle bzw. experimentell abgesicherte Beziehungen anzuwenden. 

(6) Für die Belastung der sicherheitstechnisch wesentlichen Einbauten durch 

Strahlkräfte und durch die von den Strahlkräften gelösten und beschleunig-

ten Strukturteile ist ein Sicherheitszuschlag von 15 % zugrunde zu legen. 

 

 

 

Anhang 3 (zu Ziffer 6): Abdeckung der Schnittstellen zu den 
 Modulen 1 und 3 sowie den KTA-Regeln 

(Dieses sind Erklärungen zu Ziffer 6 und Tabelle 1 – Text in separatem Dokument) 
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Anhang 3 zu Modul 4 (zu Ziffer 6):  

Abdeckung der Schnittstellen zu den Modulen 1 und 3  sowie den 
KTA-Regeln 

1 Einleitung 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten Grundsätze und Erläuterungen zur 

Ermittlung der jeweils zutreffenden Beanspruchungsstufe nach KTA für die Auslegung 

der Komponenten der druckführenden Umschließung und äußeren Systeme sowie den 

Sicherheitsbehälter in Bezug zum Absicherungskonzept gemäß Modul 4, zu den 

Ereignissen auf der jeweiligen Sicherheitsebene (Modul 3) und den grundlegenden 

sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß Modul 1.  

Modul 1 beschreibt die grundlegenden Anforderungen an die technischen 

Einrichtungen und spricht das geforderte Niveau der technischen Zuverlässigkeit in 

qualitativer Form an.  

Modul 3 nennt für DWR und SWR die anzunehmenden Ereignisse, die der 

Anlagenauslegung zugrunde zu legen sind bzw. deren Beherrschung im Rahmen von 

Sicherheitsanalysen zu zeigen sind. Diese Ereignisse werden nach Sicherheitsebenen 

gestaffelt. Für den bestimmungsgemäßen Betrieb spezifiziert der Antragsteller ein 

Lastkollektiv entsprechend dem Verwendungszweck der Anlage. 

In Modul 3 sind keine Festlegungen hinsichtlich der Komponenten- und 

Systemauslegung getroffen. Für die Komponenten und Systeme sind Auslegungsdaten 

so festzulegen, dass die Anforderungen von Modul 1 in Hinblick auf die Zuverlässigkeit 

erfüllt werden. Dies betrifft sowohl den abdeckenden Charakter des Auslegungsdrucks 

für Anlagenzustände des bestimmungsgemäßen Betriebes und für Ereignisse der 

Sicherheitsebene 2, als auch die Festlegung der Zuschläge gemäß Modul 6, Ziffer 6 

(2b). Modul 4 enthält Anforderungen an die Komponenten der druckführenden 

Umschließung und äußeren Systeme sowie den Sicherheitseinschluss. Das in den 

jeweiligen Kapiteln geforderte Absicherungskonzept zeigt auf, in welcher Weise die 

Beanspruchung der Komponenten qualitativ zu begrenzen sind. 
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Die KTA-Regeln 3201.2, 3211.2 und 3401.2 enthalten detaillierte Festlegungen 

bezüglich der zulässigen Beanspruchungen von Komponenten in Form von zulässigen 

Spannungen bzw. Verformungen sowie einzuhaltende Vorgaben bezüglich der 

Schadensmechanismen Bestrahlung, Korrosion und Ermüdung.  

Hinweis: Die KTA-Regeln sind vollständig anzuwenden. Bei Interpretations- 

möglichkeiten zwischen textlichen und formelmäßigen Anforderungen zu 

identischen technischen Inhalten sind die Grundsätze der Basissicherheit zu 

beachten. Das bestehende Regelwerk ist hier auf eindeutige Festlegungen hin 

zu überarbeiten. 

Die Festlegungen zu zulässigen Spannungen bzw. Verformungen sind nach 

Beanspruchungsstufen unterteilt. Die entsprechenden Definitionen sind in den KTA-

Regeln enthalten. Für die Auslegung gilt die Stufe 0. Für den bestimmungsgemäßen 

Betrieb gelten die Stufen A und B einschließlich der Stufe P für Prüffälle. Diese Stufen 

sind den Sicherheitsebenen 1 und 2 zuzuordnen. Für die Sicherheitsebene 3 sind die 

Stufen C und D vorgesehen, wobei eine Zuordnung der Stufen zu den 

Auslegungsstörfällen (Ereignisse der Sicherheitsebene 3) im bisherigen 

kerntechnischen Regelwerk nicht enthalten war sondern im Genehmigungsverfahren 

anlagenspezifisch geprüft wurde. Zur Vereinheitlichung eines Bewertungsmaßstabs 

dienen die nachfolgenden Erläuterungen und Festlegungen. 

2 Bezüge zu den Modulen 1, 3 und 4 sowie den KTA-Regeln 

2.1 Modul 1: Grundlegende Anforderungen 

− Folgende Abschnitte sind in Bezug zu nehmen: 

 

Abschnitt 2.1 (10), Abschnitt 2.1 (11), Abschnitt 2.1 (12). 

− Abschnitt 3.1 (1), Abschnitt 3.1 (4a) und (4b), Abschnitt 3.1 (6)?, Abschnitt 3.1 (7) 

− Abschnitt 5 (3), (4), (5) 

− Abschnitt 6 (2a), (2b), (2c) 

− Hinweis für Abschnitt 6 (2b) ist noch Modul 6 zu überprüfen. 
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− Abschnitt 6 (2d), (2e)  

− Abschnitt 6 (3) [(3b), (3c), (3d), (3e)]1 

− Abschnitt 7.1 (1), (2), (3) 

− Abschnitt 7.2 (1), (2), (3) 

2.2 Modul 3: Bei DWR und SWR zu berücksichtigende Ereignisse 

In Modul 3 sind alle anzunehmenden Ereignisse nach Sicherheitsebenen gestaffelt 

enthalten. Die dabei auftretenden Beanspruchungen werden jedoch nicht 

angesprochen. Weiterhin sind auch Vorsorgemaßnahmen benannt, bei deren Erfüllung 

ein Ereignis nicht weiter unterstellt wird.  

2.3 Modul 4: Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden 

Umschließung (DfU), der drucktragenden Äußeren Systeme sowie 

des Sicherheitsbehälters 

Ziffern 2.2 und 3.2 von Modul 4 enthalten Grundsätze des Absicherungskonzeptes. 

Weiterhin behandeln Modul 4 und die KTA-Regeln die Auslegung, Gestaltung und 

Werkstoffauswahl für die DfU und die drucktragenden Äußeren Systeme. Dies schließt 

auch die Anforderungen zur Sicherstellung der Basissicherheit der druckführenden 

Komponenten ein. Detaillierte Anforderungen sind in den KTA-Regeln der Reihe 3201 

und 3211 enthalten. Die KTA-Regeln unterteilen bei der Spannungsabsicherung für die 

festigkeitsmäßige Auslegung der Komponenten in die Dimensionierung unter den 

Beanspruchungen aus der Auslegungsstufe 0 einschließlich primärer Lasten in den 

Beanspruchungsgrenzen der zugehörigen Beanspruchungsstufe und in die Analyse 

des mechanischen Verhaltens bei den auftretenden Beanspruchungen, die aus den 

Ereignissen resultieren, wobei letztere noch in Beanspruchungsstufen unterteilt 

werden. Die Definitionen dieser Beanspruchungsstufen sind in den KTA-Regeln jeweils 

enthalten und können für das hier vorliegende Dokument ungeändert weiter verwendet 

werden. Die Definition der Beanspruchungsstufen enthält keine sicherheitstechnische 

Begründung für die diesen Stufen zugeordneten Werte der zulässigen 
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Spannungsausnutzung. Für die Zuordnung der Stufen zu den Ereignissen auf den 

verschiedenen Sicherheitsebenen werden daher ergänzende Hinweise und 

Kommentare nachfolgend gegeben. 

3 Grundsätze bei der Zuordnung von Beanspruchungsstufen 
zu den Sicherheitsebenen 

Im Folgenden werden die Grundsätze bei der Umsetzung der Anforderungen aus den 

Modulen 1, 3 und 4 hinsichtlich der Zuordnung von Beanspruchungsstufen für die 

Ereignisse der verschiedenen Sicherheitsebenen erläutert. 

Für die Sicherheitsebene 1 sind zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebes die 

Anforderungen aus dem Modul 4 zu erfüllen. Hinsichtlich des Absicherungskonzeptes 

(Ziffern 2.2 und 3.2) sind dabei die in KTA 3201.2 und 3211.2 genannten Stufen 0, A 

und P zuzuordnen, wobei für die Auslegung eine Stufe 0 vorgeschaltet ist, um vorab für 

die maximalen primären Membranspannungen bei den Auslegungsparametern einen 

deutlichen Abstand zu einem Werkstoffkennwert nachzuweisen, der jeweils 

werkstoffspezifisch das elastische Verhalten im technischen Sinne charakterisiert 

(Streckgrenze bzw. 1% Dehngrenze). 

Durch die Staffelung der zulässigen Spannungen für die Stufen 0, A und B sowie für 

die Stufe P wird das Ziel einer konservativen Begrenzung der Spannungen 

entsprechend den Anforderungen der Basissicherheit unter Beachtung der 

konstruktiven Vorgaben erreicht.  

Hinweis: Für eine Bewertung der Integrität der Komponenten sind auch die anderen 

Qualitätsmerkmale wie z. B. Zähigkeit des Werkstoffs und vorgegebene 

Fertigungsqualität mit heranzuziehen. Diese Gesichtspunkte sind bedeutsam 

beim Vergleich von Regelwerken, da nur die Gesamtheit aller Regelwerks-

vorgaben eine Bewertung des spezifizierten Sicherheitsniveaus ermöglicht. Bei 

der Bewertung einer Komponente sind darüber hinaus auch die 

Abweichungen bzw. Übererfüllungen von Vorgaben einzubeziehen.  

                                                                                                                                            

1 Der Inhalt der Ziffern in eckigen Klammern soll in Modul 4 übernommen werden. 
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Die Häufigkeit von wechselnden Lasten aus dem ungestörten bestimmungsgemäßen 

Betrieb (Sicherheitsebene 1) wie auch die Häufigkeit für Ereignisse auf der 

Sicherheitsebene 2 sind für die Auslegung der Komponenten gemäß Anforderungen 

aus Modul 4, Ziffern 2.2 und 3.2 eindeutig festzulegen, einschließlich des zeitlichen 

Verlaufs der Beanspruchungen. Für diese so festgelegten Häufigkeiten wird bei der 

Analyse des mechanischen  Verhaltens mittels der Ermüdungsanalyse nachgewiesen, 

dass bei Einhaltung der in den Regeln festgelegten Grenzen keine Werkstoffschädi-

gung der Komponenten derart eintreten kann, die die Integrität der Komponenten für 

höhere Beanspruchungen aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a 

beeinträchtigen würde. Die anzunehmenden Häufigkeiten richten sich nach dem 

vorgesehenen Betrieb der Anlage und sind vorab festzulegen. Im Rahmen der 

Betriebsüberwachung (Anforderung Modul 4, Ziffer 2.4.1 und 3.4.1 sowie KTA 3201.4 

und 3211.4) wird die Einhaltung der spezifizierten Lastfälle und deren Häufigkeiten 

überwacht. 

Für die Ereignisse auf der Sicherheitsebene 2 sind die zulässigen Spannungen 

(Werkstoffbeanspruchung) in der Betriebsstufe B so begrenzt, dass entsprechend dem 

Absicherungskonzept von Modul 4 nach wenigen Lastwechseln ein elastisches 

Komponenten- und Systemverhalten zu erwarten ist und mögliche plastische 

Verformungen so begrenzt bleiben, dass dieses Ziel erreicht wird. Die dafür in den 

Regelwerken (KTA, ASME, RCC) herangezogenen ingenieurmäßigen Konzepte 

(Klassifizierung der Spannungen nach ihrer Wirkung auf das Tragverhalten) haben sich 

in der Praxis bewährt. 

Hinweis: Das Nachweiskonzept für die Integrität von Komponenten ist hinsichtlich der 

Spannungsklassifizierung und der Festlegung von zulässigen Spannungen bei 

den wichtigen Regelwerken für druckführende Komponenten in westlichen 

Ländern (ASME Code, RCC-M Code, KTA)  sehr ähnlich. Merkbare Unter-

schiede gibt es in den Festlegungen hinsichtlich der Vorgaben für die Werk-

stoffeigenschaften, Verarbeitungsmerkmale und Prüfungen. Die vorstehenden 

Ausführungen sind nicht auf Korrosionsaspekte zu beziehen, diese sind unter 

Einbeziehung der Werkstoffe und Umgebungsbedingungen des Betriebs zu 

behandeln. 

Entsprechend den Beanspruchungsstufen für die drucktragende Wand der 

Komponenten sind auch Beanspruchungsstufen für die Unterstützungen festzulegen. 
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Der Grundsatz dabei ist, dass die zulässigen Grenzen für die Unterstützungen so 

festgelegt werden, dass ein globales elastisches Verhalten des Systems bzw. der 

Komponenten oder Komponentenbereiche bei den Ereignissen der Sicherheitsebene 1 

und 2 eingehalten wird. Darüber hinaus ist zusätzlich zu beachten, ob aufgrund der 

Funktionsanforderungen (z. B. Eingrenzung von Verschiebungswegen) entsprechende 

Einschränkungen gesondert festzulegen sind. Weiterhin sind die Beanspruchungs-

stufen für die Unterstützungen so festzulegen, dass die Randbedingungen für die 

Analyse des mechanischen Verhaltens der Rohrleitungssysteme eingehalten werden. 

Bei den gegebenen technischen Regeln, KTA 3205.1 und 3205.2 ist dies erfüllt, wenn 

für die Sicherheitsebene 1 die Beanspruchungsstufe H herangezogen wird und für die 

Sicherheitsebene 2 die Beanspruchungsstufe HZ. 

Für die Ereignisse auf der Sicherheitsebene 3 und 4a sind die zulässigen Spannungen 

bzw. Beanspruchungsgrenzen für drucktragende Komponenten so festgelegt, dass 

entsprechend dem Absicherungskonzept von Modul 4 ein Versagen durch plastische 

Instabilität oder infolge instabiler Rissausbreitung ausgeschlossen ist. Die 

Sicherheitsabstände sind dabei so zu wählen, dass plastische Verformungen begrenzt 

bleiben, siehe auch Modul 4, Ziffer 2.2. Die KTA-Regeln 3201.2 und 3211.2 ordnen die 

zulässige Beanspruchbarkeit der Komponenten  für seltene Ereignisse der Stufe C und 

für sehr seltene Ereignisse der Stufe D zu. Dies leitet sich aus den ursprünglichen 

Festlegungen des ASME Code, Section III ab. Diese Ereignisse sind heute der 

Sicherheitsebene 3 zuzuordnen.  Eine Sicherheitsebene 4 (auslegungsüberschreitende 

Ereignisse) war noch nicht Teil dieser Überlegung. Die Spannungsgrenzen bzw. 

zulässigen Beanspruchungen sind dabei so gewählt, dass bei einer Beanspruchung 

die der Grenze der Stufe C entspricht, eine Wiederverwendbarkeit der Komponente 

nach Beanspruchung prinzipiell nicht infrage gestellt ist. Zur Sicherstellung der 

weiteren Verwendbarkeit ist für einen nachfolgenden Betrieb eine Inspektion 

erforderlich, weil konzeptionell plastische Verformungen zugelassen werden und der 

daraus resultierende Verformungszustand bei der Analyse des mechanischen 

Verhaltens nur näherungsweise erfasst wird. Mit der Inspektion wird die Einhaltung der 

Randbedingungen der Analyse des mechanischen Verhaltens vor Ort und damit die 

Gültigkeit der Nachweise verifiziert.  Die Grenzen für die Stufe D waren so abgeleitet, 

dass die Integrität der Komponente bei dem Ereignis sichergestellt ist, aber von einer 

Wiederverwendbarkeit der Komponente für nachfolgenden Betrieb nicht ausgegangen 

wird. Ggf.  bereits vorhandene Befunde müssen zusätzlich mittels bruchmechanischer 
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Analysen bewertet werden, da die Grenzen der Beanspruchungsstufen sich auf 

befundfreie Komponenten  beziehen.   

Diese grundsätzlichen Überlegungen sind in den letzten 30 Jahren in den Regelwerken 

National wie International praktisch ungeändert geblieben, dahinter steht der Gedanke, 

dass eine gleich bleibenden Zuverlässigkeit erreicht werden soll (Eintrittshäufigkeit des 

Ereignisses – Beanspruchbarkeit der Komponente).  

Neben der Frage der Eintrittshäufigkeit eines Ereignisses ist im Hinblick auf eine gleich 

bleibende Zuverlässigkeit aber auch von Bedeutung, wie viele Komponenten von 

diesem Ereignis betroffen sind. Daher ist es sinnvoll, dass bei Ereignissen, die auf eine 

Vielzahl von Komponenten gleichzeitig wirken, die Beanspruchungsgrenze restriktiver 

angesetzt ist als im Fall einer eng begrenzten lokalen Einwirkung. Ebenso ist es 

sinnvoll bei Einwirkungen zwischen statisch wirkenden Lasten, z. B. Innendruck, und 

kurzzeitigen lokalen dynamischen Lastüberhöhungen, z. B. Erdbeben, zu differen-

zieren. Bei statisch wirkenden Lasten, die auf große Komponentenbereiche gleichzeitig 

wirken, erscheint ebenfalls die Verwendung einer restriktiveren Spannungsgrenze 

angemessen. Weiterhin ist zu beachten, dass in den Stufen C und D in allen 

genannten Regelwerken nur die Lastanteile abgesichert werden, die im ingenieur-

mäßigen Konzept so genannte Primärspannungen verursachen. In besonderen 

Einzelfällen können aber auch die so genannten Sekundärspannungen das 

Tragvermögen der Komponente beeinflussen bzw. kann es schwierig sein, primär- und 

sekundär wirkende Teile der Spannung eindeutig gegeneinander abzugrenzen. Hierzu 

sind dann gesonderte Nachweise erforderlich (elasto-plastische Analyse). 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die Zuordnung einer zulässigen 

Werkstoffbeanspruchung in Form von zulässiger Spannung bzw. Verformung sich nicht 

allein an der Eintrittshäufigkeit des Ereignisses festmachen sollte sondern auch die Art 

der Belastung (statische und dynamische Lastanteile), die geometrische Ausdehnung 

des betroffenen tragenden Querschnittes (Gesamtquerschnitt oder nur Teilbereiche) 

sowie die Anzahl der vom Ereignis betroffenen Komponenten einbezogen werden 

sollten. 

Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 ist weiterhin zu unterscheiden zwischen den 

Auswirkungen des Ereignisses auf das oder die betroffenen Systeme und die 

Einwirkungen aus dem Ereignis auf Systeme, die zur Beherrschung des Ereignisses 
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nachfolgend benötigt werden. Hinsichtlich der unterschiedlichen sicherheitstechnischen 

Aufgabenstellung können sich Forderungen ergeben zur: 

− Funktionsfähigkeit, 

− Standsicherheit, 

−  Wirksamkeit der druckführenden Wand als Barriere. 

Bei der Funktionsfähigkeit ist zu unterscheiden ob diese während oder nach dem 

Ereignis oder während und nach dem Ereignis gegeben sein muss. Weiterhin ist zu 

differenzieren nach aktiver Funktionsfähigkeit (Einhaltung der für die Komponente oder 

das System spezifizierten Randbedingungen hinsichtlich Spiele, Beweglichkeiten, etc.) 

und passiver Funktionsfähigkeit (Einhaltung der Randbedingungen hinsichtlich 

Integrität, Strömungsführung etc.) siehe auch KTA 2201.4. Als Hilfsgröße für die 

Sicherstellung einer aktiven Funktionsfähigkeit werden für die Komponenten und 

Systeme für die Beanspruchung aus einem Ereignis der Sicherheitsebene 3 häufig 

vereinfachend auch die Spannungsgrenzen der Stufe B herangezogen, da mit dieser 

auch die Funktionsfähigkeit im Betrieb abgesichert wird.  

Entsprechend sind den Systemen, die zur Beherrschung eines Ereignisses der 

Sicherheitsebene 3 herangezogen werden, die Bedingungen beim Betrieb des 

Systems der Stufe B zuzuordnen. Damit ist sichergestellt, dass auch ein langfristiger 

störungsfreier Betrieb des Sicherheitssystems aus dem Gesichtspunkt der Integrität 

und Funktion gegeben ist. 

Für die dem Ereignis direkt zuzuordnenden Lasten sollte zur Begrenzung  der 

Beanspruchungen hinsichtlich der Standsicherheit und der Wirksamkeit der 

druckführenden Wand als Barriere im Sinne eines ausgewogenen Sicherheits-

konzeptes, die Stufe C herangezogen werden. Die nachfolgenden langfristigen Lasten 

aus dem Betrieb des Sicherheitssystems müssen jedoch in den Grenzen der Stufen B 

verbleiben. Dieser Zuordnung liegt zugrunde, dass die drucktragenden Teile des 

Systems insgesamt eine höhere Zuverlässigkeit aufweisen sollen als diejenige, die sich 

für die aktiven Teile wie Pumpen und Armaturen ergibt. Anforderungen zum 

Funktionserhalt bleiben davon unberührt. 

Der Sicherheitsbehälter ist als Barriere zur Beherrschung von Ereignissen der 

Sicherheitsebene 3 auszulegen. Die dabei zu beachtenden Grundsätze sind in Modul 
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4, Ziffer 5.3 festgelegt. Diese sind für Sicherheitsbehälter aus Stahl in der KTA-Regel 

3401.2 weiter detailliert. Auf die Montagelastfälle wird hier nicht eingegangen. Für die 

Prüffälle, die der Sicherheitsebene 1 zuzuordnen sind, ist die zutreffende 

Beanspruchungsstufe die Stufe 2. 

Tabelle 1 unter Ziffer 6 enthält Festlegungen zur Umsetzung der vorstehenden 

Ausführungen. Sie stellt eine prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu den 

in Modul 3 („Liste der bei DWR und SWR zu berücksichtigenden Ereignisse“) 

definierten Ereignissen und den Sicherheitsebenen gemäß Modul 1 („Grundlegende 

Sicherheitsanforderungen“) dar. Diese Zuordnung berücksichtigt die Absicherungs-

konzepte von Modul 4 („Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden 

Umschließung sowie der drucktragenden Wandung der Äußeren Systeme und des 

Sicherheitseinschlusses“). Dieser Vorschlag umfasst nicht alle Aspekte, die sich 

insbesondere aus der Abgrenzung der Systeme sowie den jeweiligen Anforderungen 

bezüglich Funktion und Integrität ergeben können. In der Genehmigungspraxis sind 

diese Sachverhalte in den System- und Komponentenspezifikationen festgelegt und 

werden gutachterlich geprüft. 

 

Herangezogene Quellen: 

− KTA Statusbericht zum Konzept: Klassifizierung von Ereignisabläufen für die 

Auslegung von Kernkraftwerken, Juni 1985, KTA-GS-47 

− KTA 3201.1: Komponenten des Primärkreises von Leichtwasserreaktoren;  

Teil 2: Auslegung, Konstruktion und Berechnung, Fassung Juni 1996,  

Tabelle 4-1: Beispiel für die Überlagerung von Belastungen der Komponenten und 

Einstufung in Beanspruchungsstufen 

− KTA 3211.2: Druck- und aktivitätsführende Komponenten von Systemen außerhalb 

des Primärkreises; Teil 2: Auslegung, Konstruktion und Berechnung, Juni 1992  

Tabelle 4-1: Beispiel für die Überlagerung von Belastungen der Komponenten und 

Einstufung in Beanspruchungsstufen 

− KTA 3401.2: Reaktorsicherheitsbehälter aus Stahl  

Teil 2: Auslegung,  Konstruktion und Berechnung, Fassung Juni 1985,  

Tabelle 3.5-1:Zuordnung von Lastfällen, Belastungen und Beanspruchungsstufen 
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und durchzuführenden Spannungs- und Stabilitätsnachweisen für den 

Sicherheitsbehälter eines Druckwasserreaktors 

− Standard Review Plan, Section 3.9.3:  

ASME Code class 1, 2, and 3 components, component supports, and core support 

structures,  

+ Appendix A: Stress limits for ASME class 1,2, and 3 components, component 

supports of safety related systems 110 and class CS111 core support structures 

under specified service loading combinations, 

Draft Rev. 2 - April 1996 
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Gliederung des Fließtextes der Kommentarbearbeitung des Moduls 4 
(Indikativ) 

1 Begriffe 

2 Druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels 

2.1 Geltungsbereich 

2.2 Absicherungskonzept (Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl) 

2.2.1 Grundsätze 

2.2.2 Konzept der Basissicherheit 

2.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

2.2.4 Sprödbruchsicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter 

2.2.5 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl 

2.3 Herstellung 

2.3.1 Grundsätze 

2.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

2.3.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen 

2.4 Betrieb 

2.4.1 Grundsätze 

2.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druckprüfung 

2.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

3 Drucktragende Wandung von Komponenten der Äußeren Systeme 

3.1 Geltungsbereich 

3.2 Absicherungskonzeptes (Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl) 

3.2.1 Grundsätze 

3.2.2 Konzept der Basissicherheit 

3.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

3.2.4 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl 

3.3 Herstellung 

3.3.1 Grundsätze 

3.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 
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II 

3.3.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen 

3.4 Betrieb 

3.4.1 Grundsätze 

3.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druckprüfung 

3.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

4 Vorgaben für einen einheitlichen Umgang mit Befunden 

5 Sicherheitseinschluss 

5.1 Geltungsbereich 

5.2 Allgemeine Anforderungen und bauliche Gestaltung 

5.3 Grundsätze der Auslegung des Sicherheitsbehälters 

5.4 Werkstoffauswahl und Herstellung 

5.4.1 Grundsätze 

5.4.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

5.4.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen, Druck- und Leckratenprüfung 

5.5 Betrieb 

5.5.1 Grundsätze 

5.5.2 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen, Leckraten- und 

Dichtheitsprüfungen 

6 Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Ereignissen der 
verschiedenen 

Anhang 1 (zu Ziffer 5.2): Vorgaben zur Ermittlung von Differenzdrücken 

Anhang 2 (zu Ziffer 5.2): Vorgaben zur Ermittlung von Strahl- u.  

 Reaktionskräften bei Lecks an der DFU 

Anhang 3 (zu Ziffer 6): Abdeckung der Schnittstellen zu den Modulen  

 1 und 3 sowie den KTA-Regel 
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1 Begriffe 

 Nachweisziel: 

 Einhaltung eines Grenzwertes bzw. Akzeptanz- oder Auslegungskriteriums, 

bei dem ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Versagen oder einem 

zu vermeidenden Zustand gegeben ist. 

 Normgerechte Fertigung: 

Die Fertigung unter Einhaltung der Vorgaben der in Bezug zu nehmenden 

KTA-Regeln. 

 Sicherheitsabstand: 

Faktor auf eine Art der Beanspruchung oder eine andere für die Schädi-

gung der Komponente maßgebliche Größe (z.B. Rissgröße, Temperatur), 

der beim Nachweis der Sicherheit gegen die physikalische Schädigung ei-

ner Komponente einzuhalten ist. 

 Versagensarten: 

Die Art des physikalischen Versagens einer Komponente, z.B. Versagen 

durch den elastisch-plastischen Kollaps des Querschnitts. 

 Versagensmechanismus:  

Die modellhafte Beschreibung einer physikalisch möglichen Schadensent-

wicklung, durch die eine Komponente ihre Integrität oder Standsicherheit 

verlieren kann. 

2 Druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels 

2.1 Geltungsbereich 

(1) Die folgenden Anforderungen werden auf die drucktragende Wandung von 

Komponenten des Primärkreises von Leichtwasserreaktoren aus metalli-

schen Werkstoffen, die bis zu Auslegungstemperaturen von 673 K (400 °C) 

betrieben werden, angewendet. 
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(2) Zum Primärkreis (Druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels, 

DFU) gehören beim Druckwasserreaktor die folgenden Komponenten ohne 

deren Einbauten: 

a) Reaktordruckbehälter 

b) Primärseite der Dampferzeuger (DE), einschließlich DE Heizrohre 

c) Druckhalter 

d) Hauptkühlmittelpumpen 

e) verbindende Rohrleitungen zwischen den vorgenannten Komponenten 

und die darin enthaltenen Armaturengehäuse aller Art 

f) von den vorgenannten Komponenten und den sie verbindenden Rohr-

leitungen abgehende Rohrleitungen einschließlich der darin enthalte-

nen Armaturengehäuse bis einschließlich der ersten Absperrarmatur 

g) drucktragende Wandungen der Steuerelementantriebe und der Kernin-

strumentierung 

h) integrale Bereiche von Komponentenstützkonstruktionen und An-

schweißteile. 

(3) Der Sekundärmantel der Dampferzeuger einschließlich der Speisewasser-

eintritts- und Frischdampfaustrittsstutzen bis zu den Rohrleitungsan-

schlussnähten, jedoch ohne die kleineren Stutzen und Nippel, wird hinsicht-

lich der Werkstoffwahl, der Auslegungsgrundsätze, der Qualitätssicherung, 

der Fertigungskontrolle und der wiederkehrenden Prüfungen ebenso wie 

die Druckführende Umschließung behandelt. 

(4) Zur Druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmittels gehören beim 

Siedewasserreaktor die folgenden Komponenten ohne deren Einbauten: 

a) Reaktordruckbehälter 

b) die zum gleichen Druckraum wie der Reaktordruckbehälter gehören-

den Rohrleitungen einschließlich der in ihnen enthaltenen Armaturen-

gehäuse bis einschließlich der ersten Absperrarmatur sowie die zum 

gleichen Druckraum wie der Reaktordruckbehälter gehörenden Rohrlei-

tungen, die den Sicherheitsbehälter durchdringen, bis einschließlich der 



E N T W U R F  Modul 4: Fließtext INDIKATIV (Rev. A) 

3 

ersten außerhalb des Sicherheitsbehälters angeordneten Absperrarma-

tur, 

c) drucktragende Wandungen der Steuerelementantriebe, der Kernin-

strumentierung und der Zwangsumwälzpumpen, 

d) integrale Bereiche von Komponentenstützkonstruktionen und An-

schweißteile. 

(5) Teile von Absperrarmaturen, die für die Abschließung des Druckraumes 

erforderlich sind, werden als Teil der Druckführenden Umschließung  be-

trachtet. 

(6) Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und Komponenten, deren 

Versagen aufgrund des damit verbundenen geringen Kühlmittelverlustes 

nicht zum Anfordern von Sicherheitssystemen führt, gelten die nachfolgen-

den Anforderungen nicht. Für diese Rohrleitungen und Komponenten wer-

den  Anforderungen gesondert festgelegt, siehe 2.2 (14). 

2.2 Absicherungskonzept (Auslegung, Gestaltung und Werkstoffauswahl) 

2.2.1 Grundsätze 

(1) Zur Sicherstellung der Integrität der Komponenten wird ein Absicherungs-

konzept aufgestellt, welches die in diesem Abschnitt aufgestellten Grund-

sätze berücksichtigt. 

(2) Die Integritätsnachweise als Bestandteil des Absicherungskonzeptes wer-

den so geführt, dass für alle Lasten (Belastungen, Einwirkungen) über die 

gesamte vorgesehene Betriebsdauer die erforderlichen Sicherheitsabstän-

de ausgewiesen werden. Mögliche Schädigungsmechanismen, die wäh-

rend des Betriebs auftreten können, werden vorab mit einbezogen. We-

sentliche Schädigungsmechanismen sind Ermüdung, Relaxation, Ver-

schleiß, verschiedene Arten der Korrosion, Veränderung der Werkstoffei-

genschaften durch Bestrahlung sowie Synergismen. 
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(3) Mit dem Integritätsnachweis wird die Sicherheit durch die Einhaltung von 

Abständen zu den möglichen Versagensarten nachgewiesen. Die von den 

mechanischen und thermischen Lasten in den Komponenten hervorgerufe-

nen Beanspruchungen werden so begrenzt, dass für die Sicherheitsebenen 

gemäß den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende 

Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) ein ausreichender Sicherheitsabstand 

gegenüber dem Auftreten anzunehmender Versagensarten sichergestellt 

ist. Die erforderlichen Sicherheitsabstände zu dem Auftreten der verschie-

denen Versagensarten werden so festgelegt, dass Unsicherheiten im 

Kenntnisstand berücksichtigt werden. Für die Komponenten wird Vorsorge 

gegen folgende Versagensarten getroffen: 

a) plastische Instabilität,  

b) unzulässige globale Verformung,  

c) unzulässige fortschreitende Deformation, 

d) unzulässige Ermüdung, 

e) Bruch infolge instabiler Rissausbreitung. 

(4) Die dabei erforderlichen Sicherheitsabstände für die sich aus den Lasten 

ergebenden  Beanspruchungen werden für die verschiedenen Sicherheits-

ebenen wie folgt festgelegt: 

a) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheitsebenen 1 und 2 stellen si-

cher, dass die Beanspruchungen das Gleichgewicht zu den Lasten so 

herstellen, dass dabei keine globalen plastischen Verformungen, kein 

Bruch, kein Versagen durch fortschreitende Deformation und kein Ver-

sagen durch Ermüdung auftritt. Die Sicherheitsabstände werden dabei 

so gewählt, dass bei quasistatischen Belastungen die tragenden Quer-

schnitte bis auf lokal begrenzte Bereiche im Bereich elastischen Werk-

stoffverhaltens bleiben. Bei zeitlich veränderlichen Belastungen aus 

Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 (spezifiziertes Last-

kollektiv) sind die Sicherheitsabstände so festgelegt, dass ein Versa-

gen infolge Ermüdung nicht zu unterstellen ist. 

b) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheitsebenen 3 und 4a stellen 

sicher, dass ein Versagen durch plastische Instabilität oder infolge in-
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stabiler Rissausbreitung ausgeschlossen ist. Die Sicherheitsabstände 

sind dabei so gewählt, dass plastische Verformungen begrenzt bleiben. 

Bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a werden die plasti-

schen Verformungen auf Bereiche geometrischer Diskontinuitäten be-

schränkt. Für geometrisch einfache Bauteile (z. B. Rohrleitungen) sind 

bei dynamischen Belastungen plastische Verformungen des gesamten 

Querschnitts zulässig; die Dehnungen verbleiben unter Beachtung des 

Einflusses der Mehrachsigkeit, die zu einer Einschränkung der Ver-

formbarkeit führen kann, und anderer Effekte, die die auftretenden 

Dehnungen erhöhen können, jedoch deutlich unter der Gleichmaßdeh-

nung des Werkstoffs. 

Nach Auftreten von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a wer-

den Bereiche mit rechnerisch ausgewiesenen plastischen Verformun-

gen durch eine qualifizierte Inspektion überprüft. Für die Inspektion 

werden nachvollziehbare Bewertungsmerkmale festgelegt. 

(5) Für Ereignisse der Sicherheitsebene 3 (z. B. Bemessungserdbeben) und 

4a, zu deren Beherrschung die Funktion von Teilen der DFU erforderlich 

ist, werden für die hierbei in Anspruch genommenen Komponenten die Be-

anspruchungsgrenzen so festgelegt, dass die Funktionsfähigkeit dieser 

Komponenten sichergestellt bleibt. 

(6) Die den Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 zuzuordnenden 

Lastfälle und deren Kombinationen werden spezifiziert und entsprechend 

ihrer Charakteristik und Häufigkeit vollständig beschrieben. Für die Sicher-

heitsebenen 3 und 4a werden Ereignisse gemäß den „Sicherheitsanforde-

rungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu be-

rücksichtigende Ereignisse“ (Modul 3) postuliert, aus denen Lastfälle abzu-

leiten sind. Bei den Lastfallkombinationen werden Lastanteile, die zeitgleich 

wirken können, überlagert. Die sich aus diesen Lastfällen ergebenden Be-

lastungen werden komponentenbezogen unter Berücksichtigung der Sys-

temtechnik auch angrenzender Systeme beschrieben. Einwirkungen von 

Einbauteilen werden beim Integritätsnachweis berücksichtigt (z. B. im Hin-

blick auf Eigengewicht, Standsicherheit), soweit sie die Integrität der druck-

tragenden Wandungen beeinflussen können. 
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(7) Der Integritätsnachweis wird experimentell oder mit den Mitteln der techni-

schen Mechanik oder in Kombination dieser Methoden geführt. Es wird ein 

Nachweisziel spezifiziert und dessen Einhaltung mit validierten Methoden 

aufgezeigt. Die Übertragbarkeit der Nachweisführung auf die Randbedin-

gungen der nachzuweisenden Komponente bzw. des nachzuweisenden 

Systems wird gezeigt. Die Einhaltung des o. g. Sicherheitsabstandes zwi-

schen Nachweisziel und dem Versagen bzw. dem Einsetzen eines zu ver-

meidenden Zustandes wird  ausgewiesen. 

(8) Werden zur Beherrschung von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 

4a an die DFU angrenzende Systeme in Betrieb genommen, so werden die 

in diesen Systemen auftretenden Beanspruchungen so begrenzt, dass die 

erforderliche Zuverlässigkeit der Systeme für die spezifizierte Betriebszeit 

und Einsatzhäufigkeit sichergestellt ist. 

(9) Für alle Teile der Druckführenden Umschließung werden ausreichende 

Inspektions- und wiederkehrende Prüfmöglichkeiten vorgesehen. In Berei-

chen erhöhten Strahlenpegels werden an den zu inspizierenden Teilen Iso-

lierungen so ausgeführt, dass sie erforderlichenfalls schnell abgenommen 

und wieder montiert werden können. Zur besseren Reproduzierbarkeit der 

Prüfparameter und –randbedingungen und zur besseren Vergleichbarkeit 

der Prüfergebnisse sowie zur Begrenzung der Strahlenexposition des Per-

sonals wird eine Mechanisierung der Ultraschallprüfung und Wirbelstrom-

prüfung ermöglicht. 

2.2.2 Konzept der Basissicherheit 

(1) Zur Sicherstellung einer Basissicherheit der Druckführenden Umschlie-

ßung, welche ein katastrophales, aufgrund herstellungsbedingter Mängel 

eintretendes Versagen eines Anlagenteils ausschließt, werden die nachfol-

genden Anforderungen unter Berücksichtigung des Betriebsmediums ein-

gehalten:  

− hochwertige Werkstoffe, insbesondere hinsichtlich Zähigkeit und Korro-

sionsbeständigkeit 

− konservative Begrenzung der Spannungen 
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− Vermeidung von Spannungsspitzen durch optimierte Konstruktion 

− Gewährleistung der Anwendung optimierter Herstellungs- und Prüf-

technologien 

 Dazu gehören Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender Fehlerzustände. 

(2) Weiterhin werden alle Komponenten konstruktiv so gestaltet, dass die An-

forderungen an eine beanspruchungsgünstige, werkstoff-, fertigungs- und 

funktionsgerechte sowie wartungsfreundliche Ausführung erfüllt sind und 

die zerstörungsfreien Prüfungen bei der Herstellung und am Aufstellungsort 

sowie die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen im erforderlichen 

Umfang durchführbar sind. Dies gilt insbesondere für  Schweißnähte und 

den Trägerwerkstoff plattierter Werkstoffbereiche. 

(3) Durch entsprechende Werkstoffauswahl und sachgerechte Formgebung, 

Schweißung  und Wärmebehandlung wird an allen Stellen der Druckfüh-

renden Umschließung sichergestellt, dass bei Betriebszuständen des Be-

stimmungsgemäßen Betriebes sowie bei Störfällen ein ausreichend fester 

und zäher Werkstoffzustand, mit dem die Belastungen sicher abgetragen 

werden können, während der vorgesehenen Betriebsdauer der Anlage er-

halten bleibt.  

 Zum Nachweis einer ausreichenden Festigkeit und Zähigkeit wird für alle 

Werkstoffe die normgerechte Fertigung durch Zeugnisse belegt. Weiterhin 

wird für ferritische Werkstoffe sichergestellt, dass die Belastungen aus sta-

tionären Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 im Bereich der 

Hochlage der Kerbschlagzähigkeit wirken. 

Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe ist ein ausreichend hohes Niveau der Zähigkeit in der Hoch-

lage beispielsweise gegeben, wenn die kleinsten Einzelwerte der  Kerbschlagzähigkeit (ISO-

V-Proben quer) 100J erreichen. Erzeugnisformbezogene Anforderungen sind in technischen 

Regeln enthalten. 

2.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

 Wird für Rohrleitungssysteme im Rahmen des Anlagensicherheitskonzep-

tes Bruchausschluss in Anspruch genommen, so ist zusätzlich zu den An-
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forderungen nach Ziffer 2.2.1  und 2.2.2  eine Analyse durchzuführen, die 

alle möglichen Einwirkungen aus Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 bis 

4a unter Berücksichtigung des Antwortverhaltens des Systems einschließt. 

Mit daraus ermittelten abdeckenden Lastannahmen wird ein Nachweis ge-

führt, der aufzeigt, dass 

− postulierte Fehler in der drucktragenden Wand bei den auf der Sicher-

heitsebene 1 und 2 zu unterstellenden Betriebszuständen und Ereig-

nissen kein in Bezug auf das Nachweisziel signifikantes Wachstum 

zeigen. Die Fehler sind an derjenigen Oberfläche zu postulieren, an der 

sich das größere Wachstumspotenzial ergibt. Die Fehlerabmessungen 

sind dabei so zu wählen, dass  sie mit zerstörungsfreien Prüfverfahren 

sicher erkannt werden können. 

− darüber hinaus ein postulierter Durchriss der drucktragenden Wand bei 

Belastungen aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a stabil 

bleibt, d.h. ein Leck-vor-Bruch-Verhalten zeigt. Die Größe der postulier-

ten Risse ist so zu wählen, dass eine Erkennung der durch diese Risse 

verursachten Lecks sichergestellt ist.  Die Leckerkennung ist mit einer 

hohen Zuverlässigkeit auszuführen und durch den Einsatz diversitärer 

Messmethoden sicherzustellen. Weiterhin ist nachzuweisen, dass unter 

Berücksichtigung der aus dem Leckfall resultierenden Belastungen bis 

zur Außerbetriebnahme des betroffenen Systems ein ausreichender 

Abstand zu kritischen Rissgrößen erhalten bleibt. 

2.2.4 Sprödbruchsicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter 

(1) Für den Reaktordruckbehälter, dessen Integrität für die Unterstützung aller 

grundlegenden Sicherheitsfunktionen gemäß den „Sicherheitsanforderun-

gen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Mo-

dul 1) erforderlich ist, werden für den Nachweis des Ausschlusses von Brü-

chen (Ausschluss von Rissinitiierung) alle über die vorgesehene Betriebs-

dauer zu erwartenden Veränderungen der Werkstoffeigenschaften konser-

vativ berücksichtigt. 

(2) Für die der Neutronenstrahlung ausgesetzten Bereiche der Druckbehälter-

wand werden durch konstruktive Vorgaben die Fluenzen zu begrenzt sowie 
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im Grundwerkstoff und im Schweißgut Anforderungen an die chemische 

Zusammensetzung eingehalten, so dass die Veränderung der Festigkeits- 

und Zähigkeitseigenschaften infolge der Bestrahlung innerhalb zulässiger 

Grenzen bleibt.  

(3) Zur Charakterisierung der durch Bestrahlung veränderten Werkstoffeigen-

schaften wird in Abhängigkeit von der akkumulierten Neutronenfluenz ein 

abgestuftes Überwachungsprogramm mit voreilend bestrahlten Einhänge-

proben (Grundwerkstoffe, Schweißverbindungen) durchgeführt.  

(4) Für postulierte und ggf. für im Volumen festgestellte herstellungsbedingte 

Fehlergrößen wird für alle Beanspruchungen aus den relevanten Belastun-

gen nachgewiesen, dass bei Verwendung qualifizierter bruchmechanischer 

Nachweismethoden  

− bei Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 keine Rissinitiie-

rung und 

− bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a keine Rissinitiierung in 

Wanddickenrichtung  

 stattfindet.  

 Darüber hinaus wird rechnerisch nachgewiesen, dass aus Wechselbelas-

tungen auf die betrachteten Fehlergrößen kein in Bezug auf das Nachweis-

ziel signifikantes Risswachstum auftritt. 

Die Größe der zu postulierenden Fehler wird dabei so festgelegt, dass die-

se mit spezifizierten Prüfverfahren sicher auffindbar sind. Die postulierten 

Fehler werden an derjenigen Oberfläche angenommen, an der sich das 

größere Risswachstumspotenzial ergibt. 

2.2.5 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und Werkstoffaus-

wahl 

(1) Die Komponenten der Druckführenden Umschließung werden so angeord-

net und verankert, dass bei an ihnen auftretenden Ereignissen der Sicher-

heitsebene 3 und 4a keine Folgeschäden an anderen sicherheitstechnisch 
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wichtigen Anlagenteilen verursacht werden können, die die Erfüllung der 

Sicherheitsfunktion dieser Anlagenteile gefährden. Dabei werden hinsicht-

lich der Untersuchungen von Folgeschäden Annahmen getroffen, die alle 

möglichen Versagensarten abdecken. 

(2) Die eingesetzten Werkstoffe besitzen in Verbindung mit der gewählten 

Konstruktion und den zum Einsatz kommenden Verarbeitungstechniken für 

die Betriebsbedingungen eine ausreichende Korrosionsbeständigkeit. Die 

hierfür erforderlichen Wasserqualitäten im bestimmungsgemäßen Betrieb 

(Sicherheitsebenen 1 und 2) werden spezifiziert. Die Wasserqualität wird  

überwacht, so dass Abweichungen von den spezifizierten Kenngrößen 

rechtzeitig erkannt werden können und nachteilige Auswirkungen auf die 

Komponenten vermieden werden. 

(3) Die Auswahl der Werkstoffe erfolgt unter Beachtung der anderen in Ziffer 

2.2 gestellten Anforderungen an die Werkstoffe so, dass eine Aktivierung 

der Werkstoffe und ihrer Korrosionsprodukte möglichst gering bleibt. 

(4) Bauteile mit Dicht- und/oder Gleitfunktion weisen unter den vorliegenden 

Bedingungen des Bestimmungsgemäßen Betriebes eine hinreichend hohe 

Korrosions- und Abriebfestigkeit auf, so dass nicht vermeidbare Korrosions- 

und Abriebprodukte aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung radiolo-

gisch nicht relevant sind. 

(5) Zur Vermeidung der Überschreitung des auf der jeweiligen Sicherheitsebe-

ne zulässigen Druckes werden zuverlässige Einrichtungen vorgesehen. Die 

dafür erforderlichen Druckbegrenzungseinrichtungen können auf allen Si-

cherheitsebenen die zu betrachtenden Medien sicher abführen. 

(6) Dichtverbindungen werden so ausgeführt, dass die erforderliche Dichtheit 

zuverlässig erreicht wird und überwacht werden kann.  

(7) Bei abgehenden Rohrleitungen wird die Absperrarmatur möglichst nahe der 

Abzweigstelle angeordnet. 

(8) Einbauteile von Absperrorganen werden so ausgeführt, dass sie das zur 

Sicherstellung der Dichtfunktion erforderliche Tragvermögen aufweisen. 
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(9) Durch geeignete Verlegung von Rohrleitungen und durch die Anordnung 

der Armaturen wird sichergestellt, dass Ansammlungen von Kondensat 

durch Entwässerung vermieden werden. 

(10) Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und Komponenten kleiner 

Nennweite, deren Versagen aufgrund des damit verbundenen geringen 

Kühlmittelverlustes nicht zum Anfordern von Sicherheitssystemen führt, 

werden die Anforderungen so festgelegt, dass ein störungsfreier Betrieb zu 

erwarten ist. Eventuelle Schäden im Betrieb werden so begrenzt, dass die 

in den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Sie-

dewasserreaktoren zu berücksichtigende Ereignisse“ (Modul 3) genannten 

Randbedingungen für die Ereignisse der Sicherheitsebenen 3 und 4a nicht 

infrage gestellt werden.  

(11) Für Primärkühlmittel führende Rohrleitungen und Komponenten kleiner 

Nennweite, deren Versagen aufgrund des damit verbundenen Kühlmittel-

verlustes zum Anfordern von Sicherheitssystemen führt, werden neben den 

Anforderungen hinsichtlich eines störungsfreien Betriebs die Qualitäts-

merkmale so festgelegt, dass Abrisse von Rohrleitungen im bestimmungs-

gemäßen Betrieb mit der erforderlichen Zuverlässigkeit (z. B. keine unzu-

lässige Schwingbeanspruchung) vermieden werden bzw. entstehende 

Leckraten hinreichend begrenzt sind. 

2.3 Herstellung 

2.3.1 Grundsätze 

(1) Die zur Sicherstellung der Integrität einzuhaltenden Qualitätsmerkmale 

werden festgelegt und bei der Planung des Fertigungsablaufs berücksich-

tigt.  

(2) Für die Herstellung werden qualifizierte Verfahren und Hersteller einge-

setzt. 

(3) Der Fertigungsablauf wird so überwacht und dokumentiert, dass Abwei-

chungen von den vorgegebenen Qualitätsmerkmalen zuverlässig erkannt 



E N T W U R F  Modul 4: Fließtext INDIKATIV (Rev. A) 

12 

werden und eine eindeutige Rückverfolgbarkeit hinsichtlich deren Ursache 

möglich ist. Zusätzliche Maßnahmen zur Erreichung der Qualitätsmerkmale 

werden dokumentiert. 

(4) Für die Schweißzusätze und -hilfsstoffe werden geeignete Zulassungsprü-

fungen oder Eignungsprüfungen durchgeführt. Der Hersteller weist über 

entsprechende Verfahrensprüfungen nach, dass er die vorgesehenen 

Schweißverfahren sicher beherrscht. 

(5) Schweißplattierungen an ferritischen Bauteilen werden so ausgeführt, dass 

der Trägerwerkstoff von innen und außen mit Ultraschall geprüft werden 

kann. 

2.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

(1) Durch geeignete Prüfungen an Erzeugnisformen wird nachgewiesen, dass 

die über die Wanddicke spezifizierten Eigenschaften der Zähigkeit, Festig-

keit und des Gefüges vorliegen. 

(2) Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen ist in technischen Re-

gelwerken  enthalten; sofern dort keine Vorgaben bestehen, sind diese ge-

sondert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen Prüfungen werden die 

mechanisch-technologischen Eigenschaften  für jede Erzeugnisform 

(Stück- oder Losprüfung) nachgewiesen. Dabei sind 

a) repräsentativ die verschiedenen Verformungsrichtungen an mehreren 

Probenahmestellen, 

b) alle während des Fertigungsprozesses stattfindenden Wärmebehand-

lungen zu erfassen. 

(3) Zum Nachweis der Güteeigenschaften von Bauteilschweißungen werden 

Arbeitsprüfungen durchgeführt. Die Durchführung von Arbeitsprüfungen 

darf mit Verfahrensprüfungen kombiniert werden.  

(4) Bei schweißplattierten Erzeugnisformen wird der Nachweis der Freiheit von 

Unterplattierungsrissen erbracht. In begründeten Fällen kann dies auch 

zerstörungsfrei am Bauteil erfolgen. 
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2.3.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen 

(1) Bei allen für die Druckführende Umschließung vorgesehenen Erzeugnis-

formen und Schweißverbindungen einschließlich Pufferungen wird das Vo-

lumen und die Oberflächen mit ausreichender Fehlererkennbarkeit zerstö-

rungsfrei geprüft. Schweißplattierungen werden auf Haftung, Unterplattie-

rungsrisse sowie auf Fehlerfreiheit der Oberfläche geprüft. Der Prüfumfang 

hinsichtlich Unterplattierungsrisse wird unter Berücksichtigung der Ergeb-

nisse von 2.3.2 (4) festgelegt.  

 Die Auswahl der Prüftechniken und Prüfparameter (z.B. Einschallrichtun-

gen) für die Volumenprüfung wird so getroffen, dass alle sicherheitstech-

nisch bedeutsamen Fehler gefunden werden. Dies erfordert, dass die Prü-

fungen mit Prüfempfindlichkeiten durchgeführt werden, die eine Erkennung 

von Anzeigen mit Größenausdehnungen deutlich unterhalb der Größe von 

sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehlern erlauben. Dabei werden Fehler 

mit Orientierungen senkrecht zu den Hauptspannungsrichtungen (Betriebs-

beanspruchung) durch die Wahl von hierfür geeigneten Prüftechniken und 

Prüfparametern (wie z.B. Einschallrichtungen) berücksichtigt.  

 Die Oberflächenprüfung erfasst alle Richtungen in der Prüfebene. Bei der 

Festlegung von Zulässigkeitsgrenzen der Anzeigen im Volumen wird 

grundsätzlich so verfahren, dass technisch Veränderungen der Anzeigen-

ausdehnung im Betrieb nicht zu erwarten sind. Rissartige Anzeigen an den 

Oberflächen werden nicht belassen. 

 Bei der Beseitigung von Oberflächenanzeigen kommen nur solche Verfah-

ren zum Einsatz, die für die in Betracht zu ziehenden Schadensmechanis-

men unschädlich sind. 

(2) Art, Zeitpunkt und Umfang der zerstörungsfreien Prüfungen werden er-

zeugnisform- und komponentenbezogen festgelegt. Die zur Beurteilung des 

maßgeblichen Qualitätszustandes der Erzeugnisformen und Komponenten 

durchzuführende Prüfung erfolgt nach der letzten Wärmebehandlung.  

(3) Alle Komponenten der Druckführenden Umschließung werden zum Ab-

schluss der Herstellung einer Druckprüfung mit einem definierten Prüfdruck 
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oberhalb des Auslegungsdrucks unterzogen (Erstdruckprüfung). Werden im 

Zuge von Instandhaltungsmaßnahmen oder Reparaturen einzelne 

Schweißnähte gefertigt, so darf die Überprüfung der Integrität der betref-

fenden Schweißnähte allein durch eine umfassende zerstörungsfreie Prü-

fung erfolgen, wenn für diese Schweißnähte die Druckprüfung keine maß-

gebliche Beanspruchung darstellt und daher keine zusätzliche sicherheits-

technisch relevante Aussage bewirkt. 

(4) Im Rahmen spezifizierter Dichtheitsanforderungen werden geeignete 

Dichtheitsprüfungen durchgeführt (z. B. Gesamtsystem, Dampferzeuger-

Heizrohre). 

2.4 Betrieb 

2.4.1 Grundsätze 

(1) Für den Erhalt der Barrierenfunktion wird ein Überwachungs- und Prüfkon-

zept aufgestellt mit dem  

− die Einhaltung der Auslegungsrandbedingungen und -voraussetzungen 

überprüft und 

− die Rückführung der Erkenntnisse aus der Betriebserfahrung sicherge-

stellt 

 wird. Die bei der Auslegung der Komponenten zugrunde gelegten Randbe-

dingungen hinsichtlich der räumlichen Anordnung, Verankerung, Funktion 

von Unterstützungen, Armaturen, Pumpen und Einbauten werden doku-

mentiert (z. B. freie Weglängen, Verschiebungen, Auslenkungen, Spiele). 

Bei der Inbetriebnahme und soweit erforderlich nach möglichen Verände-

rungen aufgrund von Eingriffen (z.B. Instandhaltungsmaßnahmen) wird die 

Einhaltung dieser Randbedingungen überprüft. Unzulässige Abweichungen 

von diesen Randbedingungen im langfristigen Betrieb sind so rechtzeitig zu 

erkennen, dass Auswirkungen auf die Integrität der drucktragenden Wan-

dungen vermieden werden.  
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(2) Betriebsparameter, die für die Integrität der Komponenten von Bedeutung 

sind, werden überwacht (z.B. mechanische und thermische Lasten, Was-

serqualität) und hinsichtlich des unterstellten zugehörigen Systemzustan-

des auf Plausibilität bewertet. Darüber hinaus wird eine Überwachung auf 

Leckagen vorgesehen, die die Erkennung und hinreichend genaue Lokali-

sierung von Leckagen ermöglicht.  

(3) Die Betriebszustände bei Nichtleistungsbetrieb und Funktionsprüfungen 

werden im Hinblick auf die die Integrität der Komponenten beeinflussenden 

Randbedingungen spezifiziert (z.B. Belastungen, Wasserchemie). Abwei-

chungen von den Vorgaben werden vermieden bzw. eindeutig festgestellt 

und bewertet. 

(4) Stellen von Komponenten, für die aus der Berechnung oder aus der Be-

triebserfahrung hinsichtlich der Ermüdung relevante Beanspruchungen er-

wartet werden können, werden in ein Überwachungs- und Prüfkonzept ein-

bezogen. 

(5) Es ist sichergestellt, dass in den Sicherheitsebenen 1 und 2 die Mengen 

von Wasserstoff (Radiolyse-, Dosiergase), die aus den Kreisläufen in eine 

nicht inertisierte Atmosphäre des Sicherheitsbehälters übertreten können, 

soweit begrenzt bleiben, dass eine detonationsfähige Ansammlung mit Fol-

geschadenspotenzial ausgeschlossen werden kann. 

(6) Ansammlungen von nicht kondensierbaren Gasen  

a) in Hochpunkten des Kühlkreislaufs,  

b) in nicht oder nur gering durchströmten Anlagenteilen  

 werden im Hinblick auf mögliche thermische Belastungen der drucktragen-

den Wand und mögliche Funktionsstörungen des Systems erfasst. Sie 

werden bezüglich ihrer sicherheitstechnischen Auswirkungen bewertet.  

(7) Werden bei Prüfungen Befunde festgestellt, so ist nach Ziffer 4 vorzuge-

hen. 
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(8) Zur Erkennung, Verfolgung bzw. Vermeidung von Alterungseinflüssen auf 

die Integrität der Komponenten der Druckführenden Umschließung wird ein 

Alterungsmanagementprogramm durchgeführt.  

Hinweis: Detaillierte Anforderungen finden sich in der RSK-Empfehlung „Beherrschung von Alte-

rungsprozessen in Kernkraftwerken“  (374. RSK-Sitzung vom 22.7.2004) 

(9) Die für Arbeiten an den Komponenten der Druckführenden Umschließung 

(z.B. an Schraubverbindungen bei Prüfungen und Reinigung) eingesetzten 

technischen Einrichtungen und Hilfsmittel sowie Handhabungsprozeduren 

werden so qualifiziert, dass ungünstige Auswirkungen auf die Integrität der 

Komponenten vermieden werden bzw. feststellbar sind und bewertet wer-

den können. 

(10) Mit ausreichendem zeitlichem Abstand vom geplanten Betriebsende wird 

das Prüfkonzept bis zum Betriebsende hin angepasst. Geplante Prüfungen 

werden zeitlich so gelegt, dass sich ein sicherheitstechnischer Nutzen er-

gibt. 

2.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druckprüfung 

(1) Nach jedem Wiederverschließen eines druckführenden Systems wird bei 

einem definierten Referenzzustand eine integrale Prüfung auf Dichtheit 

durchgeführt. 

(2) Sind wiederkehrende Druckprüfungen durchzuführen, ist eine vergleichbare 

sicherheitstechnische Aussage wie bei der Erstdruckprüfung zu ermögli-

chen.  

(3) Im Anschluss an die wiederkehrende Druckprüfung wird eine zerstörungs-

freie Prüfung, z.B. mit Ultraschall, an repräsentativen Stellen des Reaktor-

druckbehälters und  anderer Komponenten der Druckführenden Umschlie-

ßung durchgeführt. 
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2.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

(1) Die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen werden in repräsentati-

ver Art und Weise mit qualifizierten Verfahren durchgeführt, wobei alle Ar-

ten von Schweißverbindungen und ausgewählte Grundwerkstoff-Bereiche 

mit einzubeziehen sind. Die Auswahl und Eignung der Prüfverfahren und  

-techniken wird  unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts be-

gründet. 

(2) Prüfverfahren und -techniken werden dabei so ausgewählt, dass betriebs-

bedingte Fehler (z. B. infolge Spannungen, Korrosion) mit ihren möglichen 

Orientierungen und aus der Herstellung dokumentierte und belassene An-

zeigen erfasst und verfolgt werden können.  

(3) Prüfverfahren und -techniken für die Dampferzeuger-Heizrohre werden so 

ausgewählt, dass 

a) Fehler an der Innen- und Außenseite, 

b) lokale Wanddickenschwächungen 

 über die gesamte Länge erfasst werden können. 

3 Drucktragende Wandung von Komponenten der Äußeren 
Systeme 

3.1 Geltungsbereich 

(1) Die folgenden Anforderungen werden angewendet auf die drucktragenden 

Wandungen von nicht zur Druckführenden Umschließung des Reaktor-

kühlmittels gehörenden druck- und aktivitätsführenden Systemen und 

Komponenten von Leichtwasserreaktoren, die eine spezifisch reaktorsi-

cherheitstechnische Bedeutung besitzen. Diese ist gegeben, wenn eines 

der nachfolgenden Kriterien erfüllt ist: 
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a) Das Anlagenteil ist bei der Beherrschung von Störfällen notwendig hin-

sichtlich Abschaltung, Aufrechterhaltung langfristiger Unterkritikalität 

und hinsichtlich unmittelbarer Nachwärmeabfuhr. Anforderungen an 

Komponenten in Systemen, die nur mittelbar zur Nachwärmeabfuhr 

dienen - dies sind die nicht aktivitätsführenden Zwischenkühlwasser-

systeme und Nebenkühlwassersysteme - sind anlagenspezifisch unter 

Berücksichtigung der grundsätzlichen Anforderungen im Hinblick auf 

Redundanz und Diversität festzulegen, siehe „Sicherheitsanforderun-

gen für Kernkraftwerke: Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ (Mo-

dul 1). 

b) Bei Versagen des Anlagenteils werden große Energien freigesetzt und 

die Versagensfolgen sind nicht durch bauliche Maßnahmen, räumliche 

Trennung oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen auf ein im Hinblick auf 

die „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende Si-

cherheitsanforderungen“ (Modul 1) vertretbares Maß begrenzt. 

 Hinweis:Gemäß RSK-LL DWR Anhang 1 zu Kapitel 4.2 ist eine Gruppe II aufgelistet für die 

eine Absichtserklärung der Betreiber vorliegt die Systeme und Komponenten nach dem 

Konzept der Basissicherheit auszuführen. Hierzu bedarf es einer erneuten Festlegung. 

c) Das Versagen des Anlagenteils kann unmittelbar oder in einer Kette 

von anzunehmenden Folgeereignissen zu einem zu einem Ereignis der 

Sicherheitsebene 3 oder  darüber hinaus führen. 

(2) Zum Geltungsbereich gehören folgende Komponenten: 

a) Druckbehälter, 

b) Rohrleitungen und Rohrleitungsteile (einschließlich Druckentlastungs-

rohre und Ausstrahldüsen für SWR), 

c) Pumpen und 

d) Armaturen 

 einschließlich der integralen Bereiche der Komponentenstützkonstruktio-

nen. 

(3) Zum Geltungsbereich gehören nicht: 
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a) Rohrleitungen und Armaturen gleich oder kleiner als DN 50. Für Rohr-

leitungen und Armaturen dieses Abmessungsbereiches sind entspre-

chend der sicherheitstechnischen Bedeutung Anforderungen festzule-

gen.  

b)  Einbauteile der Komponenten (die nicht Bestandteil der drucktragenden 

Wandung sind) und Zubehör, 

c) Systeme und Anlagenteile, die Hilfsfunktionen für die hier behandelten 

Systeme ausführen, 

d) Systemteile, deren Systemdruck allein durch die geodätische Druckhö-

he im Saugbereich bestimmt wird, 

e) Teile zur Kraft  und Leistungsübertragung in Pumpen und Armaturen 

sowie Prüfungen zum Funktionsfähigkeitsnachweis, 

f) Kleinteile. 

3.2 Absicherungskonzeptes (Auslegung, Gestaltung und Werkstoffaus-

wahl) 

3.2.1 Grundsätze  

(1) Zur Sicherstellung der Integrität der Komponenten wird ein Absicherungs-

konzept aufgestellt, welches die in diesem Abschnitt aufgestellten Grund-

sätze berücksichtigt. 

(2) Die Integritätsnachweise als Bestandteil des Absicherungskonzeptes wer-

den so geführt, dass für alle Lasten (Belastungen, Einwirkungen) über die 

gesamte vorgesehene Betriebsdauer die erforderlichen Sicherheitsabstän-

de ausgewiesen werden. Mögliche Schädigungsmechanismen, die wäh-

rend des Betriebs auftreten können, werden vorab mit einbezogen. We-

sentliche Schädigungsmechanismen sind Ermüdung, Relaxation, Ver-

schleiß, verschiedene Arten der Korrosion, Versprödung sowie Synergis-

men. 

(3) Für die im Geltungsbereich angesprochenen Systeme und Komponenten 

wird unter Berücksichtigung unterschiedlicher Funktionsanforderungen die 
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Wahl der Werkstoffe, Fertigungsverfahren und Nachweismethoden so auf-

einander abgestimmt, dass eine gleichwertige Zuverlässigkeit der Kompo-

nenten erreicht wird. Hinsichtlich der Vielfalt der Komponenten werden 

Maßnahmen festgelegt, die eine zuverlässige Qualitätssicherung sicher-

stellen.  

 Dies erfolgt für die Komponenten über eine Einstufung in Prüf- und Werk-

stoffgruppen in Abhängigkeit von Auslegungsdaten und Abmessungen un-

ter Beachtung der Werkstoffe und Spannungsgrenzen. Dabei können sich 

für Komponenten innerhalb eines Systems, unter Umständen auch für Bau-

teile einer Komponente, unterschiedliche Prüf- und Werkstoffgruppen erge-

ben. 

 Diese Prüfgruppen für Bauteile und Komponenten der äußeren Systeme 

enthalten auch Festlegungen zur Nachweistiefe im Hinblick auf den Um-

fang der Spannungs- und Ermüdungsanalysen sowie auf den Umfang der 

Prüfungen (zerstörend und zerstörungsfrei) in Abhängigkeit von der Span-

nungsausnutzung und der Wahl der Werkstoffe.  

Hinweis: Dadurch soll grundsätzlich, unabhängig von der Wahl der Prüfgruppe, ein gleichwertiges 

Sicherheitsniveau erreicht werden. 

(4) Mit dem Integritätsnachweis wird die Sicherheit durch die Einhaltung von 

Abständen zu den möglichen Versagensarten nachgewiesen. Die von den 

mechanischen und thermischen Lasten in den Komponenten hervorgerufe-

nen Beanspruchungen werden so begrenzt, dass für die Sicherheitsebenen 

gemäß den „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Grundlegende 

Sicherheitsanforderungen“ (Modul 1) ein ausreichender Sicherheitsabstand 

gegenüber dem Auftreten anzunehmender Versagensarten sichergestellt 

ist. Die erforderlichen Sicherheitsabstände zu dem Auftreten der verschie-

denen Versagensarten werden so festgelegt, dass Unsicherheiten im 

Kenntnisstand berücksichtigt werden. Für die Komponenten ist Vorsorge 

gegen folgende Versagensarten zu treffen: 

a) plastische Instabilität, 

b) unzulässige globale Verformung, 

c) unzulässige fortschreitende Deformation, 
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d) unzulässige Ermüdung, 

e) Bruch infolge instabiler Rissausbreitung. 

(5) Die dabei einzuhaltenden Sicherheitsabstände für die sich aus den Lasten 

ergebenden  Beanspruchungen werden für die verschiedenen Sicherheits-

ebenen wie folgt festgelegt: 

a) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheitsebenen 1 und 2 stellen si-

cher, dass die Beanspruchungen das Gleichgewicht zu den Lasten so 

herstellen, dass dabei keine globalen plastischen Verformungen, kein 

Bruch, kein Versagen durch fortschreitende Deformation und kein Ver-

sagen durch Ermüdung auftritt. 

 

Die Sicherheitsabstände sind dabei so zu wählen, dass bei quasistati-

schen Belastungen die tragenden Querschnitte bis auf lokal begrenzte 

Bereiche im Bereich elastischen Werkstoffverhaltens bleiben. Bei zeit-

lich veränderlichen Belastungen aus Betriebszuständen der Sicher-

heitsebenen 1 und 2 (spezifiziertes Lastkollektiv) sind die Sicherheits-

abstände so festgelegt, dass ein Versagen infolge Ermüdung nicht zu 

unterstellen ist. 

b) Die Beanspruchungsgrenzen der Sicherheitsebenen 3 und 4a stellen 

sicher, dass ein Versagen durch plastische Instabilität oder infolge in-

stabiler Rissausbreitung ausgeschlossen ist. Die Sicherheitsabstände 

sind dabei so zu wählen, dass plastische Verformungen begrenzt blei-

ben. 

 

Bei Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a sind die plastischen 

Verformungen auf Bereiche geometrischer Diskontinuitäten zu be-

schränken. Für geometrisch einfache Bauteile (z. B. Rohrleitungen) 

sind bei dynamischen Belastungen plastische Verformungen des ge-

samten Querschnitts zulässig; die Dehnungen verbleiben  unter Beach-

tung des Einflusses der Mehrachsigkeit, die zu einer Einschränkung 

der Verformbarkeit führen kann, und anderer Effekte, die die auftreten-

den Dehnungen erhöhen können, jedoch deutlich unter der Gleich-

maßdehnung des Werkstoffs.  
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Nach Auftreten von Ereignissen der Sicherheitsebenen 3 und 4a sind 

Bereiche mit rechnerisch ausgewiesenen plastischen Verformungen 

durch eine qualifizierte Inspektion zu überprüfen. Für die Inspektion 

sind nachvollziehbare Bewertungsmerkmale festzulegen. 

(6) Für Ereignisse der Sicherheitsebene 3 (z. B. Bemessungserdbeben) und 

4a, zu deren Beherrschung die Funktion von Äußeren Systemen erforder-

lich ist, werden für die hierbei in Anspruch genommenen Komponenten, 

sowie die zu ihrer Funktion benötigten weiteren Systeme (z.B. Versor-

gungs- und Kühleinrichtungen), die Beanspruchungsgrenzen so festgelegt, 

dass die Funktionsfähigkeit dieser Komponenten sichergestellt bleibt. 

(7) Die den Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 zuzuordnenden 

Lastfälle und deren Kombinationen werden eindeutig spezifiziert und ent-

sprechend ihrer Charakteristik und Häufigkeit vollständig beschrieben. Für 

die Sicherheitsebenen 3 und 4a werden Ereignisse gemäß den „Sicher-

heitsanforderungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreakto-

ren zu berücksichtigende Ereignisse“(Modul 3) postuliert, aus denen Last-

fälle abzuleiten sind. Bei den Lastfallkombinationen werden Lastanteile, die 

zeitgleich wirken können, überlagert. Die sich aus diesen Lastfällen erge-

benden Belastungen sind komponentenbezogen unter Berücksichtigung 

der Systemtechnik auch angrenzender Systeme zu beschreiben. Einwir-

kungen von Einbauteilen sind beim Integritätsnachweis zu berücksichtigen 

(z. B. im Hinblick auf Eigengewicht, Standsicherheit), soweit sie die Integri-

tät der drucktragenden Wand beeinflussen können. 

(8) Der Integritätsnachweis wird experimentell oder mit den Mitteln der techni-

schen Mechanik oder in Kombination dieser Methoden geführt. Es wird ein 

Nachweisziel spezifiziert und dessen Einhaltung mit validierten Methoden 

aufgezeigt. Die Übertragbarkeit der Nachweisführung auf die Randbedin-

gungen der nachzuweisenden Komponente bzw. des nachzuweisenden 

Systems ist zu zeigen. Die Einhaltung des o. g. Sicherheitsabstandes zwi-

schen Nachweisziel und dem Versagen bzw. dem Einsetzen eines zu ver-

meidenden Zustandes ist auszuweisen. 

(9) Für alle Teile der Druckführenden Umschließung werden ausreichende 

Inspektions- und wiederkehrende Prüfmöglichkeiten vorgesehen. In Berei-
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chen erhöhten Strahlenpegels werden an den zu inspizierenden Teilen Iso-

lierungen so ausgeführt, dass sie erforderlichenfalls schnell abgenommen 

und wieder montiert werden können. Zur besseren Reproduzierbarkeit der 

Prüfparameter und -randbedingungen und zur besseren Vergleichbarkeit 

der Prüfergebnisse sowie zur Begrenzung der Strahlenexposition des Per-

sonals, wird eine Mechanisierung der Ultraschallprüfung und Wirbelstrom-

prüfung zu ermöglicht. 

3.2.2 Konzept der Basissicherheit 

(1) Zur Sicherstellung einer Basissicherheit der Druckführenden Umschlie-

ßung, welche ein katastrophales, aufgrund herstellungsbedingter Mängel 

eintretendes Versagen eines Anlagenteils ausschließt, werden die nachfol-

genden Anforderungen unter Berücksichtigung des Betriebsmediums ein-

gehalten:  

− hochwertige Werkstoffe, insbesondere hinsichtlich Zähigkeit und Korro-

sionsbeständigkeit 

− konservative Begrenzung der Spannungen 

− Vermeidung von Spannungsspitzen durch optimierte Konstruktion 

− Gewährleistung der Anwendung optimierter Herstellungs- und Prüf-

technologien 

 Dazu gehören Kenntnis und Beurteilung ggf. vorliegender Fehlerzustände. 

(2) Weiterhin werden alle Komponenten konstruktiv so gestaltet, dass die An-

forderungen an eine beanspruchungsgünstige, werkstoff-, fertigungs- und 

funktionsgerechte sowie wartungsfreundliche Ausführung erfüllt sind und 

die zerstörungsfreien Prüfungen bei der Herstellung und am Aufstellungsort 

sowie die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen im erforderlichen 

Umfang durchführbar sind. Dies gilt insbesondere für  Schweißnähte und 

den Trägerwerkstoff plattierter Werkstoffbereiche. 

(3) Durch entsprechende Werkstoffauswahl und sachgerechte Formgebung, 

Schweißung  und Wärmebehandlung wird an allen Stellen der Druckfüh-

renden Umschließung sichergestellt, dass bei Betriebszuständen des Be-
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stimmungsgemäßen Betriebes sowie bei Störfällen ein ausreichend fester 

und zäher Werkstoffzustand, mit dem die Belastungen sicher abgetragen 

werden können, während der vorgesehenen Betriebsdauer der Anlage er-

halten bleibt.  

 Zum Nachweis einer ausreichenden Festigkeit und Zähigkeit wird für alle 

Werkstoffe die normgerechte Fertigung durch Zeugnisse belegt. Weiterhin 

wird für ferritische Werkstoffe sichergestellt, dass die Belastungen aus sta-

tionären Betriebszuständen der Sicherheitsebenen 1 und 2 im Bereich der 

Hochlage der Kerbschlagzähigkeit wirken.   

Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe, die für Komponenten mit vergleichsweise hohen Span-

nungsgrenzen eingesetzt werden, ist ein ausreichend hohes Niveau der Zähigkeit in der 

Hochlage beispielsweise gegeben, wenn die kleinsten Einzelwerte der  Kerbschlagzähigkeit 

(ISO-V-Proben quer) 100J erreichen. Erzeugnisformbezogene Anforderungen sind in tech-

nischen Regeln enthalten. 

3.2.3 Bruchausschluss für Rohrleitungen 

 Wird für Rohrleitungssysteme im Rahmen des Anlagensicher-

heitskonzeptes Bruchausschluss in Anspruch genommen, so wird 
zusätzlich zu den Anforderungen nach 3.2.1 und 3.2.2 eine Analyse 

durchgeführt, die alle möglichen Einwirkungen aus Ereignissen der 

Sicherheitsebenen 1 bis 4a unter Berücksichtigung des Antwortverhaltens 

des Systems einschließt. Mit daraus ermittelten abdeckenden 

Lastannahmen wird ein Nachweis geführt der aufzeigt, dass: 

− postulierte Fehler in der drucktragenden Wand bei den auf der Sicher-

heitsebene 1 und 2 zu unterstellenden Betriebszuständen und Ereig-

nissen kein in Bezug auf das Nachweisziel signifikantes Wachstum 

zeigen. Die Fehler sind an derjenigen Oberfläche zu postulieren, an der 

sich das größere Wachstumspotenzial ergibt. Die Fehlerabmessungen 

sind dabei so zu wählen, dass  sie mit zerstörungsfreien Prüfverfahren 

sicher erkannt werden können. 

− darüber hinaus ein postulierter Durchriss der drucktragenden Wand bei 

Belastungen aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a stabil 

bleibt, d.h. ein Leck-vor-Bruch-Verhalten zeigt. Die Größe der postulier-
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ten Risse ist so zu wählen, dass eine Erkennung der durch diese Risse 

verursachten Lecks sichergestellt ist. Weiterhin ist nachzuweisen, dass 

unter Berücksichtigung der aus dem Leckfall resultierenden Belastun-

gen bis zur Außerbetriebnahme des betroffenen Systems ein ausrei-

chender Abstand zu kritischen Rissgrößen erhalten bleibt. 

3.2.4 Weitere Anforderungen an Auslegung, Gestaltung und Werkstoffaus-

wahl 

(1) Die Komponenten gemäß 3.1 werden so angeordnet und verankert, dass 

bei an ihnen auftretenden Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a keine 

Folgeschäden an anderen sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteilen 

verursacht werden können, die die Erfüllung der Sicherheitsfunktion ge-

fährden. Dabei werden hinsichtlich der Untersuchungen von Folgeschäden 

Annahmen getroffen, die alle möglichen Versagensarten abdecken. 

(2) Rohrleitungen, die an das Absperrorgan der Druckführenden Umschlie-

ßung anschließen, weisen innerhalb des Sicherheitsbehälters ein weiteres 

Absperrorgan auf, sofern aus sicherheitstechnischen Gründen nicht eine 

Druckentlastung in geschlossene Behältnisse (z. B. Kondensationskam-

mer, Abblasebehälter) vorgesehen ist.  

(3) Komponenten, die durch Annahme eines Einzelfehlers am Absperrorgan 

der angrenzenden Druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmittels 

mit höherem Druck oder höherer Temperatur beaufschlagt werden können, 

werden so ausgeführt, dass ihre Integrität in solchen Belastungsfällen si-

chergestellt ist.  

(4) Die für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählenden Werkstoffe ein-

schließlich Schweißzusatzwerkstoffe genügen den der Auslegung zugrun-

de gelegten und den beim Betrieb auftretenden Beanspruchungen (z. B. 

mechanischer, thermischer, chemischer Art). Sie sind grundsätzlich 

schweißgeeignet und besitzen eine ausreichende Werkstoffzähigkeit sowie 

ein ausgeprägtes Verfestigungsverhalten.  
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Hinweis: Dies erfordert für ferritische Werkstoffe in der Regel den Einsatz nieder- oder mittelfester 

Werkstoffe mit in der Kerntechnik üblichen Wärmebehandlungszuständen. Austenitische 

Werkstoffe erfüllen die zuletzt genannten Anforderungen ohne Einschränkungen. 

(5) Die eingesetzten Werkstoffe besitzen in Verbindung mit der gewählten 

Konstruktion und den zum Einsatz kommenden Verarbeitungstechniken für 

die Betriebsbedingungen eine ausreichende Korrosionsbeständigkeit. Die 

hierfür erforderlichen Wasserqualitäten im bestimmungsgemäßen Betrieb 

(Sicherheitsebenen 1 und 2) sind spezifiziert. Die Wasserqualität wird ü-

berwacht, so dass Abweichungen von Kenngrößen rechtzeitig erkannt wer-

den können und nachteilige Auswirkungen auf die Komponenten vermie-

den werden. 

(6) Bauteile mit Dicht- und/oder Gleitfunktion weisen unter den vorliegenden 

Bedingungen des Bestimmungsgemäßen Betriebes eine hinreichend hohe 

Korrosions- und Abriebfestigkeit auf, so dass nicht vermeidbare Korrosions- 

und Abriebprodukte aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung radiolo-

gisch nicht relevant sind. 

(7) Zur Vermeidung der Überschreitung des auf der jeweiligen Sicherheitsebe-

ne zulässigen Druckes oder Unterdruckes werden zuverlässige Einrichtun-

gen vorgesehen. Die dafür erforderlichen Druckbegrenzungseinrichtungen 

können auf allen Sicherheitsebenen die zu betrachtenden Medien sicher 

abführen.  

(8) Dichtverbindungen werden so ausgeführt, dass die erforderliche Dichtheit 

zuverlässig erreicht wird und überwacht werden kann. 

(9) Bei abgehenden Rohrleitungen wird die Absperrarmatur möglichst nahe der 

Abzweigstelle angeordnet. 

(10) Einbauteile von Absperrorganen werden so ausgeführt, dass sie das zur 

Sicherstellung der Dichtfunktion erforderliche Tragvermögen aufweisen. 

(11) Durch geeignete Verlegung von Rohrleitungen und durch die Anordnung 

der Armaturen ist sicherzustellen, dass Ansammlungen von Kondensat 

durch Entwässerung vermieden werden. 
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(12) Durch systemtechnische Maßnahmen wird sichergestellt, dass eine Über-

schreitung der dem Integritätsnachweis zugrunde liegenden Belastungen 

a) der Frischdampfleitung (Überspeisungsabsicherung), 

b) der Komponenten aufgrund von Kondensationsschlägen, 

c) der Komponenten aufgrund der Reaktion von Radiolysegasen 

d) der Komponenten von an Hochdrucksystemen anschließenden Nieder-

drucksystemen aufgrund von Leckagen an Absperrorganen des Sys-

tems mit höherem Druck 

für die Sicherheitsebenen 1 bis 3 zuverlässig vermieden wird. Die Wirk-

samkeit der Maßnahmen ist zu überwachen. 

(13) Druckentlastungsrohre und Ausstrahldüsen in SWR-Anlagen werden hin-

sichtlich der ausströmenden Dampfmengen für alle Ereignisse der Sicher-

heitsebenen 2 und 3 so bemessen, dass eine zuverlässige Abströmung 

des Mediums (Dampf, Dampf/Wasser-Gemisch) in die Kondensations-

kammer unter Einhaltung der Auslegungswerte sichergestellt ist. 

Es wird sichergestellt, dass in der Gasphase der Kondensationskammer 

oberhalb der Wasservorlage keine Leckagen an den Druckentlastungsroh-

ren auftreten, oder dass nicht ausschließbare Leckagen sicher abgeleitet 

werden (z. B. durch Installation eines äußeren Schutzrohres). 

Eine Ansammlung von Radiolysegasen in den Druckentlastungsrohren 

aufgrund von Kondensation etwaiger Dampfleckagen wird durch geeignete 

Maßnahmen (z. B. Stickstoffspülung) so begrenzt, dass keine reaktionsfä-

higen Gemische entstehen können. 
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3.3 Herstellung 

3.3.1 Grundsätze 

(1) Die zur Sicherstellung der Integrität einzuhaltenden Qualitätsmerkmale 

werden festgelegt und bei der Planung des Fertigungsablaufs berücksich-

tigt.  

(2) Für die Herstellung werden qualifizierte Verfahren und Hersteller einge-

setzt. 

(3) Der Fertigungsablauf wird so überwacht und dokumentiert, dass Abwei-

chungen von den vorgegebenen Qualitätsmerkmalen zuverlässig erkannt 

werden und eine eindeutige Rückverfolgbarkeit hinsichtlich deren Ursache 

möglich ist. Zusätzliche Maßnahmen zur Erreichung der Qualitätsmerkmale 

werden dokumentiert. 

(4) Für die Schweißzusätze und -hilfsstoffe werden geeignete Zulassungsprü-

fungen oder Eignungsprüfungen durchgeführt. Der Hersteller weist über 

entsprechende Verfahrensprüfungen nach, dass er die vorgesehenen 

Schweißverfahren sicher beherrscht. 

(5) Schweißplattierungen an ferritischen Bauteilen werden so ausgeführt, dass 

der Trägerwerkstoff von innen und außen mit Ultraschall geprüft werden 

kann. 

3.3.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

(1) Durch geeignete Prüfungen an Erzeugnisformen wird nachgewiesen, dass 

die über die Wanddicke spezifizierten Eigenschaften der Zähigkeit, Festig-

keit und des Gefüges vorliegen.  

(2) Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen ist in technischen Re-

gelwerken  enthalten; sofern dort keine Vorgaben bestehen, sind diese ge-

sondert zu spezifizieren. In Ergänzung zu diesen Prüfungen werden die 
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mechanisch-technologischen Eigenschaften in der Regel an jeder Erzeug-

nisform (Stück- oder Losprüfung) nachgewiesen. Dabei werden 

a) repräsentativ die verschiedenen Verformungsrichtungen an mehreren 

Probenahmestellen,  

b) alle während des Fertigungsprozesses stattfindenden Wärmebehand-

lungen 

erfasst. 

(3) Zum Nachweis der Güteeigenschaften von Bauteilschweißungen werden 

Arbeitsprüfungen durchgeführt. Die Durchführung von Arbeitsprüfungen 

darf mit Verfahrensprüfungen kombiniert werden. 

(4) Bei schweißplattierten Erzeugnisformen wird der Nachweis der Freiheit von 

Unterplattierungsrissen erbracht. In begründeten Fällen kann dies auch 

zerstörungsfrei am Bauteil erfolgen. 

3.3.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen 

(1) Bei allen für die Drucktragende Wandung vorgesehenen Erzeugnisformen 

und Schweißverbindungen einschließlich Pufferungen wird das Volumen 

und die Oberflächen mit ausreichender Fehlererkennbarkeit zerstörungsfrei 

geprüft. Schweißplattierungen werden auf Haftung sowie auf Fehlerfreiheit 

der Oberfläche geprüft.  

Die Auswahl der Prüftechniken und Prüfparameter (z.B. Einschallrichtun-

gen) für die Volumenprüfung wird so getroffen, dass alle sicherheitstech-

nisch bedeutsamen Fehler gefunden werden. Dies erfordert, dass die Prü-

fungen mit Prüfempfindlichkeiten durchgeführt werden, die eine Erkennung 

von Anzeigen mit Größenausdehnungen deutlich unterhalb der Größe von 

sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehlern erlauben. Dabei werden Fehler 

mit Orientierungen senkrecht zu den Hauptspannungsrichtungen (Betriebs-

beanspruchung) durch die Wahl von hierfür geeigneten Prüftechniken und 

Prüfparametern (wie z.B. Einschallrichtungen) berücksichtigt. 
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Die Oberflächenprüfung erfasst alle Richtungen in der Prüfebene. Bei der 

Festlegung von Zulässigkeitsgrenzen der Anzeigen im Volumen ist grund-

sätzlich so zu verfahren, dass technisch Veränderungen der Anzeigenaus-

dehnung im Betrieb nicht zu erwarten sind. Rissartige Anzeigen an den 

Oberflächen werden nicht belassen.  

Bei der Beseitigung von Oberflächenanzeigen kommen nur solche Verfah-

ren zum Einsatz, die für die in Betracht zu ziehenden Schadensmechanis-

men unschädlich sind. 

(2) Art, Zeitpunkt und Umfang der zerstörungsfreien Prüfungen werden er-

zeugnisform- und komponentenbezogen festgelegt. Die zur Beurteilung des 

maßgeblichen Qualitätszustandes der Erzeugnisformen und Komponenten 

durchzuführende Prüfung erfolgt nach der letzten Wärmebehandlung. 

(3) Alle Komponenten der Drucktragenden Wandung werden zum Abschluss 

der Herstellung einer Druckprüfung mit einem definierten Prüfdruck ober-

halb des Auslegungsdrucks unterzogen (Erstdruckprüfung). Werden im Zu-

ge von Instandhaltungsmaßnahmen oder Reparaturen einzelne Schweiß-

nähte gefertigt, darf die Überprüfung der Integrität der betreffenden 

Schweißnähte allein durch eine umfassende zerstörungsfreie Prüfung er-

folgen, wenn für diese Schweißnähte die Druckprüfung keine maßgebliche 

Beanspruchung darstellt und daher keine zusätzliche sicherheitstechnisch 

relevante Aussage bewirkt. 

3.4 Betrieb 

3.4.1 Grundsätze 

(1) Für den Erhalt der Barrierenfunktion wird ein Überwachungs- und Prüfkon-

zept aufgestellt mit dem  

− die Einhaltung der Auslegungsrandbedingungen und –

voraussetzungen überprüft und 

− die Rückführung der Erkenntnisse aus der Betriebserfahrung sicherge-

stellt 
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wird. Die bei der Auslegung der Komponenten von warmgehenden Syste-

men zugrunde gelegten Randbedingungen hinsichtlich der räumlichen An-

ordnung, Verankerung, Funktion von Unterstützungen, Armaturen, Pumpen 

und Einbauten sind zu dokumentieren (z. B. freie Weglängen, Verschie-

bungen, Auslenkungen, Spiele). Bei der Inbetriebnahme und soweit erfor-

derlich nach möglichen Veränderungen aufgrund von Eingriffen (z.B. In-

standhaltungsmaßnahmen) wird die Einhaltung dieser Randbedingungen  

überprüft. Unzulässige Abweichungen von diesen Randbedingungen im 

langfristigen Betrieb werden so rechtzeitig erkannt, dass Auswirkungen auf 

die Integrität der drucktragenden Wandungen vermieden werden. Für kalt-

gehende Systeme wird die Einhaltung der Auslegungsvoraussetzungen im 

Rahmen von Begehungen bei der Inbetriebnahme überprüft und die Er-

gebnisse werden dokumentiert. 

(2) Betriebsparameter, die für die Integrität der Komponenten von Bedeutung 

sind, werden überwacht (z. B. mechanische und thermische Lasten, Was-

serqualität) und hinsichtlich des unterstellten zugehörigen Systemzustan-

des auf Plausibilität bewertet. Darüber hinaus wird eine Überwachung auf 

Leckagen vorgesehen, die die Erkennung und hinreichend genaue Lokali-

sierung von Leckagen ermöglicht. 

(3) Die Betriebszustände bei Nichtleistungsbetrieb und  Funktionsprüfungen 

werden im Hinblick auf die die Integrität der Komponenten beeinflussenden 

Randbedingungen spezifiziert (z.B. Belastungen, Wasserchemie). Abwei-

chungen von den Vorgaben werden vermieden bzw. eindeutig festgestellt 

und bewertet. 

(4) Stellen von Komponenten, für die aus der Berechnung oder aus der Be-

triebserfahrung hinsichtlich der Ermüdung relevante Beanspruchungen er-

wartet werden können, werden in ein Überwachungs- und Prüfkonzept ein-

bezogen. 

(5) Im Rahmen von regelmäßigen Begehungen wird der Allgemeinzustand der 

Systeme und Komponenten überwacht und die Ergebnisse werden doku-

mentiert. 
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(6) Es wird sichergestellt, dass in den Sicherheitsebenen 1 und 2 die Mengen 

von Wasserstoff (Radiolyse-, Dosiergase), die aus den Kreisläufen in eine 

nicht inertisierte Atmosphäre des Sicherheitsbehälters übertreten können, 

soweit begrenzt bleiben, dass eine detonationsfähige Ansammlung mit Fol-

geschadenspotenzial ausgeschlossen werden kann. 

(7) Ansammlungen von nicht kondensierbaren Gasen  

a) in Hochpunkten des Kühlkreislaufs,  

b) in nicht oder nur gering durchströmten Anlagenteilen  

werden im Hinblick auf mögliche thermische Belastungen der drucktragen-

den Wand und mögliche Funktionsstörungen des Systems erfasst. Sie 

werden bezüglich ihrer sicherheitstechnischen Auswirkungen bewertet.  

(8) Werden bei Prüfungen Befunde festgestellt, so wird nach  Ziffer 4 vorge-

gangen. 

(9) Zur Erkennung, Verfolgung bzw. Vermeidung von Alterungseinflüssen auf 

die Integrität der Komponenten der Drucktragende Wandung wird ein Alte-

rungsmanagementprogramm durchgeführt. 

Hinweis: Detaillierte Anforderungen finden sich in der RSK-Empfehlung „Beherrschung von Alte-

rungsprozessen in Kernkraftwerken“ (374. RSK-Sitzung vom 22.7.2004)  

(10) Die für Arbeiten an den druckführenden Komponenten der Äußeren Syste-

me (z.B. an Schraubverbindungen bei Prüfungen und Reinigung) einge-

setzten technischen Einrichtungen und Hilfsmittel sowie Handhabungspro-

zeduren sind so zu qualifizieren, dass ungünstige Auswirkungen auf die In-

tegrität der Komponenten vermieden werden bzw. feststellbar sind und be-

wertet werden können. 

(11) Mit ausreichendem zeitlichem Abstand vom geplanten Betriebsende wird 

das Prüfkonzept bis zum Betriebsende hin angepasst. Geplante Prüfungen 

werden zeitlich so gelegt, dass sich ein sicherheitstechnischer Nutzen er-

gibt. 
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3.4.2 Wiederkehrende Dichtheits- und Druckprüfung 

(1) Nach jedem Wiederverschließen eines druckführenden Systems wird bei 

einem definierten Referenzzustand eine integrale Prüfung auf Dichtheit 

durchgeführt. 

(2) Werden wiederkehrende Druckprüfungen durchgeführt, ist eine vergleich-

bare sicherheitstechnische Aussage wie bei der Erstdruckprüfung zu er-

möglichen.  

(3) Im Anschluss an die wiederkehrende Druckprüfung wird eine zerstörungs-

freie Prüfung, z. B. mit Ultraschall an repräsentativen Stellen der drucktra-

genden Wandung der verschiedenen Komponenten durchgeführt. 

3.4.3 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen 

(1) Die zerstörungsfreien wiederkehrenden Prüfungen werden in repräsentati-

ver Art und Weise mit qualifizierten Verfahren durchgeführt, wobei alle Ar-

ten von Schweißverbindungen und ausgewählte Grundwerkstoff-Bereiche 

mit einzubeziehen sind. Die Auswahl und Eignung der Prüfverfahren und  

-techniken ist unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts zu be-

gründen. 

(2) Prüfverfahren und -techniken werden dabei so ausgewählt, dass betriebs-

bedingte Fehler (z. B. infolge Spannungen, Korrosion) mit ihren möglichen  

Orientierungen und aus der Herstellung dokumentierte und belassene An-

zeigen erfasst und verfolgt werden können. 

4 Vorgaben für einen einheitlichen Umgang mit Befunden 

(1) Im Rahmen wiederkehrender oder anlassbezogener Prüfungen werden 

zunächst Anzeigen festgestellt. Überschreitet eine Anzeige die Bewer-

tungsgrenze, so ist diese als Befund zu bezeichnen. Für Befunde werden 

eine Analyse der Messergebnisse und ggf. ergänzende Messungen durch-

geführt um auf Art, Lage und Größe der Befunde schließen zu können. Die 
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den Befunden zu Grunde liegende Ursache wird ermittelt und in einer Ana-

lyse aufgezeigt, inwieweit 

− die Integrität der Komponente durch diesen Befund beeinträchtigt war 

und 

− welche Maßnahmen zur Beseitigung des Befundes und gegebenenfalls 

zur zukünftigen Vermeidung der Schadensursachen zur Verfügung 

stehen. 

An vergleichbaren Komponenten bzw. Bereichen von Komponenten, an 

denen die gegebenenfalls festgestellte Schadensursache ebenfalls wirk-

sam sein könnte, werden Kontrollprüfungen durchgeführt. 

(2) Sollen Befunde belassen werden, so wird nachgewiesen, dass die Integrität 

der Komponente für alle spezifizierten Belastungen (Sicherheitsebenen 1 

bis 4a) sichergestellt ist. Die für die Bewertung zu belassender Befunde 

eingesetzten Verfahren sind geeignet, eine mögliche weitere Befundent-

wicklung für den zu betrachtenden Betriebszeitraum einschließlich der zu-

gehörigen Randbedingungen zuverlässig zu bestimmen. Zur Absicherung 

der prognostizierten Befundentwicklung werden Kontrollprüfungen vorge-

sehen, die nach Art, Umfang und Zeitpunkt so zu wählen sind, dass mögli-

che Unsicherheiten in der Vorhersage der Befundentwicklung berücksich-

tigt werden.  

(3) Das Belassen von Befunden darf weder zu einer Vielzahl von Überwa-

chungs- und Kontrollmaßnahmen noch zu einer sicherheitstechnisch rele-

vanten Beeinträchtigung der Zuverlässigkeit der betroffenen Systeme füh-

ren. Deshalb ist eine Häufung von Befunden, die jeder für sich betrachtet 

oder aber im Zusammenwirken zu einer sicherheitstechnisch relevanten 

Beeinträchtigung der Integrität der jeweils betroffenen Komponenten führen 

könnten, nicht zulässig.  

(4) Es wird überprüft, ob Art und Größe, Umstand und Zeitpunkt der Entde-

ckung oder die Häufigkeit des Auftretens von Befunden auf Lücken oder 

Unzulänglichkeiten in den system- und komponentenspezifischen Anforde-

rungen (z.B. Spezifikationen, Prüfhandbuch) schließen lassen. Gegebenen-

falls sind die entsprechenden Lücken zu schließen oder die Unzulänglich-
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keiten zu beheben. Soweit erforderlich werden auch entsprechende Maß-

nahmen an den betroffenen Komponenten oder in Bezug auf deren Be-

triebsweise ergriffen. 

5 Sicherheitseinschluss 

5.1 Geltungsbereich 

Der Sicherheitseinschluss ist das System aus Sicherheitsbehälter und um-

gebendem Gebäude sowie den Hilfssystemen zur Rückhaltung und Filte-

rung etwaiger Leckagen aus dem Sicherheitsbehälter.  

Der Sicherheitseinschluss wird durch folgende Komponenten gebildet: 

a) Sicherheitsbehälter aus Stahl oder Beton mit Stahlauskleidung ein-

schließlich 

aa) Personenschleusen, 

ab) Materialschleuse, 

ac) Rohrdurchführungen, 

ad) Durchdringungsabschlusssystem, 

ae) Kabeldurchführungen, 

af) Druckabbausystem für SWR (einschließlich der zugehörigen 

Komponenten zur Einleitung freigesetzten Reaktorkühlmittels in 

eine Wasservorlage),  

b) umgebendes Gebäude, 

c) Hilfssysteme zur Rückhaltung und Filterung etwaiger Leckagen aus 

dem Sicherheitsbehälter, 

d) Hilfssystem zur Vermeidung unzulässiger lokaler und globaler An-

sammlung von Wasserstoff in der Sicherheitsbehälteratmosphäre, 

e) Systeme zur Druckbegrenzung im Sicherheitsbehälter. 

Hinweis: Die Anforderungen an die nachfolgend aufgeführten Komponenten der vorstehenden Auflis-

tung werden hier nicht durchgehend vollständig behandelt. Anforderungen an das umge-
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bende Gebäude werden hier ausschließlich im Hinblick auf ihre Funktion für den Sicher-

heitseinschluss behandelt. Weitere Anforderungen sind zu finden für: 

- Hilfssysteme zur Rückhaltung & Filterung in Modul 9 

- Hilfssysteme für Wasserstoff-Abbau in Modul 10 

- Systeme zur Druckbegrenzung in Modul 7. 

5.2 Allgemeine Anforderungen und bauliche Gestaltung 

(1) Der Sicherheitsbehälter einschließlich aller Durchführungen und Schleusen 

sowie das Druckabbausystem zur Druckbegrenzung bei Anlagen mit Sie-

dewasserreaktor sind so beschaffen, dass sie unter Einhaltung der zugrun-

de gelegten Leckrate den statischen, dynamischen und thermischen Ein-

wirkungen (z.B. Kräften, inneren und äußeren Überdrücken und Tempera-

turen, Druckdifferenzen, Bruchstücken und Strahlkräften) aus Ereignissen 

der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sowie der Transienten mit Ausfall der Reak-

torschnellabschaltung in der Sicherheitsebene 4a standhalten. 

Ferner werden Einrichtungen vorgesehen, mit denen auch bei unterstellten 

Ereignisabläufen jenseits der Auslegung (Sicherheitsebenen 4b und 4c) ein 

Versagen des Sicherheitsbehälters durch Überdruck oder unzulässige dy-

namische Belastungen aus H2-Reaktionen vermieden werden können. 

(2) Der Sicherheitseinschluss erfüllt Dichtheitsanforderungen so, dass der Aus-

trag radioaktiven Materials in die Umgebung so gering wie möglich gehal-

ten wird und vorgegebene Werte nicht überschritten werden. Die Dicht-

heitsanforderungen werden durch eine einzuhaltende Leckrate quantifiziert. 

Der Betrag der einzuhaltenden Leckrate des Sicherheitsbehälters wird auf 

der Basis der Störfallanalyse der jeweiligen Reaktoranlage und der gemäß 

Paragraph 49 StrlSchV vorgesehenen radiologischen Schutzziele festge-

legt. 

(3) Für die Sicherheitsebenen 4b und 4c erfolgt die zur Vermeidung des 

Versagens durch Überdruck erforderliche Druckentlastung kontrolliert über 

Filter, um den Austrag radioaktiven Materials zu begrenzen. 
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(4) Zur Durchführung von Druck- und Leckratenprüfungen und zur Installation 

der hierfür notwendigen Instrumentierung werden die notwendigen Vorrich-

tungen bei der Konstruktion des Sicherheitsbehälters vorgesehen. 

(5) Der Sicherheitsbehälter einschließlich seiner Absperrarmaturen, Schleusen 

und Durchführungen und das Druckabbausystem zur Druckbegrenzung in 

Anlagen mit Siedewasserreaktor, sowie die für seine Funktion erforderli-

chen Einbauten werden gegen Folgewirkungen aus Ereignissen der Si-

cherheitsebenen 3 (Bruchstücke, Strahl- und Reaktionskräfte) und 4a durch 

passive Maßnahmen in der baulichen Gestaltung (Trümmerschutz für Si-

cherheitsebene 3 bzw. bauliche Entkopplung für Sicherheitsebene 4a so  

geschütz, dass seine Funktionsfähigkeit erhalten bleibt. Ebenso ist bei die-

sen Ereignissen die Standfestigkeit oder Integrität von Einbauten und 

Räumen einschließlich der Wirkung aus Druckdifferenzen, soweit erforder-

lich, zu erhalten. Dies gilt sowohl für die Vermeidung von Einwirkungen, die 

von den Einbauten auf den Sicherheitsbehälter ausgehen, als auch für die 

Aufrechterhaltung aller erforderlichen Funktionen der Einbauten wie Trag-

funktion für Komponenten, Strömungsführung und räumliche Trennung. 

Vorgaben für die Ermittlung der Differenzdrücke finden sich in Anhang 1. 

Vorgaben zur Ermittlung der Einwirkungen aus Strahl- u. Reaktionskräften 

sowie Bruchstücken sind in Anhang 2 ausgeführt. 

(6) Der Sicherheitsbehälter ist von einem Gebäude eingeschlossen. Die Anfor-

derungen an dieses Gebäude werden so festgelegt, dass der Zwischen-

raum langfristig unter ausreichendem Unterdruck gehalten werden kann, 

wenn im Sicherheitsbehälter die Bedingungen von Ereignissen der Sicher-

heitsebene 3 herrschen. Hierfür werden für das umgebende Gebäude bau-

technische Vorkehrungen getroffen, die die lüftungstechnische Dichtheit 

und die Dichtheit gegenüber Niederschlagswasser sicherstellen. Der Zwi-

schenraum wird über Filter und Kamin entlüftet . Er erlaubt weiterhin In-

spektionen sicherheitstechnisch relevanter Anlagenteile. 

(7) Zur Gewährleistung der Druckstaffelung besitzen die Sicherheitsbehälter-

durchführungen während des bestimmungsgemäßen Betriebes der Be-



E N T W U R F  Modul 4: Fließtext INDIKATIV (Rev. A) 

38 

triebsphasen A und B sowie bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 eine 

ausreichende Dichtheit.  

Schleusen und Lüftungsklappen sind an ein Leckabsaugsystem ange-

schlossen, mit dem Leckagen in den Sicherheitsbehälter zurückgepumpt 

werden können. 

(8) Das umgebende Gebäude schirmt Direktstrahlung nach außen in genü-

gendem Maße ab und schützt den Sicherheitsbehälter sowie die darin be-

findlichen Einrichtungen gegen unzulässige Folgen bei Auftreten der für die 

betroffene Anlage festgelegten Einwirkungen von außen. 

(9) Die Kammerungen der Durchführungen sind bei Auslegungsdruck des Si-

cherheitsbehälters prüfbar.  

(10) Eine sichere Handhabung des Wasserstoffs (Radiolyse-, Dosiergase) in-

nerhalb des Sicherheitsbehälters wird sowohl während des bestimmungs-

gemäßen Betriebs (Sicherheitsebenen 1 und 2) als auch bei einem Kühl-

mittelverluststörfall (Sicherheitsebene 3) gewährleistet.  

Hinweis: Nähere Ausführungen hierzu sind in Modul 10 enthalten. 

(11) Zum Ein- und Ausbringen von Material und Gegenständen in und aus dem 

Sicherheitsbehälter sowie zum Ein- und Austritt von Personen sind Schleu-

sen vorgesehen. 

Materialschleusen dienen ausschließlich zum Schleusen von Material oder 

Gegenständen. 

Personenschleusen sind so angeordnet, dass eine Flucht aus dem  Reak-

torsicherheitsbehälter möglichst rasch und unter möglichst geringer Strah-

lenbelastung der Personen erfolgen kann. Neben Strahlenfeldern und Kon-

taminationen ist zu berücksichtigen, dass Fluchtwege z. B. durch ausströ-

mende Medien wie Wasser, Dämpfe, Gase blockiert sein können. 

Durch Verriegelung wird sichergestellt, dass jede Schleusentür nur dann 

geöffnet werden kann, wenn die Gegentür und ihre zugehörige Druckaus-

gleicheinrichtung geschlossen und abgedichtet sind. Eine Aufhebung der 
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Verriegelung ist nur in Ausnahmen unter sicherheitstechnisch zulässigen 

Bedingungen erlaubt. 

(12) Die Anzahl der Durchführungen wird nach Möglichkeit so gering wie prak-

tisch sinnvoll gehalten. Um einen nachträglichen Einbau von Stutzen zu 

vermeiden, sind Reservestutzen und Reserveöffnungen vorzusehen. 

(13) Die Querschnitte der zur Be- und Entlüftung des Sicherheitsbehälters not-

wendigen Leitungen werden nach Möglichkeit so gering wie möglich gehal-

ten. 

(14) Für die Übergänge zwischen Beton und Stahlschale und die elastischen 

Abdichtungen werden qualifizierte Ausführungen vorgesehen. 

5.3 Grundsätze der Auslegung des Sicherheitsbehälters 

(1) Zur Sicherstellung der Integrität und der spezifizierten Dichtheit werden die 

maximal auftretenden Drücke und Temperaturen sowie einwirkenden Las-

ten aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 ermittelt. Zu dem sich daraus 

ergebenden maximalen Überdruck ist ein angemessener Sicherheitszu-

schlag für  

a) Unsicherheiten der Freisetzungsrate von Masse und Energie, ein-

schließlich chemischer Energie aus Metallreaktionen, 

b) Toleranzen in der Gebäude- und Strukturabbildung, 

c) Unsicherheiten bezüglich der Nachzerfallswärmeleistung 

d) weitere Modellunsicherheiten  

bei der Bestimmung des Auslegungsdrucks zu berücksichtigen. 

(2) Der Sicherheitsbehälter eines DWR wird so ausgelegt, dass die Masse und 

der Energieinhalt der druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmit-

tels und der Sekundärseite eines Dampferzeugers bis zur sekundärseitigen 

Absperrung aufgenommen werden kann. Zusätzlich ist die Wärmeabgabe 

der Dampferzeuger an das ausströmende Primärkühlmittel zu berücksichti-

gen. 



E N T W U R F  Modul 4: Fließtext INDIKATIV (Rev. A) 

40 

(3) Der Sicherheitsbehälter eines SWR mit Druckabbausystem wird so ausge-

legt, dass die Masse und der Energieinhalt der druckführenden Umschlie-

ßung des Reaktorkühlmittels bis zur primärseitigen Absperrung aufgenom-

men werden kann. Ausgehend vom Nennbetriebszustand werden die Stör-

falllasten mit ihren Auswirkungen wie Druckaufbau, Druckentlastungs- und 

Abbauvorgängen und die erzeugten Schwingungen sowie die Überlage-

rung solcher Vorgänge für die Einwirkung auf den Sicherheitsbehälter, das 

Druckabbau- und Entlastungssystem sowie weiterer Systeme, in ihren ma-

ximalen Auswirkungen berücksichtigt. Bei der Auslegung werden auch die-

jenigen Wasser- bzw. Dampfmengen berücksichtigt, die während des 

Schließens der Armatur in den Frischdampf- bzw. Speisewasserleitungen 

in den Sicherheitsbehälter zurückfließen können. Atmosphäre und Wasser-

vorlage in der Kondensationskammer werden mit getrennten Energiebilan-

zen (Ungleichgewicht) behandelt. Die Kondensationswirkung der Wasser-

vorlage wird beim Druckabbau zu berücksichtigt. 

Die Verankerungen und Halterungen der für die beim SWR erforderlichen 

Sicherheits- und Entlastungsventile, Druckentlastungsrohre sowie Konden-

sationsrohre im Bereich der Kondensationskammer des Sicherheitsbehäl-

ters tragen die Belastungen aus Ereignissen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 

(fluiddynamische Lasten, Strahl- und Reaktionskräfte) zuverlässig ab. Dar-

über hinaus werden konstruktive oder verfahrenstechnische Vorkehrungen 

getroffen, so dass die Integrität der Sicherheitsbehälterstruktur durch 

Strahl- und Impulskräfte der Kondensationsrohre nicht beeinträchtigt wird. 

(4) Zur Sicherstellung der Standsicherheit und der Integrität, insbesondere 

bezüglich der Dichtheit eines Sicherheitsbehälters und seiner Komponen-

ten wird ein Absicherungskonzept aufgestellt, welches folgende Grundzüge 

berücksichtigt: 

a) Die entsprechend den Ereignissen der jeweiligen Sicherheitsebene zu-

zuordnenden Lastfälle und deren Kombinationen sind eindeutig zu 

spezifizieren (z. B. in einem Lastfallkatalog, der Art, Höhe, Häufigkeit, 

zeitlichen Verlauf der Belastungen enthält). Bei den Lastfallkombinatio-

nen werden Lastanteile, die zeitgleich wirken können, überlagert.  

b) Die sich aus diesen Lastfällen ergebenden Belastungen sind kompo-

nentenbezogen zu beschreiben (z. B. in Auslegungsdatenblättern). 



E N T W U R F  Modul 4: Fließtext INDIKATIV (Rev. A) 

41 

c) Die von den Lasten hervorgerufenen Beanspruchungen sind so zu be-

grenzen, dass für jede Sicherheitsebene ein ausreichender Sicher-

heitsabstand gegenüber den anzunehmenden Versagensarten sicher-

gestellt ist. 

(5) Für den Sicherheitsbehälter aus Stahl und seine Komponenten gemäß 5.1 

werden weiterhin Vorkehrungen gegen folgende Versagensarten getroffen:  

aa) elastisches und plastisches Beulen,  

ab) unzulässige globale Verformung,  

ac) unzulässige fortschreitende Deformation, 

ad) unzulässige Ermüdung. 

b) Die dabei einzuhaltenden Sicherheitsabstände für die sich aus den 

Lasten ergebenden Beanspruchungen werden den Sicherheitsebenen 

entsprechend wie folgt festgelegt: 

 Die Beanspruchungsgrenzen für Ereignisse der Sicherheitsebenen 1 

bis 3 stellen sicher, dass die Dichtheitsfunktion erhalten bleibt. 

 Die Sicherheitsabstände werden dabei so gewählt, dass bei allen stati-

schen Belastungen die tragenden Querschnitte im Bereich elastischen 

Werkstoffverhaltens bleiben. Bei zeitlich veränderlichen Belastungen 

(spezifiziertes Lastkollektiv) werden die Sicherheitsabstände so festge-

legt, dass ein Versagen infolge Ermüdung nicht zu unterstellen ist.  

 Für lokale, einmalige Beanspruchungen (z.B. bei der Druckprüfung) 

werden die Sicherheitsabstände so  gewählt, dass plastische Verfor-

mungen auf Teilbereiche des Querschnitts begrenzt bleiben. Die Höhe 

der zulässigen plastischen Verformungen wird komponenten- und 

werkstoffbezogen festgelegt.  

c) Zur Sicherstellung der Dichtfunktion im Anforderungsfall wird ein 

Nachweis der Formstabilität und, soweit zutreffend, der Verformungs-

begrenzung geführt. 

(6) Für den Sicherheitsbehälter aus Spannbeton werden weiterhin folgende 

Anforderungen erfüllt:  
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a) Zur Sicherstellung der Dichtheit ist eine Auskleidung in Form eines Li-

ners aus Stahl vorzusehen, der im Beton so zu verankern ist, dass sei-

ne Dichtfunktion unter allen Belastungen der Sicherheitsebenen 1 bis 

4a erhalten bleibt. Durchdringungsliner in Durchführungen sind so be-

schaffen und verankert, dass sie die bei Ereignissen der Sicherheits-

ebenen 1 bis 3 sowie bei den Transienten mit Ausfall der Reaktor-

schnellabschaltung in der Sicherheitsebene 4a auftretenden Kräfte aus 

Druck- und Temperatureinwirkungen, Rohrleitungsreaktionen und 

sonstigen Lasten aufnehmen können.  

b) Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 sowie den Transienten mit 

Ausfall der Reaktorschnellabschaltung in der Sicherheitsebene 4a sind 

örtliche Beschädigungen oder Rissbildungen des Betons zulässig. Die 

Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion bleibt jedoch erhalten und die si-

cherheitstechnische Aufgabe wird entsprechend den Anforderungen 

der jeweiligen Sicherheitsebene erfüllt. Dazu ist die Dichtheit des Liners 

nachzuweisen.  

c) Für Spannbetonteile ist unter Innendruckbelastung für die Betriebszeit 

der Anlage im Normalbetrieb sowie bei Ereignissen der Sicherheits-

ebene 2 nachzuweisen, dass sich der Spannbeton quasi-elastisch ver-

hält. Örtlich begrenztes nichtelastisches Verhalten ist dabei zulässig. 

Die Standsicherheit und die Dichtheit sind nachzuweisen. 

d) Während der gesamten vorgesehenen Betriebszeit der Anlage sind die 

unter den Lasten aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 auftretenden 

Schwind- und Relaxationsvorgänge so zu begrenzen, dass die Integri-

tät und Dichtheit des Liners erhalten bleibt. Die Einhaltung der Funktion 

des sicheren Einschlusses der radioaktiven Stoffe ist nachzuweisen. 

(7) Zur Vermeidung von unzulässigen Unterdrücken werden zuverlässige Ein-

richtungen vorgesehen. 

(8) Rohrleitungen, die in Verbindung mit dem Reaktorkühlmittel oder der In-

nenatmosphäre des Sicherheitsbehälters stehen und diesen durchdringen, 

haben grundsätzlich zwei Absperrarmaturen, von denen eine innerhalb und 

eine außerhalb nahe des Sicherheitsbehälters anzuordnen ist. Ausnahmen 

hiervon sind zulässig, wenn dies wegen der technischen Eigenart oder Be-
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triebsweise (z. B. Armaturen, die zur Störfallbeherrschung geöffnet sein 

müssen) der betreffenden Rohrleitung notwendig ist und die sicherheits-

technische Funktion des Sicherheitseinschlusses nicht beeinträchtigt wird. 

Rohrleitungen, die den Sicherheitsbehälter durchdringen, aber nicht in Ver-

bindung mit dem Reaktorkühlmittel oder der Innenatmosphäre stehen, ha-

ben mindestens eine außerhalb des  Sicherheitsbehälters liegende Ab-

sperrarmatur. 

(9) Alle Durchführungen durch den und die Schleusen im Sicherheitsbehälter 

genügen mindestens den Auslegungsanforderungen an den Sicherheitsbe-

hälter selbst. 

Im Falle von den Sicherheitsbehälter durchdringenden Rohrleitungen gilt 

dies auch für die Rohrleitungen selbst bis zum äußeren Absperrorgan, die 

dazugehörigen Abschlussorgane und ggf. die Kammerung der Durchfüh-

rung. 

Im Falle von Lüftungskanälen gilt dies auch für den Kanalbereich zwischen 

den Absperrorganen und die dazugehörigen Absperrorgane. 

(10) Der Sicherheitsbehälter und seine Durchführungen einschließlich der Ab-

sperrorgane sind so ausgelegt oder geschützt, dass ihre Funktionsfähigkeit 

auch unter den Bedingungen von Störfällen (Sicherheitsebene 3) sowie von 

zu berücksichtigenden Folgewirkungen  gewährleistet ist.  

Die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsbehälters und seiner Durchführungen 

einschließlich der Absperrorgane sind auch bei Transienten mit Ausfall der 

Reaktorschnellabschaltung in der Sicherheitsebene 4a sichergestellt. 

(11) Die räumliche Anordnung der Durchführungen genügt den aus der Konzep-

tion der Gesamtanlage resultierenden Forderungen nach räumlicher Tren-

nung redundanter Systeme. Eine Störung an einer Durchführung ein-

schließlich des Abrisses von ggf. anschließenden Rohrleitungen darf nicht 

die Beschädigung weiterer Durchführungen zur Folge haben.  
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(12) Durchführungen, die zur Einhaltung der Funktion des Sicherheitsbehälters 

geschlossen werden müssen, werden durch Mehrfachauslegung der Ab-

schlussarmaturen in Hintereinanderstellung gesichert. Jedes einzelne Ab-

schlussorgan erfüllt die spezifizierten Dichtheitsbedingungen für sich allein. 

Die Abschlussarmaturen und ihre Versorgung mit Energie sind voneinander 

unabhängig. 

Die Abschlussarmaturen werden im Anforderungsfall automatisch betätigt. 

Für sicherheitstechnisch relevante Leckquerschnitte ist die Signalgewin-

nung für das Schließen der Absperrarmaturen zuverlässig zu gewährleis-

ten. Die Stellung der Absperrarmaturen kann von der Warte aus überwacht 

werden. 

(13) Einrichtungen zur Vermeidung von Drucküberschreitungen zwischen den 

Absperrungen werden, soweit erforderlich, vorgesehen. 

(14) Für den Rohrleitungsabschnitt zwischen Sicherheitsbehälter und äußerem 

Absperrorgan wird durch sorgfältige Auslegung, Auswahl geeigneter Werk-

stoffe sowie durch Prüfung ein Riss oder Bruch ausgeschlossen. 

Bei den Primärkühlmittel führenden Leitungen wird dieser Leitungsabschnitt 

konstruktiv so ausgelegt, dass eine Leckage in diesem Abschnitt praktisch 

ausgeschlossen werden kann. 

(15) Die Durchführung kann alle Kräfte und Momente der durchgeführten Lei-

tung während des bestimmungsgemäßen Betriebes und bei Ereignissen 

der Sicherheitsebenen 3 und 4 abtragen. Durchführungen, die aufgrund 

hoher Belastungen nicht starr an den Sicherheitsbehälterstutzen ange-

schlossen werden können sind mit Kompensatoren anzuschließen und zu 

kammern. 

(16) Die Schließgeschwindigkeit der Sicherheitsbehälterabsperrungen stellt si-

cher, dass keine unzulässigen Auswirkungen auftreten. 

(17) Zwischen Abschlussarmaturen und RSB sind kurze Rohrlängen anzustre-

ben. In diesen Bereichen sind Rohrabzweigungen grundsätzlich nicht zuge-
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lassen. Ausnahmen sind sicherheitstechnisch zu begründen (Entwässe-

rungsstutzen, Prüfanschlüsse) 

5.4 Werkstoffauswahl und Herstellung 

5.4.1 Grundsätze 

(1) Es werden Qualitätsmerkmale festgelegt und bei der Planung des Ferti-

gungsablaufs eingehalten, die die Integrität des Sicherheitsbehälters si-

cherstellen.  

(2) Der Hersteller verfügt über qualifizierte Fertigungs- und Prüfeinrichtungen, 

die eine den spezifizierten Anforderungen entsprechende Fertigung und ei-

ne sachgerechte Verarbeitung unter Beachtung der gestellten Werkstoff- 

und Bauteilanforderungen gestatten. 

(3) Der Fertigungsablauf wird so überwacht und dokumentiert, dass Abwei-

chungen von den vorgegebenen Qualitätsmerkmalen zuverlässig erkannt 

werden und eine eindeutige Rückverfolgbarkeit hinsichtlich deren Ursache 

möglich ist. Zusätzlich vorgenommene Maßnahmen zur Erreichung der 

Qualitätsmerkmale werden dokumentiert. 

(4) Für Schweißzusätze und -hilfsstoffe werden geeignete Zulassungsprüfun-

gen oder Eignungsprüfungen durchgeführt. Der Hersteller weist über ent-

sprechende Verfahrensprüfungen nach, dass er die vorgesehenen 

Schweißverfahren sicher beherrscht. 

(5) Für den gelieferten Frischbeton werden die entsprechend den Normvorga-

ben einzuhaltenden Konformitätskriterien erfüllt. 

(6) Für den Spannstahl und das Spannsystem wird für den vorgesehenen 

Verwendungszweck ein nach der Norm zugelassener Spannstahl und ent-

sprechendes Spannsystem verwendet bzw. die Zulassung wird im Einzell-

fall durchgeführt. 
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(7) Die für die Fertigung vorgesehenen Fügeverfahren werden so qualifiziert, 

dass die spezifizierte Dichtheit unter den Beanspruchungen der Sicher-

heitsebenen 1 bis 3 sowie der Transienten mit Ausfall der Reaktorschnell-

abschaltung in der Sicherheitsebene 4a zuverlässig erreicht werden kann. 

(8) Sicherheitsbehälter aus Stahl erfüllen darüber hinaus folgende Anforderun-

gen: 

a) Konstruktion und Oberflächenzustand des Sicherheitsbehälters ermög-

lichen ausreichende und aussagefähige zerstörungsfreie Prüfungen, 

insbesondere der Schweißnähte. Bereiche, die aufgrund der konstruk-

tiven Anlagengestaltung für wiederkehrende Prüfungen nicht mehr zu-

gänglich sind, sind so auszuführen, dass korrosive Einflüsse vermieden 

werden. 

b) Die Werkstoffe einschließlich Schweißzusätze sind so auszuwählen, 

dass sie den Funktionsanforderungen (Dichtheit) und den zu unterstel-

lenden Beanspruchungen (z. B. mechanischer, thermischer, che-

mischer Art) genügen. Die Werkstoffeigenschaften, die vorgesehenen 

Fügeverfahren und die Qualitätssicherungsmaßnahmen sind so festzu-

legen, dass eine den Anforderungen gemäße Qualität zuverlässig er-

reicht wird. 

Hinweis: Vorzugsweise sind für die Stahlschale mittelfeste, schweißgeeignete Feinkornbau-

stähle vorzusehen. 

c) Die Werkstoffeigenschaften stellen sicher, dass an allen Stellen ein 

ausreichend zäher Werkstoffzustand unter allen betriebs- und störfall-

bedingten Anlagenzuständen erhalten bleibt. 

 Hinweis: Für ferritische Grundwerkstoffe ist ein ausreichend hohes Niveau der Zähigkeit 

in der Hochlage beispielsweise gegeben, wenn die kleinsten Einzelwerte der Kerb-

schlagzähigkeit (ISO-V-Proben quer) 100J erreichen. Erzeugnis-formbezogene Anforde-

rungen sind in technischen Regeln enthalten. 

5.4.2 Begleitende zerstörende Prüfungen 

(1) Durch geeignete Prüfungen an Erzeugnisformen wird nachgewiesen, dass 

die über die Wanddicke spezifizierten Eigenschaften der Zähigkeit, Festig-

keit und des Gefüges vorliegen. 
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 Art und Umfang der durchzuführenden Prüfungen ist in technischen Re-

gelwerken enthalten; sofern dort keine Vorgaben bestehen, werden diese 

gesondert spezifiziert. In Ergänzung zu diesen Prüfungen sind die mecha-

nisch-technologischen Eigenschaften an jeder Erzeugnisform (Stückprü-

fung) nachzuweisen. Dabei sind 

a) repräsentativ die verschiedenen Verformungsrichtungen an mehreren 

Probenahmestellen, 

b) alle während des Fertigungsprozesses stattfindenden Wärmebehand-

lungen zu erfassen. 

(2) Zum Nachweis der Güteeigenschaften von Bauteilschweißungen sind Ar-

beitsprüfungen durchzuführen. Die Durchführung von Arbeitsprüfungen darf 

mit Verfahrensprüfungen kombiniert werden.   

5.4.3 Begleitende zerstörungsfreie Prüfungen, Druck- und Leckratenprü-

fung 

(1) Die Schweißnähte werden mit ausreichender Fehlererkennbarkeit zerstö-

rungsfrei geprüft (z. B. Ultraschallprüfung, Durchstrahlungsprüfung, Ober-

flächenprüfung). Die Auswahl der Prüftechniken und -richtungen wird so  

getroffen, dass alle sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehler quer und 

senkrecht zu den Schweißnähten gefunden werden. Dies erfordert, dass 

die Prüfungen mit Prüfempfindlichkeiten durchgeführt werden, die eine Er-

kennung von Anzeigen mit Größenausdehnungen deutlich unterhalb der 

Größe von sicherheitstechnisch bedeutsamen Fehlern erlauben. Die Ober-

flächenprüfung muss von beiden Bauteiloberflächen erfolgen. Rissartige 

Anzeigen an den Oberflächen dürfen nicht belassen werden. 

(2) Der Sicherheitsbehälter und seine Durchführungen sowie deren Kamme-

rungen werden vor der Inbetriebnahme zum Integritätsnachweis einer 

Druckprüfung zu unterzogen. Sicherheitsbehälter, bei welchen als Betriebs-

fall Unterdruck vorgesehen ist oder auftreten kann, werden entsprechend 

geprüft. 

Diese Druckprüfung wird zur Erkennung eventueller Abweichungen von 

spezifizierten Vorgaben durch begleitende Spannungs- und Dehnungs-
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messungen überwacht. Nach der Druckprüfung werden repräsentative zer-

störungsfreie Prüfungen durchgeführt. 

(3) Die Dichtheit des Sicherheitsbehälters wird mit einer integralen Leckraten-

prüfung belegt. 

(4) Die erste Leckratenprüfung wird, ausgehend vom drucklosen Zustand des 

Sicherheitsbehälters, mit ansteigender Druckstufenfolge bei dem für die re-

gelmäßig wiederkehrende Leckratenprüfung vorgesehenen Überdruck und 

bei Auslegungsdruck vorgenommen. 

Die regelmäßig wiederkehrende Leckratenprüfungen werden bei solchen 

Drücken durchgeführt, bei denen die gemessenen Leckraten reproduzier-

bar sind und bei denen ein ausreichender Rückschluss auf die Leckrate bei 

Auslegungsbedingungen möglich ist. 

(5) Grundsätzlich sind zur ersten integralen Leckratenprüfung alle Durchfüh-

rungen des Sicherheitsbehälters bis zum ersten inneren oder äußeren 

Festpunkt sowie ihre ersten inneren oder äußeren Absperreinrichtungen 

vorhanden. Die Durchführungen des Sicherheitsbehälters werden durch die 

vorgesehenen Absperreinrichtungen mit betriebsgerechtem Antrieb abge-

schlossen. Bei der Prüfung dürfen Blindverschlüsse bei denjenigen Syste-

men verwendet werden, die im späteren Betrieb nicht mit der Atmosphäre 

des Sicherheitsbehälters direkt in Verbindung stehen.  

5.5 Betrieb 

5.5.1 Grundsätze 

(1) Betriebsdaten, die für die Funktion des Sicherheitsbehälters von Bedeutung 

sind, werden überwacht. Bei Volldrucksicherheitsbehältern betrifft dies die 

Unterdruckhaltung. Bei Sicherheitsbehältern mit Druckabbausystem wird 

neben der Unterdruckhaltung in der Druckkammer auch die Wirksamkeit 

der Trennung zwischen Druckkammer und Kondensationskammer in die 

Überwachung einbezogen. Für Sicherheitsbehälter aus Spannbeton wer-

den geeignete Maßnahmen für eine Bewertung der Aufrechterhaltung der 
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Vorspannung festgelegt. Sofern eine Inertisierung oder Teilinertisierung be-

trieblich vorgesehen ist, ist die Wirksamkeit der Inertisierung ebenfalls zu 

überwachen. Messungen die eine Funktionsbeeinträchtigung des Sicher-

heitsbehälters anzeigen, sind entweder redundant ausgeführt oder es er-

geben sich Anzeigen aus diversitären Systemen. 

(2) Bei der Verwendung von Dichtungen und Dichtelementen aus Werkstoffen, 

die auf Grund der einwirkenden Umgebungsbedingungen, der Belastungen 

oder der Beanspruchungshäufigkeit ihre Wirksamkeit verlieren können 

werden maximale Nutzungszeiten festgelegt. Der Austausch von Dichtun-

gen nach festgelegten Vorgaben wird überwacht. 

(3) Für Arbeitsvorgänge im Sicherheitsbehälter werden Sauberkeitsbedingun-

gen festgelegt. Insbesondere ist der Eintrag korrosionsfördernder Produkte 

in Bereichen des Sicherheitsbehälters, der für regelmäßige Prüfungen nicht 

zugänglich ist, zu vermeiden.  

5.5.2 Zerstörungsfreie wiederkehrende Prüfungen, Leckraten- und Dicht-

heitsprüfungen 

(1) Um die geforderte Dichtheit des Sicherheitsbehälters während der vorge-

sehenen Betriebsdauer der Anlage sicherzustellen, werden regelmäßig 

wiederkehrende Prüfungen der integralen Leckrate durchgeführt.  

(2) Die erste wiederkehrende Leckratenprüfung für den Sicherheitsbehälter 

wird vor Aufnahme des ersten Leistungsbetriebes durchgeführt. Alle weite-

ren wiederkehrenden Prüfungen der integralen Leckrate werden am Ende 

einer Abschaltphase nach Abschluss aller Wartungs- und Reparaturarbei-

ten durchgeführt, die die Dichtheit des Sicherheitsbehälters verändern kön-

nen. 

(3) Die Dichtheit der an das Leckabsaugsystem angeschlossenen Komponen-

ten sowie des Systems selbst werden in einer gemeinsamen Messung zu 

Beginn und am Ende einer Revisionsphase quantitativ bestimmt. 
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(4) Für die beim Kühlmittelverluststörfall gegebenen Bedingungen wird die 

Zuverlässigkeit des Behälterabschlusses mit der dabei geforderten Dicht-

heit ermittelt. 

(5) Die Funktionsfähigkeit, Dichtheit und Stellgeschwindigkeit von Armaturen 

zur Absperrung des Sicherheitsbehälters werden regelmäßig geprüft. 

(6) Die Kammerungen der Durchführungen des Sicherheitsbehälters und die 

Schleusen werden regelmäßig im Betrieb auf Dichtheit geprüft. 

(7) Montageöffnungen und Reservedurchführungen werden nach Benutzung 

auf Dichtheit überprüft. 

(8) In SWR-Anlagen mit Druckabbausystem wird vor der Dichtheitsprüfung die 

zulässige Leckrate zwischen Druck- und Kondensationskammer festgelegt 

und durch Messung nachgewiesen. 

(9) Die Komponenten des Sicherheitseinschlusses werden an repräsentativen 

Stellen regelmäßig z. B. hinsichtlich mechanischer und korrosiver Scha-

densanzeigen inspiziert. Insbesondere die Übergänge zwischen der Stahl-

schale zum Beton und deren elastische Abdichtungen werden dabei er-

fasst. 

6 Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Er-
eignissen der verschiedenen 

 Den in Modul 1 („Grundlegende Sicherheitsanforderungen“) definierten 

Sicherheitsebenen sind in Modul 3 („Liste der bei DWR und SWR zu be-

rücksichtigenden Ereignisse“) Ereignisse zugeordnet. Die Anforderungen in 

Modul 4 („Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden Um-

schließung sowie der drucktragenden Wandung der Äußeren Systeme und 

des Sicherheitseinschlusses“) beziehen sich auf diese den verschiedenen 

Sicherheitsebenen zugeordneten Ereignisse. Demgegenüber werden in 

den KTA-Regeln die zulässigen Spannungen und Verformungen nach Be-

anspruchungsstufen unterteilt, ohne dass ein Bezug zu Ereignissen oder 

Sicherheitsebenen hergestellt wird. Um die in Modul 4 aufgestellten über-
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geordneten Anforderungen mit den detaillierten Anforderungen der KTA-

Regeln zu verknüpfen sind daher für die Ereignisse der verschiedenen Si-

cherheitsebenen unter Beachtung der Festlegungen in Modul 4 die jeweils 

zutreffenden Beanspruchungsstufen der KTA-Regeln festzulegen. Tabelle 

1 enthält eine prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu den 

Ereignissen der verschiedenen Sicherheitsebenen. Die dabei herangezo-

genen Grundsätze sind im Anhang erläutert. 

 Entsprechend dieser Grundsätze wird anlagenspezifisch eine Zuordnung 

jeweils so erstellt, dass alle Systeme einschließlich der Systemübergänge 

und Komponenten erfasst sind. Ausgangspunkt ist die nach Sicherheits-

ebenen gegliederte Zusammenstellung der Belastungszustände pro Sys-

tem. Daraus werden pro Systemabschnitt die Einwirkungen und die zuge-

hörige ereignisbezogene sicherheitstechnische Aufgabenstellung angege-

ben. Daraus sind komponentenbezogen Nachweisanforderungen festzule-

gen in Bezug auf Funktion, Standsicherheit und Barrierenwirksamkeit. 
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Tabelle 1:  Prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu Ereignissen der ver-

schiedenen Sicherheitsebenen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Anforderungen Modul 4, Abschnitt 2 sind zu erfüllen; die Beanspruchungsstufen sind in KTA 
3201.2 erläutert 
2) Anforderungen Modul 4, Abschnitt 3 sind zu erfüllen; die Beanspruchungsstufen sind in KTA 
3211.2 erläutert 
3) Anforderungen Modul 4, Abschnitt 5 sind zu erfüllen; die Beanspruchungsstufen sind in KTA 
3401.2 (Tab. 3.5-1) erläutert 
4) ausgenommen großes Leck innerhalb SB 
5) für großes Leck innerhalb SB; nicht zulässig wenn nachfolgend der Einsatz der Komponente 
für eine Sicherheitsfunktion erforderlich ist 
6) für Betriebstransienten mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems sind gemäß 
RSK-LL die nach ASME Code Section III, Division 1, NB-3224 Level C Service Limits (Stand 
1995) zulässigen Spannungen einzuhalten. 
7) nicht zulässig, wenn nachfolgend Einsatz der Komponente für die Wirksamkeit der Maßnah-
men auf SE 4b und 4c erforderlich ist 
8) Anforderungen, die eine  Funktion der Druckentlastung (primär und sekundär) ermöglichen 
sind gesondert festzulegen 
9) Festlegungen, die eine Funktion der gefilterten Druckentlastung (SHB) ermöglichen, sind ge-
sondert zu treffen 
10) einschl. Ermüdungsabsicherung für Prüffälle an Sicherheitssystemen 
11)  für Beanspruchung aus dem Ereignis nur dann, wenn sich keine Beeinträchtigung von Funk-
tionsanforderungen daraus ergeben 
12)  für Beanspruchungen aus dem Betrieb des Sicherheitssystems 
13) Bei der Zuordnung der Beanspruchungsstufen war die betroffene Population bisher kein ex-
plizites Bewertungskriterium, wurde hier jedoch im Ansatz berücksichtigt  
 

Beanspruchungsstufen  

DfU 1) Äußere  
Systeme2) 

Sicherheits-
behälter3) 

Auslegungs-
stufe

Sicher- 
heitsebene 

0 0 0 

1  A, P A, P 1, 2 

2  B B10) - 

3 13)  C4) / D5) C11) / B12)/ D5) 1 / 2 / 3 13) 

a C6) / D7)  3 

b 8) 8) 3 4 

c   9) 
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Anhang 1 (zu Ziffer 5.2): Vorgaben zur Ermittlung von Differenz-
 drücken 

Bei der Ermittlung der Differenzdrücke wird von folgenden Vorgaben ausgegangen: 

(1) Ausgangspunkt für DWR ist der Nennbetriebszustand. 

Für SWR wird von den ungünstigsten Ereignissen der Sicherheitsebenen 2 

und 3 ausgegangen. 

(2) Es werden Leckquerschnitte bis zu 2 F in den Hauptkühlmittelleitungen 

zugrunde gelegt. 

(3) Beim Einsatz von Mehrfachpunktmodellen wird eine ausreichend feine No-

dalisierung gewählt (mind. eine Zone pro betrachtetem Raum). 

(4) Für die Freisetzung der unter Ziffer 5.3 (1), (2), (3) definierten Energie- und 

Masseinhalte werden die maximal möglichen Freisetzungsraten zu Beginn 

des Ausströmvorganges angesetzt. 

(5) Für jeden Raum wird die ungünstigste Bruchsituation erfasst. 

(6) Die Wärmeabgabe an die Strukturen wird konservativ ermittelt. Bei Ver-

wendung experimentell abgesicherter Wärmeübergangsbeziehungen wer-

den die unteren Werte des vorhandenen Unsicherheitsbandes berücksich-

tigt.  

(7) Die beim Überströmvorgang zwischen den Räumen auftretenden Strö-

mungswiderstände werden in realistischer Weise erfasst, jedoch für den 

Bruchraum konservativ angesetzt. Die getroffenen Annahmen sind experi-

mentell abgesichert. 

(8) Die verwendeten Rechenmodelle ermitteln nach Möglichkeit Wassertrans-

port- und Wasserabscheidevorgänge explizit. Werden Rechenmodelle ver-

wendet, die nur eine Erfassung durch empirische Konstanten erlauben, so 

sind diese Konstanten konservativ für das Differenzdruckverhalten festge-

legt. 
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(9) Annahmen, die nicht durch Experimente abgesichert sind, werden konser-

vativ getroffen. 

(10) Der Sicherheitszuschlag auf die so berechneten maximal auftretenden Dif-

ferenzdrücke beträgt mindestens 15 %. Der Differenzdruck darf nicht klei-

ner sein als 0,1 bar. 
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Anhang 2 (zu Ziffer 5.2): Vorgaben zur Ermittlung von Strahl- u.  
 Reaktionskräften bei Lecks an der DFU 

Bei der Ermittlung von Einwirkungen durch Strahl- und Reaktionskräfte sowie 

Bruchstücke wird bei der Berechnung von folgenden Vorgaben ausgegangen: 

(1) Ausgangspunkt ist der Nennbetriebszustand. 

(2) Es ist ein Leck mit einem Querschnitt von 0,1 F  

(F = offene Querschnittfläche in der jeweiligen Leitung) und statischer Aus-

strömung für verschiedene Bruchlagen zu unterstellen. 

(3) Freistrahlausbreitung und Rückwirkung auf im Wege liegende Strukturen 

sind zu erfassen.  

(4) Es ist die jeweils ungünstigste Bruchlage zu wählen. 

(5) Zur Berechnung der Reaktionskräfte der Rohre sind entsprechende Re-

chenmodelle bzw. experimentell abgesicherte Beziehungen anzuwenden. 

(6) Für die Belastung der sicherheitstechnisch wesentlichen Einbauten durch 

Strahlkräfte und durch die von den Strahlkräften gelösten und beschleunig-

ten Strukturteile ist ein Sicherheitszuschlag von 15 % zugrunde zu legen. 

 

 

 

Anhang 3 (zu Ziffer 6): Abdeckung der Schnittstellen zu den  
 Modulen 1 und 3 sowie den KTA-Regeln  

(Dieses sind Erklärungen zu Ziffer 6 und Tabelle 1 – Text in separatem Dokument) 
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Anhang 3 zu Modul 4 (zu Ziffer 6):  

Abdeckung der Schnittstellen zu den Modulen 1 und 3  sowie den 
KTA-Regeln 

1 Einleitung 

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten Grundsätze und Erläuterungen zur 

Ermittlung der jeweils zutreffenden Beanspruchungsstufe nach KTA für die Auslegung 

der Komponenten der druckführenden Umschließung und äußeren Systeme sowie den 

Sicherheitsbehälter in Bezug zum Absicherungskonzept gemäß Modul 4, zu den 

Ereignissen auf der jeweiligen Sicherheitsebene (Modul 3) und den grundlegenden 

sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß Modul 1.  

Modul 1 beschreibt die grundlegenden Anforderungen an die technischen 

Einrichtungen und spricht das geforderte Niveau der technischen Zuverlässigkeit in 

qualitativer Form an.  

Modul 3 nennt für DWR und SWR die anzunehmenden Ereignisse, die der 

Anlagenauslegung zugrunde zu legen sind bzw. deren Beherrschung im Rahmen von 

Sicherheitsanalysen zu zeigen sind. Diese Ereignisse werden nach Sicherheitsebenen 

gestaffelt. Für den bestimmungsgemäßen Betrieb spezifiziert der Antragsteller ein 

Lastkollektiv entsprechend dem Verwendungszweck der Anlage. 

In Modul 3 sind keine Festlegungen hinsichtlich der Komponenten- und 

Systemauslegung getroffen. Für die Komponenten und Systeme sind Auslegungsdaten 

so festzulegen, dass die Anforderungen von Modul 1 in Hinblick auf die Zuverlässigkeit 

erfüllt werden. Dies betrifft sowohl den abdeckenden Charakter des Auslegungsdrucks 

für Anlagenzustände des bestimmungsgemäßen Betriebes und für Ereignisse der 

Sicherheitsebene 2, als auch die Festlegung der Zuschläge gemäß Modul 6, Ziffer 6 

(2b). Modul 4 enthält Anforderungen an die Komponenten der druckführenden 

Umschließung und äußeren Systeme sowie den Sicherheitseinschluss. Das in den 

jeweiligen Kapiteln geforderte Absicherungskonzept zeigt auf, in welcher Weise die 

Beanspruchung der Komponenten qualitativ zu begrenzen sind. 
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Die KTA-Regeln 3201.2, 3211.2 und 3401.2 enthalten detaillierte Festlegungen 

bezüglich der zulässigen Beanspruchungen von Komponenten in Form von zulässigen 

Spannungen bzw. Verformungen sowie einzuhaltende Vorgaben bezüglich der 

Schadensmechanismen Bestrahlung, Korrosion und Ermüdung.  

Hinweis: Die KTA-Regeln sind vollständig anzuwenden. Bei Interpretations- 

möglichkeiten zwischen textlichen und formelmäßigen Anforderungen zu 

identischen technischen Inhalten sind die Grundsätze der Basissicherheit zu 

beachten. Das bestehende Regelwerk ist hier auf eindeutige Festlegungen hin 

zu überarbeiten. 

Die Festlegungen zu zulässigen Spannungen bzw. Verformungen sind nach 

Beanspruchungsstufen unterteilt. Die entsprechenden Definitionen sind in den KTA-

Regeln enthalten. Für die Auslegung gilt die Stufe 0. Für den bestimmungsgemäßen 

Betrieb gelten die Stufen A und B einschließlich der Stufe P für Prüffälle. Diese Stufen 

sind den Sicherheitsebenen 1 und 2 zuzuordnen. Für die Sicherheitsebene 3 sind die 

Stufen C und D vorgesehen, wobei eine Zuordnung der Stufen zu den 

Auslegungsstörfällen (Ereignisse der Sicherheitsebene 3) im bisherigen 

kerntechnischen Regelwerk nicht enthalten war sondern im Genehmigungsverfahren 

anlagenspezifisch geprüft wurde. Zur Vereinheitlichung eines Bewertungsmaßstabs 

dienen die nachfolgenden Erläuterungen und Festlegungen. 

2 Bezüge zu den Modulen 1, 3 und 4 sowie den KTA-Regeln 

2.1 Modul 1: Grundlegende Anforderungen 

− Folgende Abschnitte sind in Bezug zu nehmen: 

 

Abschnitt 2.1 (10), Abschnitt 2.1 (11), Abschnitt 2.1 (12). 

− Abschnitt 3.1 (1), Abschnitt 3.1 (4a) und (4b), Abschnitt 3.1 (6)?, Abschnitt 3.1 (7) 

− Abschnitt 5 (3), (4), (5) 

− Abschnitt 6 (2a), (2b), (2c) 

− Hinweis für Abschnitt 6 (2b) ist noch Modul 6 zu überprüfen. 
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− Abschnitt 6 (2d), (2e)  

− Abschnitt 6 (3) [(3b), (3c), (3d), (3e)]1 

− Abschnitt 7.1 (1), (2), (3) 

− Abschnitt 7.2 (1), (2), (3) 

2.2 Modul 3: Bei DWR und SWR zu berücksichtigende Ereignisse 

In Modul 3 sind alle anzunehmenden Ereignisse nach Sicherheitsebenen gestaffelt 

enthalten. Die dabei auftretenden Beanspruchungen werden jedoch nicht 

angesprochen. Weiterhin sind auch Vorsorgemaßnahmen benannt, bei deren Erfüllung 

ein Ereignis nicht weiter unterstellt wird.  

2.3 Modul 4: Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden 

Umschließung (DfU), der drucktragenden Äußeren Systeme sowie 

des Sicherheitsbehälters 

Ziffern 2.2 und 3.2 von Modul 4 enthalten Grundsätze des Absicherungskonzeptes. 

Weiterhin behandeln Modul 4 und die KTA-Regeln die Auslegung, Gestaltung und 

Werkstoffauswahl für die DfU und die drucktragenden Äußeren Systeme. Dies schließt 

auch die Anforderungen zur Sicherstellung der Basissicherheit der druckführenden 

Komponenten ein. Detaillierte Anforderungen sind in den KTA-Regeln der Reihe 3201 

und 3211 enthalten. Die KTA-Regeln unterteilen bei der Spannungsabsicherung für die 

festigkeitsmäßige Auslegung der Komponenten in die Dimensionierung unter den 

Beanspruchungen aus der Auslegungsstufe 0 einschließlich primärer Lasten in den 

Beanspruchungsgrenzen der zugehörigen Beanspruchungsstufe und in die Analyse 

des mechanischen Verhaltens bei den auftretenden Beanspruchungen, die aus den 

Ereignissen resultieren, wobei letztere noch in Beanspruchungsstufen unterteilt 

werden. Die Definitionen dieser Beanspruchungsstufen sind in den KTA-Regeln jeweils 

enthalten und können für das hier vorliegende Dokument ungeändert weiter verwendet 

werden. Die Definition der Beanspruchungsstufen enthält keine sicherheitstechnische 

Begründung für die diesen Stufen zugeordneten Werte der zulässigen 



E N T W U R F - T4_Anhang3_Schnittstellen-2005-07-01 

 
4

Spannungsausnutzung. Für die Zuordnung der Stufen zu den Ereignissen auf den 

verschiedenen Sicherheitsebenen werden daher ergänzende Hinweise und 

Kommentare nachfolgend gegeben. 

3 Grundsätze bei der Zuordnung von Beanspruchungsstufen 
zu den Sicherheitsebenen 

Im Folgenden werden die Grundsätze bei der Umsetzung der Anforderungen aus den 

Modulen 1, 3 und 4 hinsichtlich der Zuordnung von Beanspruchungsstufen für die 

Ereignisse der verschiedenen Sicherheitsebenen erläutert. 

Für die Sicherheitsebene 1 sind zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebes die 

Anforderungen aus dem Modul 4 zu erfüllen. Hinsichtlich des Absicherungskonzeptes 

(Ziffern 2.2 und 3.2) sind dabei die in KTA 3201.2 und 3211.2 genannten Stufen 0, A 

und P zuzuordnen, wobei für die Auslegung eine Stufe 0 vorgeschaltet ist, um vorab für 

die maximalen primären Membranspannungen bei den Auslegungsparametern einen 

deutlichen Abstand zu einem Werkstoffkennwert nachzuweisen, der jeweils 

werkstoffspezifisch das elastische Verhalten im technischen Sinne charakterisiert 

(Streckgrenze bzw. 1% Dehngrenze). 

Durch die Staffelung der zulässigen Spannungen für die Stufen 0, A und B sowie für 

die Stufe P wird das Ziel einer konservativen Begrenzung der Spannungen 

entsprechend den Anforderungen der Basissicherheit unter Beachtung der 

konstruktiven Vorgaben erreicht.  

Hinweis: Für eine Bewertung der Integrität der Komponenten sind auch die anderen 

Qualitätsmerkmale wie z. B. Zähigkeit des Werkstoffs und vorgegebene 

Fertigungsqualität mit heranzuziehen. Diese Gesichtspunkte sind bedeutsam 

beim Vergleich von Regelwerken, da nur die Gesamtheit aller Regelwerks-

vorgaben eine Bewertung des spezifizierten Sicherheitsniveaus ermöglicht. Bei 

der Bewertung einer Komponente sind darüber hinaus auch die 

Abweichungen bzw. Übererfüllungen von Vorgaben einzubeziehen.  

                                                                                                                                            

1 Der Inhalt der Ziffern in eckigen Klammern soll in Modul 4 übernommen werden. 
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Die Häufigkeit von wechselnden Lasten aus dem ungestörten bestimmungsgemäßen 

Betrieb (Sicherheitsebene 1) wie auch die Häufigkeit für Ereignisse auf der 

Sicherheitsebene 2 sind für die Auslegung der Komponenten gemäß Anforderungen 

aus Modul 4, Ziffern 2.2 und 3.2 eindeutig festzulegen, einschließlich des zeitlichen 

Verlaufs der Beanspruchungen. Für diese so festgelegten Häufigkeiten wird bei der 

Analyse des mechanischen  Verhaltens mittels der Ermüdungsanalyse nachgewiesen, 

dass bei Einhaltung der in den Regeln festgelegten Grenzen keine Werkstoffschädi-

gung der Komponenten derart eintreten kann, die die Integrität der Komponenten für 

höhere Beanspruchungen aus Ereignissen der Sicherheitsebene 3 und 4a 

beeinträchtigen würde. Die anzunehmenden Häufigkeiten richten sich nach dem 

vorgesehenen Betrieb der Anlage und sind vorab festzulegen. Im Rahmen der 

Betriebsüberwachung (Anforderung Modul 4, Ziffer 2.4.1 und 3.4.1 sowie KTA 3201.4 

und 3211.4) wird die Einhaltung der spezifizierten Lastfälle und deren Häufigkeiten 

überwacht. 

Für die Ereignisse auf der Sicherheitsebene 2 sind die zulässigen Spannungen 

(Werkstoffbeanspruchung) in der Betriebsstufe B so begrenzt, dass entsprechend dem 

Absicherungskonzept von Modul 4 nach wenigen Lastwechseln ein elastisches 

Komponenten- und Systemverhalten zu erwarten ist und mögliche plastische 

Verformungen so begrenzt bleiben, dass dieses Ziel erreicht wird. Die dafür in den 

Regelwerken (KTA, ASME, RCC) herangezogenen ingenieurmäßigen Konzepte 

(Klassifizierung der Spannungen nach ihrer Wirkung auf das Tragverhalten) haben sich 

in der Praxis bewährt. 

Hinweis: Das Nachweiskonzept für die Integrität von Komponenten ist hinsichtlich der 

Spannungsklassifizierung und der Festlegung von zulässigen Spannungen bei 

den wichtigen Regelwerken für druckführende Komponenten in westlichen 

Ländern (ASME Code, RCC-M Code, KTA)  sehr ähnlich. Merkbare Unter-

schiede gibt es in den Festlegungen hinsichtlich der Vorgaben für die Werk-

stoffeigenschaften, Verarbeitungsmerkmale und Prüfungen. Die vorstehenden 

Ausführungen sind nicht auf Korrosionsaspekte zu beziehen, diese sind unter 

Einbeziehung der Werkstoffe und Umgebungsbedingungen des Betriebs zu 

behandeln. 

Entsprechend den Beanspruchungsstufen für die drucktragende Wand der 

Komponenten sind auch Beanspruchungsstufen für die Unterstützungen festzulegen. 
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Der Grundsatz dabei ist, dass die zulässigen Grenzen für die Unterstützungen so 

festgelegt werden, dass ein globales elastisches Verhalten des Systems bzw. der 

Komponenten oder Komponentenbereiche bei den Ereignissen der Sicherheitsebene 1 

und 2 eingehalten wird. Darüber hinaus ist zusätzlich zu beachten, ob aufgrund der 

Funktionsanforderungen (z. B. Eingrenzung von Verschiebungswegen) entsprechende 

Einschränkungen gesondert festzulegen sind. Weiterhin sind die Beanspruchungs-

stufen für die Unterstützungen so festzulegen, dass die Randbedingungen für die 

Analyse des mechanischen Verhaltens der Rohrleitungssysteme eingehalten werden. 

Bei den gegebenen technischen Regeln, KTA 3205.1 und 3205.2 ist dies erfüllt, wenn 

für die Sicherheitsebene 1 die Beanspruchungsstufe H herangezogen wird und für die 

Sicherheitsebene 2 die Beanspruchungsstufe HZ. 

Für die Ereignisse auf der Sicherheitsebene 3 und 4a sind die zulässigen Spannungen 

bzw. Beanspruchungsgrenzen für drucktragende Komponenten so festgelegt, dass 

entsprechend dem Absicherungskonzept von Modul 4 ein Versagen durch plastische 

Instabilität oder infolge instabiler Rissausbreitung ausgeschlossen ist. Die 

Sicherheitsabstände sind dabei so zu wählen, dass plastische Verformungen begrenzt 

bleiben, siehe auch Modul 4, Ziffer 2.2. Die KTA-Regeln 3201.2 und 3211.2 ordnen die 

zulässige Beanspruchbarkeit der Komponenten  für seltene Ereignisse der Stufe C und 

für sehr seltene Ereignisse der Stufe D zu. Dies leitet sich aus den ursprünglichen 

Festlegungen des ASME Code, Section III ab. Diese Ereignisse sind heute der 

Sicherheitsebene 3 zuzuordnen.  Eine Sicherheitsebene 4 (auslegungsüberschreitende 

Ereignisse) war noch nicht Teil dieser Überlegung. Die Spannungsgrenzen bzw. 

zulässigen Beanspruchungen sind dabei so gewählt, dass bei einer Beanspruchung 

die der Grenze der Stufe C entspricht, eine Wiederverwendbarkeit der Komponente 

nach Beanspruchung prinzipiell nicht infrage gestellt ist. Zur Sicherstellung der 

weiteren Verwendbarkeit ist für einen nachfolgenden Betrieb eine Inspektion 

erforderlich, weil konzeptionell plastische Verformungen zugelassen werden und der 

daraus resultierende Verformungszustand bei der Analyse des mechanischen 

Verhaltens nur näherungsweise erfasst wird. Mit der Inspektion wird die Einhaltung der 

Randbedingungen der Analyse des mechanischen Verhaltens vor Ort und damit die 

Gültigkeit der Nachweise verifiziert.  Die Grenzen für die Stufe D waren so abgeleitet, 

dass die Integrität der Komponente bei dem Ereignis sichergestellt ist, aber von einer 

Wiederverwendbarkeit der Komponente für nachfolgenden Betrieb nicht ausgegangen 

wird. Ggf.  bereits vorhandene Befunde müssen zusätzlich mittels bruchmechanischer 
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Analysen bewertet werden, da die Grenzen der Beanspruchungsstufen sich auf 

befundfreie Komponenten  beziehen.   

Diese grundsätzlichen Überlegungen sind in den letzten 30 Jahren in den Regelwerken 

National wie International praktisch ungeändert geblieben, dahinter steht der Gedanke, 

dass eine gleich bleibenden Zuverlässigkeit erreicht werden soll (Eintrittshäufigkeit des 

Ereignisses – Beanspruchbarkeit der Komponente).  

Neben der Frage der Eintrittshäufigkeit eines Ereignisses ist im Hinblick auf eine gleich 

bleibende Zuverlässigkeit aber auch von Bedeutung, wie viele Komponenten von 

diesem Ereignis betroffen sind. Daher ist es sinnvoll, dass bei Ereignissen, die auf eine 

Vielzahl von Komponenten gleichzeitig wirken, die Beanspruchungsgrenze restriktiver 

angesetzt ist als im Fall einer eng begrenzten lokalen Einwirkung. Ebenso ist es 

sinnvoll bei Einwirkungen zwischen statisch wirkenden Lasten, z. B. Innendruck, und 

kurzzeitigen lokalen dynamischen Lastüberhöhungen, z. B. Erdbeben, zu differen-

zieren. Bei statisch wirkenden Lasten, die auf große Komponentenbereiche gleichzeitig 

wirken, erscheint ebenfalls die Verwendung einer restriktiveren Spannungsgrenze 

angemessen. Weiterhin ist zu beachten, dass in den Stufen C und D in allen 

genannten Regelwerken nur die Lastanteile abgesichert werden, die im ingenieur-

mäßigen Konzept so genannte Primärspannungen verursachen. In besonderen 

Einzelfällen können aber auch die so genannten Sekundärspannungen das 

Tragvermögen der Komponente beeinflussen bzw. kann es schwierig sein, primär- und 

sekundär wirkende Teile der Spannung eindeutig gegeneinander abzugrenzen. Hierzu 

sind dann gesonderte Nachweise erforderlich (elasto-plastische Analyse). 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die Zuordnung einer zulässigen 

Werkstoffbeanspruchung in Form von zulässiger Spannung bzw. Verformung sich nicht 

allein an der Eintrittshäufigkeit des Ereignisses festmachen sollte sondern auch die Art 

der Belastung (statische und dynamische Lastanteile), die geometrische Ausdehnung 

des betroffenen tragenden Querschnittes (Gesamtquerschnitt oder nur Teilbereiche) 

sowie die Anzahl der vom Ereignis betroffenen Komponenten einbezogen werden 

sollten. 

Bei Ereignissen der Sicherheitsebene 3 ist weiterhin zu unterscheiden zwischen den 

Auswirkungen des Ereignisses auf das oder die betroffenen Systeme und die 

Einwirkungen aus dem Ereignis auf Systeme, die zur Beherrschung des Ereignisses 
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nachfolgend benötigt werden. Hinsichtlich der unterschiedlichen sicherheitstechnischen 

Aufgabenstellung können sich Forderungen ergeben zur: 

− Funktionsfähigkeit, 

− Standsicherheit, 

−  Wirksamkeit der druckführenden Wand als Barriere. 

Bei der Funktionsfähigkeit ist zu unterscheiden ob diese während oder nach dem 

Ereignis oder während und nach dem Ereignis gegeben sein muss. Weiterhin ist zu 

differenzieren nach aktiver Funktionsfähigkeit (Einhaltung der für die Komponente oder 

das System spezifizierten Randbedingungen hinsichtlich Spiele, Beweglichkeiten, etc.) 

und passiver Funktionsfähigkeit (Einhaltung der Randbedingungen hinsichtlich 

Integrität, Strömungsführung etc.) siehe auch KTA 2201.4. Als Hilfsgröße für die 

Sicherstellung einer aktiven Funktionsfähigkeit werden für die Komponenten und 

Systeme für die Beanspruchung aus einem Ereignis der Sicherheitsebene 3 häufig 

vereinfachend auch die Spannungsgrenzen der Stufe B herangezogen, da mit dieser 

auch die Funktionsfähigkeit im Betrieb abgesichert wird.  

Entsprechend sind den Systemen, die zur Beherrschung eines Ereignisses der 

Sicherheitsebene 3 herangezogen werden, die Bedingungen beim Betrieb des 

Systems der Stufe B zuzuordnen. Damit ist sichergestellt, dass auch ein langfristiger 

störungsfreier Betrieb des Sicherheitssystems aus dem Gesichtspunkt der Integrität 

und Funktion gegeben ist. 

Für die dem Ereignis direkt zuzuordnenden Lasten sollte zur Begrenzung  der 

Beanspruchungen hinsichtlich der Standsicherheit und der Wirksamkeit der 

druckführenden Wand als Barriere im Sinne eines ausgewogenen Sicherheits-

konzeptes, die Stufe C herangezogen werden. Die nachfolgenden langfristigen Lasten 

aus dem Betrieb des Sicherheitssystems müssen jedoch in den Grenzen der Stufen B 

verbleiben. Dieser Zuordnung liegt zugrunde, dass die drucktragenden Teile des 

Systems insgesamt eine höhere Zuverlässigkeit aufweisen sollen als diejenige, die sich 

für die aktiven Teile wie Pumpen und Armaturen ergibt. Anforderungen zum 

Funktionserhalt bleiben davon unberührt. 

Der Sicherheitsbehälter ist als Barriere zur Beherrschung von Ereignissen der 

Sicherheitsebene 3 auszulegen. Die dabei zu beachtenden Grundsätze sind in Modul 
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4, Ziffer 5.3 festgelegt. Diese sind für Sicherheitsbehälter aus Stahl in der KTA-Regel 

3401.2 weiter detailliert. Auf die Montagelastfälle wird hier nicht eingegangen. Für die 

Prüffälle, die der Sicherheitsebene 1 zuzuordnen sind, ist die zutreffende 

Beanspruchungsstufe die Stufe 2. 

Tabelle 1 unter Ziffer 6 enthält Festlegungen zur Umsetzung der vorstehenden 

Ausführungen. Sie stellt eine prinzipielle Zuordnung von Beanspruchungsstufen zu den 

in Modul 3 („Liste der bei DWR und SWR zu berücksichtigenden Ereignisse“) 

definierten Ereignissen und den Sicherheitsebenen gemäß Modul 1 („Grundlegende 

Sicherheitsanforderungen“) dar. Diese Zuordnung berücksichtigt die Absicherungs-

konzepte von Modul 4 („Anforderungen an die Ausführung der Druckführenden 

Umschließung sowie der drucktragenden Wandung der Äußeren Systeme und des 

Sicherheitseinschlusses“). Dieser Vorschlag umfasst nicht alle Aspekte, die sich 

insbesondere aus der Abgrenzung der Systeme sowie den jeweiligen Anforderungen 

bezüglich Funktion und Integrität ergeben können. In der Genehmigungspraxis sind 

diese Sachverhalte in den System- und Komponentenspezifikationen festgelegt und 

werden gutachterlich geprüft. 
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und durchzuführenden Spannungs- und Stabilitätsnachweisen für den 

Sicherheitsbehälter eines Druckwasserreaktors 

− Standard Review Plan, Section 3.9.3:  

ASME Code class 1, 2, and 3 components, component supports, and core support 

structures,  

+ Appendix A: Stress limits for ASME class 1,2, and 3 components, component 

supports of safety related systems 110 and class CS111 core support structures 
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